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I.
Aus den Jugendjahren

des Herzogs Peter Friedrich Ludwig
von Oldenburg.

Von G. Jansen.

der bedeutendsten fürstlichen Persönlichkeiten Deutsch-
lands in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
ist ohne Frage der Herzog Peter Friedrich Ludwig von
Oldenburg. Zwar hat der Herzog— ein schlichter und

einfacher, in seinen häuslichen Verhältnissen von schweren Schicksals¬
schlagen heimgesuchter, dem lauten Treiben der Welt abgewandter
Herr — niemals im Vordergründe der politischen Begebenheiten
seiner Zeit gestanden, und er ist deshalb über die Grenzen seines
Landes hinaus, in welchem das Andenken an den „alten Herzog"
noch heute fortlebt, vielleicht nur wenig bekannt geblieben; aber er
gehört im Kreise seiner fürstlichen Standesgenossen zu den wenigen,
welche es verstanden haben, in dem Wirrsal der Zeiten der
Napolconischen Herrschaft sich Charakter und Rückgrat zu bewahren,
unwürdigen Zumutungen und Verlockungen Widerstand zu leisten,
die persönliche und fürstliche Würde unangetastet zu erhalten. Darin
stand der Herzog allen anderen voran, und er hat deshalb Napo¬
leons Gunst nie zu erfahren gehabt. Einem unausweichlichen
Zwange folgend, trat er als letzter deutscher Fürst dem Rheinbunde
bei. Nachdem dann die Herrschsucht Napoleons den deutschen Nord-
wcsten dem französischen Kaiserreich einverleibt hatte, wies er die ihm in
Thüringen angebotene Entschädigung zurück und begab sich nach Ruß-
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land zu seinen Verwandten , um dort die geschichtliche Vergeltung
abzuwarten ; in dem schicksalsschweren Jahre 1812 gehörte er zu
den vertranten Beratern des Kaisers Alexander und betrieb in Ge¬

meinschaft mit dem Freiherrn vom Stein die Errichtung der russisch¬
deutschen Legion . Durch seine verwandtschaftlichen Beziehungen
stand der Herzog den Ereignissen gegenüber auf einer höheren
Warte , als sein kleines Land ihm anzuweisen vermochte ; er war
der Oheim des Kaisers Alexander , und eine jüngere Schwester
seiner früh verstorbenen Gemahlin , eine Prinzessin von Würtem-

berg -Mömpelgard , war mit dem Kaiser Franz von Oesterreich ver¬
mählt gewesen ; so nannten ihn seine Untertanen mit Stolz „ den
Schwager zweier Kaiser " . Obgleich nach seiner Rückkehr in sein
Land der Herzog dem Wiener Kongreß persönlich fern blieb , folgte
er doch mit wärmstem Interesse den Verhandlungen über die Neu¬
gestaltung Deutschlands , deren Verlauf ihn nicht befriedigte ; mit
klarer Voraussicht kommender Dinge erblickte er in der den deut¬
schen Fürsten entgegengetragenen „ europäischen Souveränetät " ein
„Danaergeschenk " und war ein entschiedener Anhänger der Wieder¬
aufrichtung von „Kaiser und Reich " , wenn er dieselben sich auch
anders dachte , als wir im zwanzigsten Jahrhundert es gewöhnt sind.
Von der auf dem Wiener Kongreß seinem Hause übertragenen '
Großherzoglichen Würde machte der Herzog für sich keinen Ge¬
brauch . Der Wiederherstellung geordneter Zustände in seinem Lande
widmete er den letzten Abschnitt seines Lebens ; daß er dieselben
nicht wie der Großherzog Karl August von Weimar auf die Basis
einer wirklichen Staatsverfassung stellen konnte , lag nicht an seinem
Willen , sondern an äußeren Hindernissen . Nach vierundvierzig-

jähriger , durch die französische Fremdherrschaft zeitweilig unterbrochener
Regierung starb er am 21 . Mai 1829.

Wo sich das Bild des Mannes und seiner Schicksale in so
scharfen Zügen vom Hintergründe der Geschichte abhebt , wird es
gestattet und vielleicht eine nicht undankbare Aufgabe sein , auch
der Entwickelung des Knaben und des Jünglings , aus welcher die
volle Persönlichkeit des Mannes hervorgegangen ist , etwas näher
nachzugehen . Dieser Aufgabe sollen in Anlehnung an eine Dar¬
stellung der langjährigen Beziehungen , welche den Herzog mit seinem
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Erzieher dem Obersten Karl Friedrich von Staal verbanden, die
nachfolgenden Blätter gewidmet sein. Für die Zwecke derselben
haben neben der einschlägigen Litteratur̂) Materialien aus dem
Großherzoglichen Haus- und Zentralarchiv in Oldenburg, sowie bis¬
her unbekannte Familienpapiere in erheblichem Umfange benutzt
werden dürfen. Wenn dabei an mancher Stelle Geringfügiges und
vielleicht kleinlich Erscheinendes unausgeschicden geblieben ist, so ist
dies geschehen, um den plastischen Ausdruck des zu gewinnenden
Bildes möglichst wenig zu verkümmern.

I.

Am 7. September 1763 war in Hamburg der Kaiserlich
Russische Generalscldmarschall und Statthalter in den Großfürstlich
Holsteinischen Landen Herzog Georg Ludwig von Holstein-Gottorp
wenige Wochen nach dem Verlust seiner Gemahlin im besten Mannes¬
alter gestorben. Nach dem Tode der Eltern fanden die Hinter¬
bliebenen beiden Söhne des Herzoglichen Paares, von welchen
der ältere, Prinz Wilhelm August, zehn Jahre, der jüngere, Prinz
Peter Friedrich Ludwig, der nachmalige Herzog von Oldenburg,
acht Jahre alt war, zunächst Aufnahme am Hofe ihres Oheims,
des Fürstbischofs Friedrich August, in Eutin. Alsdann nahm sich
die Kaiserin Katharina mit kräftiger Hand der Fürsorge für die
Erziehung ihrer beiden jungen Vettern von mütterlicher Seite an
und unterzog sich damit einer Aufgabe, deren Übernahme nach Lage
der verwandtschaftlichen Verhältnisse vielleicht den beiden Oheimen
von väterlicher Seite, Fürstbischof Friedrich August und König
Adolph Friedrich von Schweden, näher gelegen hätte. Für die
Beflissenheit der sonst nicht sentimentalen Kaiserin in dieser An¬
gelegenheit ward natürlich nach besonderen Gründen gesucht, und
man fand dieselben in dem Gesundheitszustände des Thronfolgers
Großfürsten Paul, der ein schwächliches Kind war, von dem man
kaum glaubte, daß es das Mannesalter erreichen werde. So bestand
nicht allein in den Eutiner Umgebungen der Prinzen, sondern auch

' ) I . H- Heimes, Friedrich Leopold Gras zu Stolberg und Herzog Peter
Friedrich Ludwig von Oldenburg . Mainz 1870. — Peter Friedrich Ludwig
Herzog von Oldenburg . Ein Rückblick. Oldenburg 1893. — Freistatt Helene
von Taube von der Jssen, Gras Alexander Kayserling. Ein Lebensbild. Berlin 1902.
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in weiteren Kreisen der russischen Gesellschaft die Annahme, daß die
künftige Möglichkeiten erwägende Kaiserin die jungen holsteinischen
Vettern zu großen Dingen bestimmt habe.

Zum Erzieher der Prinzen ward ein esthländischer Edelmann,
der Oberst Karl Friedrich von Staal , ausersehen, den der General-
Gouverneur von Livland Browne dem Grafen Panin empfohlen
hatte. Oberst von Staal war dem militärischen Dienst längst ent¬
fremdet, lebte, in der Gesellschaft von Riga und Reval hochangesehen,
als Landedelmann auf seinem Gute Jerwakant in Esthland und
war seit länger als zehn Jahren in kinderloser, glücklicher Ehe mit
Charlotte von Albedyll vermählt, einer klugen und tatkräftigen
Dame, welche frühzeitig verwaist ihre Erziehung in der verwandten
Familie von Patkul erhalten hatte. Seine Wahl zum Erzieher war
eine glückliche; er war ein ernster, klarer und in sich gefesteter
Charakter und hat auf die Lebensanschauungen und Grundsätze des
jungen Prinzen Peter Friedrich Ludwig — zuerst als Erzieher und
später als treuer und ergebener Freund — eine entscheidende Ein¬
wirkung geübt, die nachmals auch den von diesem regierten Landen
segensreich zu gute gekommen ist. So kann auch vom Standpunkt
der oldenburgischen Landesgeschichte für die so gut wie vergessene
Persönlichkeit des Obersten von Staal ein gewisses Interesse in
Anspruch genommen werden. Der Entschluß zur Übernahme des
ihm angesonnenen Amtes mag ihm nicht leicht geworden sein, da
dieselbe seine Loslösung aus glücklichen heimatlichen und häuslichen
Verhältnissen für einen längeren Zeitraum bedingte, wenn auch
damals noch nicht vorausgeiehcn werden konnte, daß sich dieser
Zeitraum auf nicht weniger als acht Jahre erstrecken werde, während
deren ihm das Wiedersehen von Gattin und Heimat versagt blieb;
man greift wohl nicht fehl, wenn man für seinen Entschluß dem
eifrigen Zureden einflußreicher Kreise eine Rolle anweist, welche mit
den wirklichen oder vermeintlichen Aussichten der Prinzen seinem Ehr¬
geiz auch die Aussicht auf eine eigene glänzende Zukunft und reiche Be¬
lohnung nahezulegen suchten. -Inden ersten Monaten des Jahres 1765
begab sich der Oberst von Staal nach Holstein und nahm in Eutin
seine fürstlichen Zöglinge in Empfang, an deren Erziehung sich bis
dahin ein leichtfertiger französischer Hofmeister vielfach versündigt hatte.
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Es ist bezeichnend, daß die kluge Kaiserin als leitenden Ge¬
sichtspunkt für die Erziehung ihrer jungen Vettern hinstellte, daß
dieselben ihren Aufenthalt an einem Orte zu nehmen hätten, wo
kein Hof sich befand. Im übrigen wurden auf Verlangen des
Obersten von Staal die von ihm bei Ausübung seines Amtes zu
befolgenden Grundsätze in einer ausführlichen, von der Kaiserin
unmittelbar beeinflußten Instruktion niedcrgelegt, welche den Geist
der Humanitären Anschauungen des achtzehnten Jahrhunderts atmet,
was indessen nicht hinderte, daß, als die Prinzen den Wunsch
äußerten, die Hauptsehenswürdigkeit der damaligen Schweiz, den
alten Voltaire in Fcrney, kennen zu lernen, die kaiserliche Gönnerin
Diderots und Grimms, welche ihnen „alle Freigeisterei" fern¬
gehalten wissen wollte, die Gewährung dieses Wunsches versagte.
Zum Aufenthaltsort der Prinzen, welche im Auslande den Titel
Grafen von Oldenburg führen sollten, ward einstweilen Bern ge¬
wählt, wo man im Frühjahr 1765 eintraf und bis zum Herbst 1769
verblieb. Alsdann wurden nach der Bestimmung der Kaiserin die
Studien auf der Ritterakademie in Bologna fortgesetzt, und es
erstreckte sich der dortige Aufenthalt, nach allerlei Schwankungen
in den St . Petersburger Entschlüssen, bis zum Sommer 1773.
Wie in Bern wurden auch hier neben den Studien, in welchen mit
den Geschichtswcrken Voltaires auch die Hauptwerke der Wölfischen
Philosophie einen breiten Raum einnahmen, der Umgang in den
vornehmen Gesellschaftskreisen und die Übung in ritterlichen Künsten
gepflegt. Dem Verkehr in den Bologneser Adelskreisen gab man
vor demjenigen mit den steifen Schweizern den Vorzug; noch viele
Jahre später ließ der Herzog, der seinen Jugcnderlebnissen stets ein
treues Gedenken bewahrte, durch den in Italien reisenden Grafen
Friedrich Leopold Stolberg den Familien Malvasia und Quaranta
Rossi Grüße übermitteln Auch hat wohl der lange Aufenthalt
in Bologna bei dem Prinzen den Grund gelegt zu jenem hoch-
entwickelten Kunstverständnis, dem Oldenburg den unschätzbaren
Besitz seiner Gemäldegalerie(im Augusteum) verdankt. Nachdem
die Gesundheit des Großfürsten Paul sich befestigt hatte, seine
feierliche Großjährigkeitserklärung erfolgt war und nunmehr seine
Vermählung bevorstand, gewann es den Anschein, als ob das
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Interesse der Kaiserin für ihre jungen holsteinischen Vettern sich
vermindert habe, vielleicht auch die Sorge für deren Zukunft ihr
eine gewisse Verlegenheit bereite, und es mögen sich daraus auch
die in den Korrespondenzen jener Tage leicht erkennbaren Schwan¬
kungen in der Durchführung des Studienplanes der Prinzen und
die Verzögerungen ihres Aufenthaltes im Auslande über die ursprüng¬
lichen Absichten und die unmittelbaren Zwecke der Erziehung hinaus
erklären.

Auch in den immer ungeduldiger werdenden Briefen Charlottens
von Staat an ihren Gattenh begegnen wir unwilligen Reflexen
dieser unliebsam empfundenen Schwankungen. „Aber dazu kann
ich mich nicht überreden— schrieb sie am 29. Juli 1769 aus
Jerwakant noch nach Bern — ein Opfer der Welt zu werden,
damit sie Beherrscher von besserer Denkungsart haben solle."
„Davon haben wir nichts, daß die Welt vernünftigere Regierer
habe; ja wenn es nicht zu unserem Schaven wäre, so wäre es gut,
aber jeder ist sich selbst am nächsten." Und später während der
Bologneser Zeit: „Es muß doch einmal ein Ende mit dem Lernen
haben. Sie sind ja beinahe so alt, daß sie heiraten könnten. Was
soll denn aus ihnen werden?" „So lange ich lebe, werde ich den
Augenblick verwünschen, da man Dich zum Führer der Prinzen
gewählt hat, es mag uns so Glücksgüter schaffen wie es will, so
ersetzt es mir doch niemals den Verlust Deines liebreichen Um¬
ganges. Gott lasse keine menschliche Seele zu solcher Marter
mehr geboren werden." „Empfiehl mich der Gnade der durch¬
lauchtigsten Prinzen. Ich bete täglich für das Glück der Tage,
die sie in der Welt zuzubringen haben. Möchten sie doch ein
Segen und Trost der Menschen werden und niemals jemanden so
betrüben, wie ich dadurch betrübt bin, daß ich ihnen meinen geliebten
besten Freund auf so lange abtreten muß." „Meine Geduld ist
ganz zu Ende, ich fühle ein mürrisches Geschöpf zu werden, denn
die Sorgen, merke ich, machen uicht angenehme Leute." „Wird es

' ) Die Briefe Charlotte von Staals (1769 — 1777 ) befinden sich im Besitz
des Freihcrrn von Taube von der Jssen in Weimar , des letzten Besitzers von
Jerwakant aus der Familie von Taube.
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nicht bald ein Ende nehmen mit der Erziehung der Prinzen? Alle
wundern sich, schon sechs Jahre, wie lange sollen die noch lernen,
wie lange sollen sie denn Kinder sein? Gott mache ein Ende."
„Die großen Versprechungen, so man Dir tut, erfreuen mich nicht
einmal so lange ich sie lese, es sind nur Lockungen, und was wird
es denn sein? Vielleicht wird man Dich in eine noch größere
Sklaverei setzen als jetzt, und was werden die Wohltaten sein,
wenn man die besten Jahre in Kummer und Sorge zugebracht
hat, sie werden keine große Freude machen." „Es ist mir ganz
unerträglich, länger ohne Dich zu sein; Gott sei gedankt, daß ich
kein Prinzen Kind bin, sie müssen gewiß, weil sie andere weltliche
Vorzüge haben, von Gott etwas dümmer geschaffen sein, weil sie
so viele Zeit brauchen, ihren Verstand zu verbessern." „Oft ver¬
suche ich und denke, Du willst ganz gleichgültig gegen allen Ver¬
druß werden, allein es will nicht gehen. Und wenn ich so dem
ganzen Weltlauf nachdenke, so ist es gar nicht der Mühe wert zu
leben, man sorgt und quält sich mit allerlei, und wenn man denkt,
nun wird es besser gehen, so kommt der Tod und stört alle Über¬
legung. Sage nun selbst, ist es nicht wahr?" „Voller Ungeduld
warte ich einmal zu hören, daß die Prinzen reisen sollen und nach
Livland kommen. Gott weiß, was noch für Grillen vollzogen
werden sollen. Ungeduld, Verzweiflung, Hoffnung, Schmerz und
Sorge sind siebenjährige Speise und Nahrung für mich." Als im
Mai 1773 Charlotte von Staal die durchreisende„große Land¬
gräfin" Karoline von Hessen, welche mit ihren drei Töchtern zur
Brautschau für den Großfürsten Paul sich nach St . Petersburg
begab, in Reval begrüßte, sagte diese, sie habe gehört, daß die
Prinzen charmante Herren sein sollten, und „wunderte sich, als sie
vernahm, daß Du so lange ohne mich zu sehen weg wärest. Ich
sagte, es wäre mir auch ganz unausstehlich. Das glaube ich!"
„Ich bin so voll Ärgernis, daß ich nicht vernünftig denken kann.
— Aber, mein Gott, dürfen denn die Prinzen nicht selbst wegen
Sich und ihrer Reise schreiben, und wenn man sie nicht herhaben
will, so lasse man Dich von ihnen ab. Wie lange sollen sie denn
Kinder sein?" Auch fehlte es natürlich in Riga und Reval nicht
an allerlei Klatsch, welcher Charlottens Gemüt zeitweilig beunruhigte,
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und in heftigen Worten macht sich ihr Zorn gegen für ihr Miß¬
geschick vermeintlich verantwortliche Persönlichkeiten, wie den General-
Gouverneur Browne und den Grafen Panin Lnft: Kommt die
«große Frau" einmal nach Livland, so will sie ihr die Wahrheit
sagen.

Dem armen Staat mag während dieser Jahre in der ihm
aufgenötigten Kollision der Pflichten gegen Haus und Gattin und
gegen das übernommene Amt bisweilen übel zu Mute gewesen
sein, zumal Charlotte von Staat während seiner Abwesenheit mit
schwierigen und verwickelten ökonomischen Verhältnissen hart zu
kämpfen hatte, aber er blieb fest und standhaft auf seinem Posten,
bis im Frühjahr 1773 die Kaiserin die Genehmigung zur Rückkehr
nach Rußland erteilte; doch verzögerte sich die Abreise noch Monate
lang wegen finanzieller Angelegenheiten. In St . Petersburg, wo
sie Ende September kurz vor der Vermählung des Großfürsten
Paul mit der zweiten hessischen Prinzessin eintrafen, ward den
Prinzen ein schmeichelhafter Empfang zuteil, und der Oberst von
Staat erntete verdienten Beifall für die glückliche Lösung seiner
Aufgabe. Dann endlich— im Oktober 1773 — konnte er nach
Jerwakant zu der ihn sehnsüchtig erwartenden Gattin zurückkehren
und die Leitung seiner eigenen Angelegenheiten wieder in die Hand
nehmen. Aber die Gemeinschaft der letzten acht Jahre hatte die
menschlichen Beziehungen zwischen ihm und seinem Zögling, dem
Prinzen Peter Friedrich Ludwig, so nahe gestaltet, daß mit dem
Abschluß der Erziehung seine Rolle in dem Leben des letzteren noch
lange nicht ausgespielt sein sollte.

Den beiden Prinzen war St . Petersburg keine neue Bekannt¬
schaft. Elf Jahre waren vergangen, seit sie nach dem gewaltsamen
Sturz Kaiser Peters III. mit den Eltern fast wie Flüchtlinge die
stolze Newastadt hatten verlassen müssen, an die sich für sie so
viele glänzende wie schreckhafte Erinnerungen knüpften— in eine
Art Verbannung geschickt durch dieselbe Kaiserin, von welcher sie
jetzt die Verfügung über ihre Geschicke zu erwarten hatten. Der
ältere Prinz Wilhelm August ward seinen Neigungen entsprechend
der russischen Marine zugeteilt und fand im Juli 1774 infolge
eines Unfalles an Bord des Kriegsschiffes„Ezechiel" in der Nähe
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von Reval seinen Tod in der Ostsee. Prinz Peter Friedrich Ludwig
begab sich nach Bestimmung der Kaiserin auf den Kriegsschauplatz
in den Donaufürstentümern und nahm an dem Kriege zwischen Ruß¬
land und der Türkei in. dessen letzten Stadien nach dem Zeugnis
der kommandierenden Generale nicht ohne Auszeichnung Teil. Der
Monat September 1774 fand ihn wieder in St . Petersburg, von wo er
längere Besuche im Staal 'schen Hause in Jerwakant abstattete und
in den Kreisen des esthländijchen Adels durch sein einfaches und
leutseliges Wesen Beifall gewann. „Es ist, als ob er mit uns
verwandt wäre, das kommt, weil Staal ihn erzogen hat," urteilte
eine alte Gräfin. Und es ward dann im höheren Rat beschlossen,
ihn eine längere Reise durch die wichtigsten Länder Europas machen
zu lassen— vielleicht eine Art Vcrlegenheitsauskunft der Kaiserin,
die eine sonst geeignete Verwendung für ihn zur Zeit nicht fand.
Daß der Prinz damals noch nicht daran dachte, seine Beziehungen
zu Rußland, auf die er und sein Bruder ihre Zukunft gebaut hatten,
zu lösen, geht daraus hervor, daß er Verhandlungen über den An¬
kauf des Gutes Rayküll in Esthland in der Nähe von Jerwakant
einleitete. Zu seinem Begleiter auf der beabsichtigten Reise ward
wiederum Staal ausersehen, der dem Prinzen diesen Freundschafts¬
dienst nicht versagen zu können glaubte. Den schweren Kummer
Charlottcns von Staal über die neue Trennung vermochte auch
die liebenswürdige Persönlichkeit des Prinzen nicht zu überwinden.

Die Reise ward im Januar 1775 über Riga und Libau
angetreten, berührte dann Berlin, Leipzig, Frankfurt a. M., und
führte im Mai durch die Niederlande nach England, wo ein längerer
Aufenthalt genommen wurde, der sich auf fast anderthalb Jahre
ausdehnte. In diese Zeit fallen die unvorhergesehenen Ereignisse
im oldenburgischen Fürstenhause— die Feststellung der Geistes¬
krankheit seines Vetters des Erbprinzen Peter Friedrich Wilhelm
und die Einleitung des Verzichtes desselben auf die Regierungs¬
nachfolge im Bistum Lübeck und im Herzogtum Oldenburg —,
welche die politische Zukunft des Prinzen Peter Friedrich Ludwig
von Grund aus umgestalteten, von der Verbindung mit Rußland
loslösten und ihm — zunächst durch die Wahl zum Coadjutor des
Bistums Lübeck— den Weg zur Thronfolge in den von: Herzog
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Friedrich August beherrschten Landen bahnten . Der längere Auf¬
enthalt in England blieb mit seinen vielseitig fördernden Eindrücken
und Erfahrungen ein wichtiger Faktor in der Entwickelung der
Lebensanschauungen des Prinzen , und als ein Vierteljahrhundert
später seinen beiden eben erwachsenen Söhnen , dem nachmaligen
Großherzog Paul Friedrich August und dem Prinzen Georg , die
Welt gezeigt werden sollte , legte er besonderen Wert darauf , daß
sie vor allem England kennen lernten . In den ersten Oktobertagcn
des Jahres 1776 verließ er London , besuchte noch die namhaftesten
Städte von Flandern und Brabant , nahm einen Aufenthalt von

einigen Monaten (Januar bis März 1777 ) in Göttingen und ließ
sich dann nach einem Besuch bei den Verwandten in Eutin , der
von peinlichen Eindrücken nicht frei blieb , einstweilen in Hamburg
häuslich nieder , von wo aus er in den nächsten Jahren die Sommer¬
monate auf dem von ihm — „ um ein otior moi zu haben und ein
wenig genauer meine Leute kennen zu lernen " — erworbenen Besitz¬
tum Rastede im Herzogtum Oldenburg , einem alten Licblingssitz der
oldenburgischen Grafen , zuzubringen pflegte . Mit der Niederlassung

des Prinzen in Hamburg schlug auch für Staat die Stunde der
Befreiung ; im September 1777 konnte er nach Jerwakant zurück-
kchren . Ein Versuch des Prinzen , ihn dauernd an sich zu fesseln,
war , wie es scheint , nicht unterblieben , aber neben anderen Bedenken
auch an der entschiedenen Abneigung seiner Gattin , sich von der
baltischen Heimat zu trennen , gescheitert . Aus Jerwakant schrieb
er am 8. Oktober 1777 dem Prinzen : „ Ich bin Gottlob gesund und
glücklich in meiner Einöde vor vierzehn Tagen angekommen . Meine
Frau war vergnügt über meine Zurückkunft wie die Königin von
Frankreich beim Wiedersehen ihres Herrn . Meinen Freunden und
Verwandten war ich willkommen , und ich habe das Vergnügen
gehabt , zu sehen , daß alles , was von mir abhängt , mich mit Freude
wiedergesehen hat ."

Für Charlotte von Staal war die zwei und einhalbjährige
Trennung wiederum eine Zeit schwerer Prüfung gewesen , zumal
ihr während derselben die wirtschaftlichen Sorgen und die Obhut
über den Neubau und die Einrichtung des Herrenhauses in Jerwakant
allein überlassen geblieben waren . Als bald nach der Abreise des
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Prinzen der Generalgouverneur von Esthland in Reval gestorben
war, wiegte sie sich eine Zeitlang in der eitlen Hoffnung, daß die
Gnade der „großen Frau" vielleicht den Prinzen Peter an diese
Stelle berufen könne. Auch in den Streitigkeiten um die Herzogs¬
würde von Kurland wollte sie dem Prinzen eine Rolle anweisen.
Als dieser an Stelle seines geisteskranken Betters zum Coadjutor
des Bistums Lübeck gewählt wurde, ahnte sie darin den ersten
Schritt zu seiner dauernden Festsetzung in Deutschland und ward
von der Furcht ergriffen, daß diese Entwickelung der politischen
Geschicke des Prinzen auch ihren Gemahl dauernd dort zurückhalten
könne. Ihre Briefe an denselben sind voll von kräftigen Aus¬
drücken ihrer Verstimmung. „Gott lasse diese Trennung nicht lange
währen, das ist der einzige Wunsch so ich habe, daß wir alsdann
lange ungestört leben möchten von allem Geräusch entfernt". „Alles
bedauert mich und ist unzufrieden mit Dir. Du dauerst mich, es
geht mir ganz erstaunend nahe. Ich nehme jetzt selbst Deine
Partei, das ärgert mich, daß sie soviel von mir halten und Dich
meinetwegen tadeln, ich kann das nicht ausstehen. Wer mich lieben
will, muß durchaus Dich lieben und entschuldigen, denn ich liebe
Dich mehr wie mich, das weiß Gott, Du magst es glauben oder
nicht, ohne Dich und Deine Liebe und Gesellschaft ist mir die
Welt, Freunde und mein Leben nur eine Last". „Der Prinz selbst
ist in Dich verliebt, denn sonst müßte es ihm doch wohl auch einmal
einfallen, daß ich mehr Recht auf Dich habe wie Er ". „Wenn ich
fünfzig Söhne hätte, sollte keiner dienen. Lieber Feldarbeiten,
als sich für große Herren aufopfern. Das ist die größte Thorheit.
Ich hätte schon lange keine Geduld mehr gehabt, wenn ich an
Deiner Stelle wäre." „Das glaub ich wohl, daß der Prinz Dich
bittet dort zu bleiben, denn einen so treuen Freund wie Du gegen
ihn bist, kann der Herr mit Licht suchen und wird doch keinen
finden, ich glaub aber auch, daß Dir Deine Freunde auch lieb
sind, Dein jetzt so angenehm bebautes Gut, der gute Garten, der
jetzt angelegt wird, sollte Dich das nicht reizen zu Hause zu kommen?
In meinem Sinne ist, nächst dem Paradies, nichts so angenehm
wie jetzt Jerwakant, und nichts ist hinlänglich mich aus Livland
zu bringen, das ist mein fester Vorsatz."
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Nach seiner Trennung von dem Obersten von Staat blieb
der Prinz mit demselben in einem regen ununterbrochenen Brief¬
wechsel, welcher erkennen läßt, daß es sich in ihren Beziehungen zu
einander nicht um Bande konventioneller Art, sondern um ein
wahres und inniges freundschaftliches Verhältnis handelte, wie es
dem Prinzen in seinem langen, einsamen Leben sonst nur mit seiner
Schwägerin, der Kaiserin Maria Feodorowna von Rußland, seiner
langjährigen Freundin und Vertrauten, zuteil geworden ist. Der
Briefwechsel mit Staat umfaßt den Zeitraum von 1777—1788;
in diese Jahre fallen die wichtigsten Ereignisse im Leben des
Prinzen, seine Vermählung, sein Regierungsantritt in Oldenburg,
der Verlust seiner Gemahlin.

II.
Prinz Peter Friedrich Ludwig war eine ernste und in sich

gekehrte Natur. Ausschließlich dem Kreise seiner Gedanken und
seiner Pflichten lebend, unterhielt er zur Außenwelt nur die Be¬
ziehungen, welche seine Stellung ihm auferlegte. Deshalb war sein
Bedürfnis, an vertrauter, zuverlässiger Stelle sich auszusprechen und
mitzuteilen, aber kein geringeres, und so bedeutete das Ausscheiden
eines Mannes wie Staat, mit dem er bis dahin alles geteilt hatte,
aus seinen Umgebungen für ihn einen schweren Verlust. Diesen
Verlust nach Möglichkeit zu ersetzen, dazu sollte die verabredete regel¬
mäßige Korrespondenz dienen, und es ward dieselbe fortan die
Stelle, an welcher der Prinz auch zu seiner eigenen Erleichterung
seine innersten Gedanken und Empfindungen niederlegte, und an
deren Faden seine Erlebnisse während dieses für ihn so bedeutsamen
Jahrzehnts sich in seinen eigenen Bekenntnissen verfolgen lassen.
Sein Briefwechsel mit dem Freunde, der alles in seinen Kreis
zieht, Großes und Kleines, die politischen Lebensintercssen des
fürstlichen Hauses, die Schwierigkeiten mit den Verwandten, hohe
Politik, Lektüre, Heiratsplüne, gesellschaftliche Jntriguen, Pferde¬
angelegenheiten, Sorgen im Haushalt und mit der Dienerschaft und
was sonst in der Luft der Zeit und des Tages lag. ward ihm
Lebensbedürfnis, und seine Briefe ergingen sich nicht selten in fast
schwärmerischen Wendungen, wie sie zwar dem Zeitgeschmack eigen
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waren, aber seinem nüchternen, scheinbar eher trockenen Naturell
sonst fern lagen; nach der Abreise des Freundes erwartet er sehn¬
süchtig dessen ersten Brief den ihm dieser von der Reise aus Danzig
schrieb: „Gott weiß, ob ich Ihnen gut bin, möchten Sie doch nur
den zehnten Teil meiner Freundschaft kennen, dann würde ich mich
glücklich schätzen. Nicht als ob Sie sie nicht kennten, nein, aber
es scheint mir unmöglich, daß man den ganzen Umfang derselben
faßte." „Ums Himmels willen keine Titel, keine Ew.. Dieselben rc.,
ganz natürlich und freundschaftlich, ich bin wirklich nicht so Heilig
Römisch Reichmäßig." „Zu Hause sind Sie glücklich, ich, wenn
ich allein in meinem grünen Kämmerchen bin und an Sie schreibe."
„Wie lange wollen Sie einen Menschen Ihres schriftlichen Um¬
gangs berauben, der seinen Schatten zur Gesellschaft und die Wände
seines Zimmers zu Vertrauten hat." „Kurz und gut muß ich Sie
ernstlich ausschelten wegen Ihrer ewigen Titulatur. Je weniger
Zeit Sie den unnützen Nebensachen eines Briefes geben werden,
desto mehr wird Zeit übrig bleiben, mir Ihre Gedanken mitzuteilen,
und diese wünsche ich zu erhalten und keine Titel." „Das ist mal
ein Brief, Entschuldigungen, Titel, da kann man finden, was man
will, nur nicht was ich suche, Freundschaft. Künftiges Jahr sind
es zwanzig Jahre, daß ich mit Ihnen bekannt bin, und noch kennen
Sie mich nicht." „Ich danke für jedes freundschaftliche Wort
Ihres Briefes. Es ist Lebensnahrung und Sie wissen, in welcher
Teuerung ich hier bin. Doch keine Klagen über das, was man
nicht ändern kann." „Für mich wünsche ich nur Ihre Freundschaft-
Möchten Sie so glücklich sein, als Sie es verdienen, so werde ich
nie ganz unglücklich sein; sind Sie mein Freund, so bin ich reich
und, was mehr, zufrieden, und sehe ich mich dann verkannt und
meine Absichten, Endzwecke und Mittel getadelt, so muß die Ab¬
neigung für das, was mich umgibt, mich nebst Herz und Gewohnheit
zu dem führen, den ich ewig lieben und schützen werde." „So
Einen Freund zu haben, versüßt das Leben, und dann komme man
und sage, daß Eins  eine kleine Zahl sei. nein, ich habe zwar nur
einen Freund, aber auch nur ein Herz, und dieses ist voll von
ihm." „In meinen Jahren, wo man in aller Kraft zum Wirken
ist, fühlt der Geist, wenn er nicht durch Arbeit überhäuft wird, daß
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ihm seine Hülse zu enge ist. auf keiner Seite kann er mal seine
Empfindungen ausgießen, was bleibt ihm übrig als sich in sich zu
kehren? Sie sind die einzige Zuflucht, ist es denn ein Wunder,
daß Sie mit Briefen überhäuft werden? Es kommt mir meine
Situation als die eines Gefangenen vor, dem keine andere Aussicht
in die vor ihm liegende schöne Gegend übrig bleibt, als heimlich
durch eine Ritze, durch die er doch nur einen verstohlenen Blick
wagt." „Wenn Sie wüßten, wie einsam ich in dieser Sterblichkeit
bin, Sie vergnügten mich öfter, etwas von Ihrer Hand zu sehen.
Sie sind wirklich der Einzige auf Erden, mit dem ich nicht alleine
bin, die übrigen alle Gott weiß, sind Menschen, aber nur dies, ich
möchte für Jeden, ich weiß nicht was tun, aber nur nicht mit ihnen
umgehen. Was mir zeigt, daß ich nicht Unrecht habe, ist, daß sie
sich selbst untereinander so wenig zugetan sind."

Der Aufenthalt in Hamburg war dem Prinzen nicht zusagend.
Nachdem durch den Gang der politischen Begebenheiten seine Zukunft
mit den Geschicken des Oldenburger Landes sich so eng verknüpft
hatte, hätte es vielleicht näher gelegen, an die Wahl von Oldenburg
oder von Eutin zu denken. In Eutin, „wo Alles wie Katze und
Hund lebt und die Privatfcindschaften aufs Höchste gestiegen sind",
„keine Möglichkeit;" „in Oldenburg möchte ich wohl wohnen, aber
wie wäre das einzurichten bei der bekannten Jalousie des Ministers;
mein Landhaus lasse ich nach und nach zurechtmachen; aber das
ist für sechs Monate, den Winter aber wo bringt man den zu?"
So war die Wahl auf Hamburg gefallen, zunächst wohl wegen der
Nähe von Holstein, vielleicht auch, weil sich für den Prinzen
mannigfache Jugenderinnerungen an Hamburg knüpften, wo seine
Großmutter von mütterlicher Seite, die Herzogin Albertinc Friederike,
gelebt und er selbst zeitweilig mit den Eltern sich aufgehalten
hatte; aber Hamburg ist ihm „ein kostbarer und unangenehmer
Ort", eine Stadt mit einer „strohernen Gesellschaft"; den
dortigen literarischen Kreisen, in welchen noch der Geist Lessings
und Klopstocks lebte, wird er bei seiner Zurückhaltung nicht näher
getreten sein, obgleich Reimarus sein Arzt war. Gelegentliche Be¬
gegnungen mit fürstlichen Persönlichkeiten, welche Hamburg besuchten,
waren ihm unbequem. Über die Kreise, mit denen er in Berührung
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kam, urteilt er: „Man redet hier bekanntlich von Nichts, und so
kann ich auch von Nichts schreiben, was laufend in dieser kleinen
Welt wäre. Überhaupt kennen Sie einen Ort, wo Leute weniger
etwas sind als hier?" „Kaum kann man sich selbst von dem ab¬
scheulichen Strudel hiesiger Tinge retten. Wer bei dem Projekte
ein Jahr in Göttingen zuzubringen geblieben wäre, wäre kein
Schöppenstedter gewesen." „Von meiner Art zu leben ist nichts
zu sagen. Aber was ist Umgang ohne Menschen? Wenige Leute
können sich zwischen vier Mauern vergnügen und leben wie ich."
„Meine Einsamkeit ist so mißhandelt, daß man kaum merkt, daß
ich ein Philosoph bin." „Ich lebe aus Anstand mit diesen Leuten,
tue wenig oder nichts und bin mit mir selbst nicht zufrieden. In
Oldenburg haben wir, ich versichere es Ihnen, weit artigere Leute,
die mehr Verstand und Wissenschaft besitzen als hier, doch muß
man über das nicht klagen, aber Ihnen  muß ich es klagen." Im
Stammlande Oldenburg hatte der Prinz im Sommer 1777 (in
Begleitung der Eutiner Herrschaften„Ich leugne nicht, nie ist mir
ängstlicher bei einer Hofexpedition gewesen als bei dieser") einen
ersten Besuch abgestattet, sich auf ausgiebigen Fahrten örtlich orientiert
und die Verhandlungen wegen des Erwerbes von Rastede cin-
geleitet. Nach Eutin führten ihn von Zeit zu Zeit Pflichtbesuche;
dem alten Herzog Friedrich August war er in aufrichtiger Zuneigung
ergeben, während das Verhältnis zur Herzogin, seiner Tante, ein
gespanntes und schwieriges war, da dieselbe an der Erwartung
völliger Wiederherstellung des auf dem Schloß in Ploen untcr-
gebrachten geisteskranken Sohnes festhielt und trotz des Darmstädtcr
Mißerfolges sogar neue Heiratsprojekte für denselben schmiedete.
Auch gegenüber dem Minister Grafen Holmer verhielt er sich zurück¬
haltend. „Meine Rolle hier ist überhaupt diese, daß ich mich um
nichts kümmere, aber auf alles achte, dadurch fürchten sie sich alle
vor mir wie vor ihrem Prüceptor." „Langeweile herrscht auf allen
Gesichtern und Leere in allen Köpfen. Ich arbeite, was ich ver¬
stehe und kann. Für nichts bin ich besorgter, als meinen Mit¬
menschen durch meine Launen lästig zu werden." „Mit was für
Leuten muß man doch leben, und was für welchen muß man doch
schmeicheln! Pfui des garstigen Handwerks, für Galle, die ich ent-
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decke, Honig zu geben und für Betrug und Lüge Aufrichtigkeit und
Wahrheit, wer da nicht den Wunsch empfindet, den gordischen Knoten
wie Alexander aufzulösen, dessen Seele ist des Namens nicht wert."
„Holmer bat mich einmal nach Eutin zu kommen, um den alten
Herzog vor seinen Peinigern zu schützen; doch bin ich noch nicht
entschieden, denn ich bin bange, daß der Orkan hernach meiner
Wenigkeit auf den Pelz fallen wird." „Ich gehe meistens nur nach
Eutin, wenn ich glaube, daß die Reibung zu stark wird und also
bloß um eine fremde Materie hineinzubringen. Bei einer jeden An¬
wesenheit ist es Gebrauch, daß ich eine Wallfahrt nach Ploen mache,
und dieses ist freilich nicht der angenehmste Teil derselben." Den
unseligen geisteskranken Vetter, den Zögling Herders, pflegte
der Prinz, wenn er nicht in religiöse Grübeleien vertieft war oder
sich selbst das Abendmahl reichte, mit weiblichen Handarbeitenz. B.
der Anfertigung von Fliegenuetzen für seinen alten podagristischen
Vater beschäftigt anzutreffen. „Die Herzogin— schreibt der Prinz
eines Tages an Staal — hat mir aufgetragen, Ihnen ihr schönstes
Kompliment zu machen und Sie zu fragen, ob Sie nicht ein Mittel
wüßten, ihren unglücklichen Sohn wieder herzustellen. Gott weiß,
mein Herz bedauert beide Eltern äußerst, aber Mittel sind nur in
Gottes Hand. Meine Tante — der Prinz scheint demnach deck
Auftrag nicht nur als eine boshafte Ironie aufzufassen— hat es
aber gewollt, und ich trage Ihnen die Sache vor. Gern hätte ich
geantwortet, daß Ihre Geschicklichkeit sich nur auf die Halbgescheuten
erstrecke, die ganz Tollen aber über derselben wären." Ein von
dänischer Seite ihm zugeflüstertes Anerbieten, den geisteskranken
Vetter, wenn er zu unbequem werde, auf ein entlegenes festes Schloß
in Jütland zu überführen, ließ der Prinz aus Rücksicht auf die
Empfindungen seiner Tante unbeachtet. Gegen den Minister Grafen
Holmer, dem er in Eutin gelegentlich begegnete, unstreitig einen der
bedeutenderen kleinstaatlichen Staatsmänner jener Zeit, bestand damals
bei dem Prinzen eine gewisse Voreingenommenheit, die erst später
einer verdienten und aufrichtigen Wertschätzung Platz machte. „Graf
Holmer ist aufs äußerste verhaßt und dieses wegen seines außer¬
ordentlichen Hochmutes, der denn auch wirklich die Grenzen dessen
übersteigt, was zu ertragen ist. Ich halte den Mann für brauch-
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bar , aber mit erstaunenden Einschränkungen , und ob er welche an-

anzunehmcn imstande ist , ist eine andere Frage . Er dünkt sich nicht
weniger als Vergennes und Pitt , dabei stolz und geschmeidig wie
ein Pfaffe ." Um so erfreulicher war dem Prinzen eine erste
Eutincr Begegnung mit dem Grafen Friedrich Leopold Stolberg,
zu dem er im späteren Leben in nahe Beziehungen treten sollte —
„ein Autor , Übersetzer Homers , Freund von Klopstock und das
Muster und Urbild männlicher Schönheit und Tugend bei Lavater.
Ich halte ihn für einen ehrlichen Mann , äußerst unbestimmt über

seine Handlungen , äußerst bestimmt über Grundsätze , voll jugend¬
lichem Feuer , der nach Beifall läuft und dadurch oft denjenigen
biedcrmännischen Charakter verleugnet , dem er doch geschworen zu
haben scheint , kurz ein Mensch , aus dem Gelegenheit viel Gutes
machen kann , und der in schlechter Gesellschaft äußerst erniedrigt
und ganz verdorben werden kann . Der Mann ist sehr nach meinen

Absichten zu gebrauchen ; wenn ich selbst nur nicht so jung wäre
und dcn verschiedenen Gegenständen , die mir Vorkommen , nachgehen
könnte , meine ganze Situation ist aber so zerstückt , daß eine gewisse
Folge mir schwer wird . " „ Projekte — schreibt der Prinz aus
Hamburg — sind Früchte des Winters , und ich bin ein sehr frucht¬
tragender Baum ." Vor allem sind es Projekte größerer und
kleinerer Reisen , welche ihn in der winterlichen Einsamkeit seines
grünen Kämmerchens beschäftigen . Eine Reise nach Kopenhagen
und nach Stockholm zur Vorstellung bei den dortigen Höfen wird
geplant . Aber dcn Lichtpunkt in seinem Dasein bildet doch der
sommerliche Aufenthalt in seinem „lieben Rastede " , wo seine Bau¬
tätigkeit ihn angenehm in Anspruch nimmt . Der erste Brief von
dort ist vom 13 . Juni 1779 . „ Ich bin auf Rastede und pflanze
Kohl . Läge Nayküll — seine esthländische Besitzung — um dieses
Haus , so wäre ich zufrieden , und wäre Jerwakant nur so weit von
Rastede wie von Rayküll , so wäre ich glücklich . "

Bei dem Alter und der körperlichen und geistigen Hinfällig¬
keit des Herzogs Friedrich August konnte die Berufung zur Re-
gicrungsnachfolge jederzeit an dcn Prinzen Peter Friedrich Ludwig
herantreten , und es war deshalb natürlich , daß er den Angelegen¬
heiten der künftig von ihm zu regierenden Lande schon jetzt ein

Jahrb . s. Oldenb. Gesch. XV . 2
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tätiges Interesse zuwendete; gern nahm er dem schwerfälligen Oheim,
wenn dieser es ausnahmsweise zuließ, die Behandlung besonders
unangenehmer Sachen, wie der mit Dänemark entstandenen Schwie¬
rigkeiten auf dem Gebiete des Zollwesens, ab. Vor allem lag ihm
am Herzen, an den maßgebenden Stellen in St . Petersburg die
gute Meinung für Oldenburg-Eutin zu erhalten; dabei handelte es
sich namentlich darum, die künftigen Ansprüche Oldenburgs auf die
Herrschaft Jever insbesondere gegen Anfechtungen von anhaltinischer
Seite sicher zu stellen. In seinem Freunde Staat glaubte der Prinz
den geeigneten Vertreter seiner Anschauungen zu finden, und er ver¬
anlagte ihn deshalb zu einer Reise nach St . Petersburg, wo er
mit den maßgebenden Stellen in seinem Interesse sich in Ver¬
bindung setzen sollte. Nach Staals Rückkehr nach Jerwakant schrieb
ihm der Prinz aus Hamburg: „Die Gesinnungen des Großfürsten
gegen mich sind mir nicht allein sehr angenehm, sondern auch sehr
schmeichelhaft. Doch bliebe nur ein Wunsch zu vernehmen übrig,
so möchte ich gern, daß sich sein Projekt auf Kurland in eines
auf Ostfriesland verwandeln möchte, und hierzu wären vielleicht
noch Mittel und Wege übrig, doch ist, die Sache noch frühzeitig,
ich meinerseits wünsche es von ganzem Herzen, und wenn ich die
jetzigen Zustände in Deutschland überdenke, so muß ich wünschen, mein
Haus auf solchem Fuß zu sehen, daß man auch ein Wort mitreden
kann, denn in den jetzigen Angelegenheiten— es waren die Tage
des bayerischen Erbfolgekrieges— sieht man es gar zu deutlich,
was der Kaiserliche(Wiener) Hof für kolossalische Begriffe von
seiner Macht hat; und wenn Oesterreich das Uebergewicht in Deutsch¬
land auf solche Art bekommen sollte, daß es so eigenmächtig handeln
könnte als es gerne will, so ist es mit Deutschlands Freiheit und
Glückseligkeit aus. Doch dieses steht freilich noch nicht so bald zu
besorgen, denn so lange Friedrich — auch den „großen Fritz"
nennt der Prinz gelegentlich den König — lebt, so wett' ich auf
seine Hand — ganz Deutschland ist jetzt für ihn, da das Haus
Oesterreich so eigenmächtig und ungerecht handelt." Es wird hier zum
erstenmal der Gedanke einer Vergrößerung Oldenburgs durch Ost¬
friesland angedeutet— ein Gedanke, der sich nach den Freiheits¬
kriegen zu einer politischen Aktion zuspitzte, die aber auf dem Wiener
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Kongreß an übermächtigen Umständen scheiterte . Über seine eigene
Stellung zu den kriegerischen Weltbegebenheiten schreibt der Prinz
einmal : „ Ein Jeder muß das zu verteidigen wissen , was er soll,
und dann ist sein Mut Tugend , aber wer wie Werner zum Prinz
Heraclius geht , ist nicht mein Mann . Ich hätte mich mit Freuden
einem Stande gewidmet , zu dem ich bestimmt war , und zu dem ich
vielleicht weniger ungeschickt als zu manchem andern bin , nun ist
mein Schicksal geändert , und darum hielte ich es für einen Gräul,
aus eitler Nuhmessucht mich Gefahren bloßzustellen , die ich nicht
fürchte , und die mir zu fürchten scheinen , sobald keine Pflicht mich
auffordert sic zu verachten ." Auch sonst spiegeln sich in den Briefen
die Zeitereignisse des Jahrzehnts wieder , der Eindruck , den der
Aufstand der nordamerikanischcn Kolonien gegen England in Ham¬
burg machte , die Vorgänge in den Niederlanden , die kriegerischen
Verwicklungen zwischen Rußland und Schweden re. Über die
politisch -parlamentarische Lage in England im Jahre 1784 spricht
sich der Prinz folgendermaßen aus : „ Ich schäme mich der Eng¬
länder , ich glaube der Patriotismus ist in Konstantinopel so groß
wie in London , man redet wohl von publio spirit , aber man hat
bloß spirit ok parli . Welcher elenden Sophismen sind die öffent¬
lichen Reden voll , welche erbärmlichen Gründe und hinterlistigen
Maßregeln , welche Feinheit , die Krone in die Not zu setzen, und
welche Schamlosigkeit , für sich selbst zu arbeiten . Pitt ist ein edler
Mann , schade für England , wenn er nicht durchdringen sollte . Eine
Constitution mag Namen haben welchen sie will , so ist sie gut,
wenn man seine Kräfte vereint zum Besten Aller ; wenn dies aber
nicht der Fall ist und man nur sich sucht, » so ist die beste ein
durchlöchertes Sieb . " Und über den reformfreudigen Kaiser Josef II . :
„Joseph sucht ganz neue , ganz seltsame Wege , doch kann nur
der groß sein , der dem wahren Endzweck seines Daseins folgt,
und ob dieser große , dieser erhabene Trieb sein Herz belebet , das
weiß ich nicht , will 's nicht bezweifeln , kanns aber auch nicht
bejahen . "

Wie bei seiner Lage natürlich , stand im Vordergründe der

Gedanken des Prinzen und demnach auch seiner Briefe die Heirats¬
frage , die ihm eine rein politische Frage ohne jegliche Beimischung
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von Sentimentalität war . Nachdem er erkannt hatte , daß ihm seine
Pflicht gegen sein Haus und sein Land diesen Schritt gebot , war
er entschlossen ihn zu tun und hielt es nur für nötig , die Vor¬
bereitungen zu demselben in Geheimnis zu hüllen , um nicht zügel¬
lose Heiratsprojekte seiner Tante für ihren unglücklichen Sohn zu
entfesseln ; von einer angeblich möglichen Partie des unseligen
Prinzen mit einer Gräfin Leiningen , einer Kousine der verlassenen
hessischen Prinzessin Charlotte , hatte man schon geredet . Auch be¬
drückte den Prinzen das Gefühl , daß ihm die Sache wenig lag:
„Ich bin kein Courmacher ." „ Es sind noch viele Schwierigkeiten
zu überwinden , die Ploenischen nicht ausgenommen . " „ Ich glaube
nicht , daß man mich für einen Grillenmacher ausgeben kann , aber

Sie wissen , wie der Grund ist . " „ Bei mir findet eine Verhärtung
des Herzens statt , wofür kein Schneiden noch Beizen hilft . Sie
werden mir mit Jenem antworten , daß Sie keine gute Meinung
von dem hegen , der nicht verliebt werden kann , und ich werde
Ihnen eingestehen , auch ist meine eigene Hochschätzung meiner selbst
nicht die größte in diesem Punkt , ein lebhafter Freund bin ich aber,
für wärmere Namen ist mein Herz verfroren . " Trotz dieser Momente
eines gewissen innerlichen Widerstrebens drängte noch ein Umstand
zu einer Beschleunigung der Entschließung , derjenige nämlich , daß der
Prinz als nunmehriger Erbe eines Herzogtums eine glänzende
Partie , ein umworbener Gegenstand für allerhand Heiratspläne
anderer geworden war . Besonders unbequem war ihm der von
einflußreichen Stellen betriebene Plan , ihn mit der verlassenen
Braut seines unglücklichen Vetters , der Prinzessin Charlotte von
Hessen , zusammenzubringen . Auch an Zudringlichkeiten von anderen
Seiten fehlte es auf dem Gebiet der Heiratsfrage nicht . So ließ
sich eines Tages in Hamburg ein vornehmer Pole , Graf Massalski,
Bischof von Wilna , bei ihm melden und bot ihm eine sechzehnjährige
Nichte , eine junge Dame mit reichem Einkommen , die sich noch in
einem französischen Kloster befand und angeblich von einem loth¬

ringischen Prinzen umworben wurde , zur Lebensgefährtin an —
ein Anerbieten , welches leicht mit der Wendung abgewehrt werden
konnte , daß es im Oldenburgischen Hause noch nie eine katholische
Fürstin gegeben habe , und daß dieselbe im Bistum als Gemahlin
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eines protestantischen Prälaten erst recht undenkbar sei>) ; die ver¬
schmähte junge Dame aber, Helene Massalska, war die nachmalige,
durch Schönheit, Geist und abenteuerliches Leben weltbekannt
gewordene Gräfin Helene Potockâ), deren anmutiges Bildnis eine
berühmte Zierde der Dresdener Galerie ist und dem Beschauer
noch heute von den Schaufenstern zahlloser Kunsthandlungen eut-
gcgenblickt.

In seiner „zerstückten Situation" war es dem Prinzen ganz
recht, daß man sich seiner Heiratsangelegcnheit von anderer Seite
mit Energie in einer Richtung annahm, die seinen Wünschen im
allgemeinen entsprach, und zwar war die Stelle, von welcher dieser
Anstoß ausging, keine geringere, als der Großfürst Paul und seine
zweite Gemahlin, geborene Prinzessin von Würtemberg-Mömpelgard.
Von St . Petersburg aus ward dem Prinzen geraten, „einige deutsche
Höfe zu besuchen, um gelegentlich Bekanntschaft zu machen." Dabei
ward ihm schwerlich ein Zweifel darüber gelassen, daß man zu
diesen Höfen auch denjenigen von Mömpclgard rechnete, wo im
elterlichen Hause der Großfürstin noch zwei jüngere, freilich noch
im Kindesalter befindliche Schwestern lebten. Der Prinz meinte
zwar, der Vorwand eines Besuchs an deutschen Höfen sei zu „hand¬
greiflich." „Wozu jetzt sich um eine Person bewerben, welche erst
in vier Jahren in dem gehörigen Alter ist?" „Aber freilich, um
anderen etwa zuvorzukommen, das würde so unrecht nicht sein."
So ward denn der Plan einer großen Reise durch Frankreich mit
einem Schlußaufenthalt in Paris festgestellt, und auf dieser Reise
sollte unauffällig den würtcmbcrgischen Herrschaften in Mömpclgard
ein Besuch abgestattet werden, nachdem man sich vorher in St.
Petersburg vergewissert hatte, daß andere Bewerber um die jungen

' ) Der Prinz ließ dem Grafen Masfalska zugleich bedeuten , daß in seinen
dcmnüchstigen Landen nur Kinder von Fürstinnen aus regierenden Häusern Nach¬
folgen könnten — ein unverwerfliches Zeugnis für die Geltung des strengen
Ebcnbürtigkeitscrfordernisjcs im Oldcnburgischcn Fürstenhausc (der jüngeren
Gottorper Linie ), welches man neuerdings im Welsburg -Prozeß anzuzweifeln
versucht hat.

Imoien ? ere ^ , Histoirs ä 'uns grsuäs vams au XVIII . sieols
(Ilslene kotooba ). ? ari8.
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Prinzessinnen noch nicht aufgetreten seien. Die Reise ward auf
das Frühjahr 1778 festgesetzt. Vor der Abreise(20. Mai) schüttete
der Prinz dem esthländischen Freunde sein Herz aus: „Sie kennen
mich, mein bester Freund, Sie wissen also auch, wie ich über den
Punkt denke, um den ich reise. Sie werden also leicht denken, daß
ich nicht ganz so ruhig meine Reise antrete, als wenn ich nach
Horkshire ginge. Es ist eine der wichtigsten Begebenheiten des
menschlichen Lebens; ist man glücklich, so muß man es recht sehr
sein, hievon lasse ich Sie, bester Staal , urthcilcn; ist man es nicht,
so muß man recht sehr das Gegenteil sein, hievon ist mein armer
Onkel ein klägliches Exempel. Welches. mein Loos sein wird,
weiß Gott; soviel ist gewiß, daß für mich noch weniger Mittel-
straßc sein wird, als für jeden andern, doch Hoffnung ist des
Menschen beste Gabe, und ich reise gar nicht mit dem mir so oft
vorgenommenen kritischen Auge ab, sondern vielmehr mit einem auf
gute Eigenschaften spähenden. Ich hoffe, mein Bester, daß ich mir
in dieser Angelegenheit auch gleich sein werde und aufrichtig prüfe
ohne Parteilichkeit; soll mein Schicksal sein, mehr als Fürst wie als
Mensch zu handeln, so sollen Sie mich wohl bedauern, aber
nicht verachten können. K. hat wohl recht, wenn er unter meine
Fehler rechnet, daß ich nicht verliebt werden könnte, ich gestehe es,
aber nur Ihnen, daß ich sehr wenige Frauen kenne, die bei mir
den Wunsch hätten rege machen können, mich zu bessern, dem un¬
geachtet will ich mich womöglich bessern. Stellen Sie sich mich
als Liebhaber vor, und Sic werden lachen; und stellen Sie sich mich
ohne Liebe verheiratet vor, und das Lachen wird Ihnen sowie
mir vergehen. Doch ich mag hieran gar nicht denken, und Philo¬
sophieren hält hier auch nicht Stich. Mein Herz soll meinem besten
Freund offen sein, und sollten keine Empfindungen cs je teilen
können, sei es in Pflichten eingehüllt, das einzige Wort, das man
dem von Empfindung beisetzen kann. Nun schelten Sie nicht, mein
wertester Freund, über mein Testament, denn ich glaube es ganz
vernünftig, vielmehr bedauern Sie Menschen, die Testamente machen
müssen, wenn sie vernünftig sein wollen. Doch mein Gewäsch muß
dem überdrüssig fallen, dem es eine Torheit sein muß, sich vor
dem zu fürchten, davon er das Gegentheil besitzt, doch, mein Bester,
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ein Glück für Sie, daß ich nicht verliebt bin, sonst wäre des
Schreibens kein Ende. Ans Mömpelgard sollen Sie Worte der
Wahrheit von mir haben, möchten sie auch Worte des Heils für
Ihren Freund sein."

In Mömpelgard fand der Prinz bei dem Herzog Friedrich
Eugen, der, wie es ihm schien, „von Rußland aus etwas vor¬
bereitet war/ freundliche und entgegenkommendeAufnahme, ward
von demselben auf seinen in der Nähe gelegenen Landsitz Etupcs
eingeladen, „Ich mag mich gar nicht gern in derartige Sclavereien
begeben, mußte es aber doch anuehmen," und verbrachte dort als
Gast der fürstlichen Familie — die Herzogin befand sich in den
Bädern von Plombiöres — einige Tage. Über seine dortigen
ersten Eindrücke schreibt er an den Freund: „Ich muß nun ein
Wort von den beiden Prinzessinnen sagen, Friederike, die älteste,
wird in diesem Monat dreizehn Jahre voll, sie ist für ihr Alter
klein rind wird in allen Stücken noch für ein Kind angesehen.
Wenn sie auswächst, kann sie von einer ganz artigen Figur werden;
sie ist nichts weniger als bübsch, nicht einmal angenehm von Ge¬
sicht, sie hat ein paar schöne Augen rc. Die jüngere, Elisabeth,
ist ins elfte Jahr , sehr klein, von einem munteren offenen Wesen,
blond und von einer sehr schönen Haut, sie hat vor sechs Monaten
die Blattern gehabt und leidet seit der Zeit täglich durch eine Art
von Geschwüren mit stoischer Verleugnung. Was das Gemüt
beider Kinder angeht, so glaube ich, daß die älteste Verstand, ein
wenig Eigendünkel und Eigensinn besitzt, die jüngste denjenigen
Witz, der aus einer leichten Gabe zum Fassen entspringt, und eine
große Gabe sich zu attachieren. Dies sind ungefähr diejenigen Züge,
die von außen den Charakter dieser Kinder ausmachen. Sie wissen,
daß ich überhaupt nicht vom Innern der Menschen im ersten
Augenblick urteile, uud es ist zu gefährlich es zu unternehmen."
Daß durch das Alter der Kinder ein förmlicher Antrag ausgeschlossen
war, lag auf der Hand, doch verhehlte der Prinz dem Vater nicht,
„daß er seine Familie für ein Muster der Erziehung halte," bat
in brieflicher Verbindung mit ihm bleiben zu dürfen, stellte seine
Wiederkehr in Aussicht und stattete auch der Herzogin, nachdem
er sich überzeugt hatte, daß sie „voix eu okapitro" habe, in
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Plombiöres einen Besuch ab und fand in ihr eine „ lebhafte geist¬
reiche Dame " mit ausgeprägten Charaktereigenschaften . Dann begab
er sich nach Bern und verlebte dort , alte Erinnerungen auffrischend
und in regem Verkehr mit alten Bekannten , in deren Kreise auch
Staals lebhaft und freundschaftlich gedacht wurde , angenehme Tage.
„Um die Asche Albrecht von Hallers zu verehren, " dessen Todes¬
anzeige er in Hamburg mit tiefer Bewegung empfangen hatte , —
„Sie können nicht glauben , wie ich an diesem Manne hing , obgleich
meine Bekanntschaft mit ihm nicht sehr genau war , er ist mir durch
so manches tief ins Herz geschrieben und wird lange tief darin
bleiben " — fand er dort lebendige Beziehungen und viele freund¬
liche Anklänge aus alter Zeit , die ihn erfrischten und aufheiterten.

Aus Bern schrieb der Prinz an den Großfürsten und die
Großfürstin über die Eindrücke von Etupes und Plombitzres und
über seine Zukunftswünsche . Auch schrieb er an einen alten St-
Petersburger Vertrauensmann , Etatsrat von Krook : „ Nachdem ich
mein Vaterland verlassen , bin ich durch die schönsten Teile Deutsch¬
lands gereist und habe mitten in Frankreich eine deutsche Provinz
besucht , die ich mit Vergnügen mein Vaterland nennen möchte . Sie
begreifen , daß ich von Mömpelgard rede ; das Land ist äußerst
schön und die Einwohner noch besser , und seine Fürsten sind nach
altem deutschen Brauch dieses Namens wert . Jeder hat eine
verehrungswerte und angenehme Familie und das ohne Ausnahme,
die würdigsten Eltern und angenehmsten Kinder , nur haben diese
einen Fehler , den jedoch die Zeit verbessern wird , sie sind sehr
jung ! Ich freue mich diese Reise unternommen zu haben , sie ist
in Absichten nicht nur angenehm , sondern ich hoffe auch für die
Folge meinem Endzweck gemäß gewesen , vor der Hand kann ich
nur schweigen und das Gesehene rühmen . Der lieben Ruhe halber
darf ich auch noch nichts von gemachten Projekten merken lassen,
Sie kennen uns und unsere Fehler und wissen , daß , wenn man
meine Absichten auch nur im Entferntesten merken könnte , so
würde man uns gesunden Teil der Familie gleich mit Projekten
für den kranken Teil heimsuchen , es ist also besser , wir tun eines
der Karthüusergelübde , doch ohne die andern . " Und an Staal:
„Meine oonvsr8ation8 mit dem Prinzen gingen meistens auf meine
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Glücksumstände und teils auf meine Situation . Er erkundigte sich
mit einer Genauigkeit , die , wenn wir uns nicht über einen dritten
Punkt gleichsam zu sprechen verstanden Hütten , unbescheiden gewesen
wäre . Ich tat ihm Genüge über alles , was er zu wissen ver¬
langte , und stellte ihm meine ganze Situation vor Augen und
zwar ohne Schleier . Ich schilderte ihm den Charakter des Herzogs
und meiner Tante und ließ auch einige Sachen von H . (Holmer)
entfließen Gelegentlich ward bemerkt , daß man mich mit der
Prinzessin Charlotte von Hessen -Darmstadt zu verheiraten gesucht,
daß ich es aber für ungeziemend gehalten hätte . Man lobte meine
ckdli6sts88o über diesen Punkt . Ich bemerkte ihm auch , daß ich
alle möglichen osutionW brauchen müßte , und daß man in meinem
Vaterlande nichts merken solle , daß ich mit Heiratsabsichten um¬
ginge und dieses wegen meiner Tante . Er lobte meine Vorsicht . —
Noch eine Gencralbeobachtung , die mich angeht , ist diese , daß ich
nicht glaube das Glück gehabt zu haben zu gefallen . Vielleicht
dem einen oder dem andern , aber nicht Zsadralement . Eine Sache,
die mich aber wirklich gefreut hat , ist, daß ich auch habe bemerken
können , daß man die Prinzeß über meine Absichten prevcniret hatte.
Nun müssen Sie auch meine Projekte wissen . Erstlich welche von
beiden . Wenn ich warten könnte , so wäre es die jüngste , und kann
ich es nicht , so sei es die älteste . Ich weiß , wie Sie denken , haben
Sie darum keine schlechte Meinung von mir , es ist ganz ver¬
schieden . für sich zu handeln oder nach gewissen Absichten . Die
ganze Sache wäre eine Materie zu einem weitläuftigen Diseurs,
aber nicht zu einem Brief . " Dem Herzog Friedrich Eugen schrieb
der Prinz für die Aufnahme in Etupcs dankend : cks us 8ui8 poiut
oourtissu et sueoro ruoirw klsttour ; je puls cione »vee I 'b8poir
ck'etre oru ksire oornplimeut s Votre ^ 1t6886 Lörinmwme 8ur 8s
Psmille gui eu vürittz äoit Iwi esuser le plu8 § rsnck plaisir ."

Von Bern aus unternahm alsdann der Prinz seine große
Reise durch Frankreich , welche ihn in eine Reihe bedeutender Städte
führte und mit Paris abschloß , wo ein Aufenthalt von zwei
Monaten genommen wurde . Unterwegs beschäftigte ihn wie
begreiflich seine Heiratsangelegenheit unausgesetzt . In einem Brief
an Staat aus Avignon fühlt er das Bedürfnis , sich ihm gegenüber
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nochmals über die Sache auszusprechen, und bittet ihn festzuhalten,
daß „die Prinzessin Friederike meinen völligen Beifall gehabt hat,
und daß ich mit der Absicht umgehe, mich um dieselbe zu bewerben,
daß ich mich über diesen Punkt nicht gleich declariert habe, nämlich
öffentlich, um meine Tante zu verhindern, keine ähnlichen Projekte
für ihren Sohn zu machen, und daß ich nicht in dieser Sache so
rasch zu Werke gehe als ich gerne möchte, erstens, weil sie selbst
noch zu jung und zweitens ich noch keinen Aufenthalt für sie habe.
Es blieb mir also nur der Weg übrig, mich heimlich um sie zu
bewerben, und dies soll geschehen. Mein Wunsch wäre bloß, die
Versicherung vom Herzog zu haben, daß, wenn meine Familie
nichts dagegen hätte, er es zufrieden wäre. Uebers Jahr würde
ich eine Reise tun sie abzuholen." Und aus Paris : „Wenn Sie.
mein bester Freund, sich vielleicht über die Gleichgültigkeit wundern,
womit ich mich zu dieser Sache anschicke, so muß ich mich zur
Rechtfertigung meines eigenen Charakters über diesen Punkt er¬
klären. Meine Vernunft sagt mir, die Sache sei nützlich, dieser
Stimme gehorsam biete ich die Hand zu dem, was meiner Situation
dienlich. Meinerseits bin ich überzeugt, daß ich unfähig bin,
jemanden unglücklich zu machen; kann ich nicht ein Werkzeug sein,
um glücklich zu machen, so werde ich doch aus Vorsatz nie das
Gegenteil tun. Ich kann also einzig in Gefahr stehen, und dieser
Gefahr entgehe ich dadurch, daß ich auf alles eigene Glück Verzicht
tue, indem ich über mich nehme, für das Glück anderer zu sorgen.
Was übcrdem kommt, ist eine Gabe Gottes, für die man danken
muß wie für den Regen, der vom Himmel kommt. Ich habe nicht
die Gabe, mir Romane zu schmieden, um glücklich zu sein, und mein
Grundsatz ist, daß der immer glücklich sein wird, der stark genug
im Gemüte ist, um des Zeugnisses seines guten Gewissens zu ge¬
nießen." „Sie kennen die verschiedenen Seiten meines Charakters
besser als ich selbst. Sie müssen also wissen, daß ich ein so ganz
ehrlicher Mensch bin und daß ich mir aus der Erfüllung meiner
Pflichten die erste Angelegenheit mache Ueberdem reden Sie mir
von keiner Glückseligkeit, wir sind nicht dazu geboren und geschaffen,
wir haben Pflichten zu erfüllen, das kann geschehen, ohne das zu
finden, was man gewöhnlich in dergleichen Verbindungen sucht, und



Aus den Jugendjahre » des Herzogs Peter Friedrich Ludwig von Oldenburg . 27

cs scheint mir noch eine streitige Frage, ob es besser ist eine
Frau zu haben, die man liebt, oder nicht, bei crsterer geschieht öfters
ihr Wille, bei letzterer immer des Mannes."

Der Aufenthalt in Paris bot dem Prinzen mannigfaches In¬
teresse, war ihm aber nicht sympathisch. „Der überall sehr auf¬
fallende Nationalcharakter ist nicht angenehm, besonders für jemand,
der das Ernsthafte und Natürliche liebt." „Nichts mißfällt mir
mehr als das Pariser Getümmel, und wie sehr sehne ich mich nach
der Ruhe meines bewußten grünen Kämmerchens." Zudem hatte
er das Mißgeschick in seinein Hotel (Ickotsl äs la Ksins, rns nsuvo
äss bons snkantch mit „den einzigsten Menschen in ganz Teutsch-
land" zusammenzutreffcn, „mit denen ich nicht unter einem Dach
unter bewußten Umständen sein möchte," dem Landgrafen Georg
von Hessen-Darmstadt und seiner Gemahlin, den Eltern der von
seinem Vetter verlassenen, nunmehr ihm zugedachten Braut „als ob
ganz Paris zu klein für uns beide wäre." Man begegnet sich
höflich und artig, der Prinz hat das Gefühl, immer am Rande
einer peinlichen Auseinandersetzung zu stehen, und erbittet sich von
dem Freunde nach der Abreise der hessischen Herrschaften ein
Kompliment für die Geschicklichkeit, mit der er es verstanden hat,
einer Aussprache auszuweichen. „Ich habe meine Ehre immer im
Spiele geglaubt, daß aus der Sache nichts würde." Die unglück¬
liche Prinzessin Charlotte heiratete bekanntlich später einen Mecklen¬
burgischen Prinzen und wurde die Stiefmutter der Königin Luise
von Preußen. Dem König Ludwig XVI. wurde der Prinz, wie
eS die seltsame Etikette am französischen Hofe mit sich brachte, unter
dem Namen eines Grafen von Rastede vorgestellt; zwanzig Jahre
später sollte er in Paris — wohl der schwerste Gang seines
Lebens— dem Protektor des Rheinbundes Kaiser Napoleon gegcn-
übcrstehen. Die Rückkehr nach Hamburg erfolgte im November.

Die förmliche Bewerbung um die Hand der Prinzessin
Friederike und die Verlobung geschahen alsdann auf schriftlichem
Wege, die letztere unter der Abrede vorläufiger Geheimhaltung. Im
September 1779 erklärte sich der Prinz indessen auf den Wunsch
der fürstlichen Eltern mit der Veröffentlichung einverstanden. Er
schrieb darüber an Staal aus Eutin: „Das ist denn nun auch vor
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acht Tagen geschehen, hat das hiesige Wetter dann sehr geteilt, die
Wolken sind getrennt, können noch nicht wieder Zusammenstößen,
kurz, es ist wie nach einem Erdbeben, die Sachen sind noch nicht
in ihrem natürlichen Lauf. Beklagen muß ich aber die, die meine
Frau werden soll, ich kann mich noch leichter aus diesem Wirrwarr
herausziehen, aber wie sie sich darin finden wird, ist eine
andere Frage. Heute reite ich nach Ploen, um es auch dorten
bekannt zu machen, was denn freilich eine besondere Com¬
mission ist."

Die ersten Monate des Jahres 1780 waren für den Prinzen
durch die Reise nach Kopenhagen und Stockholm ausgefüllt, eine
aus politischen Gründen notwendige, aber nach seinen Neigungen
harte Aufgabe, denn „Nichts ist meiner Natur so zuwider wie das
Hofleben". Um Ostern war er wieder in Hamburg und rüstete für
den Mai zur Reise nach Mömpelgard, wo, wie er schrieb„das
Verhängnis Ihres Freundes wartet" und wo er bis zum Anfang
Juli blieb. Aus Etupes schrieb er an Staat : „Fredsrique hat sich
so zu ihrem Vorteil verändert, daß cs ungemein ist, und im Durch¬
schnitt genommen, habe ich Ursache, zufrieden zu sein. — Die Ver¬
nunft sagte mir zu heiraten, mein Herz war zu beklommen, um
zu sprechen; und wäre die Vernunft am Felsen des widrigen
Schicksals gescheitert, so hätte ich das Kreuz auf mich genommen
und hätte geschwiegen. - Das kleine Geschöpf hat sich ganz
artig formirt, ohne zu sein was man schön nennt, hat ein gutes
offenes Gesicht, das von einer guten Seele zeugt. Ich bin also,
wie Sie sehen, mit meinem Schicksal zufrieden, ob man es mit mir
ist, ist eine andere und sehr schwierige Frage; doch wenn ein ehr¬
licher Mann noch wozu zu brauchen ist, so sollte es wohl zum
Gemahl eines so jungen und des Freundes bedürftigen Kindes
sein." Die Vermählung sollte wegen der Jugend der Braut, die
noch nicht eingesegnet war, erst nach Ablauf von achtzehn Monaten
slattfindcn. Nach der Rückkehr schrieb der Prinz aus Oldenburg,
wo er mit den Eutiner Herrschaften weilte: „Ich werde inskünftige
meinen Rauch hier in Oldenburg aufgehen lassen, meine Wohnung
wird ein Teil des Schlosses sein und im Sommer Rastede", wo¬
mit die Aufenthaltsfrage entschieden war.
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Um Weihnachten 1780 war der Prinz wiederum in Etupes
und schrieb von dort am 5. Januar 1781: „Sie sind gewohnt, so
ziemlich mein Glaubensbekenntnis zu Horen, also hier noch ein
Wort über meine Braut. Sie wissen schon, das; sie keine Schönheit
ist, aber auch nicht das Gegenteil; da man aber eine Frau nicht
bloß ansieht, so kommt cs auf ihr Inneres wohl mehr an als auf
ihr Aeußeres. Der Verstand ist gut und vielleicht richtiger, als
ihre erstaunliche Flüchtigkeit es allemal glauben läßt, ihr Herz ist
wirklich recht gut. ich nehme hier selbst das ab. was man auf die
gewöhnlichen weiblichen ätzmonstrations von Zärtlichkeit, Teil¬
nehmung bei Leid rc. abrechnen muß, Thränen und Geschrei be¬
weisen mir überhaupt nichts und sind öfters Beweise von Ge¬
wohnheit. Sie hat unendlich viel Freundschaft für mich, das muß
mir schmeicheln. Der Grund ihrer Empfindung muß es aber noch
mehr. Jedes nicht übel geartete Mädchen sieht einen Bräutigam
für so etwas Besonderes an, daß sie ohne ganz besondere Ursache
selten ihm einen gewissen Grad von Zuneigung versaget, sie ist
aber entschieden überzeugt, daß es ihr noch an manchem zur Voll¬
kommenheit fehlet, und sieht mich für das Mittel an, manche ihr
noch fehlende Eigenschaften zu erhalten. Mein Plan dagegen bei
mancher noch zu wünschenden Sache ist kürzlich dieser, ich wünsche
mir nichts, ohne ihr denGrund zu zeigen warum; überhaupt gebe
ich meine Meinung nie, ohne gefragt zu werden, gebe diese als
einen Beweis meiner Freundschaft und nehme dagegen als einen
Beweis der ihrigen die Erfüllung meines Rates. Selbst im
Scherze suche ich, daß Vernunft entscheiden möge. Dieses habe ich
überhaupt der kleinen Dame als den Schlüssel zu unserer gegen¬
seitigen Freundschaft gegeben, nämlich, daß um gemeinschaftlich nach
demselben Zweck zu arbeiten, man einen gemeinschaftlichen Grund¬
satz haben muß, und daß, wenn dieses die Vernunft ist, man sich
begegnet, ohne es zu wissen. Ich suche diesem kleinen Plan ohne
Pedanterie zu folgen, und ich muß gestehen, daß bis jetzt ich ihn
von großem Nutzen gefunden habe." Die Vermählung ward auf
den Monat Juni festgesetzt und fand am 26. Juni 1781 statt.Z

' ) Henriette von Waldner -Frcundstein, vermählte Baronin Lberkirch, weilte
damals am Hose von Mömpelgard und war Zeugin der Permählungsfeier . Sic
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Betrachtet man die Vermählung des Prinzen, welche sich
äußerlich als ein anspruchsloser Vorgang im fürstlichen Familien¬
kreise von Mömpelgard darstellt, im weiteren geschichtlichen Zu¬
sammenhänge, so kann ihr die Bedeutung eines Ereignisses von
großer politischer Tragweite nicht abgesprochen werden; denn durch
seine Vermählung wurde der Prinz der Schwager Kaiser Pauls
und der Oheim Kaiser Alexanders von Rußland; und als im Jahre
1811 Napoleon den Herzog Peter Friedrich Ludwig seines Landes
beraubte, war cs diese Vergewaltigung eines nahen Verwandten
des russischen Kaiserhauses, welche den Bruch zwischen Alexander
und Napoleon herbeiführte, aus dem die Ereignisse des Jahres 1812
sich entwickelten, welche alsdann in ihrem weiteren Verlauf den
Zusammenbruch des französischen Kaiserreiches und die Wendung
der Geschicke Europas zur Folge hatten. Von dieser Verflechtung
künftiger Begebenheiten in ihre Feier konnten freilich die Teil¬
nehmer an der Hochzeitstafel von Etupes keine Ahnung haben.

Nach der Vermählung begab sich das junge Paar zuerst nach
Oldenburg und dann an den bischöflichen Hof nach Eutin. Von
dort schrieb der Prinz am 26. September: „Hier überhäuft man
uns mit Freundschaft und Güte. Die Herzogin sucht mit aller
möglichen weiblichen Geschicklichkeit sich des Herzens meiner junget!
Frau zu bemächtigen, kleine Geschenke, Aufmerksamkeiten, und vor
allem ist das weibliche Arsenal von Küssen und Thränen ausgeleert
worden, um das junge Herz zu besiegen."

Die vier Jahre, welche das junge Paar bis zum Tode des
alten Herzogs in Oldenburg und in Rastede verlebte, waren die
glücklichste Zeit im Leben des Herzogs Peter Friedrich Ludwig
— wie man im Rückblick auf dasselbe wohl sagen darf, eine Oase
schreibt in ihren bekannten Memoiren (Bd. 1, S . 135): 1>s prinosWs kreäs-
ri^ns n'svrit yns »sirs ans ; eile ersit oksrwsute ä'esprit st cis vissxs ynochne
inoiQS xrsnäe st woins rsxulisrsmsnt belle gns Is Orsnäe-OuetisLSS äs
linssis . 8s ptL̂ sioxlloinis stsit oomins son oksrsotsrs , wsIsnooliHns et äonvs.
I -s prinos, sgö äs vinßt-six sns, svsit Is osr s^uilin, Is insnton rsntrsnt st
Is Isvrs Interieurs nn psn svsooss . II s Asnerslsmsnt I'sir ssrieux st
re klsein. I ŝs tstes äs os msrisgs änrsrsnt plnsisnrs jonrs. 6s msrisxo
tat uns grsoäs jois äsnz tonte Is prinvipsnts, oü Is tsmills änosls stsit
tort simss.



Aus den Jugcndjahren des Herzogs Peter Friedrich Ludwig von Oldenburg . Z1

des Glücks. Die junge Prinzessin fand sich rasch, leicht und mit
bestem Willen in die neuen Verhältnisse, und wenn sich dem
Prinzen auch manchmal der Mangel eines tätigen Wirkungskreises
fühlbar machen mochte— „cs ist immer ein Glück, wenn man
zum Guten wirken kann. Ich, lieber Freund, liege hier auf dem
Vorposten, mit so manchem warmen Wunsch im Herzen, und wirke
gar nichts, als daß meine Mauerlcute den Kalk anrühren, und daß
mein Mist in gehöriger Quantität und Qualität in meinem Garten
vergraben wird" — so fand er dafür Entschädigung in einer be¬
glückenden Häuslichkeit. Im Sommer des nächsten Jahres führte
das junge Paar sein Weg wieder nach Mömpclgard, wo sic mit
dem Großfürsten und der Großfürstin zusammentrafen und der
Prinz die erste Bekanntschaft seiner Schwägerin machte, aus welcher
sich ein lebenslanges, wahres Freundschaftsverhältnis entwickeln
sollte; zu den praktischen Ergebnissen dieser Reise gehörte auch, daß '
der Großfürst dem Prinzen seine esthlündische Besitzung Rayküll
abnahm, die ihm durch ihre Entlegenheit und schwierige Bewirt¬
schaftung unbequem geworden war, und die gegen die Gräflich
Münnich'sehen Besitzungen im Herzogtum Oldenburg anszutauschen
er eine Zeitlang geplant hatte. Von Etupes begaben sich der
Prinz und seine Gemahlin mit den Großfürstlichen Herrschaften an
den Hof des Herzogs Karl Eugen nach Stuttgart, wo zu Ehren
des russischen Besuchs glänzende Feste veranstaltet wurden, deren
Andenken sich weniger wegen ihres Glanzes als wegen des Um¬
standes im Gedächtnis der Menschen erhalten hat, daß ein früherer
Zögling der hohen Karlsschule, der Dichter der Räuber, das Geräusch
dieser Feste benutzte, nächtlicher Weile aus Stuttgart zu entweichen,
um sich der harten Hand des despotischen Herzogs zu entziehen und
von Mannheim aus den Aufstieg zu den höchsten Zielen literarischen
Ruhmes zu unternehmen. Der Prinz war gründlich reisemüde und
war froh, wieder in „den Mauern meines noch so weit in manchem
Betracht hinter anderen Ländern Deutschlands zurückseycnden
Oldenburg" und im nächsten Sommer wieder in Rastede zu sein.
In Rastede wurde am 13. Juli 1783 der Prinz August, der nach¬
malige Großhcrzog Paul Friedrich August, geboren, in Oldenburg
am 9. Mai 1784 der Prinz Georg. „Beinahe dreißig Jahre bin
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ich alt — seufzt der Prinz — und merke wahrlich noch nicht,
warum ich, als was ich bin , da war . Menschenpflichten suche ich
zwar zu üben , diese übt aber ein jeder , der durch sich selbst sehen
kann , besser als ich. " Aber auch zur Ausbildung höherer Pflichten
sollte sich bald Gelegenheit bieten , da in Eutin der Hexensabbath
höfischer und gesellschaftlicher Fehden fortdauerte und der Prinz
und seine Gemahlin dort durch persönliche Einwirkung vieles zu
mildern und auszugleichen fanden . „ Mein Onkel ist Gottlob leid¬
lich wohl , meine Tante sehr freundschaftlich gegen uns , der Ploener
Prinz ist , was er war , weder toll noch klug , von beiden genug , um
die , die ihn umgeben , unglücklich zu machen . "

Die junge Ehe tat dem Briefwechsel zwischen dem Prinzen
und Staat keinen Eintrag . „ Meine Frau läßt Ihnen sagen , daß
sie Ihnen recht gut ist , bald liebt sie Sie als meinen teuersten
Freund , bald haßt sie Sie als ihren Nebenbuhler . Meine Antwort
ist immer , bin ich Deiner Liebe wert , so bist Du es Staal schuldig,
und dann machen wir Chorus für Sie . "

Über die Entwicklung seiner Kinder erstattet der Prinz Staal
erfreute Berichte , aber mit dem Vorbehalt : Jeder hält seinen Affen
für einen Engel . Dem mischt sich manche melancholische Belrachtung
bei . „ Ich werde in wenig Tagen dreißig Jahre alt und weiß
noch nicht eigentlich außer der Erkenntniß meiner selbst und des
Höchsten Wesens , das mich schuf, warum ich da war , meine Pflicht
ist untätige Aufmerksamkeit , denn Ursachen ohne Ende zwingen
mich dazu , ungeachtet der alte 74jährige Herr wohl eines Bei¬
standes bedürfte , denn seine Fähigkeiten werden stumpf ; er würde
es aber für einen Raub halten , die mindeste Anstalt hierüber zu

treffen . " „ Was mein Gemüth betrifft , so ist es wahr , daß so
manche Erfahrung über andere und über mich mich nicht heiter
macht . Ich bin leider zu empfindlich und kann mich über Kleinig¬
keiten wirklich mehr ärgern , als ich sollte ; ein froher Augenblick,
ein Sonnenschein macht das wieder gut . "

Am 12 . Juli 1785 hatte der Prinz dem Freunde aus Olden¬
burg zu melden , daß „ mein innigst geliebter Onkel — der Herzog
Friedrich August — plötzlich nicht gestorben ist , sondern ausgehört
hat zu leben . " „Sanft im Leben , sanft im Tode . " Vor dem
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Prinzen türmte sich nun — zuerst in Oldenburg lind dann in
Eutin — eine Fülle von Geschäften ans , welche durch seine Rc-

gierungsübernahme in dcn verschiedenen Landestcilen bedingt waren.
Monatelang ward er durch dieselben in vollem Umfange in Anspruch
genommen . „ Meine Offenherzigkeit tut das Beste ; man ist über¬
zeugt , daß ja ja und nein nein ist ." „Gott segne und erhalte Sie
mir . Meine Pflichten haben Sie mich kennen gelehrt , das segne
Ihnen Gott , ich liebe Sie bis ins Grab . " Daß der Prinz die
Regierung im Herzogtum nicht aus eigenem Recht als Landesherr
führen durfte , sondern bis zum Tode des geisteskranken Vetters —
dieser starb erst am 2 . Juli 1823 — in dessen Namen als „Landes¬
administrator " führen mußte , war , wenn es auch für seine Wirk¬
samkeit in seinem fürstlichen Beruf einen Unterschied kaum bedeutete,
der Grund der tiefen Verstimmung , mit der er den Abmachungen
mit Dänemark und Rußland von 1777 gegenübcrstand.

Noch in demselben Jahre — demjenigen seines Regierungs¬
antritts — traf alsdann den Herzog der härteste Schlag , der ihn
treffen konnte . Am 24 . November 1785 starb in Eutin die Herzogin
Friederike im Wochenbett . „ Vier Jahre und fünf Monate durchlebte
ich die glücklichste Zeit meines Lebens mit ihr , ich verlor die einzige
Freude meines Lebens , meine Zuflucht in unglücklichen Stunden . "
Die herzzerreißenden Briefe , welche der Herzog nach dem Tode
seiner Gemahlin an die Großfürstin und an Staal schrieb , haben
an anderem Orte Veröffentlichung gefunden . Der Herzog lebte
fortan ausschließlich seinen Pflichten als Pater , als Mann , als
Landesherr ; noch mehr als vier Jahrzehnte einsamen Lebens —
nur durch große politische Katastrophen unterbrochen — lagen vor

ihm ; dem Gedanken an eine Wiedervermühlung ist er niemals
näher getreten , obgleich es an Anregungen dazu auch von Seiten

seiner vertrauten Freundin , der Kaiserin Maria Feodorowna , nicht

gefehlt hat.
Über die letzten drei Jahre des Briefwechsels zwischen dem

Herzog und Staal ist ein Schleier von Kummer und Sorge ge¬
breitet . Der Herzog stand nach seinem schweren Verlust nnaus-

H Hmnes, L . 308h.
Jahrb . f. Oldcub. Gcsch. XV. 3
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gesetzt in dem Banne ernster nnd trüber Gedanken und Empfindungen,
und auch Staat schrieb nicht aus freier Seele, da er in fort¬
währenden Kampf mit unerfreulichen finanziellen und ökonomischen
Schwierigkeiten verstrickt war, die zum Teil in der allgemeinen wirt¬
schaftlichen Ungunst der Zeit ihren Grund hatten, zum Teil in seinen
eigenen, nicht immer von Besonnenheit zeugenden Unternehmungen,
wie dem vom Herzog dringend widerratenen Erwerb des „geld¬
sressenden" Gutes Rayküll. Wenn es um vorübergehende Ver¬
legenheiten sich handelte, trat der Herzog gern hilfreich ein; aber
auch seine Mittel hielten nicht Schritt mit seinem guten Willen.
Bon seinem Oheim war ihm die Landesregierung mit schweren
Schulden belastet hinterlassen worden, deren Tilgung die Einkünfte
mehrerer Jahre verschlang, und so war seine äußere Lage keines¬
wegs eine glänzende, „Meinen Kindern eine gesicherte Zukunft zu
bereiten, darauf schränkt sich meine ganze Ruhmbegierde ein. Unter
den Regenten das was der Zaunkönig unter den gekrönten Häuptern
ist, darf ich nur fürchten, bemerkt zu werden. Also, mein Bester,
so klein auch das Ganze, so mühevoll ist doch diese unglückliche
miniature." Geboten ist in den Verhältnissen des Herzogs: „eine
strenge Entsagung alles dessen, was man Vergnügen nennt, nnd
spartanische Einfachheit in der Lebensart."

An Zeugnissen des Herzogs über seine Gemütsstimmung und
seine unglücklicheLage—zum Teil hervorgerufen durch Aufforderungen
Staats , sich zu zerstreuen und Abwechselung in sein Leben zu
bringen — ist der Briefwechsel dieser Jahre reich. „Meine gegen¬
wärtige Lage ist gewiß nicht die angenehmste. Ich setze das Politische
bei Seite, aber das Häusliche ist beinahe unerträglich. Keinen
Umgang, nichts ist Erholung, denn Neid und Mißgunst machen
sogar jede Handlung, jede Ueberzeugung zur Arbeit. Ich bin also
ganz allein. Ach arbeite und lese vom Morgen bis in die sinkende
Nacht, und dann finde ich, daß ich bei weitem nicht das gethan
habe, was ich habe thun wollen und können, wenn meine Seele
nicht so zusammengeschrumpft wäre. Mein wirklich glückliches
bumor leidet, und der Mensch, der seinem Schöpfer für sein Dasein
danken sollte, tut seine Pflicht aus höherer Ueberzeugung, nicht
aus Liebe und nicht mit Freuden. Jeder Mangel ist mir erträglich,



Ans den Jilgendjahrcii des Herzogs Pcler Friedrich Lildlvig von Lldenburg . ZH

denn meine Bedürfnisse sind unbedeutend; ich gestehe es, daß ich
einen Teil meines Glücks in diese Unabhängigkeit setze; ich konnte
mir eine jede Last aufbürden lassen, denn ich war glücklich im
Innersten meiner Seele, durch Zufriedenheit und Hoffnung, jede
meiner Freuden ward geteilt, den Kummer verbarg ich in mich
selbst, uni ihn nicht teilen zu sehen." „Meine Gesundheit ist gut
und mein Leben freudenlos; ich glaube, daß ich entschuldigt sein
würde, wenn ich nicht einen natürlichen Abscheu für Getränke hätte
und außer dem Beruf eines Bischofs noch den meiner Gemütslage
anführen konnte, wenn ich mich aufs Trinken legen würde. Ich
berausche mich mit Arbeit, allein der Effekt bleibt der nämliche
und das Gemüt leidet, das meinige ist in der Tat beinahe zer¬
stört. Meine beiden Kinder sind wirklich das Einzige, und für
diese danke ich Gott." „Ich kann als vernünftiger Mann nicht
anders handeln, als daß ich mich in die Lage, in die mich Gott
aus gewiß sehr weisen Absichten versetzet hat, möglichst finde. Dabei
aber sich glücklich fühlen, ist unmöglich, und kann Seine Gerechtig¬
keit nicht wollen, daß eine Sache, ein Gegenstand anders empfunden
werde als er wirklich ist. Wenn ich mich mit Freudigkeit all den
Mühseligkeiten meines Standes unterwarf, die Pflichten meines
Berufes, die ich ebenso genau kenne wie die Mäßigkeit meiner
Talente, willig übernahm, mich allen denjenigen privatious, die die
Wiederherstellung unserer Umstände nötig macht, gern unterzog,
so war ich häuslich glücklich. Ich habe nie Umgang mit dem
anderen Geschlechte gehabt, war also nie in dem Falle gewesen
wahre Liebe für eine zu empfinden. Ich beging die Torheit und
hing mich leidenschaftlich an ein sterbliches Wesen. Dieses gute
Geschöpf liebte mich tausendmal mehr als ich es verdiene und ward
ein Opfer unserer Liebe. Daß alles das in mir so lange bluten
muß. als noch ein Teil Empfindung hat, ist Selbstfolge. Was
hleibt mir also zur Zerstreuung übrig als Arbeit und zur Erholung
alL ein totes Buch. Alles hat ein Ende. Dies ist wahrlich kein
geringer Trost." „Ich glaube dreist behaupten zu können, daß
bei dieser Lage meines Gemütes, bei all den traurigen Begeben¬
heiten, die mir seit zwei Jahren aufgestoßen sind, die Geschäfte
meines Amtes nicht gelitten haben, mithin darf ich behaupten, daß
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ich kein Weichling bin. Daß aber der Mensch, dem durch seine
Lage, seinen Stand, seine Stelle alles das entgeht, was der gütige
Schöpfer anderen, um bei Arbeit und Unglück sich zu erheben oder
sich zu fassen, gegeben hat, daß der nur durch die heiligsten Banden
an Pflicht und Natur gebunden wird, ist eine ewige Wahrheit.
Ich bin weit entfernt, über Ungerechtigkeit des Schicksals zu klagen,
ich hoffe, Sie haben mich nie stolz und aufgeblasen gekannt. Sie
würden mich demütig Wiedersehen; es ist sehr leicht mit sich im
Glück zufrieden zu sein, aber sehr schwer, wenn man ehrlich gegen sich
selbst ist und allein ohne äußere Unterstützung dasteht. Arbeit,
Schlaf und eine ruhige Seele sind die Gaben Gottes, die mich
erhalten. Vergnügungen und Zerstreuungen, die Sie mir auraten,
sind für mich eine wahre Pein, und ich bin nie glücklicher als
zwischen meinen Geschäften, Büchern und Kindern." „Ein Fremd¬
ling unter denen, die mich umgeben, durch keine gemeinschaftliche
Neigung verbunden gehören wir nur durch ein bloßes Ungefähr
zusammen, ein Strohmann in den Erbsen den faulen Sperlingen
zur Schau, das Herz leer und den Kopf voll dessen, was mir sonst
für ein Loos ward, würde ich unwahr sein, wenn ich mich glücklich
nennte, und ungerecht, wenn ich ein verändertes Schicksal wünschen
würde, wünschen sollte, indem nach meiner besten Überzeugung ich
zu einer veränderten und glücklicheren Lage nun ganz unempfänglich
bin. Gott erhalte mich tätig und brauchbar, das ist mein einziger
Wunsch." „Ich fühle mich in der Tat nicht glücklich und dcm-
ungeachtet vertauschte ich meine Arbeit, meine Einsamkeit, meine
Abgestorbenheit gegen alle Vergnügungen des Lebens nicht mit der
größten Wonnetrunkenheit, nicht mit dem glänzendsten Glück, und
zwar deswegen, weil ich fühle, daß mir die Vorsehung just meine
Lage auferlegt hat, weil ich für dieselbe gemacht bin und sie tragen
kann. Glauben Sie also nicht, mein bester Freund, daß ich mutlos
und kraftlos dem Gefühl meines Unmutes unterliege, nein gewiß
nicht, ich arbeite so viel als ein Mann in meinem Dienst und
nehme eine so muntere Miene an, als mein knöchernrunzlichtes Gesicht
tragen kann." So fehlt es in den Briefen dieser Zeit denn auch
an einzelnen weniger düstern Momenten nickit. Nach einer Reise
durch das Oldenburger Land schreibt der Herzog: „Ich hoffe zu
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Gott, daß die wenigen Ouadratmeilcn, die ich unter meiner Aufsicht
habe, nicht ganz ungiücklrch sein sollen, es sind deren 54; so klein
dies auch ist. so glücklich werde ich mich schützen, wenn ich die
100000  Seelen , die es ungefähr enthält, vor Mangel sichern und
Menschen daraus machen kann, die ihre Bestimmung erfüllen."

Im März 1787 starb in Eutin die alte Herzogin. Der
Herzog war ihr während ihrer langen Krankheit ein treuer Besucher
gewesen— „eine Pflicht, die ich gern erfülle, die aber mit wenigem
Vergnügen vergesellschaftet ist" — und hatte die Genugtuung, die
Korrektheit und Loyalität seines Verhaltens in der Katastrophe ihres
Sohnes jetzt von ihr voll gewürdigt und anerkannt zu sehen, sie„über¬
führt zu haben, daß ich über allen Eigennutz hinaus bin." Nach Ploen
überbrachte er selbst die Todesnachricht. „Auch uicht die geringste
menschliche Empfindung. Den Eindruck vergesse ich uimmer." Zwei
Jahre vorher hatte der Prinz bei der Nachricht vom Tode seines
Vaters nicht begriffen, wie mau von einem so natürlichen Ereignis,
wie dem Tode eines Greises, so viel Aufhebens machen könne.

Gegen Ende des Jahres 1788 erkrankte der Oberst von
Staat schwer. Der letzte Brief des Herzogs, der aus Oldenburg
vom 18. Februar 1789 datiert ist, fand ihn nicht mehr unter
den Lebenden Mit diesem Bries schließt die elfjährige Korrespondenz
des Herzogs mit dem„Lehrer seiner Kindheit und dem Freund seiner
Jugend" ab. In demselben heißt es: „Mit dem lebhaftesten Kummer
höre ich, bester Freund, die Nachricht Ihrer Krankheit, gewiß haben
Sie keinen Freund, keinen Verwandten, dessen Wünsche wärmer für
Ihre baldige und gänzliche Genesung sprächen. Ich brauche es
Ihnen nicht zu sagen, daß eine fast fünfundzwanzigjährige Bekannt¬
schaft, die Gewohnheit und Gewißheit, sich in dieser Zeit ganz wechsel¬
seitig auf einander verlassen zu können, das Band unzertrennlich
macht, welches Dankbarkeit knüpfte. Nehmen Sie noch hinzu, daß
diesen Gesinnungen, welche eine Folge der redlichen unverwandten
Treue sind, mit welcher Sie, teuerster Freund, dem Amte vorstanden,
das mich mitten unter dem Spiel des Schicksals bildete, keine ähn¬
lichen Gesinnungen zur Seite gesetzt worden sind. Freunde können
wir in unserem Handwerk nicht haben, und diese können teils keine
solche Dankbarkeit verdient, teils keine so alten Rechte wie Sie
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haben; übcrdem ist Ihnen bekannt, wie wenig es mir möglich ist,
mich leicht zu verbinden, mithin gehört Ihnen beinahe ausschließend
der Name meines Freundes. Mein häusliches Glück ivar ein
schimmernder Augenblick, und selbst dann war gewiß das Gefühl
von Freundschaft nicht schwächer, und dieses ist ja auch dahin.
Sie wissen, wie es in einem Herzen aussieht, auf welches Sie die
ältesten und heiligsten Rechte haben."

III.

Nach seiner Trennung vom Prinzen Peter Friedrich Ludwig
in Hamburg war der Oberst von Staal nach Jerwakant zurück¬
gekehrt, von seiner Gattin und seinen Geschäften sehnsüchtig er¬
wartet. Sowohl vom Prinzen wie von der Kaiserin Katharina
mit lebenslänglichen Pensionen ausgestattet, erhielt er außerdem
von der Kaiserin in Anerkennung seiner Verdienste die Güter
Könno und Kerkau in Esthland zum Geschenk. Im russischen Staats¬
dienst zu Amt und Einfluß zu gelangen, wurden von ihm ver¬
schiedentlich Versuche gemacht, doch blieben dieselben einstweilen ohne
Erfolg, was Verstimmungen und Enttäuschungen hervorries; endlich
ward ihm die Stelle eines Mitgliedes der livländischen Regierung
in Riga (Regierungsrat mit Generalmajorsrang) zuteil, in welcher
er zum Besten seiner baltischen Heimat wirken und zur Beseitigung
veralteter Mißbräuche beitragen zu können hoffte; doch hatte er
dabei die Widerstandskraft des Bestehenden unterschätzt. „Alte, selbst
schädliche Einrichtungen— schrieb ihm der Prinz — gewinnen
einen Anstrich von Ehrwürde, der der Sache immer sehr vorteil¬
haft ist; an Neuerungen nagt der Kluge und der Dumme, und das
Gesetz wird verachtet." Schon nach Ablauf von zwei Jahren (1784)
gab Staal seine Wirksamkeit in Riga auf und zog sich nun end¬
gültig nach Jerwakant zurück, wo er sich unter verwickelten Ver¬
hältnissen jetzt ganz der Pflege seiner ausgedehnten Besitzungen
widmete, die durch den Erwerb von Rayküll noch einen schwierigen
Zuwachs erfuhren. In dem Briefwechsel mit dem Prinzen ward
auch die Frage eines Wiedersehens öfters berührt, doch kam es
dazu nicht, da der Herzog erst nach der Ermordung des Kaisers
Paul einen Besuch in St . Petersburg abstattete und Staal Ruß-
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land nicht mehr verließ. „Sie wünschen— schreibt der Prinz
am 9. Mai 1780 aus Rastede — den brennendsten Wunsch
meines Herzens, wenn Sie von gegenseitigem Wiedersehen reden.
Doch, bester Freund, ist mir diese Freude lauter zu genießen nicht
mehr vergönnt. Wir können uns noch Wiedersehen, aber nur um
uns zu trennen, und der Gedanke verbittert mir jede Freude. Das
Schicksal brachte uns zusammen, die Vernunft stiftete die Freund¬
schaft, diese wird ihr Werk fortdanern lassen, jenes mag wohl
einmal Ihren Freund nach Norden schleudern." Und am 8. De¬
zember 1781, im Jahre seiner Vermählung, aus Oldenburg: „Wenn
cs meinem besten Freund nicht länger in Livland gefallen sollte, so
komme er nach Oldenburg, denn auch hier im Morast gibt es
vergnügte Menschen und von Ihren Freunden!"

Der Oberst von Staat starb in Jerwakant am 25. Januar
1789' nach längerem Kränkeln noch im besten Mannesalter, seine
treue Lebensgefährtin folgte ihm Ende 1791 nach. Nach Staats
Tode konnte der Herzog (Oldenburg 1789 Mürz 1) der Witwe
schreiben: „Erlauben Sie, gnädigste Frau, daß der wärmste, der
dankbarste Freund Ihres besten verewigten Gemahls seinen Kummer
mit dem Ihrigen vermische und Ihnen sein unbegrenztes Beileid
bezeige. Ich, der ich durch die hcrbesten Streiche des Schicksals
zum Leiden abgehärtet zu sein glaube, will nicht versuchen, Ew.
Gnaden einige Trostgründe vorzulegen, die vielleicht den Verstand
überzeugen, das Herz aber unberuhiget lassen; nur erlaube ich mir
Sie zu versichern, daß Staat unter Verwandten und Freunden keinen
hat, der ihn aufrichtiger liebte wie ich, dessen treuer Geführte er
von 64—77 war. Kein Vater kann seinem Sohne eine innigere
Freundschaft widmen, als die, die er mir schon in der ersten Jugend
schenkte. Sie Wissens vielleicht aus unsers seligen Freundes Mund,
daß ich diesen Namen gewiß verdiene, und eben dieser Name eines
Freundes gibt mir ein unzweifelhaftes Recht, Ihnen, gnädige Frau,
des besten, des zärtlichsten Mannes Leben als den erhabensten Trost
vorzulegcn. Möchte dieser Gedanke Ihnen einiger Aufmerksamkeit
wert scheinen, die erste Betrachtung ist der Anfang zur Genesung
von Schmerz, und welche Betrachtung könnte Ihnen würdiger sein
als die eines so tätigen rechtschaffenen Lebens."
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Staats Ehe war kinderlos geblieben , und so gelangten seine
esthländischcn Besitzungen nach seinem und seiner Gattin Tode in
den Besitz der verwandten Familie von Taube , in welchem sie bis
gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts verblieben sind . Seiten¬
verwandte Träger des Namens von Staal gibt es in Rußland
noch heute ; zu denselben gehört der bekannte langjährige Botschafter
Rußlands am großbritannischcn Hofe . Das erinnerungsreiche statt¬
liche Herrenhaus in Jcrwakant , aus welchem Charlotte von Staal
im Gefühl einer verlassenen Ariadne ihre schnsuchtsrcichen Briefe
schrieb , ist im Januar 1906 dem lettischen Aufruhr und der Zer¬
störungswut aufständischer Banden zum Opfer gefallen.
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Hnfolge der leichten Vergänglichkeit des Holzes sind stcinzeitlichc
^ Geräte, an denen die Schäftung noch erhalten ist, bislang mir
in wenigen Exemplaren bekannt geworden, und diese sind umso wert¬
voller, als mitunter erst aus der Art der Schäftung zu ersehen ist,
welchem Zweck das Gerät gedient hat.

Im vorigen Jahre wurde mir der in Abbildung1 in natür¬
licher Größe dargestellte Gegenstand übcrbracht, der im Pctersfehner
Moor beim Torfgraben in ca. 3 in Tiefe gefunden wurde. Der in
den Holzstiel eingelassene Fcuersteinsplitter gehört zu einem in der
neolithischcn Periode zeitlich wie räumlich weit verbreiteten Typ.
dem Sophus Müller die Bezeichnung„kleiner Spalter " oder
„Spanspalt er" beigelegt hat?) Unter „Spalter " im allgemeinen
versteht der Autor ungeschliffene Feuersteinwerkzeuge, die — nach
der Schneide zu urteilen — in irgend einer Weise zum Spalten
gedient haben; im übrigen jedoch sind sie in Form und Größe so
außerordentlich variierend, daß ihre Verwendung eine sehr verschieden¬
artige gewesen sein muß. Nach der Größe unterscheidetS . Müller
zwischen dem „großen" und „kleinen" Spalter, und nach der Her¬
stellungsweise nennt er erstcren den „Scheibenspalter", letzteren den
„Spanspalter", insofern die größere Form aus einem scheiben¬
förmigen Feuersteinstück, die kleinere dagegen aus einem Feuerstein-
spa n angefcrtigt wurde. Eine scharfe Grenze ist naturgemäß nicht
zu ziehen.

' ) 10.
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Während es kaum einem Zweifel unterliegen kann, daß von
den „Scheibenspaltern" zum wenigsten die größeren Exemplare je
nach der größeren oder geringeren Breite der Schneide teils als
Äxte, teils als Meißel gedient haben, ist bei den »Spanspaltern",
deren Länge bis zu 1 om hcrabsinkt, die Art der Verwendung aus
der Form nicht ohne weiteres zu entnehmen. Wegen der scharfen
Schneide könnte man in dem in Abbildung 2 wiedergegebenen
Exemplars ein Schneidewerkzeug vermuten; auch wäre es denkbar,
daß es als eine Art »Schaber" etwa zum Glätten von Holzteilen
gebraucht worden sei. Schwerlich jedoch würde man darauf kommen,
daß derartige Feuersteinsacheu als Pfeilspitzen gedient haben, wenn
nicht die Art der Schäftung uns dies verriete.

Aus ägyptischen Gräbern kennen wir Pfeile, deren Spitze von
einem Feuersteinsplitter gebildet wird, der mit dem„kleinen Spalter"
vollkommen übereinstimmt; und wenn wir mit der nachI . Evans ?)
reproduzierten Abbildung3, die das vordere Ende eines dieser Pfeile
darstellt, unseren Fund vergleichen, so leuchtet ein, daß wir diesem
dieselbe Deutung zuteil werden lassen müssen.

»Eine seltene Pfeilspitze, die an Stelle der Spitze eine gerade
Schneide hat, ^ Zoll lang," ist nach H. Hildebrand  bereits in
dem 1862 abgcfaßten Katalog der Sammlung von Henry Christy
in London erwähnt.s) Weiter heißt es in der Katalognotiz: »In
Kopenhagens Alt-Nordischem Museum finden sich einige von derselben
Art, aber sie sind alle in Schonen gefunden. Eine von ihnen ist
zusammen mit einem kleinen Stück des Schaftes gefunden worden;
aber es wäre gleichwohl sehr zweifelhaft gewesen, ob sie als Pfeil¬
spitze gedient hat oder nicht, sofern nicht einige alte ägyptische Pfeile
mit ähnlichen, jedoch kleineren Steinspitzen in dieser Sammlung an
den Tag gelegt Hütten, daß diese Waffen wirklich als Pfeilspitzen
verwertet wurden. Ähnliche Pfeile, die den alten Ägyptern gehört
haben, werden in dem Leidener Museum aufbcwahrt."

') 10. p. S42, Fig. 4; II , Taf. II., Zig, 17.
') 1. p. 329, Fig. 272.

3. p. 23. Anm. 1.
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Inden 1868 erschienenen „ XkbiläninAer ak 6sn8lrs olässxer

vA minelesmWrlcsi " von A . P . Madsen )̂ sinden wir „ ein kleines,
fein behauenes keilförmiges Feuersteingerät " abgcbildet und daneben

„ein ähnliches Feucrsteingerät , befestigt mit Hilfe von feinen Bast¬

fasern an einem Holzschast , wovon jetzt nur ca . l? /z Zoll übrig sind . "

letzteres — augenscheinlich das vordere Ende eines Pfeiles — stammt
aus einem Torfmoor im Amt Odense auf Fünen . Soweit sich aus

der Literatur feststellcn läßt , ist dies das einzige geschäftete Exemplar,

das in der Kopeuhagener Sammlung vorhanden ist . Die Angabe in

der vorerwähnten Katalognotiz , wonach sich dort ein in Schonen

gefundenes Stück befinden soll , beruht daher vermutlich auf einer
Verwechselung der Fundorte.

Eine in Schleswig -Holstein gefundene „ Pfeilspitze mit quer-

liegender Schürfe , welche noch in einem Teil des Holzschaftes sitzt

und mit Bast befestigt ist " , wird im Katalog der Ausstellung prae-

historischer und anthropologischer Funde Deutschlands namhaft gemacht . -)

In einer späteren Mitteilung des Eigentümers , Fr . Hart mann in Tel-
lingstedt , wird als Befestigungsmittel „ Bast oder Sehnen " angegeben ? )

Wie S . Müller in seiner 1897 erschienenen Altertumskunde

erwähnt , waren derzeit nur drei geschäftete Stücke bekannt ? ) Mag

unter diese nicht näher bezeichneten Funde das ersterwähnte , zweifel¬

hafte Exemplar einbegriffen sein oder nicht , jedenfalls gehören Funde

dieser Art zu den allergrößten Seltenheiten.
Ta die Schneide quer zur Längsachse gestellt ist , so hat

Hildebrand die Bezeichnung tvsieAKecle pil68pet8er in

Vorschlag gebracht ? ) Der hierin ausgedrückten Auffassung ist jedoch

von G . und A . de Mortillet widersprochen worden , indem diese

das fragliche Gerät als eine Art Schneidewerkzeug auffassen

und gerade mit Rücksicht auf den dänischen Fund die Meinung
aussprechen : „ 6e nmnoko prouve gue 068  potit8 tranoksts 6tsieut

bien ctos outil8 et non <to8 pointe8 lle lleobs ." °)

-) 8. p. 24 , Taf. 22 , Fig. 18 u. 19 (Reproduktion Fig. 4 u. 5.)
-) 4. p. 588.
S) »

12. p. 34.
») 3. p. 20 u. 2.3.
°) 9. Pl . XXXIX . 334.
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Wenn der Stiel die Richtigkeit dieser Ansicht beweisen soll,
so haben sich die Antoren wohl durch die geringe Länge desselben
bestimmen lassen. Aber abgesehen davon, daß ja durch irgend einen
Zufall das größere Stück des Schaftes verloren gegangen sein kann,
ist die Möglichkeit zu beachten, daß dieser ursprünglich nur teilweise
aus Holz bestanden hat. Wie bei gewissen Jndianerstämmen noch
heutigentags Pfeile in Gebrauch sind, bei denen nur das vordere
Ende des Schaftes aus Holz, der übrige größere Teil jedoch aus
Rohr besteht, so sind auch die Schäfte der altägyptischen Pfeile aus
Holz und Rohr zusammengesetzt?) lind cs ist daher sehr wohl mög¬
lich, daß bei dem dänischen Fund der Stiel nur den Holzteil eines
so konstruierten Pseilschaftes repräsentiert.

Was den olden burgischen Fund anlaugt, so ist das untere
Ende mit einer glatten frischen Schnittfläche versehen, die, wie mü¬
der Überbringer mitteiltc, dadurch entstanden ist, daß beim Torf¬
graben der Schaft mit dem Spaten durchstochen wurde. Bedauer¬
licherweise ist das fehlende Ende von den Arbeitern achtlos bei
Seite geworfen worden.

Wenn wir die Pfeilspitzen der gewöhnlichen, triangulären Form
hier noch in Betracht ziehen, so scheint nach den Litcraturangabcn bej
den wenigen geschäfteten Exemplaren, die man bislang kennt, meist
auch nur ein mehr oder weniger kurzes Ende des Schaftes erhalten
zu sein, wofür vielleicht ebenfalls die obige Erklärung geltend ge¬
macht werden kann: und ziehen wir hinsichtlich der Befestigungs-
wcise einen Bergleich zwischen den alten und neuen Formen, so
bemerken wir, daß auch hierin ein wesentlicher Unterschied nicht besteht.

Fig. 6 stellt das Bordercnde eines Pfeils dar, der sich in der
ethnographischen Abteilung des hiesigen Museums befindet. Ter
Schaft, der an seiner Basis mit einer dreiteiligen Fiederung ver¬
sehen ist, besteht zu etwa Teilen aus Rohr; das obere Ende
dagegen, das die aus grünem Obsidian bestehende Spitze trägt, ist
aus Holz gefertigt. Letztere ist in der Weise befestigt, daß sie in
eine Einkerbung des Schaftendes eingelassen, mit Erdpech hierin
verkittet und sodann mittels eines schmalen, bandartigen Darmstreifens
mit dem Schaft verschnürt ist. Bei einem andern Pfeil derselben

-) 1 p. 366.
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Art fehlt das Erdpech. Beide Pfeile, deren Herkunft im Katalog
nicht angegeben ist. stammen wahrscheinlich ans Nordamerika; zum
wenigsten wird dieselbe Art von den Indianern Kaliforniens ver¬
fertigt.

Um demgegenüber aus prähistorischer Zeit einige Beispiele
zu erwähnen, so ist bei dem in Fig. 7 reproduzierten Fund, der
aus den Schweizer Pfahlbauten stammt?) die Fcuerstcinspitze ver¬
mittels einer aus „Banmfasern" hergestelltcn Schnur befestigt, während
bei einem in Irland gefundenen Exemplar Darm verwendet worden
ist?) Daß in der Borzeit außerdem Erdpech bei der Befestigung
der Pfeilspitzen benutzt wurde, beweisen die altügyptischen Pfeile?)
Ferner hat man in den Schweizer Pfahlbauten Pfeilspitzen gefunden,
denen noch Reste von Erdpech anhaftend) so ist ein von G. und
A. de Mortillet abgebildetcr Fund )̂ an seiner Basis mit Erdpech
bedeckt, worin deutliche Eindrücke des Schaftholzes und der Ver¬
schnürung zu erkennen sind.

Quergeschärfte Pfeilspitzen, die mit Harz inkrustiert sind, werden
von S . Müller  namhaft gemacht?) Bei dem geschäfteten Exemplar
von der Insel Fünen haben, wie schon erwähnt, als Verschnürungs¬
mittel Bastfasern Verwendung gefunden. Auf den ersten Blick scheint
dies auch bei dem oldenburgischen Fundstück der Fall zu sein. Die
mikroskopische Untersuchung eines Macerationspräparates ergab jedoch,
daß weder Bastfasern, noch sonstige Pslanzenzellcn in der Schnur ent¬
halten sind. Demnach kann diese nur aus tierischer Substanz be¬
stehen, und wenn wir sie mit der Lupe genauer betrachten, so tritt
in der Tat die Ähnlichkeit mit einer vertrockneten Sehne deutlich
zu Tage.

Feuersteinsplitter von der Form der quergeschärften Pfeilspitzen
kennt man in großer Zahl, sowohl aus dem älteren, wie aus dem
jüngeren Zeitabschnitt der ncolithischen Periode. Besonders häufig

' ) ». p. 145, Taf . 1, Fig . 5.
) 1. p. 564.

») 1. pi 329.
«) 1. p. 364—365.
5) 9. Pl . XI ? ' . 406 (Reproduktion Fig. 8) .
«) 19 . p . 251 , Anm . 2.
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waren sie früher bei Lindormabackeu in Schonen, wo sic „buchstäb¬
lich zu Hunderten" gesammelt werden konnten?) Eine andere reiche
Fundstelle in Schweden ist neuerdings von K. Kjellmark auf¬
gedeckt worden?) In Dänemark hat man auf einem der älteren
Wohnplütze 1426 Stück aufgclescn; „viele, bis zu 70 Stück" sind
dort auch in den megalithischen Gräbern gefunden worden?) Des¬
gleichen kommen sie in den Dolmen Frankreichs häufig vor?). In
Deutschland sind sie ebenfalls weit verbreitet. Daß die „trapez¬
förmigen Feuersteinscherben " oder „Messerchen" welche nach
einer Mitteilung von E. Krauses in der Umgegend von Berlin
gesunden wurden, zu den quergeschärften Pfeilspitzen gehören, geht
aus den beiden Abbildungen deutlich hervor. Als solche werden
sie auch von E. Friedel ") in Anspruch genommen, der zugleich
ihr Vorkommen bei Spandau und Greifswald namhaft macht.
R. Virchow ?) berichtet über „zweischneidige Pfeilspitzen oder
vielleicht besser Pfeilmesserchen ", die in großer Zahl auf einem
neolithischen Gräberfeld bei Tangermünde angetroffen wurden. Weitere
Fundstellen sindu. a. auf Rügen?) in Braunschweigch und Schleswig-
Holstein̂ ) bekannt geworden. Berücksichtigen wir ferner noch ihr
Vorkommen in England" ), Portugal" ), Italien" ), in der Krim" ),
im Kaukasus" ), in Indien" ) und Ägypten, so ist aus der Verteilung
dieser Funde zu ersehen, daß die quergeschürften Feuersteinpfeile im
Orient wie in Europa allgemein in Gebrauch gewesen sind. Nach
Friede ! sind sieauch in Nord-, Mittel- und Südamerika nicht selten? ')

Der einfachen Form entsprechend, ist auch die Herstellung
eine höchst einfache. „Man erkennt deutlich an ihnen", sagt
Virchow" ,) „daß sie durch Zerbrechen längerer Feuersteinspüne mit

') 7. p. 10—11.
6. i>. 45, Taf. I, Fig. 3—7 (Reproduktion Fig. 9—13).
19. p. 252. Bergt, ferner 14, p. 46, 75 u. 78, Taf. VI,

XVIII, I.
9. Pl. XXX IX.

-) 15. 1883. p. 361.
") 15. 1883. p. 361—363.
') 15. 1884. p. 118 u. 122.
") 15. 1886. p. 612.
°) 15. 1894. p. 573.

'") 15. 1884. p. 122 n. 356.

Fig. 61: XV, ö:
») I . Fig. 342. p. 352 u. s.
") 13. Fig. 13. p. 18.
") 15. 1883. p. 361.
") 15. 1883. p. 361.
'°) 16. p. 77.

15. 1894. p. 573.
15. 1883. p. 363.
15. 1884. p. 1,8.
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trapezoidalem Querschnitt in eine Reihe von Querbruchstücken und
durch nachträgliches Ausbrechen der konkaven Seitenränder hergestellt
worden sind", eine Auffassung, die auch von S . Müller vertreten
wird. Da die Kanten der Feuersteinspänc unregelmäßig verlaufen,
so ist die Schneide der aus ihnen hergestellten Bruchstücke bald
gerade, bald konkav oder konvex; auch kann sic zur Längsrichtung
derselben eine mehr oder weniger geneigte Stellung einnehmend)

Daß ein Gerät von solch unscheinbarer Form leicht übersehen
werden kann, liegt auf der Hand. Unter den Feuersteinabfüllen der
hiesigen Sammlung sind eigentliche„Spanspalter" nicht vertreten;
nur einen einzigen Feuersteinsplitter mit Querschärfe-) habe
ich darunter angetroffcn. der möglicherweise als Pfeilspitze gedient
haben kann. Ob aber die Spanspalter und ähnlich gestaltete
Feuersteinsplitter samt und sonders nur als Pfeilspitzen Verwendung
gefunden haben, oder ob sie auch anderen Zwecken dienten, „das
ist" — um mich der WorteS . Müllers zu bedienen— „nicht
ersichtlich und kann nicht ersichtlich sein, bevor nach und nach durch
glückliche Funde in unseren Mooren eine größere Anzahl geschäfteter
Stücke ans Tageslicht gekommen ist."
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III.

Die Hoheitsgrenre
zwischen den Inseln Spiekeroog und

Wangeroog.
Bon Dr. G. Rüthning.

Spiekeroog ist preußisch, Wangeroog oldenburgisch. Anders weiß
^ man cs nicht. Denn auch das Meßtischblatt Nr. 824, heraus-
gegeben von der Kartographischen Abteilung des Großen General¬
stabes, nimmt die Insel Spiekeroog mit dem gesamten ostwärts sich
lang hinziehcnden Strandanwachs für den Kreis Wittmund des
Regierungsbezirks Anrich in Anspruch. Und doch liegt die Sache
nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Auf der von
Schrenck'schen Topographischen Karte ist die Goldene Linie nicht
bis zu den Inseln durchgezogcn, wohl aber auf der Fluß- und
Wegekarte von Schrencks im Maßstabc von 1: 100000. Jene laßt
also den Fall unentschieden, nach dieser müßte der östliche Anwachs
von Spickeroog zu Oldenburg gehören. Was ist nun richtig?

Wollen wir die Frage beantworten, so müssen wir zunächst
am einige Jahrhunderte zurückgehen. Es gab eine Zeit, wo der
südliche Anfangspunkt der heutigen Goldenen Linie an der äußersten
Landmarke auf dem Anßendeiche am Wcstende des Sophieu-Grodcn-
deiches beim Vorwerk Garms gelegen war. Im Jahre 1658 wurde
hier beim heutigen Pfahlhaus zur richtigen Scheidung der Landes¬
grenze zwischen Ostfriesland und dem oldenburgischen Jeverlande ein
Grenzpfahl gesetzt. Nach langwierigen Streitigkeiten über den nörd¬
lich davon gelegenen Anwachs entschlossen sich die Regentin und

Jahrb . f. Lldenb . Geich. XV . 4
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Fürstin«Mutter als Vormünderin des jungen Fürsten Christian
Eberhard und Graf Anton Günther von Oldenburg durch einen
Vergleich vom 22. Dezember 1666 die Hoheitsgrenze für alle Zeit
festzulegen. Auf dem Ostrande der hohen Dünen von Spiekeroog
und dem damaligen Westrande des hohen Landes von Wangeroog
wurden zwei Baken errichtet und die Entfernung, die auf 1069,2
Ruten festgestellt war, genau halbiert. Der Mittelpunkt dieser Linie,
der von beiden Baken 534,6 Ruten ä 20 Fuß entfernt war, wurde
durch eine Gerade mit dem 1658 errichteten Grenzpfahl bei Garms
verbunden. Die Gerade wurde dadurch ein für allemal kartographisch
festgelegt, daß ihre westliche Abweichung von der genauen Nordlinie
auf 20 Grad bestimmt wurde. Sie wurde durch die damalige Harle
bis in die See hinein „in inkinituin" fortgeführt und auf den im
Jahre 1667 von den beiderseitigen Ingenieuren Honardt und Falke
verfertigten Karten als eine vergoldet ausgezogene Linie bezeichnet.
Man vergleiche Skizze 1.

Dies ist der Ursprung der Goldenen Linie, wie sie nach dem
Vertrage vom 22. Dezember 1666 „von nun an und fürters zu
ewigen Tagen sollte gehalten und geachtet werden"; und noch heute
setzt sie auf Meßtischblatt Hohenkirchen(Nr. 92l) beim Pfahlhause
in der Nähe der Garmser Vorwerke mit einer westlichen Abweichung
von der geraden Nordlinie in einem Winkel von 20 Grad ein und
streicht in gerader Flucht bis zur Eisenbahn-Haltestation Harle hin.
Sie ist als richtige und beständige Grenzscheide in dem Vergleich
bcibehalten worden, den die Häuser Anhalt-Zerbst und Ostfriesland
am 25. Oktober 1743 schlossen, als auf jeverischer Seite der An¬
wachs vor dem Sophiengroden bedeicht werden sollte. Die beauftragten
Räte einigten sich dahin, daß es bei den 1666 getroffenen Be¬
stimmungen verbleiben solle, und nahmen den Wortlaut dieses Ver¬
gleichs in den Vertrag auf.Z Am 2. September 1868 ist schließlich
in dem Rezeß?) in betreff der Hoheitsgrenze auf der Goldenen Linie
zwischen den Kommissarien der Königlich preußischen und der Groß¬
herzoglich oldenburgischen Regierung vereinbart worden, daß unter

0 La . Großh. Haus - u . Zentralarchiv , O .L.A . Tlt . 45 , Nr . 23.
Original im Großh. Haus - und Centralarchiv.
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Bezugnahme auf den Grenzvergleich vom 25 . Oktober 1743 die
Goldene Linie als Grenzlinie anerkannt und die Fortsetzung dieser
Linie in gerader Richtung und Bezeichnung derselben durch Grenz¬

pfähle , soweit der Anwachs nutzbar würde , genehmigt wurde.
Danach ist nicht zu bezweifeln , daß der jetzige östliche An¬

wachs der Insel Spiekeroog zu Oldenburg gehört , wie die Skizze 2
angibt . Die Hoheitsgrenze darf also nicht mehr in der heutigen

Harle gezogen werden , wie es auf Grund des Meßtischblattes
Spiekeroog auf der im Verlag der Gerhard Stalling 'schen Buch¬

handlung (Max Schmidt ) herausgegebcnen Wandkarte des Herzog¬
tums Oldenburg (Maßstab 1 : 100 000 ) geschehen ist . Eine Ver¬

gleichung der beiden Skizzen , die wir mitteilen , zeigt übrigens,
welche Veränderungen das Vorland und die Inseln vor der Küste
Jeverlands seit 1667 erfahren haben . Nach der sich gleichbleibcnden

Lage der Goldenen Linie und der Entfernung des Westturms von
Wangervog von dem Mittelpunkte der von Bake zu Bake gemessenen
Strecke läßt sich ein annähernd richtiges Urteil über die Umlegung
der Harle und unserer Insel in östlicher Richtung gewinnen.

Anlagen als Beweisstücke,
l . Jever , Abt . L , Tit . I , Nr . 7ll.

1666 Dez . 22 . Vergleich zwischen Ostfriesland und Olden¬
burg , nicht vollzogen , aber durch Aufnahme in den Vertrag vom
25 . Oktober 1743 rechtskräftig geworden.

„Wir N . X .l) als des Durchlauchtigsten und Hoch-

gebohrnen Fürsten und Herren , Herren Christian Eberhards , Fürsten
zu Ostfriesland , verordnen Vormündere , respective Mutter und vor-
mundliche Regentin an einem , und Wir Anthon Günther , Graf

zu Oldenburg und Delmenhorst am anderen Theil , für Uns , unfern
Aürstl . Pupillen , auch allerseits Erben , Erbnehmern und Nach¬
kommen im Regiment , uhrkunden und bekennen hiermit : Demnach
per weil . Durchlauchtige Hochgeborne Fürst und Herr , Herr Georg

Christian , Fürst zu Ostfriesland und jetz hochged . Fürstl . Pupillen

Herr Vatter und dessen Vorfahren mit Uns , Anthon Günthern,

*) Christine Charlotte.
4*
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Grafen zu Oldenburg und Delmenhorst wegen derer zwischen den
Aemptern Wittmunde und Friedeburg eins , und der Herrschaft Jehver
anderntheils , viele Jahr hero streitig gewesener Schnöde und Gräntzen-
Torfgrabens Gerechtigkeit und anderer in - und außergerichtlichen
Processen befangener Jrrsahlen , auf verschiedene , durch Unsere beeder-
seits dazu Deputierte , vorher gepflogene güetliche , und von ihnen
thcils am 7 . Mai , theils am folgenden 19 . Scptcmbris des 1664tcn
Jahres , bis zu Unserer Ratification unterschriebene und untersiegelte
Tractaten , in freund -vätterlicher Liebe und Affection , zu gäntzlicher
Aufhebung aller bis hierzu vorgeschwcbten Irrungen , Processen und
Niedrigkeiten bund - und beständigster Maßen , wie es nach den
Rechten am besten geschehen sollte , könnte oder mögte , verglichen
und vertragen haben , also und dcrogestalt,

1) Erstlich , daß die in ^ .nno 1657 zwischen dem alten und
neuen Wittmunder - und Garmser Teichen verglichene Südwendinge
in gehörigen Stand und völliges Wesen gebracht.

2 ) Zum anderen , daß der oben im cußersten neuen Witt-

mnnder und Garmser Teiche in L ° 1658 gesetzter Gränz - Pfahl,
hinführo zu richtiger Scheidung der Landgräntzen conserviret , und
soweit es diesen Vergleich betrift , pro tsrmino a guo , hingegen der
rechte Mittelpunkt , welchen die zwischen den Eilanden Spikeroog
und Wangeroog von beederseits eußerstem Hohen Lande oder Dühncn
gezogene linsa , bei der Abmessung auf den X . X . Grad gestellet,
pro tsrmino , sä gusm , die gerade liusa aber so zwischen jetzt ged.
terminis a guo st all guem , die Natur und zugelegte Maß zeiget,
zwischen beeder Theile tsrritoriis , nach Anweisung beigefügter , und
dero Behuef insonderheit durch beiderseits darzu beaidigte Ingenieurs
verfertigter Landt Charte für eine richtige und beständige Scheidung
und Gränz -Linea , von nun an und fürters zu ewigen Tagen solle
gehalten und geachtet werden ."

Folgen noch acht Paragraphen , die andere Gegenstände be¬
treffen.

II . Die Karte des Ingenieurs Honaert

im Großh . Archiv in zwei Exemplaren : 1) Kopie von Ingenieur
A . Fuchs . Der Kompaß liegt zwischen Spiekeroog und Harlinger-
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land , die Grenzlinie ist nicht mit Gold eingetragen : 2 ) Kopie von
1721 durch Johann Georg Vieth auf Grund einer Kopie von
Blasius von Harlem.

Text der Cartouchc  von Nr . 1 : „Als zwischen beiderseits
Gnädigste Herrschaften hohe anseheliche Herren Cvmmittierte in
anno 1666 und 1667 die Greusche Scheidung zwischen Wittmund
und Jever von das Fasteland durch den Anwaß , Watten und
Eilanden vcrmüge dem deswegen getroffenen und aufgerichtetcn
Vergleich gemacht , is selbe alsobalt in der Herren Committirten
Praesens die Grenße von der Sitwcndung durch den grünen Anwaß
in das Hess hinein mit etsliche starke Eichen Pfählen abgezeichnet,
wie alhier in dieser Caerte soo ich aufs orciro vort darnach des¬

wegen zur Nachricht verfertiget in der güldene Scheid Linie breiter
nachzusehen . "

I . v . Honaert,

Fürstl . ostfriesischer bestalter Ingenieur.

XL . Die Abweichung von 20 Grad ist eingetragen.

Text der Cartouche von  Nr . 2 . Der Kompaß liegt bei

Pfahlhaus auf dem Wittmunder und Jevcrschen Neuen Deich . Auf
der Karte ist die Nordlinie gleichfalls eingetragen , und dabei steht
wie auf Karte 1 : „ Dieser ist der rechte Nordstrich und disferiret
20 Grad mit der güldene (gelbe ) Scheide — Linie ." Der Text
lalltet wie auf Karte 1 bis „breiter nachzusehen ". Daun folgt
noch : „So von den in Anno 1658 aufm damahligen Neuen¬
teich mit beiderseits gnädigster Herschaften Belieben , gesetzten ohn-
streitigen Grentzpfahl , welche alhie in das Centrum des darauf
gesetzten Compaß , stehet 20 Graden miß den Norden nach den
Westen in rsota liusa , gerade auf das rechte zwischen beide eußerste
Extremiteten der beiden Jnsulcn Wanger - und Spiker Oge , welche
nach der rechten Mathematischen Künste auf damahlige gethanen
richtigen Demonstration recht gefundenes Mittel point , alhie mit
Lit . X gezeichnet hinzu , durch die Harle biß in der See hinein in
inkiuituin geraden hinaus laufend ; welche in Ewigkeit für die
rechte Scheidungs Linie gehalten werden soll , und seind darauf alle
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diese Gräntze halber gehabte Streitigkeiten und proeesfen zwischen
beiderseits gnädigste Herschaften abgethan und aufgehoben.

So geschehen im Frühling Anno 1667
unterstundt

Johann van den Honardt"
Durch mich copiret

Blasius von Harlem.
Aufs Neue accurate copiret Anno 1721 Johann Georgh Vieth.

III.
Wittmund , den 25. Oktober 1743.  Grenzverglcich

zwischen Anhalt-Zerbst und Ostfriesland. Das Original im Großh.
Hans- und Ccntral-Archiv, von Karl Edzard, Fürst von Ostfries¬
land, vollzogen. Doc. Jever, Landessachcn.

. „Demnach Jhro Hoch-Fürstl. Durchlaucht zu Anhalt-
Zerbst entschlossen sind, den vor den Sophien-Groden in der Herrschaft
Jever befindlichen Anwachs nächstens zu bedeichcn und dahero
Seiner Hochfürstl. Durchlaucht zu Ostfriesland zu erkennen gegeben,
was maßen Sie gerne sehen, daß der vor solchem Anwachs zu
legende neue Deich an einem neuen Deiche Wittmunder Ambts
möchte angeschlossen werden", so werden einige Bedenklichkeiten güt¬
lich beseitigt. Die beauftragten Räte beider Teile haben sich dahin
geeinigt, daß es bei dem am 22. Dezember 1666 zwischen Fürstlich
ostfriesischen und Gräflich oldenburgischen Räten errichteten Ver¬
gleiche verbleiben soll. Darauf wird der Vergleich(s. I.) wörtlich
in diese Urkunde ausgenommen, mit dem Unterschiede jedoch, daß in
tz 2 statt der BuchstabenX. X. vor dem Worte Grad die Zahl 20
eingesetzt ist. Dann heißt es weiter: „Demzufolge soll die indem
2. 8 des jetzt gedachten Vergleichs angeregte und von beederseitigen
Ingenieurs Honardt und Falcke auf ihren Anno 1667 verfertigten
Charten verguldet ausgezogene Linie, die Gräntze zwischen den
Herrschaften Wittmund und Jever sein und verbleiben, mithin Fürstl.
Anhaltischerfeits bei jetziger und etwa künftigen Eindeichungen
darnach verfahren werden mögen."
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IV.

Wittmund , den 2 . September 1 868 . Receß , in Gemäß¬

heit der von dem Königl . preußischen Minister der Auswärtigen
Angelegenheiten erteilten Ermächtigung am 20 . September 1868 von
dem derzeitigen Ober -Präsidenten der Provinz Hannover genehmigt.
Original im Großh . Haus - und Central -Archiv.

„In Betreff der Hoheitsgrenze auf der sogenannten Goldenen
Linie ist zwischen den dieserhalb ernannten Kommissarien , nämlich:
von der Königlich preußischen Regierung Kreishauptmann Eisendecher

zu Neuhaus an der Oste und Wasserbauiuspektor Taaks zu Esens,
von der Großherzoglich oldenburgischen Negierung Amtshauptmann
von Heimburg in Jever und Oberinspektor Hullmann daselbst nach

stattgehabten Verhandlungen folgender Receß unter Vorbehalt höherer
Genehmigung vereinbart und abgeschlossen worden:

§ 1. Die Königlich preußische Regierung erkennt in Bezug
auf den unter dem 25 . Oktober 1743 abgeschlossenen Grenzvergleich

zwischen Jever und Ostfriesland ausdrücklich die in natura vor¬
handene Linie als Grenzlinie an und genehmigt die Fortsetzung
dieser Linie in gerader Richtung und Bezeichnung derselben durch
auf gemeinschaftliche Kosten zu setzende Grenzpfähle , soweit der An¬
wachs nutzbar wird . "

Folgen noch die §8 2 — 4.
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Die Geschichte des Wechselfiebers
im Herzogtum Oldenburg.

Von vr . msä. M. Roth.
(Nach einem am wiffenschastl. Abend der Oldenburg. Ärzte gehaltenen Vortrag.)

Vsllist tsmgus , 6L, ouuo lstsot , LN luesw
äiss sitrsLst st loogioris »svi äilixvutiL.

8 so so ».

beim einzelnen Menschen die akuten und noch mehr die
^ chronischen Krankheiten im Leben eine große Nolle spielen

und unter Umständen für die Entwicklung seiner körperlichen und
geistigen Fähigkeiten von ausschlaggebender Bedeutung sein können,
so bilden in der Geschichte ganzer Volksstümme die in ihrem Lande
herrschenden endemischen Infektionskrankheitenmit ihren von Zeit
zu Zeit auftretenden, Tod und Verderben bringenden Epidemien
ein wesentliches und manchmal ausschlaggebendes Moment in ihrer
wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung. Es hat somit einen
unzweifelhaften Wert, der Geschichte einer endemischen Krankheit
einer bestimmten Gegend nachzuforschen, freilich wohl mehr für den
Kulturhistoriker als für den Mediziner, dessen in den letzten Jahr¬
zehnten des vergangenen Jahrhunderts auf ganz neuen Fundamenten
aufgebaute und in gewaltiger Entwicklung begriffene Wissenschaft
keine Zeit mehr hat, sich mit veralteten und beinahe schon vergessenen
rein philosophischen Hypothesen über die Ursache und Behandlung
von Infektionskrankheiten zu beschäftigen, deren Auffassung heutzu¬
tage durch eine exakte wissenschaftliche Forschung eine ganz andere
geworden ist. Trotz alledem aber mag es auch für den Arzt von
Interesse sein, zu sehen, mit welchem Feuereifer, welcher zähen
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Arbeitskraft seine in den doktrinären Anschauungen ihrer Zeit be¬

fangenen Borgänger in der Wissenschaft mittelst philosophischer
Erwägungen die verschiedenen wissenschaftlichen Fragen zu beant¬

worten versucht haben , an deren endgültiger Lösung ans diesem

Wege sie beinahe verzweifeln mußten.
Bon den Volkskrankheitcn hat nun von jeher in unserem

Herzogtum , besonders in seinen Nordsee - und Wesermarschen , das
Wechsel - oder Kaltcsieber , wissenschaftlich „Kobrm intormittsn ^ oder

heutzutage fast allgemein „ Malaria " genannt , die größte und wichtigste
Rolle gespielt . Eigentümlich freilich mag es unsere Marschbauern

berühren , wenn sie die Krankheit , die seit Urväter Zeiten „ Wessel¬

fever " , „ Kollfever " , „Gallenfever " , einfach „ Fever " oder „ Koll"

genannt worden ist , jetzt mit dem fremdländisch klingenden Namen
„Malaria " (aus dem Italienischen — Schlechte Luft ) bezeichnen

hören , und sicherlich werden manchem von ihnen Zweifel an der
Identität beider auftauchcn . Daß das Wechselsieber im Leben unserer

Marschbauern eine alte bedeutsame Rolle spielt , mag sein Vorkommen
im Sprichwörterschatz kennzeichnen , z. B . „ Das noch slimmer as

darten Tags Koll " , um eine ganz schlimme , fast unheilbare Sache

zu bezeichnen , ferner „ Fröhjahrsfever mutt utrascn, " um die Macht¬
losigkeit nicht nur dem Fieber , sondern auch dem jugendlichen Leicht¬

sinn gegenüber , der sich austoben muß , darzutun . Auf die Ursache
des Fiebers , das angenommene Miasma , das aus dem Schlamm

austrocknendcr Gräben entstehen sollte , weist das Sprichwort hin:

„Js kien Water in Slot , zeit de Docters god " u . a . m.
Qb nun bereits in der Zeit der ersten Besiedelung unserer Marschen

die Malaria hier einheimisch war , das läßt sich freilich aus Mangel

au historischen Quellen nicht feststellen , doch liegt auch kein Grund

vor . , daran zu zweifeln , wenigstens war der Übertrager der Krank¬

heitskeime eine Mückenart , der Anopheles , in dem unbedeichten und
daher ständigen Überschwemmungen ausgesetzten Lande jedenfalls
masscnwcis vorhanden und fand hier überaus günstigen Boden für

seine Entwicklung . Freilich gehörte vor allen Dingen erst ein an
Malaria erkrankter Mensch dazu , in dessen Blut die den niedrigsten

Tierchen , den Protozoen , ungehörigen Plasmodien , die Erreger der

Krankheit , kreisten , von dem dann erst die Anopheles -Mücke , nachdem
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die Keime in ihrem Leibe eine Entwicklung und gewaltige Ver¬
mehrung dnrchgemacht hatten , durch ihren Stich dieselbe auf gesunde
Menschen zu übertragen und sie mit Malaria zu infizieren ver¬
mochte . Zu einer Einschleppung der Malaria durch an ihr Erkrankte
von anderen Ländern her war bereits im grauen Altertum an unserer
Küste mittels der Schiffahrt jedenfalls Gelegenheit genug vorhanden.
So steht auch der Annahme , daß sie von den Römern bei ihren
Versuchen in die Ems und Weser einzudringen , von den Gestaden
des Mittelmeeres , an denen sie schon in den Zeiten der ersten
Anfänge aller Wissenschaft in großer Ausbreitung herrschte , an
unseren Küsten eingeschleppt worden sei, nichts im Wege , wenn man
überhaupt eine Einschleppung gelten lassen will.

Läßt uns soinit die Urgeschichte unserer Marschen über das
endemische Vorkommen der Malaria daselbst völlig im Stich , so ist
auch aus den chronistischen Berichten des Mittelalters nichts Sicheres
darüber zu entnehmen , wenngleich nicht zu bezweifeln ist , daß unter
den großen Seuchen in Deutschland überhaupt , so besonders bei uns,
vielfach bösartige Malariaepidemien zu verstehen sind . Erst nach der
Einführung der Chinarinde als spezifisches Heilmittel gegen die weit¬
verbreitete Krankheit durch Jesuitenpatres im Jahre 1640 gelingt es,
sichere Anhaltspunkte für die Geschichte der Krankheit zu gewinnen,
denn nun entbrannte nicht nur ein heftiger Kampf unter den Ärzten
über den Wert , die Form und passende Zeit der Anwendung der
Chinarinde , sondern cs wurde auch die Frage nach der Krankheits¬
ursache voll Eifer von ihnen studiert , und immer neue Hypothesen
über die chemische Zusammensetzung des snpponierten Miasma , als
Krankhcitsgift . ausgestellt und bald wieder verworfen . So riefen die
großen Pandemien der Jahre 1678 —79 , 1718 —22 , 1779 —82 usw .,
desgleichen die verschiedenen lokalen Epidemien , die in ganz Deutsch¬
land aus kleineren endemischen Herden entstanden , eine wahre Hoch¬
flut medizinischer Literatur über das Wechselsieber hervor ? ) Trotz¬
dem nun bereits etwa seit 1598 am Oldenburger Grafcnhofe studierte

' ) Nach einer aus Jöchers Allgem . Gelehrtenlexikon entnommenen Angabe
I . Blochs (Jahrb . VIII , S . 124 ) hatte ein 1652 als Stadtphysikus nach Oldenburg
und 1655 als Gräsl . Lcibmcdicus nach Jever berufener Arzt , Simon Wolf , 1649
mit einer Dissertation über das Tertianfieber in Leyden promoviert.
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Medici als Leibärzte praktizierten und auch zum Teil , wie Angela
Sala und A . G . Billich , schriftstellerisch tätig waren , so haben sie

sich doch mehr mit gelehrten chemischen Kontroversen beschäftigt , als
sich um die rein praktischen Fragen des Arztes bekümmert , zumal
man in jener Zeit noch das Herrschen des Sumpfficbers als ein
notwendiges Übel des Bodens und des Klimas unserer Gegend ansah.
Es liegt auf der Hand , daß auch die einheimischen Historiker aus
diesem Grunde das endemische Wechselfiebcr der Marschen für nicht
der Erwähnung wert hielten , wenn es nicht gerade , wie gewöhnlich
nach den großen Sturmfluten mit ihren Deichbrüchen , zu Epidemien
ausartete . So wird z. B . berichtet , daß nach der Weihnachtsflut
des Jahres 1717 in den nicht mehr von Deichen genügend ge¬
schützten und daher ständigen Überschwemmungen ausgesetzten Nord¬
seemarschen heftige Fieber und seucheuartige Erkrankungen ausgetreten
seien , die zum Teil wenigstens dem Eintreten bösartiger Malaria
zuzujchreiben sind.

Ten ersten Fall von sicherem Wechselfieber , dem ich in der
mir zugängigen Literatur über unsere Gegend fand , ist der , den
Kohl im Jahrbuch für die Geschichte des Herzogtums Oldenburg,
Band X , S . 118 , anführt . In einer plattdeutschen Urkunde vom
10 . November 1497 schwört die Bürgerin „ Mette " , Ehefrau des
Bürgers Gerd Meyger , welche auf der „vs8t6n " gefangen gesetzt
war , weil sie einem Knecht zur Beseitigung des kalten
Fiebers  einen Zaubertrank , bestehend in einem Krug Bier mit
drei des Nachts vom Galgen abgeschnittcnen Holzspänen darin , zu
trinken gegeben hatte , nachdem ihr auf die Bitte des Grafen Johann
von Oldenburg die Freiheit wiedergegeben ist , den Bürgermeistern,
Ratmanncn und der Gemeinde Oldenburg Urfehde . Ein Wunder
war es ja freilich nicht , daß der vom kalten Fieber geplagte Knecht,
da ihm die übrigen Mittel der damaligen Zeit nicht helfen konnten,
cs einmal mit Zaubermitteln versuchte , seine Gesundheit wieder zu
erlangen . Historisch interessant ist ferner ein Fall von Wcchsel-

fieber , der allerdings erst beinahe 200 Jahre später erwähnt wird,
nämlich der des Grafen von Oldenburg , Herren von Varel und

Knyphausen , des unehelichen Sohnes des letzten oldenburgischen
Grafen Anton Günther , der nach den Memoiren seiner Gemahlin,
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einer geb . Prinzessin de la TrÄnollle/ ) im Jahre 1680 in Varel
an Wechsclfieber erkrankte und wenige Tage später daran starb.
Freilich nimmt die Prinzessin an , er sei von seinem Arzt , I . L.
von Ringelmann , dem ehemaligen Leibarzt Anton Günthers , wegen
geschehener Zurücksetzung ans Rache vergiftet worden , jedoch ist
diese Annahme durch nichts gerechtfertigt , aller Wahrscheinlichkeit
nach handelt es sich vielmehr um einen Fall bösartiger Malaria,
die sich der Graf auf einer Reise nach Holland kurz vorher zu¬
gezogen hatte . Doch dem sei, wie ihm wolle , da die Prinzessin
de la Trömoillc vom Wechselfieber als von einer gewöhnlichen , all¬
täglichen Krankheit spricht , darf man Wohl annehmen , daß dasselbe
zu jener Zeit wenigstens schon in unserm Lande allgemein ver¬
breitet war . Ferner erzählt die Prinzessin de la TrSmoille , als sie
einige Monate später nach ihrer Entbindung au Fieber litt , daß
der von ihr konsultierte Arzt vr . Busch aus Bremen ihr China¬
pulver verordnet habe ? ) Es stand also um diese Zeit auch bereits
die Chinarinde als Heilmittel für das Fieber in Ansehen , freilich
wird sie wegen ihres sehr hohen Preises und der dadurch bedingten
häufigen Verfälschung kaum allgemeine Anwendung und Verbreitung
im Volk gefunden haben.

Sind somit kaum geschichtliche , geschweige denn ärztliche
Quellen ans dem Altertum und dem Mittelalter über die Malaria

als endemische Krankheit im Oldenburger Lande vorhanden , so
fehlen solche auch noch aus dem 18 . Jahrhundert fast gänzlich , trotz
der im übrigen Deutschland und namentlich auch im benachbarten
Holland sich üppig entwickelnden medizinischen Literatur über diese
Krankheit . Erst im 19 . Jahrhundert beginnt auch bei uns unter
den Ärzten ein reger Eifer in der Beschreibung und Erforschung
der Ursache jener bösartigen Epidemien dieser Zeitepoche . Eine
ganze Anzahl Schriften von Ärzten des jetzt zum Herzogtum Olden¬
burg vereinten Ländchens erschien über diesen Gegenstand , die wohl
geeignet erscheinen , der Vergessenheit entrissen zu werden , da sie
gleichermaßen das Interesse des Historikers als des Arztes in An-

') Das Leben der Prinzessin de la Tremoille, Gräfin von Oldenburg. Über¬
setzt von Or. R. Moien. Oldenburg 1892 . Osg. 171 n. f.

') Ibiäom. ksZ. 184.
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spruch nehmen . Im Folgenden werde ich nun versuchen , den Inhalt

dieser Schriften in Kürze wiederzugeben , und bitte den Historiker , zu
entschuldigen , wenn ich bei einzelnen Punkten von spez . medizinischem

Interesse etivas länger verweile , es läßt sich das eben bei der Be¬

sprechung der ursprünglich rein medizinischen Schriften nichtumgehcn.

Im Jahre 1808 erschien eine Schrift unter dem Titel:

„lieber die zeither im Herzogtum Oldenburg bemerkten , ungewöhn¬

lich häufigen Krankheiten und Todesfälle , ihre Ursachen , und in
wiefern solchen künftig möglichst vorzubeugen sei ' ) von vr . G . A.

Gramberg , Herzogl . Kanzleyrath und Landphysikus , Oldenburg,
Schulze 'sche Buchhandlung 1808 . "

Tie Einleitung dieser Schrift legt zunächst die Gründe für

ihre Entstehung dar . Da nämlich bereits im Herbst 1807 von
vermehrten Krankheiten und häufigeren Sterbefällen in den Marschen

berichtet wurde und im Frühjahr 1808 von neuem im verstärktem

Maße Krankheiten und Todesfälle auftraten , „ in einigen Dörfern

war die Zahl der Kranken sehr beträchtlich ; man sagte , daß ganze

Dörfer , von Haus zu Haus , von einer epidemischen Krankheit er¬

griffen und mehrere Häuser ausgestorben seien " , so fand sich die
Herzogl . Kammer veranlaßt , den damaligen Landphysikus G . A.
Gramberg zur Untersuchung der Gründe und um „ sofort medicinisch

polizeiliche Vorkehrungen zu veranstalten " nach Butjadingen zu
schicken. Diese Reise trat Gramberg dann im Frühjahr 1808 in

Begleitung der betreffenden Beamten und des Chirurgen Spille

d . I . an . In seinem Bericht , den er unter obigem Titel veröffent¬

lichte , nennt er die eigentliche Krankheit „ eine Art unechten Seiten¬

stichs und unechter Brustentzündung " , an anderer Stelle auch „ einen

gallichten Seitenstich " . Zweifelsohne handelt es sich um das Auf¬
treten maligner Malaria , vielleicht in Gemeinschaft mit Influenza.

Grambcrg berichtet , daß bereits 1772 — 1782 ähnliche Epidemien

0 Oldenb . Landesbibliothek . G . A . Grambcrg war geboren 1744 zu

Tettens und starb 1818 zu Oldenburg . Er hat eine Anzahl Lchriften gelehrten

und spez. naturwissenschaftlichen Inhalts , die in verschiedenen Oldcnb . Zeitschriften

zerstreut sind , herausgegeben . Bürger charakterisiert ihn treffend : „Ein wackerer
Mann von Kopf und Herzen ". Er war auch Mitgründcr der Oldcnb . Literar.

Gesellschaft . Vcrgl . Jansen : Aus vergangenen Tagen.
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aufgetreten seien. Bei der nun folgenden Besprechung der Krank¬
heit erwähnt er, daß verschiedentlich das Wechselfieber resp. das
Kalte Fieber in das Brustfieber, eben jenen „unechten Seitenstich",
und dies letztere wieder in jenes übergegangen sei. Er meint, selbst
das Wechselfieber sei geeignet, den Unkundigen zu täuschen, wenn
es einen gallichten oder auch nervösen Charakter annehme. „Die
Wechselfieber", sagt er, „bestehen, wie gewöhnlich, auch jetzt, in
einfachen und doppelten Tertian (Anderntags) -Fiebern, und ein¬
fachen, doppelten, auch dreidvppelten Quartan (Drittentags) -Fiebern.
Durch diese Verdoppelungen verwandeln sie sich in tägliche Fieber.
Man bemerkt diese Wechselfieber seit einigen Jahren häufiger als
sonst in Gegenden, wo sie vormals selten waren, z. B. jetzt in
hiesiger Stadt " Da die Quartanfieber in Butjadingen endemisch
seien, habe man ihnen den Namen „Butjadinger Seuche" gegeben.
Nach seinen Angaben starben vom Anfang des Jahres 1808 bis
zum ersten Mai, also in vier Monate», allein in den Kirchspielen
Rodenkirchen 80, Abbehausen 90, Blexen 100 Personen, also mehr,
als sonst im ganzen Jahre, und zwar wurden „viele, die man als
rüstige Menschen kannte, in wenigen Tagen von einer, dem Ansehn
nach unbedeutenden Krankheit dahingerafst".st Als Ursachen des
„unechten epidemischen Seitenstichs" führt er neben der Witterung,
Überschwemmungen, mangelhaftes diätetisches Verhalten nsw., ins¬
besondere„schwächende Gemütsbewegungen" an, namentlich bedingt
durch eine seit 1806 bestehende Einquartierung einer holländischen
Armee von 16000 Mann,*) wodurch, wie er sagt, so manche an
ihrer gewohnten Ruhe, Pflege, Wärme, Nahrung nsw. litten, indem
Wohnstuben, Betten, Feuerung, Lebensmittel den Militärpersoncn
hergeg'eben und zum Teil entbehrt werden mußten. Ferner die
vielen Kriegsfuhren und das häufig requirierte Botenlaufen in der
ungünstigen Jahreszeit bei schlechtem Wetter und tiefen Wegen.
Nachteilig wirkten auch bei vielen die Angst, die Furcht, der Ver-

') R . Kindt sagt in seiner Abhandlung über die Marschkrankheilen der
Jahre 1846 und 47 : „Der Sommer 1807 war warm und trocken, die Marsch¬

fieber steigerten sich zur Epidemie . Im Winter und Frühjahr darauf waren
akute Krankheiten , namentlich ein sogen , „falscher Seitenstich " in unseren Marschen
so tödlich , daß in einem Kirchspiel (Atens ) der achte Mensch gestorben ist ."
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druß, anhaltende Sorgen und Bekümmernisse bei der allgemeinen
traurigen Lage des Landes durch die Sperrung der Häfen von
außen und innen, durch den hierdurch gehinderten Absatz der Landes¬
produkte, durch die Teuerung ausländischer Waren und den täglich
steigenden, mit den vermehrten Ausgaben im Mißverhältnis stehenden
Geldmangel. Bei den entstehenden Krankheiten scheuten sich viele
vor den unvermeidlichen Kosten, suchten erst spät die nötige Hülfe
und benutzten diese nicht gehörig. Bei der durch jene Ursachen
entstandenen großen Schwäche schien das Lebcnsband ungewöhnlich
lose geknüpft usw. Die Volksansicht, daß die Krankheit ansteckend
sei und von den holländischen Lazaretten ausginge, will Grambcrg
nicht gelten lassen, da nicht viele Todesfälle bei den guten Ein¬
richtungen dieser zu verzeichnen seien. „Weil jedoch verschiedene
Holländer schon früh an dem„Seitenstich" litten und starben, unter
andern in Atens ein geschätzter holländischer Arzt, der Chirurgicn-
major I)r. Gcricke, so gaben einige, die die Krankheit für eine neue
hielten, dem unechten Seitenstich die Bezeichnung„Holländische
Krankheit", andere nannten ihn nach dem Dorf Schweewarden,
woselbst die Krankheit zuerst ziemlich stark herrschte, „Schwee-
warder Krankheit". Die Beschreibung nun, die Gramberg von der
Krankheit gibt, ist eine ziemlich krause und unklare, wie es bei
den mangelhaften physikalischen Untersuchungsmethoden und dem
Fehlen thermometr. Messungen leicht erklärlich ist. Offenbar haben
gleichzeitig die seit 1782 mehrmals epidemisch auftretende In¬
fluenzâ) , la Osnörala oder tu 6rixpo genannt, und vielfach
damit verbundenen Lungenentzündungen geherrscht, doch übcrwiegt
hei alledem das Bild der malignen Malaria. Er spricht daher
einerseits von 5—7tägigen Krisen, anderseits wieder von häufigen
Rückfällen und anhaltendem Kränkeln sdas sog. Owienen oder

' ) 1806 nahm König Ludwig von Holland im Kriege gegen Preußen
und Rußland Besitz von Ostfriesland und gleichzeitig auch vom Herzogtum Olden¬
burg und ließ durch seine Armee die Marschen besetzen.

' ) Nach einer starken Influenza -Epidemie erschien die Malaria -Epidemie
1807 —12 und hierauf eine Typhus - Epidemie. Hertz, Malaria - Infektionen,
Spez . Pathologie und Therapie von V. Siemens.
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Kruven )? ) So sagt er ferner „ die Erscheinungen zu häufig abge¬
sonderter , zersetzter und cingesogcner Galle waren in diesen Monaten
sehr häufig . Konvulsionen der Kinder (der sogen . Tormin ?) mit
gallichtem Erbrechen und Durchlauf , Tertian - und tägliches Wechsel-
ficber mit freiwilligem Erbrechen grüner Stoffe , Gelbsucht bei Er¬
wachsenen und bei Kindern , schienen an der Tagesordnung zu sein.

Die größere Sterblichkeit findet er namentlich in der nicht
zeitig gesuchten und nicht gehörig benutzten ärztlichen Hülfe . So
verließen die Patienten , wenn das Mittel nicht gleich hülfe , den
Arzt und brauchten keine gehörige Nachkur , und wäre es auch nur
der treffliche Seewcrmuth auf Branntwein gesetzt usw . Er schilt
auf das Selbstkurieren der Leute , die sich in der Wahl der Mittel

gewöhnlich täuschten , so wird z. B . als schweißtreibend Pfeffer mit
Branntwein , das hitzige Harlemer Öl und dergleichen , als Purgir-
mittel Jalappenharz in Branntwein aufgelöst (auf den Geesten
„Hots Tropfen " genannt ), die Hauptpillen nsw . genommen . Die
Apotheker müssen dergleichen ohne Vorschrift des Arztes im Hand¬
verkauf nicht abgeben , denn selten vermag die Kunst des Arztes
solche Mißgriffe zu verbessern . Bei dieser Angelegenheit kommt
Gramberg dann auf den Aderlaß zu sprechen , der offenbar vielfach
als Heilmittel in der Epidemie angewandt wurde , und zeigt sich
als entschiedener Gegner desselben . „ Ich habe " , sagt er , „ es schon
bei andern Gelegenheiten vor 26 Jahren öffentlich zur Sprache
gebracht , und ich wiederhole es hier , daß dieser Unfug allgemein
verbreitet ist , und viele tausend Menschen Opfer desselben geworden
find und noch werden . Tie Oldenburgischen Polizeigesetze verbieten
den Chirurgen ohne Vorwissen eines in ihrer Nähe befindlichen
Arztes in Fieberkrankheiten Blut zu lassen . Den Badern und
Andern , die einen Schnepper loszuschnellen gelernt haben , ist alles
Aderlässen gänzlich verboten . Aber diese vergießen dennoch eigen¬
mächtig sehr oft zur Unzeit Blut , schwächen dadurch die Lebens-

Qwicnen (Kimmen ! — Hinschwinden , z. B . Qivienende Süke -- - Schwind¬
sucht. Sprichw . : „Beter schienen , as qwicnen ". Kurven (Krupcn ) — kriechen,
herumschleichcn.

' ) Tormina (lat . von torqueo ) — Leibschneiden , Bauchgrimmen , volks¬
tümlich Tramin --- Krämpfe.
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kraft usw . " Auch den Probe -Aderlaß der Ärzte läßt er nicht

gelten . „ Ich halte nichts von solchen Proben , die nur eine Schwäche

der Urteilskraft verraten und den Kranken mitunter nachteilig

werden . Der rationelle und erfahrene Arzt erforscht die Ursachen

und die Unterscheidungszeichen der Krankheit . Hiernach wird er

keiner trüglichen Proben bedürfen , sondern bestimmt wissen , was er

vorzunehmen hat . " Diese Forderung Grambergs war hei den

höchst mangelhaften Untersuchungsmethoden von den Ärzten damals

sicherlich nicht leicht zu erfüllen . So gibt er selbst zu , daß manch¬

mal ein Aderlaß gut gewirkt habe , aber das sei eben ein glückliches

Treffen gewesen , und meist habe es sich dabei wohl um eine ver¬

wickelte Krankheit , oder den wahren Seitenstich (wohl Lungenent¬

zündung ) gehandelt.

Da wohl recht wenig Sektionen gemacht worden sind , so ist

der Bericht über den pathologisch anatomischen Befund nur ein

recht kurzer und auch wenig klarer . Er sagt : „ Die Leichen¬

öffnungen der an dem gallichten catharrhalischen Seitenstich und

an der falschen Lungenentzündung Gestorbenen zeigten vom Brande

angegriffene , mit grünlichem Schleim beladene Lungen und eine An¬

häufung grüngelblicher Feuchtigkeit im Herzbeutel und in der Brust¬

höhle . " Das ist alles.

Bei der Behandlung , die er gleichfalls recht kurz abmacht,

spielen außer kräftigen Ableitungen , wie Senfumschläge und Purgir-
mittel offenbar die Brechmittel , auf die er große Stücke hält , die

Hauptrolle . Bei der Schwierigkeit , Hypersthenische von Asthenischen

Zuständen zu unterscheiden , die entgegengesetzte Behandlung er¬

forderten , kommt er auf die Kurpfuscher zu sprechen , und ich will
mir nicht versagen , sein Urteil über dieselben , das auch heute noch

zutreffend ist , mitzuteilen . Er sagt : „ Viel weniger wird der After¬

arzt dergleichen beurteilen können . Und wie unendlich viel wagen
die Kranken , wenn sie sich Leuten anvcrtrauen , die ganz unbekannt

sind mit dem menschlichen Körper im gesunden und kranken Zu¬

stande und mit einer hierauf gebauten gründlichen Heilart , zur Er¬
lernung des Allen der echte Arzt vieljährigen anhaltenden Fleiß

und stetes Fortschreiten in seiner Wissenschaft bedarf . Um so un-
Jahrb . f. Lldenb . Gesch. XV . 5
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begreiflicher ist es , daß man sich sogar entfernten Pfuschern über¬
läßt , wenn bessere ärztliche Hülfe in der Nähe ist . Aus dem
überbrachtcn Harn des Kranken und aus dem eben so unsicheren
Bericht des Boten vermessen sich diese Stümper , die oft tief liegenden
Ursachen der Krankheit zu erforschen , diese bestimmt zu unterscheiden
und zu heilen . Unbedenklich geben sie ihren Rat , oft heftig
wirkende Mittel , und Schnepper und Schröpfköpfe werden in Be¬
wegung gesetzt. Wie mancher ist so auch in dem unechten Seiten¬

stich als Opfer der Verblendung und der Verwegenheit gefallen
usw . " Also auch in unserm Lande herrschte bereits vor hundert
Jahren ein üppig gedeihendes Kurpfuschertum . An Ärztepersonal
mangelt es nach Grambergs Ansicht nicht ; denn Stad - und But-
jadingerland hat vier promovierte praktische Ärzte , sechs approbierte
Chirurgen , worunter drei besoldete Provinzial -Chirurgen , die auch
noch Gehülfen haben , 2 Apotheken und gute im hiesigen Institut
ausgebildcte Hebammen . Doch sei dies große Personal , das in
gesunden Tagen nur kärgliche Einnahmen habe , bei Epidemien , wie
z. B . in der Fieberepidemie 1806 , nicht genügend , da die Touren
zu weit und die Wege zu schlecht seien . Er rät daher zur Ver¬
mehrung des Personals bei Epidemien , Beihülfe aus öffentlichen
Kassen usw ., dem Kranken aber rät er den Arzt zu konsultieren;
wenn er das aber nicht wolle , dann solle er sich lieber der wohl¬
tätigen Naturkraft und einer einfachen , angemessenen Diät oder
Lebensordnung , die beide sehr viel zur Vorbeugung und Entfernung
der Krankheiten vermögen , überlassen , als den rohen unwissenden
Afterärzten , die mit dem Leben und der Gesundheit spielten , wie
mit nichtswürdigen Dingen . Die diätetischen Maßregeln sucht er
näher zu erklären , und zwar verlangt er als erste Maßregel gute
Luft , die erreicht werde durch Reinlichkeit in den Wohnungen und
deren Umgebung . Er verlangt hölzerne Fußböden und Fenster , die
geöffnet werden können , vor allem aber Stuben von genügendem
Kubikinhalt , dann die Abschaffung der sogen . Oefken , Kachelöfen
(Beilcger ), die von außen geheizt werden und mit ihren einge¬
mauerten Töpfen ständigen Qualm in den Stuben unterhielten.
Ferner die Beseitigung der stehenden Gewässer bei den Häusern,
besseren Abfluß der Jauche usw ., ein Verbot des Verbrennens von
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getrocknetem Kuhmist , sogen . Diemen , und die Anpflanzung von
Bäumen und Sträuchern.

In zweiter Linie verlangt er gute Nahrungsmittel und zwar

vor allen Dingen gutes Trinkwasser . Hier erwähnt er als

empfehlenswert das vorherige Abkochen des Wassers . Als bestes

Mittel aber empfiehlt er süßes Wasser von der Geest her mittelst

eines Kanals in die Marschen zu leiten , oder gut angelegte Brunnen,

deren Wasser freilich rein gehalten werden müsse ; der Unfug , tote

Haustiere in die Brunnen zu werfen , müsse aufhören . Dieser

Unfug erscheint uns heutzutage kaum glaublich , und doch scheint

ein derartiges Verfahren in damaliger Zeit nicht allzu selten ge¬

wesen zu sein . Als Getränk empfiehlt Gramberg gutes Malzbier,

mit hinlänglichem Hopfen gebraut , und Milch ; dagegen widerrät er

das damals allgemein gewordene Tee - und Kaffeetrinken . Den

kalten Trunk im Sommer und heißes Bier im Winter hält er für

sehr schädlich . Dann wendet er sich energisch gegen den sehr

häufigen Mißbrauch des Branntweins . „ Mancher, " sagt er , „bringt

ganze Tage und Nächte nacheinander im Krughause bei der
Branntweinflasche und bei der Tobackspfeife zu , ohne gehörig zu

essen und zu schlafen . Mitunter , wenn er nachts zu seiner ent¬

fernten Wohnung hintaumelt , bleibt er in der kalten Jahreszeit
unter freiem Himmel liegen . Verlust der Gesundheit , Abkürzung

des Lebens sind hiervon die Folgen . " Mäßigen Genuß des Brannt¬

weins bei schweren Arbeiten empfiehlt er , vorzüglich aber als

Prophylakticum bei ansteckenden Krankheiten . „ Muß man sich

solchen Kranken nähern, " sagt er , „ so ist es ratsam , nicht mit ganz
leerem Magen hinzugehn , sondern vorher etwas Stärkendes zu

genießen . Wein und Branntwein gehören hierher und auch der
Rauchtabak als Vorbeugungsmittel , der indeß durch Übermaß

schädlich wird . Starke Trinker und starke Raucher erreichen selten
ein hohes Alter . " Auch die Speisen macht er für die Hervor¬

bringung und Unterhaltung von Krankheiten verantwortlich , in¬

sonderheit das Schwarzbrot , das in damaliger Zeit offenbar recht

schlecht war und nicht ausgebacken wurde , um Feuerungsmaterial zu

sparen . Er sagt : „ Ich glaube nicht zu irren , wenn ich manche
Krankheit jener Marschgegend , insonderheit die häufigen , gleichsam

5*
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einheimischen, hartnäckigen Quartanfieber samt ihren Begleitern und
Folgen, den sogen. Fieberkuchen(Kollkoken) und den wassersüchtigen
Geschwülsten, dem fortdauernden Genuß des schlechten, halbgar
gebackenen Brotes vornehmlich mit zuschreibe. Diesem der Gesund¬
heit und dem Leben so nachteiligen Fehler könnte und müßte
abgeholfen werden." Überhaupt seien die Speisen der Marsch¬
bewohner zu fett und zu derbe und daher unverdaulich. Das
Fleisch sei hart und zähe, Feldbohnen mit Buttermilch, saure dicke
Milch, die harten und dichten Mehlklöße, sie geben seiner Ansicht
nach nur schlechte Nahrung. Auch würden manche Nahrungsmittel
schädlich durch ihre widrigen Mischungen. „Wer, wie ich mehrmals
sah, kalte Buttermilch mit saurem weichen Käse, und gleich hierauf
mitunter nicht frische, schon etwas faulichte, gekochte Schellfische ißt,
der bekommt leicht ein Wechselfieber. Eine kalte Schale von Bier
mit weichem sauren Käse ist gleichfalls eine üble Mischung, die,
zumal bei Erhitzung genossen, nicht gut bekommt." Es kann nach
diesen angeführten Beispielen wohl nicht bestritten werden, daß die
Butjenter eigentümliche Küchenzettel hatten, die, wenn auch nicht
gerade Wechselfieber, so doch gehörige Magendarmkatarrhe zu
erzeugen imstande waren. — Weiterhin beschäftigt sich Gramberg
dann nochmals mit den kleinen, niedrigen Wohnstuben ohne Schlag¬
fenster und ohne hölzerne Fußboden mit den nachteiligen Osten.
In diesen Ofkenstuben, sagt er, befinden sich „Kojen", d. i. Schlaf¬
stellen in der Wand (in anderen ist eine Seitenöffnung nach der
Hausdiele). „Hier schläft man im Winter zwar warm, aber nicht
gesund, reine Luft fehlt durchaus. Es ist fast unbegreiflich, wie
im heißen Sommer Gesunde und Kranke darin ausdauern. Auch
von den sogen. Schottbettstellen will er nichts wissen. Besonders
schädlich aber wirken nach seiner Ansicht die schweren, mit Gänse¬
federn überfüllten, daher mitunter auch übel riechenden Bettdecken,
sie sollten mit leichteren warmen Decken vertauscht werden. —
Als letztes Vorbeugungsmittel verlangt Gramberg eine geeignetere
Kleidung. „Eine allgemeine gute Bekleidung sollte nicht nach alter
oder neuer Mode, sondern nach der Luft, dem Boden, dem Stande
und den Beschäftigungen, schützend, bequem, schicklich und wohlfeil
eingerichtet sein. Dies ist sie aber unter uns am wenigsten.
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Reichtum und Armut, Vorurteil und Nachlässigkeit stehen allent¬
halben entgegen. Die gewöhnlichste Folge der zu leichten Kleidung,
dieser diätetischen Sünde, und der oben erwähnten, bei der Ernte
durcheinander genossenen, nicht zusammen passenden, oder an sich
untauglichen Nahrungsmittel ist eine hitzige Gallenkrankheit, die im
Nachsommer, wenn der Wind über die Stoppeln fährt, entsteht und
Stoppelkrankheit, auch Herbstkrankheit genannt wird. Sie artet
zuweilen in ein fauliges, bösartiges Nervenfieber aus. Dies war
hier und da der Fall im Jahre 1806. Mitunter entstehen aus
jenen Fehlern Durchfall und Erbrechen, Rühren, hartnäckige Herbst¬
und Wechselfieber." Bei seinen Vorschlägen zur Kleiderreform ist
namentlich die Empfehlung der Beinkleider für Frauen, wie sie auch
jetzt bei der sogen. Reformkleidung getragen werden, interessant.
So sagt Gramberg zum Schluß: „Für den weiblichen Teil der
Bevölkerung möchten ein leichtes, jedoch warmes, bequem an¬
schließendes wollenes Brusttuch, ein kurzer wollener Rock und
Beinkleider zu empfehlen sein. Die Beinkleider sollten, wenigstens
in der rauheren Jahreszeit, allgemein getragen werden. Man solle
sie schon früh den kleinen Mädchen geben. Den Schwangeren sind
sie vorzüglich nützlich. Die geringen Kosten werden von dem großen
Vorteil für die Gesundheit weit überwogen, denn manche Unterleibs¬
krankheiten werden hierdurch abgewandt werden."

Durch diese kleine AbhandlungG. A. Grambergs über die
Epidemie des Jahres 1808 sind freilich die Kenntnisse über die
Ursache, die Diagnose und die Therapie der Malaria wohl nicht
wesentlich erweitert worden, aber wir lernen in ihm doch einen für
die damalige Zeit gut beobachtenden und auch nach eigenem Er¬
messen handelnden Mediziner kennen, wie seine Auffassung des
Aderlasses hinlänglich beweist. Auffällig erscheint es, daß Gramberg
nicht von der Verwendung der Chinarinde als hauptsächlichstes
Heilmittel bei der Malaria spricht, jedoch war es ja nicht der Zweck
der Abhandlung, die Therapie in den Bereich der Besprechung zu
ziehen, denn sie mußte und sollte den Ärzten überlassen bleiben,
sondern die auf die Verbreitung der Krankheit wirkenden hygienischen
Übelstände sollten besprochen und Anweisung zu ihrer Beseitigung
gegeben werden. Gerade aber auf dem Gebiet der Prophylaxe der
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Malaria zeigt sich Gramberg als ein mit großem Verständnis
arbeitender Hygieniker, wie seine mustergültigen Vorschläge zur Be¬
seitigung der damals bestehenden hygienischen Übelstände der
Marschen hinreichend beweisen. Für den Kulturhistoriker findet sich
in der Schilderung jener Übelstände ein interessantes Bild unserer
durch wiederholte Überschwemmungen, häufige Epidemien und
durch Einquartierungslasten stark in ihrer Existenz bedrohten und
dadurch in ihrer kulturellen Entwicklung gehemmten Marsch¬
bewohner. In den verflossenen 100 Jahren hat der Wohlstand
in den Marschen sich freilich gewaltig gehoben, und damit sind
naturgemäß auch jene hygienischen Mißstände, was Wohnung,
Lebensweise, Kleidung usw. anbetrifft, längst beseitigt worden, aber
wenn auch die Assanierung der Marschen wohl im wesentlichen der
Einführung des Chinins als Heilmittel gegen das Wechselfieber zu¬
zuschreiben ist, so darf doch wohl angenommen werden, daß jene
im Aufträge der Regierung verfaßte Schrift Grambergs das ihrige
durch die Empfehlung einer geeigneten Prophylaxe dazu beigetragen
hat. Darum Ehre seinem Angedenken!

Ungefähr 20 Jahre später erschien eine dem Herzog Peter
Friedrich Ludwig gewidmete Arbeit über die Malaria-Epidemie des
Jahres 1826 von dem Physikus Popken in Jever?) Sie ist
lateinisch geschrieben und führt den Titel: Rwtoria Lxiäomiao
malixuao anno 1826. ^ovorao obssrvutuk. Lroinas 1827. Daß
Popken gerade seinem Landesfürsten, dem Herzog Peter Friedrich
Ludwig, seine Arbeit widmete, darf uns nicht Wunder nehmen, denn
abgesehen davon, daß dieser in den Zeiten der Not seinen schwer
heimgesuchten Untertanen in jeder Weise wahrhaft väterlich zu
helfen suchte, war er auch ein Mann, der sich für die Wissenschaft
interessierte. So hatte er, um endlich eine gründliche Untersuchung
der Zweifel gegen die Ansteckungsfähigkeit des gelben Fiebers zu
veranlassen, einen Preis von 200 Dukaten ausgesetzt, der 1822
von der medizinischen Fakultät in Berlin einer Abhandlung des
Hofmedikus Mathaei in Verden zuerkannt wurde?)

' ) Popken war geboren in Jever 1792 , promovierte in Leyden 1826 und
starb in Eutin.

' ) Runde , Oldenb . Chronik , S . 140.
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Außer der Schrift Popkens, der speziell seine Beobachtungen
an dem Krankenmaterial im Jeverland beschreibt, sind eine große
Zahl Abhandlungen über die Epidemie des Jahres 1826 in anderen
Gegenden erschienen, da die Seuche nicht nur an der gesamten
Nordseeküste und zum Teil auch der Ostsceküste auftrat, sondern
sich weit in das Binnenland über ganz Deutschland bis zu den
Alpen ausbreitetc und das Interesse aller Ärzte im hohen Maße
erregte. So schreibt vr . I . Goldschmidt*) in einer ursprünglich als
Vortrag im Oldenb. Ärzte-Verein 1845 gehaltenen Abhandlung
über „Die Krankheiten im Herzogtum Oldenburg" ?): „Während
nach der Überschwemmung des Meeres von 1825 und dem darauf
folgenden trockenen Sommer 1826, im Herbste dieses Jahres die
Sumpfsicber in der fürchterlichsten Intensität an der Meeresküste
herrschten, wurden die schweren Malariaformen hier in Oldenburg,
etwa 7 Meilen davon entfernt, erst in den ersten Monaten 1827
beobachtet. Ich machte im Frühling und Sommer 1827 eine Reise
durch Deutschland. In allen den Orten, Göttingen, Würzburg,
München, Salzburg, Wien usw., in denen ich Hospitäler besuchte,
waren Wechselfieber, und zum Teil in Formen, die an den Orten
ganz fremd waren, eben vorher aufgetreten und zogen die Auf¬
merksamkeit der Ärzte in hohem Grade auf sich. Mir schien es,
als wenn die Malaria sich ganz allmählich von der Seeküste
Hollands und der nordwestlichen Küste Deutschlands, mir voran,
nach Osten verbreitete."

Von den vielen Schriften nun über die Malariaepidemie des
Jahres 1826 sind besonders interessant diejenigen, die den Haupt-
Herd der Epidemie, die Stadt Groningen, behandeln; denn hier war
zweifelsohne der Ort, wo zuerst die maligne Form der Plasmodien
(? la8moäium immaoulatum nach Golgi) durch einen Kranken, der
wohl von einer holländischen Kolonie in die Heimat znrückkehrte,
eingeschleppt worden war; denn eine Entstehung bösartiger aus gut¬
artigen Formen des Malariaplasmodiums(?1. rivax) darf nach den

' ) Geb. 28 . März 1806 in Oldenburg , promov. 1827 in Güttingen , gest.
28 . März 1899 in Oldenburg.

') Archiv für die gesamt. Med . VIII , 30.
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heutigen Ergebnissen der Forschung wohl ansgeschlossen werden. Es
sind das namentlich drei Schriften: einmal der Bericht des Dr. Fricke,
der vom Hamburger Senat zum Studium der Epidemie in die
Niederlande geschickt worden war, ferner die Abhandlungen zweier
Groninger Professoren über die dortige Epidemie, eine von Professor
Bakker, die lateinisch geschrieben ist, besonders aber die von vr.
Gittermann in Emden aus dem Holländischen übersetzte Schrift des
Professors Th. n Thuessink?) Groningen wurde durch die Seuche
entsetzlich heimgesucht, und wenn es auch nicht in den Rahmen
meines Vortrages fällt, so mag es mir gestattet sein, einiges aus
der Abhandlung Thuessinks anzuführen, zumal wir keine Stadt oder
größere Ortschaft in der Marsch selbst liegen haben, denn Jever
liegt nur an ihrem Rande auf der Geest, und somit bei uns auch
keine derartige Massenerkrankung in einem Ort zu beobachten war.
Freilich war, wie überall an der ganzen Nordseeküste, die Krankheit
über die ganze Marsch verbreitet und trat geradezu verheerend auf,
so daß nach Goldschmidt in den Jahren 1826, 1827 und 1828 in
den drei ungesundesten Ämtern fünf Prozent der Bevölkerung, ja
in einigen Kirchspielen sieben Prozent starben. Thuessink beschreibt
den Gang der Epidemie folgendermaßen: Der schweren Sturmflut
im Februar 1825 seien zunächst nur die gewöhnlichen Gallenfieber
gefolgt. Der Sommer 1826 sei außergewöhnlich heiß gewesen, und
nun sei wie mit einem Schlage überall in den Kleigegenden das
Gallenfieber in heftiger Weise ausgebrochen. Im Juli sei dann
auch Groningen mit Gewalt von der Epidemie ergriffen worden.
Anfangs beschränkte sich die Krankheit hauptsächlich nur auf die
geringere Klaffe, breitete sich dann unter den bemittelten Bürgern
und endlich auch in den vornehmsten Häusern aus. Gewöhnlich
befiel sie erst das Gesinde, so daß viele sich aller Dienstleistungen
beraubt sahen und für keinen Preis Dienstboten erhalten konnten,
bis sie dann selbst von der Krankheit ergriffen wurden und dadurch
in die größte Verlegenheit und den herbsten Kummer gerieten. Bei
der Aufnahme der Krankenzahl im September zählte man über

') Beschreibung der epidemischen Krankheit zu Groningen im Jahre 1826.
Von Pros . Th . k Thuessink . Mit Vorrede herausgegeben von Or . Gittermann.
Bremen 1826.
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9000 Kranke , „ ich glaube indes, " sagt Thuessink , „daß sich diese

Zahl wahrscheinlich verdoppelt hat ; denn es gab ja fast kein einziges

Haus , in welchem nicht eine oder mehrere Personen , oder wohl

gar alle , in geringerem oder höherem Grade an der Krankheit
darnicdcrlagen . " Man sah nur bleiche und abgemagerte Gesichter,

während die Zahl der Kranken sich täglich durch neue vermehrte

und die Mortalität so überhand nahm , daß im Monat August 449,

September 667 , Oktober 592 , November 416 und Dezember 226

Menschen durch den Tod weggerafft wurden . Also in 5 Monaten

2350 , gegen 430 im Vorjahr 1825 . Leider ist bei dieser Morta-

litätsstatistik die damalige Einwohnerzahl Groningens nicht angegeben

worden , es wird aber wohl kaum mehr als 30000 Einwohner ge¬

habt haben , denn 1846 hatte es nur 32000 . Auf eine derartige
Epidemie war Groningen natürlich nicht vorbereitet . Das Krankenhaus

faßte nur fünfzig Kranke . Die drei Stadtärzte wurden von Hunderten

von Kranken bestürmt und konnten die Kranken nicht besuchen.

Thuessink sagt : „Dadurch starben gewiß viele , die ohne Hülfe , ge¬

hörige Versorgung und Wartung bleiben mußten . Durch Kummer,
Mangel , Hunger , Unreinlichkeit und zuweilen durch willkürliche Ver¬

wahrlosung vermehrte sich die Krankenzahl täglich , und die Krank¬

heit , welche anfangs einfach und gutartig war , wurde dadurch bös¬
artig , dauernd , faulicht und nervös , und die Krankheiten , welche bei

erforderlicher Behandlung leicht Hütten geheilt werden können , wurden

in kurzer Zeit tödlich . " Man suchte sich in Groningen , so gut es

unter diesen Umständen möglich war , zu helfen . Zunächst wurde

die Zahl der Ärzte vermehrt . 13 Oberwundärzte wurden von der

Regierung hingeschickt und eine ganze Anzahl geschickter Kandidaten

der Medizin als Ärzte angestellt . Drei Apotheken wurden schleunigst

eingerichtet , übrigens war der Stadtapotheker selbst erkrankt . Das

Arsenal wurde von Professor Hendricks zum Spital für mehrere

Hundert Kranke eingerichtet und mit Apotheke versehen . Menschen¬

freunde bildeten Vereine , um die Kranken , da in manchen Haus¬
haltungen sämtliche Mitglieder krank lagen , mit Speise und Trank

zu versorgen u . dergl . mehr . „ Aus obigem, " sagte Thuessink , „ geht

hinlänglich hervor , daß man unter den obwaltenden Umständen alles

getan hat , was möglich war , um den Kranken und Dürftigen alle
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mögliche Hülfe zu bieten . Aller dieser Bemühungen ungeachtet

dauerte die Krankheit fort und verbreitete sich immer weiter . " Unter

den Gründen , die die Fortdauer der Epidemie unterhielten , führt

Thuessink unter anderen die allzu kurze und oberflächliche ärztliche

Beobachtung und eine noch nicht hinreichend erkannte zweckmäßige

Behandlung an und meint , es seien verschiedene langwierige und

chronische Krankheiten aus der zu raschen und starken Anwendung

der Chinarinde oder des Chinins si entstanden . Sein Übersetzer

Or . Gittermann , der selbst in Emden Tausende von Fällen behandelt

hatte , sagt hierzu : „ Es kann das ja wahr sein , aber nicht den

Ärzten zur Last gelegt werden , da es das einzige Mittel war , was

die oft stattfindende inckicatio vitslis zu geben gebot , und wodurch

denn doch gewöhnlich auch vorerst der Tod abgehalten wurde . "

Thuessink glaubt die Frage der Contagiosität der Malaria bejahen

zu müssen , und zwar führt er als Hauptgrund den Erfolg der

Guytonschen Räucherungen , also von Chlordämpfen , an . Er sagt:

„In meinem Krankenhaus haben die einfachen Räucherungen mit

Küchensalz , Braunstein und Schwefelsäure meinen Kranken nie im

geringsten geschadet und doch jede Ansteckung der übrigen Kranken

und Studenten verhindert . " Eine heutzutage leicht zu verstehende

Tatsache , es wurden eben durch diese Räucherungen die Mücken

(Anopheles ) getötet und damit einer Übertragung der Krankheits¬

keime (Llasiuoäioll ) auf Gesunde vorgebcugt . Die Frage , von

welcher Art das Contagium sei , läßt er offen , indem er sagt:

„Meine Antwort ist , daß ich dieses nicht weiß , und daß es noch

keiner soweit gebracht hat , die Natur eines Miasmas oder Krank¬

heitsstoffs zu ergründen , indem alle in dieser Hinsicht vorgenommenen

Untersuchungen uns bis jetzt noch nichts Bestimmtes gelehrt haben.

Der Krankhcitsstoff selbst liegt nun einmal außer dem Bereich unserer

Sinnesorgane , und nur seine Wirkungen und Veränderungen , die

derselbe im Organismus hervorbringt , fallen in das Gebiet unserer
Beobachtung . "

Nach dieser kurzen Abschweifung zu der Arbeit Thuessinks

über das Auftreten der Epidemie in Groningen , ihrem Hauptherd,

' ) 1820 wurde das Chinin zuerst von Pelletier und Caventon hergestellt.
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kehre ich zu Popkens Schrift über die Epidemie im Jeverland
zurück. Er gibt zunächst eine allgemeine Topographie des Jever¬
landes und begründet daraus das ständige Vorkommen des Sumpf¬
siebers aus austrocknenden Gräben usw. Er berichtet dann, wie im
Juli 1826 das Fieber, statt, wie gewöhnlich, abzunehmen, einen
malignen Charakter angenommen habe, so daß manche schon nach
dem ersten Fieberaufall, andere, weil sie den ersten Anfall nicht
geachtet Hütten, nach dein zweiten oder dritten Anfall dem Tode
verfallen seien. Weiterhin liefert Popken dann eine allgemeine
Beschreibung der Krankheit, die geradezu klassisch genannt werden
kann. Bei der genauen und klaren Aufzählung der einzelnen
Symptome und Formen der Krankheit betont er immer und immer
wieder, daß sie durchaus dem Jntermittens gleiche, auch die Rezidive
nach Art des Jntermittens derart häufig seien, daß sie die Geduld
der Kranken und Ärzte aufs höchste in Anspruch nehmen und
geradezu eine Danaidenarbeit der letzteren erforderten. Andere
Krankheiten seien auf dem Höhepunkt der Epidemie nahezu ver¬
schwunden gewesen, oder die Malaria habe alle übrigen Krankheits¬
formen durch ihren intermittierenden Charakter überdeckt, wie er
auch von Sydenham, von Swieten und anderen Autoren beim
Auftreten ähnlicher Epidemien beobachtet sei. Nur die chronisch
Kranken, wie die Asthmatiker usw., seien meist verschont geblieben.
Popken zeigt sich fernerhin als entschiedener Anhänger der Miasma¬
theorie und sucht diese eingehend zu begründen. Die Ansteckungs¬
fähigkeit der Krankheit leugnet er, es müsse sicher eine allgemeine
Ursache vorliegen, da täglich Hunderte gleichzeitig erkrankten und
ein Fortjchreiten der Krankheit von einem zum andern sich nicht
beobachten ließe. Daß keine direkte Übertragung vorliege, beweise
auch das Beispiel der Ärzte, die täglich Hunderte von Kranken Tag
und Nacht besuchten und doch nicht von der Krankheil befallen
würden. Die Krankheit schleiche sich nicht von Haus zu Haus,
sondern überschwemme nach Art eines reißenden Flusses in einem
Anprall die ganze Umgegend. Es müsse eben eine alle Einwohner
gleichzeitig befallende Ursache sein, wie die Sumpfluft, die allen
gemeinsam sei, während man bei einer ansteckenden Krankheit genau
den Weg der Infektion verfolgen könne. Daß die Sumpfluft die
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Ursache der Krankheit sei, beweise eine von ihm gemachte Beob¬
achtung. Die Kaserne in Jever sei an einer sehr sumpfigen Graft
gelegen, und täglich werde eine Anzahl Rekruten von der Krankheit
ergriffen; nachdem er nun Räucherungen, die von einem französischen
Arzt, Guyton-Morveau, empfohlen seien,ft angewendet habe, sei kein
Rekrut mehr erkrankt, während vorher täglich zwei ein Opfer der
Krankheit geworden seien. Also auch Popken macht hier die gleiche
Beobachtung, wie Thuessink in Groningen, daß durch Räucherungen
die Übertragung der Krankheit vermieden wird. Wie nahe lag
doch der Gedanke, daß durch Mücken der Krankheitsstoff verschleppt
werden müsse, und doch mußte beinahe noch ein Jahrhundert ver¬
gehen, ehe diese Tatsache durch die Forschung erkannt und wissen¬
schaftlich begründet wurde.

Die Ansicht vieler, daß die schwere Sturmflut vom Februar
1825?) Epidemie verursacht habe, zumal da der Weihnachtsslut
des Jahres 1717 eine ähnliche Epidemie gefolgt sei, verwirft
Popken nicht ganz. Er gibt zu, das Salz- resp. Brakwasser könne
die Ursache sein, wenigstens zum Teil, doch unter allen Umständen
gehöre das Sumpfmiasma hinzu, denn z. B. nach Jever käme nie
ein Tropfen Salzwasser, und doch sei gerade hier der Herd der
Krankheit gewesen, und zwar sei das unzweifelhaft den alten
Graften mit ihren Ausdünstungen zuzuschreiben. Es folgt nun¬
mehr eine Bemerkung Popkens, die von großem Interesse ist
insofern, als auch damals schon von verschiedenen Ärzten die
Mücken als Übertrager der Krankheit angesehen wurden. Er nennt
zwar diese' Ansicht obsolet, will aber doch nicht unterlassen, eine
eigentümliche Erscheinung zu erwähnen, nämlich, daß es im Jahre
1826 eine unglaubliche Menge Mücken gegeben habe. Er sagt:
,,Inorsäibili8 nimirum aäkuit nbigus, prnssertim in oubioulis
ckomornm apriais st intmbitatm, oopia mrmoarnm ano lutso

ft Chlordämpse.
ft 4. und 5. Februar 1825 brachen die Sturmfluten 4 Fuß höher als

die von 1717 in Butjadingen und Jeverland ein, überschwemmten acht Quadrat-
meilcn und verursachten große Deichbrüche und Deichschäden, den bedeutendsten
durch Wegreißcn des Zetelcr Siels , wo das Secwasscr eine Brake von 300 Fuß
breit und 60 Fuß tief hinterließ usw. Vergl. Runde , Oldenb. Chronik S . 150 u . f.
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instruotarum st msllis oclorem spirantium ." Wenngleich nun auch
nach dieser Beschreibung kaum die Anophelesmücke gemeint sein

kann , so kann es doch keinem Zweifel unterliegen , dag auch diese

infolge der ausgedehnten Überschwemmung des Landes gewaltig

vermehrt gewesen ist . „Die wahre Natur der Krankheit , die

ssssntia morbi , festzustellen, " sagt Popken , „dürfte , zumal beim
Wechselfieber , unendlich schwer sein , auch dürften alle die ver¬

schiedenen Spekulationen über das Krankheitsgift wenig Wert für
die Praxis haben ."

Auf die Beschreibung der Prognose und einzelnen Formen

der Malaria von seiten Popkens will ich nicht näher eingehen.

Namentlich die Beschreibung der einzelnen Typen ist sehr detailliert
und setzt ein großes Material und eine eingehende scharfe Beob¬

achtung voraus . Wer sich näher dafür interessiert , dem sind die

betreffenden Kapitel zum Studium der Malaria sehr zu empfehlen,

besonders diejenigen über die in der Epidemie vorherrschenden

malignen Formen , bei denen bereits nach den ersten Fieberanfällen

der Tod einzutreten Pflegte , meist unter schweren Delirien mit

nachfolgendem Coma und Collaps.
Zum Schluß bespricht Popken dann die Therapie . Er weist

der Chinarinde (oortsx ksruvwnns ) den gebührenden Platz an;
wenn auch viele Ärzte vermeintlicher Schädlichkeiten halber vor

ihrer Anwendung sich gescheut Hütten , sie hätten sich bekehren
wüsten . Doch das oberste , beste und zuverlässigste Mittel sei das

schwefelsaure Chinin . Er weiß es nicht genug zu loben , er nennt
es ein wahrhaft göttliches Heilmittel in dieser Epidemie , die ssor»
wwora msäisorum , ein antiäotuin sgseikieum , ein antissptisuw in

iniasma ssptisuin usw . Es sei sofort , ohne eine Minute zu zögern,

sw ersten Intervall und zwar in dreisten Dosen zu geben , nt

insogusns xarox ^ 8nni8 st oum so mor8 osrti88imn avsrtatur . Er

habe so manchen wider Erwarten seiner Kollegen dadurch dem
Rachen des Todes entrissen . Auch bei den protahierten Fiebern sei

unter allen Umstünden Chinin zu geben.
Popken zeigt sich uns in vorbesprochcner Arbeit als ein Arzt

von höchster Beobachtungsgabe , der mit gründlichem Wissen aus¬

gestattet , klare und sichere Schlüsse aus seinen Beobachtungen zieht.
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Ist seine Abhandlung geradezu eine Fundgrube der Klinik der
malignen Malaria, so ist anderseits die in ihr vertretene Therapie
derselben noch jetzt mustergültig: denn unbeirrt durch veraltete
therapeutische Methoden setzt Popken das Chinin als Heilmittel der
Malaria an die erste Stelle, ja er bezeichnet es direkt als deren
Spezificum. Zweifellos hat Popken durch diese erfolgreiche Therapie
Hunderten von Menschen in unserm Jeverlande das Leben gerettet, und
seine glänzenden Erfolge werden die andern Ärzte zu gleicher Therapie
veranlaßt und zu gleich günstigen Erfolgen geführt haben. Nicht
wenig aber wird zu dem allen seine vortreffliche Arbeit beigetragen
haben, mit der er sich selbst ein monurnsntuiu asrs psrsnnius
gesetzt hat, und wenn er gleich in seiner Vorrede sagt „nisi psnitrm
sxoiäsriin, 8ati8 inilri orit, st vsniam ostsruin pro luuäs psto,
so war er doch ein rusäious maximo inAsoio st summa lauäs
äignus!

Noch litten unsere Marschbewohner unter den Folgen der
Epidemie von 1826, als 20 Jahre später, wiederum nach einer
Sturmflut, der vom Herbst 1845Z) eine neue Malaria-Epidemie in
den Jahren 1846 und 1847 in Jeverland und Butjadingen ags-
brach und die bereits durch die Überschwemmungen an Hab und
Gut schwer geschädigten Einwohner neuen Gefahren an Leib und
Leben aussetzte.

Über diese Epidemie liegt eine Arbeit vom HofratR. Kindt* *),
Physikus in Oldenburg, vor unter dem Titel: „Über die in den
Marschen des Herzogtums Oldenburg in den Jahren 1846 und
1847 herrschend gewesenen Krankheiten". Kindt, der obige Ab¬
handlung 1848 schrieb, folgt einer Aufforderung der Blätter (Archiv
für die ges. Medizin?), indem er die von den Physikaten an die
Regierung eingesandten Berichte benutzt und aus seiner eigenen Er-

Die Sturmfluten im Herbst 1845 , welche der vom Jahre 1825 fast

gleich kamen , beschädigten die immer sehr gefährdeten Eckwarder Deiche so, daß
ihre Instandsetzung auf 145000 ^ veranschlagt ward , aber schon 1847 ver¬

ursachte wieder eine Sturmflut neue kostspielige Beschädigungen usw . Vergl.
Runde , Oldenb . Chronik S - 162 u . f.

*) Geb . 14 . Oktober 1801 zu Eutin , prom . 1823 zu Göttingen , gest . 1873
zu Oldenburg.



Die Geschichte des Wcchselfiebers im Herzogtum Oldenburg . 79

fahrung einiges hinzufügt. Er berichtet: Seit 1826 sind unsere
Marschen nicht so sehr heimgesucht gewesen, als in den Jahren 1846
und 1847. Zwar war die Epidemie von 1826 bei weitem größer,
als die der letzten Jahre, allein wenn man die Krankenzahl, den
ökonomischen Schaden und die Opfer, welche durch die im Gefolge
der Marschficbcr austretende Dyskrasie gefallen sind, ins Auge faßt,
so wird diese Epidemie der damaligen an trauriger Wichtigkeit nicht
viel nachstehen. Es liegen statistische Übersichten vor von einem
Amt in Butjadingen und von einem andern in Jeverland. Das
Amt Burhave gibt Nachricht über die Anzahl derjenigen, welche in
dem Zeitraum vom 1. August 1846 bis 28. Februar 1847 an
Wechsclfieber oder an Gallenfieber erkrankt, und derer, welche an
diesem oder an den Nachkrankheiten verstorben sind. Die Volks¬
zahl des Amtsdistriks, der die Seelüfte des Butjadingerlands ein¬
nimmt, ist 5197. Im ganzen sind erkrankt 2940. Das Amt
bemerkt, daß die Sumnie der Erkrankten weit unter der Wahrheit
sei; wenn man auch diejenigen Erkrankungen, welche die Patienten
nicht auf das Bett geworfen, mitzählen wolle, dann dürfte schwerlich
10 Prozent der Gesamtbevölkerung als fortwährend gesund zu
bezeichnen sein, ja an vielen Orten würden kaum5 Prozent heraus¬
kommen.

Das im Norden des Jeverlandes an der See gelegene Amt
Tettens hat einen Bericht über das Jahr 1846 eingesandt, woraus
hervorgeht, daß von 4231 Einwohnern 3010 erkrankt und 147
gestorben sind. Ein ebenso ungünstiges, z. T. wohl noch schlimmeres
Verhältnis hat in den übrigen Teilen der Jeverschen Marsch, z. B.
bei Horumersiel, stattgefunden, hat sich im Sommer 1847 fast in
demselben Grade wiederholt, und in dem dazwischen liegenden und
darauf folgenden Winter haben die vorausgehenden Fiebercpidemien
noch zahlreiche Erkrankungen und Todesfälle nach sich gezogen. —
In den heißen Sommern der Jahre 1846 und 1847 war die Dürre
so groß, daß es an vielen Orten der Marsch an Trinkwasser für
das Vieh gänzlich fehlte, und die Marschseuche gewann eine Höhe
und einen Umfang, wovon die angeführten Zahlen nur eine unge¬
fähre Vorstellung geben können. In vielen Häusern waren sämtliche
Familienmitglieder und Dienstboten erkrankt, und es ist leicht zu
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denken , welcher Schaden für die Landwirtschaft *) und welche
bedeutenden Ausgaben , namentlich an den Arzt und Apotheker
daraus erwachsen sind . Die Kalamität steigerte sich noch durch
die häufigen , durch nichts zu verhütenden Rezidive , die das Wechsel¬
fieber machte , und vornehmlich durch die gründliche Verderbnis des
Bluts , die das Fieber in vielen Füllen zurückließ , und die zu einer
Reihe von akuten und chronischen Erkrankungen oft noch spät die
Grundbedingung abgab . „ Mir selbst, " sagt Kindt , „sind im hiesigen
Spitale nicht wenig Kranke vorgekommen , und es kommen deren
noch heute (Ende Januar 1848 ) vor , welche zuerst in den Marschen
irgendwo erkrankt waren , dann , nach anfänglicher Genesung , wieder¬
holt Wechselfieberrückfälle erlitten hatten und nunmehr die deutlich
ausgesprochene Malariakachexie darboten ." — Des Näheren auf
die Schrift Kindts einzugehen , dürfte nur zu Wiederholungen führen,
da das Wesentliche bereits bei der Besprechung der Abhandlung
Popkens über die Epidemie von 1826 gesagt worden ist . Kindt
sagt auch selbst : „Die Aetiologie und Pathogenese der Malaria-
Krankheiten sind neuerdings nicht in dem Maße gefördert worden,
als man nach den so eifrig betriebenen mikroskopischen und chemischen
Forschungen hätte erwarten sollen . " Von Interesse scheint wir
betreffs der Therapie der von Kindt angeführte Bericht des
vr . Nieberding, ?) der als Arzt in Hooksiel , also so recht im
Zentralpunkt der Seuche , praktizierte . Er schreibt : Chinin ist
gleich im Anfang der Krankheit das Spezifikum , ich habe im Jahre
1846 sehr viele 1obrs8 remittontos gleich nach dem ersten Anfall,
also am zweiten Tage schon , durch Chinin bekämpft , und immer
genasen diese Kranken und waren auch meist gegen Rückfälle geschützt.
Wegen des hohen Preises des Chinins b) habe ich im vergangenen

' ) Mir wurde wiederholt von alten Leuten im Jcverland erzählt , daß

keine Haushaltung fieberfrei gewesen sei in diesen Zeiten . Es habe an Lmten

gefehlt , den Acker zu bestellen , ja nur nach Arzt und Apotheker zu schicken . Vor

der Hohcnkirchcr Apotheke hätten scharenweis Leute gelegen und auf ihr Chinin¬

rezept gewartet.

Geboren 3 . Januar 1805 zu Lohne , Prom . 1829 zu Berlin , gestorben

einige 90 Jahre alt zu Varel.

' ) Es wird damals ca . I Mk . bis 1,50 Mk . das Gramm gekostet haben.

Im Jahre 1861 kostete 1 Scrupel 1,25 Zr — 8 Groschen . Ich selbst habe
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Jahre mit dem lüg . amou . ommtio . zu 8 Tropfen in vielem Hafer¬
schleim und mit dem lüg . Kal . eaustio . in geringerer Dosis Ver¬
suche gemacht . Blieb nach demselben auch , wie nach dem Chinin,
der nächstfolgende Anfall nicht aus , so erwies sich das Mittel doch
als sehr bedeutend , indem von -10 Kranken gewiß 30 bei dem
Gebrauche desselben in 3 Tagen genasen . Merkwürdig ist es , daß
cs nichts leistete , sobald die Rcmittcns in die eigentliche Jntcr-
mittens übergcgangen war . In hiesiger Gegend waren im Jahre
1846 vom Juli bis Anfang November zwei Drittel der Einwohner
an der Remittens erkrankt.

Diese Bemerkung Nieberdings , des offenbar in der Behandlung
der Malaria sehr erfahrenen Arztes , dürfte doch sehr beachtenswert

sein und eine Nachprüfung wünschenswert erscheinen lassen , freilich
mit den nötigen Kautelen betreffend die Ätzwirkung jener Mittel.
Sie scheinen in ähnlicher Weise wirksam zu sein , als der heutzutage
angewandte lüg . kalii arsonioom , vielleicht gar noch brauchbarer
bei der Behandlung der chronischen Malaria.

Kindt bespricht dann weiterhin die verschiedenen Ansichten der
Ärzte in den Marschen , ob die kobris rowittoim und die lokris
intsrmittons identisch sei, eine Frage , die in dieser Zeit und auch
in der Folgezeit die Ärzte viel beschäftigte . — Was die Aetiolvgie
angeht , so ist Kindt auch ein Anhänger der Miasmatheorie . Er sagt:
„Da sich ergibt , daß Sumpfpflanzen und mikroskopische Tiere , nur wenn
sie beim Austrocknen der Gräben absterben und zersetzt werden , die
gefährliche Fieberluft erzeugen , ist Zuführung von frischem Fluß-
wasser die Hauptsache , deshalb ist für Butjadingen die Anlage eines
Süßwasserkanals zur Beseitigung des Fiebers das einzig Richtige ."
Diese Schlußfolgerung Kindts ist eine Neuauflage desselben Ge¬
dankens , den G . A . Gramberg bereits 1808 ausgesprochen hatte.

Kindts sorgsam zusammengestellte Arbeit bringt uns freilich
nichts Neues in betreff der Actiologic usw . der Malaria , doch ge¬
winnen wir immerhin aus ihr ein Bild von der Ausbreitung und

noch Ehininrezcpte aus dm fünfziger Jahren gesehen , die mehrere Taler kosteten.
Tas Chinin bedingte die Existenzfühigkeit der Apotheken in den Marschen und

gab Veranlassung zur Einrichtung von Filialen , z. B . war die Apotheke in
Hohenkirchen eine Filiale der Hooksiclcr Apotheke.

Jahrb . f. Oldenb. Gcsch. XV. 6
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Schwere der Epidemie der Jahre 1846 und 47 , auch erkennen wir
aus der verhältnismäßig geringen Zahl der Sterbefälle bei der sehr
großen Anzahl der Erkrankungen , wie die jetzt bereits von den
Ärzten allgemein durchgesiihrte Chininbehandlung ihre Wirkung ent¬
faltet.

Auch nach dem Erlöschen dieser schweren Epidemie herrschte
natürlich die Malaria endemisch weiter , ab und an den Charakter
einer Epidemie an Ausbreitung und Schwere annehmend . Es wurde
damals bei den oldenburgischen Beamten geradezu als eine Strafe
angesehen , nach den verschiedenen kleinen Ämtern im Butjadingcr
oder Jeverlande versetzt zu werden , da sie und ihre Familien nach
kurzer Zeit dort an Malaria erkrankten und meist dauernden Schaden
an ihrer Gesundheit litten . Selbstverständlich wurden unter den
einheimischen Ärzten , besonders unter denen in den Marschen , in
den folgenden Jahrzehnten die verschiedenen Malariafragen , speziell
die , ob das remittierende Fieber mit dem intermittierenden identisch
sei oder in dasselbe übergehen könne , immer von neuem ventiliert.

In dem ärztl . Korrespondenzblatt , das von etlichen Oldenb . Ärzten
und Apothekern in den Jahren 1860 bis 6b herausgegeben wurde,
ist es namentlich Dr . H . Müller , damals Arzt in Tettens , der die
Malaria zu erforschen sucht und über die Resultate seiner Studien
berichtet . So erschien im Jahrgang 1861 des Korrespondenzblattes
eine Abhandlung von ihm , betitelt „Zur Naturgeschichte der Malaria " ,
in der er mit großem Fleiß die von ihm beobachteten Malariafällc

in den Jahren 1858 , 59 und 60 nach den verschiedenen Gesichts¬
punkten ordnet , wie Alter , Geschlecht , einzelne Symptome . Typus
der Anfälle usw . Eingehend werden auch die meteorologischen Ver¬
hältnisse dieser Jahre , wie Barometer - und Thermometerstand , Wind¬
richtung usw . von ihm besprochen , um das x , wie er es nennt,
zu finden . Die Malaria muß in diesen Zeiten doch im Jeverland
noch recht stark verbreitet gewesen sein , denn wir erfahren von ihm,
daß er zeitweilig täglich 30 bis 40 Kranke in der Sprechstunde be¬
handelt und noch außerdem 20 bis 30 zum Teil sehr entfernte Kranke
besucht hat . Nach seiner Statistik waren in Fedderwarden , wo er
den Dr . Toel vertrat , erkrankt im Jahre 1858 vom 1 . August bis
30 . September 477 Fälle , 1859 vom 18 . Juli bis 4 . September 617,
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in Tettens , wo er später praktizierte , 1860 vom 8 . September bis

31 . Dezember 227 Fälle . Der Verlauf dieser etwa 1300 Fälle
war im ganzen ein rascher und leichter , nur die Häufigkeit der
Rezidive war sehr groß . Therapeutisch hat Müller nur Chinin

gegeben , und zwar ist er nach seiner Angabe mit 1 Scrupel
(— 1,25 gr ), in einzelnen Füllen mit ^ Drachme (— 2 gr)
stets ausgekommen . Er verordnet das Chinin in Pillen , Mix¬
turen oder auch wohl als Odium . I -muio . in Pulver . Eigenartig
ist eine von ihm in einzelnen Füllen angewandte perkutane Methode,
das Chinin zur Aufnahme zu bringen . Er sagt darüber : „ Wurde
das Chinin wieder ausgebrochen , so wurden etwa 10 Gran (— 0,6 §r)
auf eine frische Vesikatorwunde gestreut , über welche zum Schutz
ein Stück Wachspapier mit Heftpflasterstreifcn befestigt wurde , ein
Verfahren , welches nicht immer , aber doch in der Mehrzahl der

Fälle den gewünschten Erfolg hatte ." Zum Schluß sagt I )r . Müller:
„Jahr für Jahr geht ein reiches Material aus Mangel an plan¬
mäßiger Bearbeitung zu Grunde , dem einen scheint die vieljährige
Erfahrung dieses , dem andern das Gegenteil zu raten , und immer

sieht sich der junge Arzt bei diesen Widersprüchen auf denselben
Standpunkt gestellt , den seine Kollegen vor 30 Jahren inne hatten,
er muß ebenso anfangen , um vielleicht ebenso aufzuhören , wenn er
nicht zufällig die enorme Ausdauer besitzt , anstatt ein Jahr mit
19 Kollegen , 20 Jahr allein denselben Plan zu verfolgen . Hier
wenigstens gilt Rückerts sonst wohl zu sanguinischer Spruch:

„Wenn von dem Punkt , wo einer stillgestanden,

Ein anderer könnte weiter gehn,

So wär ein Ende bald der Wissenschaft vorhanden,

Statt das ; wir immer neu am Anfang stehn ."

Im Jahrgang 1863 behandelt Müller , der sich krankheits¬

halber hatte nach Vechta versetzen lassen , nochmals die Malaria¬
frage , indem er über einige Fälle aus seiner alten Tettenser Praxis
unter dem Titel „ War das Malaria ? " berichtet . Bei den Füllen

handelte es sich unzweifelhaft um moiunAitis oorobro -opinslis . Auch
1861 muß im Sommer noch in Tettens eine ziemlich bedeutende
Malariaepidemie geherrscht haben , wie er wenigstens selbst angibt.
Auf die Arbeit selbst gehe ich nicht näher ein , will aber doch nicht

6 *
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unterlassen , seinen Schluß hier anzuführeu . Müller sagt : Allin erzählt
sich, vormals habe ein alter Kollege in der Marsch jeder seiner Ver¬
ordnungen ohne Ausnahme ein Quantum Chinin zugesetzt , weil man
in keinem Fall wissen könne , ob nicht etwas Malaria dazwischen sei.
Ohne gerade dieser vorsorglichen Schule anzugehören , glaube ich,
daß die Neigung , überall Malaria zu wittern , in der Marsch eine
sehr erklärliche und gewissermaßen berechtigte ist . Wie häufig sind,
ganz abgesehen von der Legion handgreiflicher Fülle , die Kompli¬
kationen aller möglichen Krankheiten mit Malaria , die der Erfahrene
früh , der weniger Geübte gewöhnlich erst nach Ablauf der kompli¬
zierenden Krankheit erkennt , wie häufig die ganz dunklen Fälle , die
man an keinem Platze der Pathologie unterbringen kann , und bei denen
man , dem Grundsatz huldigend : Was man sich nicht erklären kann , das
sieht man als Malaria an — sx juvantitum einsieht , daß man Recht
gehabt hat . Häuslich endlich sind auch jene Fälle , bei denen die
gebräuchlichen Mittel versagen , man jedoch aus anderen Gründen
von der Malarianatur der Krankheit überzeugt ist . Daß in den
Fällen dieser Art die Diagnose sehr häufig eine zweifelhafte bleiben
muß , namentlich bei dem Mangel an Sektionen , liegt in der Natur
der Sache , grade hier wird sich der Marscharzt am häufigsten dkm
Vorwurf der Malaria -Riecherei aussctzen , weil grade hier die Malaria-
Erfahrung am wenigsten von den Traditionen der Schule abweicht ."

In demselben Jahrgang des ärztlichen Korrespondenzblattes
bittet Kindt unter dem Titel „I ^ bris rsmittoua " die Kollegen von
der Geest ihm Nachricht über dasselbe zukommcn zu lassen . Er¬
jagt : „ Wer sich daran erinnert , wie das Wechselfieber in den Jahren
vor 1826 außerhalb der Marschen selten war , so daß ein Fall , den
ich im Jahre 1825 in der Berliner Charitö sah , als eine Merk¬
würdigkeit von den jungen Medizinern angestaunt wurde , seitdem
aber in Deutschland , ja fast in Europa vorherrschende Krankheit
geworden ist , der wird dieses Vorschreiten der Remittens nicht ohne
Interesse bemerken . In dem heißen Sommer 1857 überschritt

letztere , so viel ich weiß , zuerst in unserer Gegend die Grenzen der
Marsch und wurde auf Norderney und Wangerooge und in den
Distrikten der Ämter Westerstede und Rastede heimisch . Dem

kalten Sommer 1863 blieb es Vorbehalten , dieselbe auch in der
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Stadt Oldenburg auftreten zu lassen , indes ; weder in zahlreichen,
noch in sehr ausgeprägten Exemplaren , welche vermutlich ein heißer
Sommer nachliefcrn wird . "

Großes Interesse erregte unter den Malariasorschern weiter¬

hin ein eingehender Bericht des Oberstabsarztes Wenzel , „ Die

Marschsieber " , in dem an der Hand der Physikatsakten die Er¬

krankungen der Hafenarbeiter an Malaria während der Erbauung

Wilhelmshavens znsammengestellt sind . Die Krankheitsfälle sind

von Wenzel nach den ihm wichtig scheinenden Gesichtspunkten , wie

Höhe der Niederschläge , der Temperatur usw . in Kurven geordnet
und gewähren so ein übersichtliches Bild . Im Ganzen wurden

von Wenzel und seinen Vorgängern in den 12 Jahren der Er¬

bauung Wilhelmshavens , in den Jahren 1858 bis 1869 , 17 810

Malariafälle beobachtet , ja im September 1868 allein 1050 . Doch

auch Wenzel gelang es nicht , ans diesem Riesenmaterial Klarheit

über die aaiisa okkieisns der Malaria zu schaffen , und so dürfte es

keinen Zweck haben , näher aus seine Arbeit einzugehen und damit

bereits wiederholt Gesagtes von neuem vorzubringen ; nur die Ein¬

leitung zu seiner Arbeit mag hier Platz finden . Wenzel sagt darin:

ES lag hier der seltene Fall vor , daß eine ganz bestimmte , nach

mehreren Tausenden zählende Bevölkerungs -Quote , welche unter

nahezu gleichen Bcschäftigungs -, Nahruugs -, Wohnungs - und

Löhnungs -Verhältnissen lebte , einem einzigen Krankenkassen -Verband

angehörte und auf die Hilfeleistung eines einzigen Arztes angewiesen

war . Der seltene Fall ferner , daß unter dem Einfluß einer groß¬

artigen Erdumwühlung bei dieser Bevölkerung zugleich ein solcher

Grad von Kränklichkeit herrschte , daß zuweilen auf der Höhe der

Epidemie die Hälfte bis zwei Drittel der Bevölkerung in einem
Monat erkrankte , daß selbst eingeborene Marschbewohner an den

perniziösesten Erscheinungen , wie sic in ihrer Heimat kaum vor¬
kamen , litten , und viele der Eingewanderten Wilhelmshaven mit

ruinierter , Gesundheit verließen , düstere Schilderungen in die

Ferne tragend und dem Jadegebiet eine traurige Berühmtheit
bereitend.

Wenzels Arbeit ist mit großem Fleiß und äußerster Sorgfalt

zusammeugestcllt uud durchgearbeitet , so daß man geradezu bedauern
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musz, daß solch eifriges Streben, solch unendliche Mühe nicht durch
ein brauchbareres Resultat für die Wissenschaft belohnt wurde.

Im Jahre 1888 wurde auf Veranlassung des Medizinalrats
Or. Focke in Bremen vom Niedersüchsischen Ärztevcreinsbund be¬
schlossen, eine Untersuchung über die von vielen Seiten behauptete
auffällige Verminderung in der Häufigkeit der Malariaerkrankungen
in den nordwestdeutschen Küstengegenden zu veranstalten. Zu
diesem Zweck wurden Mai 1889 1200 Fragebogen an die dort
praktizierenden Ärzte versandt, von denen ca. 200 beantwortet
wurden. Focke sagt selbst darüber in dem Bericht, den er über
das Resultat der veranstalteten Sammelforschung unter dem Titel
„Die frühere und jetzige Verbreitung der Malaria in Niedersachsen"
herausgab: „Der Zweck der Ermittelungen besteht zunächst darin,
die Unterschiede, welche die Verbreitung der Malariaerkrankungen
in der Gegenwart und in früheren Jahrzehnten zeigt, tatsächlich
festzustellen. Selbstverständlich knüpft sich an die Wahrnehmung von
Änderungen sofort auch die Frage nach deren Ursachen. Die ein¬
gegangenen Antworten der Kollegen enthalten darüber manche
beachtenswerte Mitteilungen, so daß eine Erörterung jener Frage
vielerlei interessante Gesichtspunkte bietet. Eine endgültige Lösung
ist aber der Zukunft Vorbehalten und wird schwerlich eher erfolgen
können, als bis uns die Biologie des Malaria-Organismus genau
bekannt ist."

Uns interessieren hier besonders die aus dem Herzogtum
stammenden Antworten, die zum Teil wenigstens von noch jetzt
unter uns lebenden Kollegen abgegeben sind. Die Abnahme der
Malaria, ja zum Teil das Verschwinden derselben auf der Geest
wird überall zugegeben. Im Jeverland und im nördlichen But-
jadingen herrscht aber nach den Angaben einzelner Kollegen noch an
verschiedenen Stellen die Malaria, freilich meist nur in leichter
Form. Ich selbst habe damals, da ich im nördlichen Jeverland,
in Hohenkirchen, von 1884 bis 1898 praktizierte, eine Antwort
auf die Anfragen abgegeben, die übrigens in dem Bericht von Focke
nicht mit angeführt ist. In Hohenkirchen herrschte zu meiner Zeit
noch ständig Malaria, so daß allerdings in den einzelnen Jahren
eine recht verschiedene Anzahl Malaria-Kranker in meine Behandlung
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kam , sie schwankte von 50 bis 150 Fälle , jedoch war mindestens die

doppelte Anzahl vorhanden , denn in vielen Fällen wurde der Arzt

gar nicht erst konsultiert , der Erkrankte holte sich einfach etliche

Gramm Chinin ans der Apotheke , ja in einzelnen Haushaltungen

wurde sogar eine beträchtliche Quantität Chinin als Hausmittel

gehalten und bei jeder sieberhasten Krankheit , wie die Einwohner

cs von Großvaters Zeiten her gewohnt waren , zunächst als Fieber¬

mittel gegeben , so daß fast immer gesagt wurde : Chinin brauchen

Sie mir nicht mehr zu verordnen , Herr Doktor , das habe ich bereits

genommen . Vielfach versteht der gemeine Mann im Jeverland
unter Fieber , plattdeutsch „ Fever " oder „ Fevers " , überhaupt uur

das Wechselfieber , indem er sich nur schwer vorstellen kann , daß

auch andere Krankheiten mit Fieber verlaufen.

Focke stellt nun nach den cingcgangenen Antworten die

angegebenen Ursachen der Malariaabnahme , wie bessere Trink¬

wasserverhältnisse , verbesserte Ent - und Bewässerung , Fernhalten

des Seewassers usw ., zusammen und nimmt sie dann einzeln kritisch

durch , jedoch kommt auch er, wie die erfahrensten Ärzte in den Küsten-

marschen überhaupt , zu dem Schluß , daß ein deutlicher zeitlicher und
örtlicher Zusammenhang zwischen mutmaßlicher Ursache und beob¬

achteter Wirkung nicht nachweisbar sei.
Als Schlußwort fügt Focke hinzu : „Die Vorstellung , daß

die Malaria durch einen Mikroorganismus bedingt ist , und die

Hoffnung , schon in nicht zu ferner Zeit die Lebensgeschichte dieses

Mikroorganismus kennen zu lernen , lassen alle Versuche auf

hypothetischem Wege Aufklärung über die beobachteten Tatsachen

-n erlangen , als kaum noch lohnend erscheinen . Die in Nordwest¬

deutschland gesammelten Erfahrungen legen indeß den Gedanken an

eine weitere Prüfung einzelner Vermutungen nahe . "

Nun , meine Herren , auch ich komme zum Schluß . Aus

meinem Vortrage werden Sie zur Genüge gesehen haben , in welcher

Weise die endemische Malaria mit ihren von Zeit zu Zeit auf-

trctenden großen malignen Epidemien in unscrm Herzogtum gehaust

und den Bewohnern unserer Marschen neben dem Schaden an Leib

und Leben unendlichen materiellen Schaden verursacht hat . Ferner

haben Sie aus der von mir besprochenen Literatur des neunzehnten
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Jahrhunderts entnehmen können, mit welchem Fleiß, welcher Aus¬
dauer unsere einheimischen Ärzte die betr. Fragen studiert und nach
des Rätsels Lösung gesucht haben. Heutes hat die Wissenschaft
die Lösung gefunden und Helles Licht in das einst so tiefe Dunkel
der Malaria-Aetiologie gebracht, aber ihr sind auch neue 'Aufgaben
gestellt worden, so vor allen Dingen das Auffindcn eines sicheren
Mittels zur Vermeidung der Rezidive bei der Malaria. In der
Hoffnung, daß auch dies bald geschehen möge, soll das Motto
meines Vortrages auch dessen Schluß bilden, nämlich der Satz des
Seneca:

Verriet tsmpns , gno es , guas nun » latent , in Inosin äies sxtradst
et lonZioris sevi äilißsntis!

') 1880 entdeckte Lavcran die Plasmodien , 1897 entdeckte Roß die Über¬
tragung der Malariaplasmodicn durch den Anopheles.



V.

Dev Luginsland
in der iwrdwestdeukschen Ebene.

Von Wilhelm Ramsancr.

^l) ei der Stadt Pascwalk in Vorpommern, unweit der ukermärker
Ss Grenze, erhebt sich ein alter massiver Tnrm, eine Warte, von
der man weit in die reiche Ukermark hinein sehen kann. Dieses
imposante Bauwerk ist unter dem Namen Kiek in de Mark weit
bekannt. Pommern und die Mark Brandenburg, schon frühe Länder
von großem Umfang, machen die Erscheinung eines solchen Lugins¬
land erklärlich. Wollten wir in Nordwcstdcutschland nach solchen
Bauten suchen, die in jeder Beziehung den Namen Luginsland mit
Recht führen, nach massiven Bauten, die ein halbes Land früher
schützten und ein halbes bewachten, so würden wir bald am Ende
sein- Aber wenn Götz von Berlichingen etwa seinen Buben auf
den nächsten Hügel schickt, um zu sehen, ob Feinde nahen, oder ob
Hilfe kommt, ist dann nicht dieser Hügel für den Augenblick auch ein
Luginsland? Oder wenn in Lienhard und Gertrud der Harfchier
in Verlegenheit ist. weil er versäumt hat, den Tagelöhnern recht¬
zeitig zu kündigen, daß sie am Montagmorgcn mit der Arbeit
anfangen sollen, während diese schon auf dem Wege sind, sich erst
bei dem Junker zu bedanken, und nun Lienhard sagt: „Auf des
Martis Hügel siehest Du sie ja auf eine halbe Stunde weit, da
kannst Du sie, je nachdem der Wind geht, zurückrufen, so weit Du
sie siehest," — ist nicht dieser Hügel für das betreffende Dorf ein
Luginsland, wenigstens in der Richtung auf das Schloß hin, ist
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und bleibt er dies für jenes Dorf nicht beständig , wird nicht jeder¬
mann im Orte ihn als solchen gekannt und vielleicht auch als
Guckaus oder ähnlich bezeichnet haben , wird er nicht jedesmal
benutzt worden sein , wenn in der Richtung der Gegend , auf die er
eine Aussicht bot , Feuer ansgebrochen war , oder wenn von dort
feindliches Kriegsvolk , Marodeure oder Zigeuner zu erwarten waren?
Es gibt Berge in unserer Tiefebene und im Oberlande , sehr ver¬
schieden vornehmlich der Größe nach , und doch führen sie hier wie
dort ihren Namen mit Recht.

Hiermit ist schon auf die erste Schwierigkeit hingewiesen . Man
kann den Begriff Luginsland enger fassen und weiter dehnen . Im
engen Sinne wäre ein an geeigneter Stelle errichtetes Gebäude mit
der Bestimmung , ein benachbartes Gebiet daraus zu beobachten , zu
verstehen . Im weitern Sinn begreifen wir unter dem Ausdruck
auch jeden Hügel , vielleicht mit einem Baume darauf , von dem sich
noch größere Fernsicht bietet , oder auch ohne diesen , jeden Aussichts¬
punkt , auch ohne Beziehung auf Feinde oder dergleichen , sofern er
nur von früher her einen besonderen Namen für seine Eigenschaft
als Schanhügel oder Spähhügel hat und nicht bloß eine schöne
Aussicht im modernen , ästhetischen Sinne ist . Viel mehr als solche
Aussichtspunkte im weiten Sinne sind die hier in Betracht kommenden
Ortsbezeichnungen bei uns , wenigstens im Oldenburgischen , meist
wohl nicht.

Noch auf eine andere Schwierigkeit sei hier sogleich aufmerk¬
sam gemacht . Die in Frage stehenden Örtlichkeiten , die wohl manch¬
mal Hügel sind , wie die Natur der Sache es mit sich bringt , aber
längst nicht immer , haben ihre Bezeichnung , an der sie kenntlich sind,
vom Sehen , Spähen , Lugen rc. her . Wer tat das denn in älterer
Zeit ? Gewiß in erster Linie die Soldaten , die Wache hielten , oder
die obrigkeitlichen Beamten , oder auch die Dorfbewohner , welche sich
vor Gefahr , vor feindlichem Überfall , Brand und Brandschatzung
fürchteten . Aber auch der Jäger kommt dabei nicht wenig in
Betracht , der früher , ohne Schießgewehr , vielfach das Wild belauern
mußte . Bedenkt man aber , in welchem Umfange das Waidwerk
früher betrieben wurde , welche Bedeutung es besonders in der ältesten
Zeit hatte , so ist es nicht zu verwundern , wenn man auch den
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manchmal ständigen Plätzen des Jägers einen Namen von seinem
Lanern und Spähen gab, wenn dann dieser Name an der Stelle
bekleibte. und es so manchmal gar nicht zu entscheiden ist, ob eine
solche Bezeichnung einem wachsamen Kriegsmann, einem für seine
Habe zitternden Bauern oder einem verschlagenen Waidmann ihren
Ursprung verdankt.

Ob diese örtlichen Benennungen von militärischen resp. obrig¬
keitlichen Maßnahmen herrühren oder nicht, und wen» ersteres zu-
trifst, ob sie von größerer Bedeutung waren oder nur den kaum
geschichtlich zu nennenden Wert einer bloßen dörflichen Erinnerung
haben, würde sich vielleicht Herausstellen, wenn wir ein Olden-
burgisches Urkundcnbnch hätten. Sich zu diesem Zwecke allein durch
die ungedruckten Urkunden zu arbeiten, würde schon wegen der hierzu
erforderlichen Zeit untunlich sein. Auch würde die Ausbeute nur gering
sein, wie die Tausende von gedruckten Urkunden aus den benachbarten
Gegenden, wo wesentlich dieselben Verhältnisse vorlicgen, klar beweisen.
Aber ob mehr oder weniger, manches wenigstens würde sich ergeben,
ganz abgesehen von dem Reize, den die sonst in ihrer Fassung so
einförmigen Urkunden augenblicklich gewinnen, wenn sie ans den
Schauplatz rücken, wo Orte, Namen, Verhältnisse uns viel mehr
vertraut sind.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß die folgende Untersuchung
in erster Linie nur eine sprachliche sein kann, daß wenn ihr ein
Wert beizumessen ist, dieser also besonders ans sprachlichem Gebiete
zu suchen ist. Es ergibt sich, daß die Arbeit insofern einseitig—
ohne genügende historische Grundlage— mit dem Mut zu irren
austreten mnß, und daß ihr Nutzen nur der sein will, auf Freunde
unserer engeren Heimat anregend zu wirken, so daß sie auf der¬
gleichen Namen mehr achten. Wenn die Überschrift von der nord-
westdeutschen Ebene, nicht vom Herzogtum Oldenburg spricht, so
rechtfertigt sich die weitere Bezeichnung, indem einmal die olden-
burgischen Namen, auf die zunächst das Augenmerk sich richtete, es
mit sich brachten, daß man jeden Augenblick gleiche oder verwandte
Namen aus der Umgegend heranziehen konnte bezw. mußte, sodann
aber auch gerade die umliegenden Länder, weil alle längst Urknnden-
bücher besitzen, uns in den Stand setzen, hier und da wenigstens



92 W . Ramsauer.

konkretere Angaben über den Zweck der besprochenen Örtlichkeiten
oder über die Zeit ihrer Entstehung zu machen . Eine gewisse Voll¬
ständigkeit in der Aufzählung der in Betracht kommenden Namen
wird der Kundige gewahren , soweit das Herzogtum Oldenburg daran
beteiligt ist ; daß für Nordwestdeutschland eine auch nur annähernde
Vollständigkeit nicht augestrebt ist , bedarf keiner besonderen Be¬
gründung.

1 . Kiekut . Auf dem Kiek.

Da eingangs der Kiek in de Mark bei Pasewalk genannt
wurde , mögen die mit kieken zusammenhängenden Namen den
Anfang machen , zumal kieken der jetzt übliche und überall ver¬
standene Ausdruck für lugen , blicken ist . Zunächst aber möge noch
beiläufig erwähnt werden , daß auch im Mecklenburgischen bei
Parchim sich noch ein Kiek in de Mark findet . Auch Reuter tut
seiner Erwähnung , wie ihm auch der Ausdruck Kikut im allgemeinen
Sinne geläufig ist , z. B . Stromtid I : jede Barg was en Kikut
(Anm . : Guck -aus . Lug -ins -Land , Warte ). Aus dem mittelnieder¬
deutschen Wörterbuch notieren wir gleich an dieser Stelle : ein
Wartturm hieß k^ k-int -Iaut , spseula , rvaräo , v̂arckotoru . Chytr . 43.
Ein Analogon dazu finden wir bei der Stadt Recklinghausen in
Westfalen . Dort führte ein Turm den Namen Kiekenbochum , Kyk
in Bochumb . Es ist dies also eine Befestigung zum Schutz der
Stadt Recklinghausen gegen Gefahr , die aus der Richtung von
Bochum , das drei Stunden südlich lag , nahte . S . Zeitschrift für
vaterländische Geschichte und Altertumskunde , Bd . 22 . III . Stadt
und Best Recklinghausen während des 30jährigen Krieges . Von
Or . inoä . Franz Schneider , S . 151 : Kiekenbochum 5 Mann , 2 Haken
(Hakenbüchsen , wovon bekanntlich Arkebusier ). Im Oldenburgischen
finden wir bei Rethorn im Kirchspiel Ganderkesee die Bezeichnung
Kiekut , doch wird hier der Name vermutlich keine weitere Bedeutung
haben , als die eines freien , weiten Ausblicks , den man dort vom
Rande der hohen Delmenhorster Geest auf das darunter liegende
Moor , das Stedingerland und die rechts von der Weser gelegenen
Höhen von Vegesack hat . Eine andere Bewandtnis mag es mit
dem Kiekut bei Henstedt im hannoverschen Kirchspiel Harpstedt,
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unmittelbar an der oldcnburgischen Grenze bei der Bauerschaft
Hengsterholz , haben : schon die Lage an der Grenze legt die Ver¬
mutung nahe , daß es sich hier um einen Hügel handelt , von dem
aus man nach Feinden spähte . Ganz dieselbe Hypothese rechtfertigt
sich bei dem kleinen Orte Kikut westlich von Mackenstedt nord¬
westlich von Eggese aus der gleichen Lage unweit der Delmenhorster
Grenze . Noch viel wahrscheinlicher ist diese Annahme bei der

Flurbezeichnnng „ auf dem Kiek " , welche eine Parzelle in der Bauer-
schaft Lahr im Kirchspiel Goldenstedt führt (Old . Anz . 1872 Nr . 186 ).
Die Nähe der hannoverschen Grenze (Barnstorf ), das geschichtlich

feststehende doppelte Regiment von Diepholz und Münster im
Kirchspiel Goldenstedt , vielfach sich daraus ergebende gleichfalls

geschichtlich feststehende Reibereien , von ' denen auch die Sage » och
zu melden weiß , lassen kaum einen Zweifel zu , daß hier ein Ausguck,
vermutlich nach den Diepholzern , war.

2 . Hohelucht.

Der hochdeutsche Ausdruck für einen Kiekut , Kiek in de Mark,

ist Lug ins Land , zugleich der bekannteste und beliebteste , unscrm

heutigen Empfinden nach , weil lugen auch im Hochdeutschen nicht
alltäglich gebraucht wird , gewissermaßen poetische oder romantische
Ausdruck für den damit gemeinten Gegenstand . Der Saterländer

gebraucht bekanntlich für sehen das Wort blouksu , d. i. wörtlich
belügen . Daß aber im Niederdeurschen auch sonst überall lugen
bekannt war , davon legen die zahlreichen Hohelucht Zeugnis ab.

Hohelucht bedeutet nichts anderes als eine Höhe oder ein hohes
Gebäude , wovon man lugen , Ausschau halten kann , oder vielleicht

besser einen Aussichtspunkt von der Höhe aus , eine hohe Sicht.
Daß die so benannten Örtlichkeiten auch manchmal in der

Form Hoheluft auftreteu , ist keine befremdende Erscheinung für den,
der darin nur eine Bestätigung der ungemein häufigen Beobachtung

sehen ^nuß, , daß cht und ft gerne promiscue sich zeigen (Kraft und
Kracht , Haft und Hacht , Schaft und Schacht rc.). Es mag sein,

daß cht das ursprünglich Niederdeutsche ist ; ob das in ft ver¬
wandelte cht der altsächsischen Ortsnamen der Feder von Leuten

friesischer Zunge zuzuschreiben ist , wie Jellinghaus in seinem vor-
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trefflichen Buch : Die westfälischen Ortsnamen nach ihren Grund¬
wörtern im Anhang S . 154 sagt , entzieht sich unserer Beurteilung.
Jedenfalls tritt wie gesagt die Erscheinung überaus häufig auf,
daß Worte , die wir heute mit ft sprechen , früher mit cht gesprochen
wurden , und umgekehrt , daß dasselbe Wort auf niedersächsischem
Boden hier mit cht, dort mit ft geschrieben wird , daß bei durch¬
gängiger Verbreitung von cht bezw . ft endlich sporadisch ft bezw.
cht auftaucht . Es würde darum nicht zu gewagt sein , Hohelucht
und Hoheluft ohne weiteres zu identifizieren.

In diesem Falle ist aber noch in anderer Weise die Möglichkeit
geboten , die Identität von Lucht und Luft nicht nur wahrscheinlich
zu machen , sondern sie nahezu zur Gewißheit zu erheben , und
zugleich darzutun , daß Lucht (bezw . Lust ) in diesen Ortsnamen so
viel wie Aussicht ist . In der Gegend von Hannoversch -Ströhen
hört man den Familiennamen Havekluft , der natürlich ursprünglich
eine Ortsbestimmung ist , und der nichts anderes bedeuten kann als
einen Ort , wo ein Habicht lugt , sein Auge schweifen läßt , etwa
vom letzten hohen Eichbaume auf festem Boden über das weite
Wietings Moor hin ; gewissermaßen demnach ein birä86 ^ s viorr.
Havekluft ist also Haveklucht . In der schon angeführten Zeit¬
schrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde findet sich
Band 38 III eine sehr interessante Arbeit des Gymnasiallehrers
vr . Franz Darpe , „ Zur Geschichte der Stadt Rheine, " in der er
S - 130 der sogen . Haugen Lucht Erwähnung tut , die einen hervor¬
ragenden Punkt der Festungswerke an der Südostecke des Be¬
festigungsringes der Stadt bildete . Darpe macht dazu die durchaus
richtige Bemerkung , daß Hauge Lucht hohe Warte , Luged ist , —
von lugen abzuleiten ; „ oder wäre es — hohe Leuchte ? Es scheint
das weniger passend . " In einem andern Aussatz desselben Ver¬
fassers über das Gildewesen der Stadt Rheine (a . a . O . Band 44
S . 106 ) treffen wir diese „ hoge Lucht " noch einmal.

Jellinghaus a . a . O . hat : Lüchte , f. wohl Wart - (Leucht -)
türm . Wie genugsam betont , möchten wir das Wort nicht von

leuchten , sondern von lugen ableiten . Zugegeben sei indessen so
viel , daß die Möglichkeit da ist , daß in derki einen oder andern
Fall auch ein Leuchtturm , ein Fanal in Betracht kommen kann.
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Rosengarten kann, von anderen Bedeutungen abgesehen, an einer
Stelle ein liortu» ro8srum sein und ist an der andern ein Roß-
gartcnr ein Gehege— Garten — für Pferde, vergt. Stuttgart —
Stntengehegc, wie die Rosemuühle im Calenbergischen in Wahrheit
nichts Idyllisches besagt, sondern eine Roßmühle, mala juiuont-nm,
bedeutet. Nichts wäre darum verkehrter als eine einmal richtige
Deutung ohne weiteres auf alle folgenden Fälle in Anwendung zu
bringen. Was nun Hohelucht anbetrifft, so werden die im Olden-
burgischen vorkommenden alle von lugen abzuleitcn sein. Was die
übrigen angeht, so entziehen sie sich allerdings mehr der Beurteilung,
doch sollte auch da lugen das wahrscheinlichere Wort sein. Immer¬
hin möchten ivir noch auf die seltsame Tatsache Hinweisen, daß der
Gedanke an Leuchttürme oder Fanale offenbar auf das Gemüt des
Menschen einen großen Einfluß übt, daß solche Vorstellungen auf
die Phantasie heillos verwirrend gewirkt haben. Soll nicht auch
Leuchtenbnrg, zwischen Rastede und Wiefelstede den Namen daher
haben, daß dort in grauer Vorzeit ein Leuchtturm stand? War
denn dort, eine Stunde vom Geestabhang, der rechte Platz? Und
wie alt sind die Leuchttürme an der Nordsee? Und endlich, wann
haben denn die Schiffe im Lehmder und Rasteder Moor gefahren?

Der eigentliche plattdeutsche Ausdruck für Feuerturm, Warte
ist übrigens Bluse. Blusen ist Warte-Feuer machen: Bluser ist
der Feuerwärter; Blusetorm der Leuchtturm(bei Greifswald). Im
übertragenen Sinne wird blusen, jetzt häufig auch bleustern, von
aufsteigender Hitze gebraucht. He bluset, er sieht feuerrot aus. Dat
blüsde dar in't Osten so up. Vorher so schlechte Frucht und nun
(nach gehöriger Düngung) de Roggen so blost (üppig, wohl ge¬
deihend). Letzteres Beispiel aus dem Moorriem. Vgl. aus dem
wittelniederdeutschen Wörterbuch Blusamicheit, Blühen, Gedeihen.
Ganz dasselbe wird das noch häufiger gebrauchte Brusen sein: de
Roggen brust, von üppigem Wachstum und guter Farbe. In
unserm Gebiete scheinen Örtlichkeiten nach Blusen, Feuertürmen nicht
benannt zu sein.

Jellinghaus, um dies gleich vorweg zu nehmen, zählt unter
Lüchte auf westfälischem Gebiete(im weitern Sinne) folgende auf:

Lüchte, Ansiedlung bei Hausberge.
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Lüchte bei Höxter.
? auf der Luchten bei Hartum.
Lüchte , Abbau bei Eisbergen.

Die Leuchte ! ^ Bavenhausen.
/ bei Kirch Heide in Lippe.

Hohenleuchte , Höfe bei Stolzenau.
Leuchte bei Neuen Haus.

Die Leuchte , früherer Name des Schützenhofes bei Herford,
nach einem Wartturm (Hölscher ).

Diese Reihe kann noch durch Hinzufügung des Gutes Hoe-
loechtc bei Datteln im Oberstift Münster vervollständigt werden . Es
wird in der schon mehrfach ungezogenen westfälischen Zeitschrift,
Band 39 S . 57 , genannt.

Es bedarf kaum des Hinweises , daß im Falle Lüchte von lugen
abzuleiten ist (was das Wahrscheinlichste ist ) , Leuchte nichts als
eine unrichtige Berhochdeutschung ist , und Kenner der Sprache , be¬
sonders der Ortsnamen , werden wissen , wie häufig solche verkehrte-
Übertragungen in das Hochdeutsche sind . Wir werden weiter unten

noch ein weiteres Beispiel einer irrigen Übersetzung haben.
Bon den mit Hohelucht bezeichneten Orten im Oldenburgischen

ist das in der Landgemeinde Barel gelegene ain bekanntesten . Es
liegt nördlich der Wapel , westlich der Jade , nicht sehr weit vom
Zusammenfluß beider , und besteht zur Zeit aus drei Bauernhöfen.
Hinter de» Häusern ist Ackermoor , vor den Hausern Marsch (Mehden,
Würpe und Zwischendeichen ). Von einer irgendwie nennenswerten
Erhöhung des Erdreichs kann gegenwärtig nicht die Rede sein . Es
wird hier eine Warle gestanden haben , oder eins der Häuser den

Namen Hohelucht empfangen haben , weil Hohelucht ein Grenzort
war : die Wapel trennt die Herrschaft Varel von der Grafschaft
Oldenburg . — In der jevcrländischen Gemeinde Sande , welche an
oldenburgisches Gebiet grenzt (Friesische Wehde ) und an ostfriesisches
(Herrschaft Gödens ) finden wir in der Bauerschaft Sanderahm die
Bezeichnung Hoheluft . — In derselben Form Hoheluft erscheint der
Name im Kirchspiel Hude als Bezeichnung eines Hauses , das etwa
in der Mitte zwischen Vielstedt und Hude auf einer kahlen , ziemlich
unfruchtbaren Höhe liegt : hier mag das Wort nicht mehr besagen
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wollen als eine Fernsicht , die inan hatte , als die Gegend ringsum

noch nicht mit Fuhren bepflanzt war . — Ferner ist Hohelucht eine
Ortsbezeichnung innerhalb der Ortschaft Schönemoor Heide . — Auch
führt ein Hamm von 3 Juck zu Neuenseldc in der Landgemeinde
Elsfleth den Namen Hogelucht (s. Old . Anz . 1846 Nr . 18 , sowie
1847 Nr . 2 : Hausmann Bollen zu Neuenfclde will 15 Juck grüne
Warfe , 5 Jück über der Achternstraße und die Hogelucht von 3 Jück
verheuern ) : hier ist daran zu erinnern , daß von Großenmeer her
nach Käseburg und Lienen in einem und weiter weserwärts
in mehreren Armen die Liene floß , durch deren Bedeichung unter
andcrm auch allmählich das schwere Ncucnfelder Land gewonnen
wurde ; die sogen . Hogelucht zählt indessen nicht zu dem allerbesten
Lande . — Endlich kommt noch eine Hoheleuchte im Eutinschen bei
Ahrensbök vor , welches aber nicht mehr in dem von uns gewählten
Bezirke liegt.

Uber die mehrfach begegnende Bezeichnung Leuchtenbnrg ein
Urteil auszusprcchen , möchte bedenklich sein . Jedenfalls ist es recht
unwahrscheinlich , wie in bezug auf das westlich von Rastede belegene
Leuchtenburg schon gesagt wurde , daß dabei an Leuchtfeuer zu
denken ist . Es heißt der Ort plattdeutsch Lüchtenborg , und die Ab¬
leitung von lugen ist durchaus nicht von der Hand zu weisen.
Aber die bei uns und oben im Lande vorkommenden Namen

Blankenburg , Lichtenberg , Lichtensels legen es nahe , an die Mög¬
lichkeit zu denken , daß Leuchtenburg auch von den weißen Wänden,
von der Farbe den Namen führen könnte , und es scheint darum
ratsamer , einstweilen sich zu bescheiden . Weissenburg in Thüringen

z. B . hat den Namen ohne Zweifel von der Farbe , es ist die
weiße , glänzende Burg (vergl . die Rotenburg , Schwarzburg , Grüne¬
burg ). Der slavische Name für Weissenburg oder Leuchtenburg ist
bekanntlich Bclgard (in Pommern ), Belgrad ( in Serbien ). Letzteres

führte früher den Namen Griechisch Weissenburg , lateinisch ^ llm
kraooa , im Unterschiede von Stuhlweissenburg oder ^ Ilm Uogalm
und Weissenburg in Transsilvanien oder Ulm ckulia . Auch das
alte Bergschloß Heldburg in Thüringen , volkstümlich Hellberg , wurde

schon im Mittelalter mit mons olarrm wicdcrgegeben , wie die Leuch¬
tenburg bei Kahla , auch die fränkische Leuchte genannt , von ihrer

Jahrb . s. Lldcnb . Gcsch. XV . 7
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weithin sichtbare» Lage. Was nun unsere engere Heimat angeht,
so liegt außer dem genannten Leuchtcnburg auch ein Ort dieses
Namens bei Vegesack(nach Löhnhorst zu). Lichtenberg plattdeutsch
Lechtenbarg, früher eine Zwingburg, jetzt eine Landstelle, liegt zwischen
Huntebrück und Elsfleth, und Lüchtenborg ist der Name eines der
drei Zeller zu Campe im Kirchspiel Altenoythe. Eine leuchtende
Burg in dieser einsamen Gegend ist undenkbar; dagegen eine Späh¬
stätte paßt hier gut; die Stelle liegt vor dem eigentlichen Campe
nach Altenoythe hin, und das Lugen brauchte sich nicht auf aus¬
wärtige Feinde zu beziehen, sondern auf die Grenznachbaren, ob die
nicht in ihre Mark trieben oder auf ihren Gründen Plaggenmatt
ausübten. Man denke nun, daß das Volk, welches im Guten und
Bösen immer Jüngling bleibt, an solchen Grcnzstreitigkeiten und
den sich daran schließenden Schlägereien seine Lust hatte, und man
wird verstehen, daß ein beständiges Lauern und Ausschauen statt-
sinden konnte. Es war früher im Oldenburgischen bei der Justiz
Gebrauch, die Strafurteile für gewisse Gesetzwidrigkeiten in den
Oldenburgischen wöchentlichen Anzeigen zum abschreckenden Beispiel
zu veröffentlichen. Unter all den Körperverletzungen, Totschlag
und dcrgl. betreffenden Urteilen kommt an Umfang kein einziges
dem gleich, welches unmittelbar, nachdem Friesoythe an Oldenburg
gekommen war, über ein Rencontre der Altenoyther mit den Campern
im Moore gefällt wurde: es heißt da, daß mehrere von den Campern
dabei erschlagen wären, und die Schuldigen, eine ganze Reihe,
werden je nach dem Grad ihrer Schuld bestraft, die Haupttäter
auch zur Unterhaltung der Hinterbliebenen Witwen verurteilt. Sagen
und Erinnerungen an ähnliche, wenngleich nicht immer so schlimme
Geschichten finden sich in Westerscheps-Harkebrügge, Edewecht-Bösel,
Schlutter-Ippener, Scharrel-Lorup und an anderen Orten. Der
vorgemeldeten„Mangelte" wäre an dieser Stelle nicht Erwähnung
getan, wenn nicht aus ihr zu ersehen wäre, daß unter diesen Um¬
ständen 7noch vor 100 Jahren) es angebracht scheinen konnte, oft
auf dem Kiekut zu stehen. Im übrigen ist es für ein kräftiges,
unverdorbenes Volk nicht in jeder Hinsicht ein Tadel, wenn das
Urteil, das Josephus über die Galiläer (im Gegensatz zu den Ein¬
wohnern von Judäa) fällt, daß sic nmolliinoi oder schlägcrhaft
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Wären, auf dasselbe Anwendung findet; womit natürlich durchaus
nicht streiten soll, daß die Obrigkeit und die Religion Ordnung
fordern und Gewalttat verbieten bezw. bestrafen.

3. Hosüne (Hohcsühne ).
Als Kriemhild ihre Brüder gebeten hatte, sie doch in Etzels

Land zu besuchen, da zog auch Hagen, Siegfrieds Mörder, mit aus
Burgundenland. Und als sie nun ihr Ziel erreicht hatten, da
wollten die Hunnen vor allem Hagen sehen, der Siegfried erschlug,
den stärksten aller Recken, Frau Kriemhilds ersten Mann. Nach
der Beschreibung scheint er des Ansehens wohl wert gewesen
zu sein:

6sr bslck was wol gewabsen, clas ist al war
AiM was er Mn brüsten, gemisebet was sin bar
mit einer grisen vgrwen, ckio deine warn im lane
sisiieb sin gssinns , er bete verlieben ^ane.

eislieb sin gesiuns (schrecklich sein Gesicht) : diese Reminiszens
brachte den Verfasser dieses Aufsatzes zuerst auf den Gedanken, ob
nicht Hosüne Hohesicht, mit anderen Ŵorten ganz dasselbe sein
könnte wie Hohelucht. Bei näherer Prüfung erwies sich diese Ver¬
mutung als richtig. Da nun allem Anschein nach Hosüne bislang
noch nicht erklärt worden ist — Jellinghaus, der mit der in Frage
kommenden Literatur ohne Zweifel durchaus vertraut ist, läßt das
Wort unerklärt („suue? Nur in Hosüne, Dorf Kr. Wildeshausen:
tor Honzunc 14. Jh . Greverus, Wildesh. 59 shohe Sonne?s") —
so muß die gegebene Erklärung wenigstens für die Germanisten von
einigem Interesse sein, und es dürfte sich darum empfehlen, sie nach
Möglichkeit zu begründen.

Im Mittelhochdeutschen kommt besinne als Gesicht auch bei
Hartmann von Aue im Jwein vor. Im 12. Abenteuer(Zweikampf
zwischen Jwein und Gawein) heißt es 7516 ff:

ouob beten ckie beim« unt tiu nabt
ir xesiune beckakt (ihr Gesicht bedeckt)
unttes bamptes grimme
verwandelt ir stimme,
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<1ur si <iu v̂uereu uuerlrunt,

vudeten s ! sie !) nidt Aonunt.
Aber was noch wichtiger ist , auch im Mittelniederdeutschen

fehlt das Wort nicht . Die folgenden Angaben sind dem Mittel¬
niederdeutschen Wörterbuch entnommen . Die Belege sind naturge¬
mäß nicht alle abgeschrieben , sondern nur soweit es zur Illustration
dienlich war.

Sune , das Sehen , der Gesichtssinn , das Auge , besonders der
Augapfel , Sinne . Noch jetzt Süün s. Stürenberg . Vgl . pupillu.
Sehe , Diefenbach . So tu em de lede van der sune (so zieh ihm
die Lider vom Auge ). — Gesicht , Anblick — uP dat se nene lede
sune an en seen (auf daß sie keinen leidigen , betrübenden Anblick
an ihnen sehen ).

Sune , Adjektiv , zu sehen , ersichtlich , klar deutlich , vorauszu¬
sehen , zu erwarten , wahrscheinlich , möglich . — overst den Franzoy¬
seren was id sunest den zeghe to krighende , wente se vele Schotten
myd sick hadden (aber die Franzosen hatten die größte Wahrschein¬
lichkeit zu siegen , weil sie viele Schotten mit sich hatten ). Als Ad¬
verb z. B . bei Gerhard von Minden 45 , 22:

de ginge na gude strevet
dat he dat lif darnmme gevet
dat provet men an wenigen stucke,
deme sune (— offenbar ) volget ungelucke.

Sehr häufig ist die Redensart : dat suneste lesen , Proben etc.
d . h . das wahrscheinlich Beste wählen : also wart dat gantze Heer vor-
schuchtert und en islik kos dar sin suneste (jeder wählte das Beste,
sah zu), wo he van danne komen konde.

Sunelik , Adj . sichtlich , sichtbar.
Sunlike , suneliken , Adv . sinnlich , sichtbarlich.
Unsune , unsichtbar — ohne Glanz , trübe , unsauber , unrein

— im moralischen Sinne : unsauber , nicht anständig.
Unsunlik , unsichtbar.
Suntlik , sichtbar.
Unsuntlik , unsichtbar.

Kopsune , Adj . verkaufbar . „ Koopsunig , verkäuflich , das gut
abgeht , veväibilm " Bremer Wb . 2,843 ; koopsuun , zum Verkauf
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einladend , von Waren , Stürenberg . Fordan , cfft jcmandt fromdes

hir to markte gestickede edder dode vische in karren edder in wagen
brochte und die wüsche edder koepznne makede und sodhane vische
vorkofste , dat nicht syn schal , schall soeß pennige wcdden . 1307

Ziinftordnmig der Plauer Fischer . Meckl . Urk . Nr . 3164 S . 336.
(Ferner , wenn jemand Fremdes hier zu Markt erstickte oder tote
Fische zu Wagen brächte und sie wüsche und zum Verkauf ein¬
ladend , verkaufbar machte , und verkaufte , soll 6 Pfennige bezahlen ).

Unter Pute (vervtruw , daher meretrix > findet sich noch ein
Beispiel : ok so is dat wol sune (sichtlich , offenbar ) dat alsodan wif
dat stedes wel vul sin , dat se darmede en recht Pute sh.

Soweit Schiller - Lübbe » . Zu koopsüuig wäre noch zu be¬
merken , daß auch hier die Beziehung aus das Sehen , das Ein¬
ladende der Ware deutlich genug ist , wobei außerdem daran er¬

innert werden mag , daß ja vor Alters durch augenfällige Zeichen das

Publikum aufmerksam gemacht wurde , daß etwas zu verkaufen war.
Viuo venckibili uvu opus est suspensrr lleckora , ist ein altes Wort:
wenn der Wein verkaufbar oder gut ist , braucht man keinen Efeu¬
kranz auszuhängen (mit Efeu bekränzten sich die Alten bekanntlich,
um durch die kühlende Eigenschaft desselben sich vor dem Rausch

zu schützen). So der Bierwisch , das Bicrreis , das ausgesteckt wurde,
wenn in einem Hause gebraut war , ( „wenn man ein schöblin —
Strohwisch — ußsteckt . daz ist ein zeichen , das man bicr da feil
hat " oder „die Mädchen lassen die Bubengassen offen und hängen
damit den Buhlen ein Bierreis aus " ) die Marktfahne , die während
des Marktes wehte , das Schwert , das man dem Roland in die

Hand gab . Stellenweise sind ja solche Zeichen noch heute üblich;
ein Strohwisch , den Pferden an den Schwanz gebunden , ist hier
und da noch ein Zeichen , daß sie verkäuflich sind.

Wer die Reihe der im Schiller -Lübben gegebenen Beispiele
und ihre Deutung aufmerksam verfolgt hat , wird wohl ohne weiteres

zugeben , daß es überflüssig ist , noch viele Worte darüber zu machen,
daß Süne in Hosüne Sicht bedeutet , und daß Hosüne demnach

Hohesicht , Hohelucht ist . Daß Lübben , dem die Bedeutung des ur¬
kundlichen Sune bekannt war , und der ohne Zweifel auch wußte,

daß es einen Ort dieses Namens gibt , nicht gelegentlich , wie sonst



102 W. Ramsaucr.

sein Gebrauch ist , die Bemerkung gemacht hat , daß davon Hosüne
den Namen hätte (Hohesicht ), wäre zu verwundern , wenn nicht die
Erfahrung lehrte , daß das in Bezichungsetzen zweier zu einander
gehörenden Dinge ganz oft spontan wie durch Zufall bei uns ge¬
schieht , so daß man nachträglich beinahe erstaunt , auf die hernach
so selbstverständlich erscheinende Relation nicht früher gekommen
zu sein.

Bislang haben wir von Tune und den Ableitungen davon
gehandelt , soweit sie in den mittelalterlichen Urkunden sich finden.
Es bleibt noch übrig , von den gegenwärtig lebendigen Formen kurz
zu sprechen . Im ursprünglichen Sinne von Gesicht findet sich das
Wort noch in Kappesuhn oder Kappelsuhn , womit man ein „ hohles"
(concaves ) Eisen , das binnen mit Buckeln oder Spitzen versehen ist,
bezeichnet , das man Stieren anlegt , wenn sie ungeberdig sind . „Wi
harren ok is enen Bullen , de sick gar nich mehr regeeren lateu
wull . Totest muß he weg un ick schull em wegbringen . Jk wer
der noch nich mit uten Ekenkamp , dar fung he an to springen , ik
konn cm doch nicht holen . Nu harr ik'n fasten Ekenhester un de
Bull harr 'n Kappelsuhn mit spitze Tacken na binnen un ik haude
em mit den Hefter up den Kappelsuhn . Hm ! sä de ole Bulle . Da
wurde he mack (zahm ). " (Delmenhorster Geest ). Hier ist Kappel¬
suhn soviel wie „ bedecke (kappe ) das Gesicht " , oder „ schneide das
Gesicht " , denn kappen hat diese beiden Bedeutungen . Es ist wohl
dasselbe Wort , wenn 1636 ein Herr Hans von Khevenmüller seiner
Gemahlin aus dem Felde schreibt , sie solle ihm ein anderes Pferd
schicken und ihm „ auch einen geringen kapizon anlegen , damit daß
Manl nicht verderbt wirdt " . (Zeitschrift für Deutsche Kulturgeschichte,
Jahrgang 1857 ). Ganz allgemein bekannt ist ferner sünig im
Sinne von sparsam , geizig . Man hört es in Butjadingen uud im
Münsterlande und nicht minder im Emslande (z. B . in E . v . Dinck-
lage , Geschichten aus dem Emslande , I ., S . 190 : Alle Liebesleute

betrachtete die Alte als ihre geschworenen persönlichen Feinde und
brachte , obwohl sonst ungemein „ sünig " (sparsam ), die größten Opfer,
um Verhältnisse zu lösen , welche sie gar nichts anginge »). Münd¬
lich aus dem Münsterlande innerhalb eines Monats und ohne viele
Gelegenheit zur Unterhaltung : Er (ein ungeschickter oder verschwende-
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rischer Hauswirt ) hatte ein nettes Vermögen und nu is 't ganz
sünig . N . N . was wat sünig . Die Äpfel sind dies Jahr sünig.
Die Beziehung von sparsam sein zu sehen liegt nahe : ein umsichti¬

ger Hauswirt , der sein Gesinde mahnt , daß etwa hier oder da etwas
Holz liegt , das sie in den Stall legen sollen . Das bei Lübben
angeführte nnsune ohne Glanz , unsauber , scheint entstellt in unselig

(auf der ersten Silbe betont ), das im Müusterlande und im Tcklen-
bnrgischen für schmutzig gebraucht wird . Von Sinne abzuleiten ist
auch das französische bssoiu , der Bedarf , die Not , und das Italienische
disoAva , Pie Besorgung (mit den Worten : von ini bisvAua 6 vor » wi
basta entsagte bekanntlich Christine von Schweden 1654 dem Thron ) ;
beide Wörter sind also deutschen Ursprungs . Das holländische

plantsoeu hingegen gehört nicht hierher : es bedeutet eine Baum¬
schule , sooutjs (spr . suntje ) ist ein kleiner Setzling.

Das Hosüne , das Jellinghaus oben meinte , liegt im Kirch¬

spiel Huntlosen , etwa 20 Minuten westlich vom Kirchdorf auf einer
ziemlichen Anhöhe . Es ist ursprünglich nur eine Bauernstelle . Der
Bahnhof Huntlosen und die gegenüberliegende Ziegelei liegen schon
auf Hosüner Gründen . Es ist dies aber nicht das einzige Hosüne.
— Nördlich von Molbergen iin Amte Kloppcnburg , östlich von
der zu Molbergen gehörigen Bauerschaft Dwergte liegt eine Heide¬

fläche Hogesühn , welche auf der Amtskarte deutlich als eine An¬
höhe hervortritt , von der sich ein Ausblick auf die Niederung der
Soeste sowohl als auf die Senkung bietet , in der die von der
Ermker Doose kommende Riede fließt . — Ganz im Norden von
Butjadingcn im Dorfe Langwarden liegt ein Hohesühne . Karten,
Ortsverzeichnisse und Wegemesser verzeichnen diesen Ort , aber die
Bezeichnung scheint der jetzigen Generation fremd geworden zu sein;
nach einer aus älterem Munde stammenden Nachricht soll es die
Töllners Stelle zu Feldhauscn vor Langwarden sein , was sehr gut
möglich ist , wenn diese Stelle , wie so manche andere , ein Ausbau

ist und die Behausung vormals in Langwarden gelegen hat . —
Wiederum im Münsterlande , Kirchspiel Lastrup , Bauerschaft Hammel

liegt die kleine Ortschaft Nosüne . Das Wort wird nicht „ rote
Warte " besagen wollen ; vielmehr ist es am wahrscheinlichsten , daß
es ursprünglich to der Hosüne hieß , und daß durch Verkürzung
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Rosüne daraus ward . Denn alle echten Ortsnamen stehen im Dativ

Singular oder Plural , wobei zu ergänzen ist zu dem Hause , zu
den Häusern , zu dein Hof , dem Eigentum des Besitzers , oder einem
Appellativ der Örtlichkeit . Allmählich fielen die Vorsatzsilbeu weg,
und es blieb nur m von zu -m und dr oder r von der übrig . So
heißt Meerdorf im Lastrup benachbarten Löninger Kirchspiel früher
Erdorf (s. Willoh , Die katholischen Pfarreien ), so wird Drielake bei
Ostcrnburg so viel sein wie to der JHIlake , zu der (Blut )igellache —
die Jhllake ist ein Gewässer bei Seehausen im Bremischen — , und
der Nägelhof , eine Wiese im Kirchspiel Oythe , ton Egelhof , zum
(Blut )igelhof . Sogar im Nominativ kann ein Hinüberziehen des
letzten Buchstabens des Artikels Vorkommen : die mehrfach begegnende
Wiesenbezeichnung Ding (im Ohmsteder Felde z. B ., auch an einer
Stelle im Speckenschen Lagerbuch : item de Haghen sBuschhagen
zwischen Osternburg und Kreienbrücks Hort gans der herscup sunder
een wisch gehcten dat wilde dingk ) wird aus dat Ing , der Anger
entstanden sein . Die ganze Erscheinung solcher Prosthcsen von m,
n , r . d ist denen , die sich mit diesen Sachen überall befaßt haben,

genug bekannt , und es bedurfte wohl kaum dieser Beispiele , um die
Deutung Rosüne aus tor Hosüne annehmbar zu machen . Es sdll
aber nicht verschwiegen werden , daß bei Schiller - Lübben ein Aus¬
druck Roddensone vorkommt , der dort mit Hundssühne erklärt wird.
Rodde — Rüde . Das einzige Beispiel ist aus dem Braunschweiger
Schichtbuch 114 : dar wart do ein roddensone gemaket (sie gingen
zusammen und hielten eine Mahlzeit , zu der jeder beitrug ). Lübben
fragt dabei : „ Heißt das : vertrugen sich wie Hunde , die sich gleich
wieder beißen , wenn sie sich auch kurz vorher versöhnt haben ? "
Unsere Erklärung von Rosüne ist wohl die wahrscheinlichste . —
Im Kirchspiel Esenshamm im Amte Butjadingen liegt sodann noch
die Hofstelle Hobensühne . Mit Hoben bezeichnet man einen durch¬
weg sehr schweren Strich Landes in der Richtung von Rodenkircher¬
wurp etwa nach Seefeld , der zu drei Malen eingedeicht wurde , nämlich
1573 der alte Hoben im Kirchspiel Rodenkirchen , 1590 und die

folgenden Jahre der neue Hoben und das Morgenland (Kirchspiel
Esenshamm und Seefeld ) und 1643 der neueste Hoben (das hohe
Seefeld ). (Die Zahlen sind Kohli entnommen , der in diesem Falle
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völlig genügt .) Hobensühne liegt im neuen Hoben , begrenzt von
den Ortschaften Esenshammer Obcrdeich und Esenshammer Groden.

Ein Stück alten Deiches ist westlich von Oberdeich noch zn sehen,

er läuft in der Richtung auf das gleichfalls zum neuen Hoben

gehörige Gut Ginnhof zn und gehört dem Staat . Dann folgt

unmittelbar darauf Hobensühncr Land ? ) Kommt man also von

Esenshamm her , so sieht man hier zuerst den Hoben , was abgesehen
von der schon angedenteten Bonität des Bodens vor 1848 bedeuten

wollte , daß man adelig freies Land sah . Denn die benachbarten

Obcrdcichcr und Grodener Stellen waren bauerpflichtig , der neue

Hoben aber — ohne das Morgenland , das bauerpflichtig war —
mit den beiden Borwerken Neuenhoben im Kirchspiel Seefeld und

den Gütern Grünhof und Hobensühne im Kirchspiel Esenshamm

waren adelig frei , wie auch der ganze alte Hoben mit den Stellen

Binnenau , Alte Canzlei (oder Hobenhausen ), Freienfeldc und Hobeneck,

und die früher gräflich Bentinckschcn Vorwerke auf dem hohen See¬

feld . Dem Hobeneck als Ende des alten Hodens entspricht Hoben

sühne , Hobensicht als Anfang des neuen.
Allein im Herzogtum Oldenburg trafen wir fünfmal Hohe¬

lucht an und ebenso oft , wenn wir Hobensühne mitzählen . Hohesüne.

Ein so häufiges Auftreten desselben Namens muß zn denken geben;

die Leute müssen notwendig mit dem Namen eine Vorstellung ver¬

bunden haben , müssen gewußt haben , was sie damit sagen wollten.

Daß eine richtige Vorstellung mit der Zeit verschwunden ist und

die Namen unverständlich geworden sind , ist nichts Neues . Mit

Hohelucht ist das geschehen , wie vorher gezeigt ist , daher die irrige
Verdeutschung Hohe Leuchte , und mit Hohesüne ist es nicht anders

gewesen , daher gleichfalls die fehlerhafte Übersetzung Hohe Sonne.

0 Die Größe wird in den alten Anzeigen verschieden angegeben . 1767

Nr . 11 l Dierk Meyer zu Hobensühne 70 Jück adelig und Pflichtig Land (20 Juck

ticserdig Pflugland , 25 Jück Fetlweidcn ) . 1783 Nr . 22 : Reels Cornelius verkauft

58 Juck adelig und 10 ' / , Jück bauerpflichtig Land zu Hobensühne an Teyes

Tanpen (Nr . 24 : Tönjcs Tantzen ). 1785 Nr . 7 wird Hausmann Dagerath zu

Hobensühne genannt . 1845 Nr . 12 ist die Stelle im Besitz von Ehefrau Barren
Erben , sie beträgt 68 Jück , wovon 20 Jück im Morgenlande , Nr . 13 : 68 Jück

n . M ., wovon 57 Jück adelig frei . Der jetzige Besitzer ist Ferdinand Tantzen:

die Stelle ist durch Ankauf einer kleineren Landstclle inzwischen noch vergrößert.
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Auch Jellinghaus fragte , wie wir sahen , bei dem Huntloser
Hosüne , ob es hohe Sonne wäre . Wenn diese Frage bejaht würde,
so wäre man damit keinen Schritt weiter gekommen , denn hohe
Sonne gibt durchaus keinen Sinn . Es ist vielmehr nur eine
korrumpierte Form für llollo siuno , der Versuch einer Erklärung,
der aber völlig mißglückt ist , weil die Erklärung nichts erklärt.
Man wußte eben nicht mehr , was Sünc war . Eine Hohe Sonne
finden wir 2 Stunden von Eisenach , mit einem berühmten Aus¬
blick auf die Wartburg . Also Hohe Aussicht . Eine zweite kann
nicht genau angegeben werden , sie liegt in der Gegend von Hessisch
Oldendorf , Ärzen , Luhden . Auch im Harz kommt ein Hohesonnen-
berg vor unweit des Oderteichs , auf Karten findet man Sonnen¬
berger Weghaus , aber an Ort und Stelle hieß es bestimmt Hohe-
sonnenberg . Diese drei Namen möchten wir unbedenklich zu Hosüne
stellen : es ist ganz dasselbe Wort.

Was aber die einfachen und im großen Vaterland und dar¬
über hinaus überaus häufigen Sonnenberge , sowie die Namen
Sonncburg (Frankfurt a . O . , Johanniter Comthurei ), Sonnefcld

(Coburg ) anbelangt , so wäre es töricht , zu leugnen , daß es sonnige
Berge und Burgen mit der Lage nach Süden gegeben hat , öder
Berge , die frei liegen und von benachbarten Bergen nicht in
Schatten gestellt werden . Aber auch hier ist immer Vorsicht
geboten . Sonneberg in Meiningen z. B . heißt in der ältesten
Form Suinenburc , und um dieser Form willen hält vr . Jacob
(Die Ortsnamen des Herzogtums Meiningen ) die Ableitung von
der Sonne für verkehrt und sieht sich zur Annahme eines alten
Personennamen Sunne , Gen . Sunnen gedrängt , wie schon vor ihm
Förstemann bei einigen ähnlichen Ortsnamen getan hat . Sollte
da nicht auch Süne in Frage kommen können , daß cs soviel wäre
wie Sichtberg oder Schauenburg ? In der meilenweiten Forst
zwischen Gartow und Trebel (hannoversches Wendland ) hieß ein
Weg die Sonnenburgcr Bahn , an die sich allerlei Sagen knüpften:
es sollten dort auch zwei Dörfer gestanden haben , von der sich
keine Spur mehr fand . Trebel gehört zum Wendland , Gartow
zum deutschen Einwanderungsgebiet an der Elbe : die Sonnenburg,
wenn sie je war , lag auf der Grenze der feindlichen Nachbarn und
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könnte sehr wohl eine Burg znm Ausblicken , Spähen gewesen sein.
Wenn andererseits von den Geigenmachcrn aus der baierischcn
Grafschaft Werdenfels berichtet wird , sie hätten in den Wäldern

geschweift und namentlich an den Sonnenbcrgen umher , mit Beilen
an die Stämme schlagend und aus ihr Tönen horchend , so haben
diese Sonnenberge ihren Namen sicher von der Sonnenlage . So
viel ist gewiß , daß man nicht nach dem Klang eines Wortes
urteilen kann , und daß eine ganz wahrscheinliche Erklärung nicht
immer die richtige ist ? )

Das ü in süne ist lang , und deshalb ist cs zu verstehen , daß
es die Quantität auch durchweg in Zusammensetzungen behalten hat,
wenn in denselben süne den Schluß des Wortes bildete . Aber dies
ist auch nicht immer geschehen , wie bei Hohesonne zu sehen war.
Ist also einzeln auch am Ende der Vokal verkürzt , dann ist das
am Anfang eines Wortes viel weniger erstaunlich , also bei den
vielen Sonnenbergen ? ) Weil aber Sonnenbcrg , wie gesagt , an sich
einen Sinn gibt , so konnte nur die genauere Bekanntschaft mit den
älteren urkundlichen Formen oder mit der Geschichte ein Recht geben,

zu urteilen , ob im gegebenen Fall es sich um einen Sonnen - oder
um einen Schauen -, Süucnberg handelt . Es findet sich nun noch
eine Form , bei der nicht nur die Möglichkeit , sondern auch ein
freilich geringer Grad von Wahrscheinlichkeit vorliegt , daß in ihr

u Ta gerade von dem Worte Lonne die Rede ist, möchten wir die letzte
Bemerkung noch in anderer Weise beweisen . Jedermann ist die Bezeichnung

Sonnenbrudcr siir einen Vagabunden geläufig , und jedermann denkt dabei , der
Name käme davon , dag sie an der Chausseebcrme trüge in der Lonne lägen.
Diese Erklärung ist durchaus verständig i man hat dies oft genug gesehen . Der
Mecklenburger umschreibt das Nahen des Sommers , indem er sagt , nun könnten
bic Landstreicher bald draußen sich lausen , und ebenso sagt der Franzose Is8 gueux

s 'epluobont »u solsil , setzen sich in die Lonne und suchen das Ungeziefer.
Dennoch ist die Erklärung unrichtig . Lonne ist das hebräische Sona , rnsrstrix,
non pnblioao libiäinis viotinm , ssä vitas parnm paäieas , welchen feincrn
Unterschied die Vagabunden aber nicht beachtet haben . Sonnenboß (hebräisch
Beth das Haus ) ist lapanar und Sonnenbruder einer , der gemeine Häuser besucht
oder unterwegs ein solches garstiges Weib mit sich führt . Und noch wieder
anderen Ursprungs scheinen die verschiedenen Sonnenstraßen zu sein , welchen man
manchmal in den Ltüdten begegnet (auch z. B . in Wildeshauscn ) und die zu¬
weilen gar nicht sonnig daliegcn , vielmehr recht eng und lichtlos sind . Snnthus.
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Süne — Sicht enthalten ist . Dies ist der Flurname Sünhöfel
ans dem sogen , großen Esch zu Hausierte im Kirchspiel Vestrup.
Höfel , um dieses voransznschieken , ist das hochdeutsche Hübel —
Hügel . Die Bezeichnung Hövel findet sich in einigen Teilen West¬
falens häufig , i» anderen wenig oder gar nicht ; s. Jellinghaus , der
die nähere Begrenzung angibt . Im Münsterlande ist der Ausdruck
sehr selten , komnit aber vor , z. B . Hövel , Ackerland zu Bahlmanns,
jetzt Timphaus Erbe in Löhner Märschendorf („ is ok'n arig bogen
Knapp " ; Knapp gleichfalls — Hügel , vgl . Holzknapp , Flurname
westlich von Damme ; übrigens eine im Westfälischen ganz häufige
Bezeichnung ; Sintclknappe sind z. B . Haufen , kleine Hügel von
Eisenschlacken (Sinter ). Daß das ü in Sünhöfel kurz gesprochen
wird , verschlägt nach dem oben Gesagten nichts . Die Schreibart
ist den Flurbüchern entnommen , vgl . Old . Anz . 1869 Nr . 22 : Sün¬
höfel , Ackerland des Zellers Pohlmann auf Krcuzmanns Stelle zu
Haustette . Hinge das Wort mit der Sonne zusammen , so sollte
man annehmen , daß es , wie Sunnenkamp , Sunnenbarg , auch Sünnen-
hövel heißen müßte . Und in der Mitte zwischen Bechta und Kloppen-
burg wäre ein Schauhügel für das in Frage kommende Torf wohl
am Platze gewesen . Es brauchte sich nicht einmal um Streitigkeiten
zwischen den Münsterschen und Teklenburgern zu handeln , zwischen
Vechtaer und Kloppenburger Burgmannen . Wie an andern Stellen
könnte das Spähen sich auch auf ein bestimmtes benachbartes Dorf
beschränken . Es handelt sich hier nicht einmal um eine bestimmte
Vermutung , geschweige denn um eine Behauptung , sondern nur
darum , die Erklärung von Sünhöfel als Warthügel annehmbar
erscheinen zu lassen . Hausstette liegt zwischen Vestrup und Lüsche.

Sündenhaus ist der mittelalterliche Ausdruck für Bordell . Wie nun die ehrsamen
bewerbe früher auf bestimmte Gassen verteilt waren , so das; cs Knochenhauer,
Zlcinbecker (-Picker), Rotgerber u . a . Straßen gab , so finden sich auch plstsss,
ubi mulisrss pulobras Habitant (z. B . in Lüneburg ) , Straßen , wo „de suvcr-
likcn frowen " wohnen . Was die Schönheit und Sauberkeit angcht , so brachte dies
das Gewerbe mit sich. I 'eminas minus custockiti puckori» maximam eomas
ouram impsnäunt , sagt Hugo Grotius zu Luc . 7 , 38.

2) Ein Siinnenberg liegt noch bei Haverbek im Kirchspiel Damme . Erwähnt
sei , daß von den unglaublich oft vorkommenden Sonnenkämpen hier wohl sicher
abgesehen werden muß , da sie mit Süne nichts zu tun haben.
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Gerade der letzte Ort aber war vor Alters in der Umgegend
verrufen . Als 1767 Pastor Schweers in Vechta sich mit den zur

Zeit in Vechta aufenthaltlichen Kanonikern von Wildeshausen ent¬
zweit hatte , sagte er ihnen , sie sollten sich ans seiner Kirche weg¬
packen und sich nach Lüsche schccren ( „ ein orth von schlechter
aestimatiou und nahmen "). (S . Willoh unter Kapitel zu Wildcs-

hausen .) Noch heutigen Tages sind Erzählungen von den früheren
Zuständen in den umliegenden Dörfern gängig . So sollen die
Lüscher , die sogen . Lüscher Diebe , 12 an der Zahl , worunter ein

Hauptmann , der zum Zeichen seiner Würde einen Stock mit silbernem
Knauf getragen Hütte , einmal nächtlicher Weile bei einem Hcuer-
mann von Darrenkamp (einstündiger Hof im Kirchspiel Cappeln)

eingebrochen sein . Sie sperrten die Überfallenen , um ungestört

plündern zu können , in die Stube . Es erwies sich jedoch , daß in
diesem Falle ein ordentliches bocksustulpau (um einen mittelalter¬
lichen Ausdruck zu * verwenden : die Überfallenen mit bocken , Bütten,
Kufen bedecken, um ruhig rauben zu können ) besser am Platze ge¬
wesen wäre ; denn die Frau des Heuermanns , erbittert über den
Eingriff in ihr — wohl so wie so geringes — Eigentum , brach
durch das Wellcrwerk der niedrigen Stubendecke , erkletterte den
Boden und erstach einen Lüscher von oben mit einem Dreetinn

(Mistforke ). Hierdurch in Verwirrung gebracht , ließen die übrigen
von ihrem Vorhaben ab und verliefen es , jedoch nicht ohne den

Erstochenen mit sich zu nehmen , den sie nach einigen in Niemanns
Rott (einem Busch des Zellers Niemanu in Vestrup ), nach andern
im Egelbrook an der Lüscher Bäke begruben . Sie sollen dann

gesungen haben:
O wi Lüscher Hälse (oder : Herren ) ,
Wat hewt wi » u vor Not;
Güstern Abend wern wi noch twelwe,
Nu is der all een van dot.

Diesen Klagegesang kann man von den Umwohnern in auf¬

geräumter Stimmung noch singen hören . — Später aber sollen die
Lüscher wieder im Cappeler Kirchspiel einen umgebracht haben . —

Handelt es sich in dieser Erzählung auch gerade um „laboratoros
in der schwertze " oder Nachrdiebe , gegen welche ein Wachthügel
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keine Sicherheit gewährt, so scheint doch die Geschichte an sich
geeignet, ein Licht auf frühere, mehr unsichere und gewalttätige
Zeiten zu werfen. Konnte cs damals so hergchen in der Welt,
dann war es gewiß nicht unratsam, auch bei Tage auf der Hut
zu sein.')

4. Kure, Kurhus.
Das Zeitwort kuren oder kören ist uns in der Bedeutung

wählen geläufig. Wir erinnern nur an die Ausdrücke Kurfürst,
französisch LIeeteur, Stier-, Hengst- und Eberkörung, Kürturnen,
Kurnoten(Churgenossen) bei den Höltingen(Holzgerichten); ferner
an die Kurmede, womit man eine Leistung bezeichnet?, welche man
anderwärts auch wortuuriuw, Besthaupt, französisch Io ckroit«le
woillour eatel (gewöhnlich übrigens nicht das Beste, sondern„nächst
dem Besten", welchen urkundlichen Ausdruck man auf der Geest
noch häufig hört), Sterbfall oder Hauptfall nannte. Bezeichnungen
wie „churmödige Güter", „Verkauf des Gutes mit so und so vielen
Churmöden" kamen besonders im Jülichschen oft vor. Aber ursprüng¬
lich bedeutet kuren spähend schauen; es ist ein technischer Ausdruck
in der Jägerei: dem Wilde auflauern. „Kuren, ein tormiuus tooll-

' ) Nur weil der Schauplatz obiger Erzählung des Verfassers Gegend nicht
ist, hält er es für angebracht , nochmals zu betonen , das; es sich hier allein um
eine Illustration handelt . Es handelt sich um eine Sache (Sünhöfel ), deren Be¬
deutung er nicht beweisen kann , deren angenommene , vermutete Bedeutung aber
er gern wahrscheinlich machen wollte . Im übrigen können Geschehnisse aus alter
Zeit , seien sie nun durch die Geschichte verbürgt oder durch die Sage überliefert,
ernstlich immer erwähnt werden . Ja , mehr noch: wenn bei Sudendors , Hann . UB -,
ein Junker von Mandelsloh mit den gröblichsten, wütendsten Verbalinjurien
(vorbist , sobooksn -, borsosons ; vorbist - -- griech. sninprootos ) überhäuft
wird , so wird ganz gewiß sein heutiger Nachkomme nicht über ein so entartetes
Glied der Familie seufzen, sondern nur heraiislesen , daß dieser Borsahr „kein
Narr " gewesen sein müsse. Keiner der heutigen Stad - und Butjadingerländer,
die bekanntlich aber nur zum kleinsten Teile wirklich friesischer Abkunft sind,
empfindet etwas anderes als Stolz darüber , daß „seine" Vorfahren vormals die
Schiffe des Bremer Kaufmanns auf der Weser kaperten . Und könnte einer seinen
Stammbaum auf Klaus Störtcbccker zuriickführen (der aber auch kein Friese,
sondern Sachse war ), so märe es sicherlich ratsam , der näheren Bekanntschaft des
Betreffenden auszuwcichcn , da sein Hochmut unerträglich sein würde.
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mens der Jäger, der soviel als Achtung geben bedeutet". Strodt-
mann. 1432 wird verboten, Hasen zu kuren. Dat man in sinem
gerichte Hasen kuren unde myd garnen unde towen na wylden
honeren gha. Göttinger Urk. 1409. Unter den im Mittelnieder¬
deutschen Wörterbuch angeführten Beispielen findet sich zweimal die
Wendung kuren und luren. Vermutlich eine Entstellung dieser
Redensart ist das noch übliche kukulnren, das in derselben Be¬
deutung gebraucht wird, vgl. küten und bütcn, heute auch entstellt
in kübütcn(tauschen).

Das Kuren ist aber nicht allein ein Jägerterminns. Das
beweisen die Wörter Kurhus, Kurwechter, Kur. Wir geben hier im
Auszug die Auskunft, welche Schiller-Lübben uns bietet. Ein Kur-
h„s ist ein Wächterhaus. „Kurhäuser sind Ausstiche, die man an
einem Wahrturm der Stadt Osnabrück auf einer Höhe findet, woraus
man in alten Zeiten den Feind beobachtet hat." Strodtmaun. Ob
diese Kurhäuser auf den beiden bei Osnabrück gelegenen Sonnen¬
hügeln gestanden haben, ist uns nicht bekannt. Falls es auch den
Gcschichts- bezw. Ortskundigen in Osnabrück nicht bekannt sein
sollte, wäre es zu wünschen, daß Nachforschungen angestellt würden,
zugleich auch darüber, wie diese Sonnenhügel im Plattdeutschen
heißen. Die Möglichkeit wäre durchaus nicht ausgeschlossen, daß
auch die oben aufgestellte Vermutung in Betreff der Flurbezcichnung
Sünhöfel bedeutend an Wahrscheinlichkeit gewänne. Diefenbach sagt:
speeula, waert vel cuerhuus. Also eine Warte. Kurwechter, der
Wächter, der von einer Warte (knre) zu spähen hat, speeulator,
koerwachter. Kilian. Besonders Turmwüchter, Turmbläser. Sie
wurden auch zu anderen ähnlichen städtischen Diensten gebraucht
und nahmen unter den Wächtern die erste Stelle ein. Die Belege
für das Wort sind unter anderen aus Braunschweig und Qued¬
linburg. Lübben erinnert an das noch gebräuchliche kurwaken, des
Nachts vor Sorgen nicht schlafen können; es findet sich auch bei
ihm das Adjektiv kurlos, ohne Munterkeit (munter, wacker und
wach sind dem Begriff nach beinahe identisch), nicht aufgeräumt,
schwach, krank. Kur oder Kure, männl. (denn weibl. bedeutet es
Warte s. o.) ist der Späher, Wächter auf dein Turme, Turmbläser.
Als des Blasens kundige Leute bliesen sie auch zum Tanze.
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Die Osnabrücker Kuren oder Kurhäuser sind ohne Bedenken
als richtige Wartturme anzusehcn . Anders ist es mit zwei im
Oldenburgischen verkommenden Namen , die mit Sicherheit ihrem
Grundwort nach hierher gehören , aber über deren richtige Deutung
Unklarheit herrscht . Es sind dies die beiden Namen Knrbohm und
Curwinkel . Mit dem ersten Ausdruck wurde Ackerland in der Ge¬
meinde Delmenhorst bezeichnet . Vgl . z. B . Old . w . Anz . 1774 Nr . 6:
„auf dem sgt . Kuhrbohm " 2 Sch . S . von Delmenhorst ; 1793
Nr . 36 : „ auf dem sgt . Kuhrbanm " ; 1815 Nr . 48 : „ aufm Kuhr-
baum " 2 Sch . S . Aber bis auf weiteres muß es unentschieden
bleiben , ob unter Baum ein Schlagbaum zu verstehen ist , bei dem
Wachen standen (auch der Ausdruck Wachtbom kommt vor ; es ist
dasselbe wie Schlagbaum — der bewacht wird . Eine fchede (Grenze)
geht van dar recht int norden — beth an den ersten Risewoldes
wachtbom . Neocorus 2 , 254 ), oder ein Baum , aus dem man spähte,
oder ein solcher , hinter dem der Jäger auf Wild lauerte , von
anderen Möglichkeiten zu schweigend ) Curwinkel ist der Name einer
Stelle zwischen Mühlen und Südlohne , an der Chaussee auf der
Grenze der Gemeinden Steinfeld und Lohne gelegen . Auch in diesem
Falle macht das Fehlen irgendwelcher Nachrichten es zur Stunde
unmöglich , eine bestimmte Erklärung zu geben . Die Kurwickstraße
in Oldenburg scheint nicht hierher zu gehören , da ihre ältere Form
Curlewik war ; der Name Currcwic — heute Schulte Kurich —

*) Es gibt ein altes Sprichwort : wer korbomen will , de mot vaken fiü-
bomen , welches von denen besonders gebraucht wird , welche lange mit dem Hei¬
raten warten , weil ihnen keine Partie gut genug ist , und die sich dann schließlich
mit einer wirklich herzlich schlechten Partie zufrieden geben müssen . Ick ginck
lange genoch thom koerbome und byn nu leider thom vullbome gekonien . Korbvm,
sagt Lübben , ist der ausgesuchte beste Baum , sulbom der faule , stinkende Baum.
S . auch Grimm Wb . unter Kurbauinen , wo noch mehr hierüber zu finden . Hier
ist also Kurbaum der Wahlbaum . Es ist nicht gut möglich , daß der Kurbaum
aus dem Delmenhorster Felde diese Bedeutung gehabt hat.

Etwas ähnliches wie diesen Kurbanm (— Wahlbaum ) findet sich bei
Klöntrup , Alphabet . Handbuch der besonder » Gewohnheiten des Hochstists Osna¬

brück , III , S 222 : Sup - und Käsehester sind alte Buchen , die bei sichern Holz¬
gerichten dem Umstande zum Verlaus angeboten werden , um sich vor das Ääuf-
geld lustig zu machen.
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kommt zu Herten im Oberstift Münster vor; doch sei dies hier nur
erwähnt, die weite Entfernung läßt kein Urteil zu. Nur beiläufig
erwähnt sei, daß der im Stift Bremen gelegene, nicht unbedeutende
Ort Kuhstedt auf älteren Karten sich als Kurstedc findet. Nicht
unerwähnt sei der ohne Zweifel hierher gehörige, von kuren, wachen
abzuleitendc Name Kulebodel für einen polizeilichen Beamten. Die
Erklärung im Mittelniederdeutschen Wörterbuch scheint uicht richtig
zu sein, an kuren ist nicht gedacht. Daß der Wechsel von r und l
nichts besonderes ist. bedarf keiner Erwähnung (s. o. blusen und
brusen). Deme Kulebodele(bodel— Büttel) gift man, wen he den
borgheren verkündiget water vor die doren to fettende8 Henninge
(Cöln). Zu Laage in Mecklenburg heißt der Pfänder, Feldhüter
„Kühler" und das Feld bewachen„kühlen", eine für ihn bestimmte
Abgabe heißt das „Kühlgeld". Bei Dähnert heißt Külkeerl der Wächter
bei den Erbsen im Felde, wenn sie Schoten gesetzt haben. Sollte
es möglich sein, daß der oft begegnende Name Kuhlmann statt von
Kuhle (Vertiefung) von kuren abzuleiten wäre?

5. Käseburg . Käsehardt.
Vom gleichen Stamme wie küren ist auch kiesen. Es ist

diese Tatsache bei den Germanisten anerkannt und darum hier nicht
der Ort, länger dabei zu verweilen; der Hinweis auf die einschlägige
Literatur möge genügen. Wie nun küren, kören heute nur noch in
dem Sinn des Wählens gebraucht wird, so hat auch kiesen, platt¬
deutsch lesen, allmählich zu dem Begriff des Wählens sich verengt.
Ursprünglich aber bedeutete das Wort kiesen ganz allgemein soviel
mie auserscheu. So wird auch im Mittelniederdeutschen Wörter¬
buch lesen, keifen zuerst mit „sehen, bemerken", dann mit „ans¬
ersehen, wählen (Partizip gekoren)" gegeben. Keser und Keisinge
kommen nur in der Bedeutung Wähler und Wahl vor. Der Über¬
gang zu dem speziellen Begriff Wählen ist verständlich, denn jede
Wahl, jede Prüfung setzt einen vorangehenden Gebrauch der Seh¬
organe, des leiblichen oder geistigen Auges, voraus. In der
Bedeutung Wählen gebraucht der Schiffer das Wort, wenn er
der Ausdrücke: den Hafen kiesen(in denselben einlaufen), die Räume
kiesen(in — die offene, freie, geräumige— See stechen) sich bedient.

Jahrb . s. Oldcnb. Gesch. XV. g
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In derselben Bedeutung erklärt das Volk den Namen Ganderkesee:
in Zweifel über den Platz der zu erbauenden Kirche hätten die
Leute einen geblendeten Gänserich fliegen lassen und in der
Niederung, die das blinde Tier sich ausersah, wäre die Kirche
errichtet, die von dieser Wahl des Gänserichs— Gander kesede—
den Namen hätte. Daß diese Deutung unrichtig ist, wie fast alle
volksetymologischen Auslegungen, und wie sehr viele der sogenannten
redenden Wappen, welche beide meist nur in sofern Wert haben,
als sie zeigen, welchen Weg zur gesuchten Erklärung man nicht
einzuschlagen brauche, sei im Vorbeigehen erwähnt. Der Ort heißt
urkundlich Ganderikes-erde, und dieselben Menschen, die sich die
erwähnte irrige Erklärung des Namens überliefern, sprechen noch
richtig Ganders-eer. Erde, Egerde, urkundlich in Bremischen Ur¬
kundenz. B., tsrra iuoulta, guao äioitur Lräo, ist dasselbe Wort
wie das oberdeutsche Egarten: Land, das vorzugsweise im Grünen
liegt und von Zeit zu Zeit aufgebrochen wird. Daß zwischen den
saftigen Kräutern der allgäuer Egarten und den mageren Dreschen
der nordwestdeutschen sandigen Felder ein großer Unterschied ist,
ändert an der Sache nicht: Ganderikeserde ist der Egarten des
Ganderich, wie Ippener im benachbarten hannoverschen Kirchspiel
Harpstedt, urkundlich Jppenerde, der Egarten des Jppo, Jbbo.
Soviel geht aus der irrtümlichen Erläuterung von Ganderkesee
hervor, daß kesen im Sinne von wählen noch heute verstanden
wird. In Rheine gab es vor Alters ein Ehrenamt der Kaisebiers-
schesfer: Keisebier ist Wahlbier, mit der Wahl verbundener Zech.
Die Keisebiersschcsfer waren ursprünglich die Vorsteher der später
mit Rheine vereinigten Feldmarkgemeine, die sich nach dem Dorf¬
versammlungsplatze, dem Tie, im Gegensatz zur Stadt die Tie-
gemeine nannte; sie hatten also das anläßlich der Rats- oder
Bürgermeisterwahl im festlichen Gelage zu verzehrende Bier zu
besorgen(zu „schaffen"); wiederum ist hier kesen so viel wie wählen.
Aber wir finden bei alledem doch noch Spuren, daß dieses
Wort ursprünglich allgemeiner sehen, gucken, ausersehen bedeutete.
Im Gudrunliede lesen wir von Frute, dem Abgesandten des
Königs Hettel

Trusts bi ckom lukts üiessn cko bsZan
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d. h . er fing an , sich die Bewegung der Luft — in dieser Be¬

deutung ist lukt im Mittelalter männlich — prüfend zu betrachten.

Und so finden wir noch heute den Personennamen Kiefewetter als

ursprüngliche Bezeichnung eines Mannes , der viel in das Wetter

sieht , immer in der Tür steht und forscht , was Wind und Wetter

wohl machen wollen ff. Heintze , Deutsche Familiennamen ) . Hier hat
kiesen also noch die Bedeutung von „ ausschauen " . Von kuren

konnte bestimmt behauptet werden , daß es soviel ist als „ spähend

schauen ", und Kurhus ist bestimmt ein Wächterhaus , von dem aus

man den Feind beobachtet hat . Es gibt nun im Oldenburgischen
an der Weser zwischen Kirchhammelwarden und Oberhammelwarden

an der Stelle , wo das Oldenbroker Sieltief und der Moorriemcr

Kanal in die Weser münden , eine nicht unbedeutende Ortschaft

Käseburg . Unter ihren Bewohnern zählt sie keine Bauern , sondern

nur kleine Leute , ein Umstand , der bei der folgenden Vermutung

in Betracht kommen muß . Die Vermutung ist , daß Käseburg eine

Stelle war , von der man nach Schiffen auf der Weser aussah , um

sie zu plündern oder ihnen einen Zoll abzunehmen . Strick vor
Lienen , strick vor Hammelwarden , strick vor Rickelt up den Bülten,

heißt ein altes , an jene gewalttätige Zeit erinnerndes Wort . Also
Käseburg auch eine Spähburg . Diese Hypothese hat viel Wahr¬

scheinlichkeit , wenngleich sie zur Zeit nicht durch Beibringung von
Urkunden , die möglichen Falls vorhanden sind , zur Gewißheit

erhoben werden kann . Das Lächerliche , welches bei der heutigen

Schreibweise dem Namen anhaftet , und welches , wie schon im

vorigen Jahrbuch vom Verfasser hervorgehoben wurde , immer an

sich schon verdächtig ist , würde bei dieser Erklärung völlig schwinden.

Zur Unterstützung der gegebenen Deutung möge noch angeführt
werden , daß in dem sandigen Landstrich nordwestlich von Minden

nördlich vom Dorfe Steinbrink sich die Bezeichnung Käsehardt

siudet . Haar und Hard sind überaus häufig sich wiederholende
Benennungen für trockene Anhöhen . Mit Käse (oassuch kann natur¬

gemäß Käsehardt nichts zu tun haben . Dagegen würde Spühhügel
auch hier einen sehr guten Sinn geben , gerade in jener Gegend , in
der vor Alters drei Territorien so ziemlich sich begrenzten , und wo

ganz abgesehen von den Fehden der Großen , Reibereien zwischen
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den Dörfern wegen Übertriebs(Delgens) in der Heidmark oft genug
Vorkommen mochten, wie man denn noch heute in der Gegend von
Hannoversch- bezw. Preußisch- Ströhen allerlei eigenartige Er¬
zählungen über diese bäuerlichen Streitigkeiten, Wegnahme des
übergetretenen Viehs, ja gewaltsames nächtliches Wegschleppen eines
über der Grenze wohnenden Feindes hören kann.

Mit Käse, nicht mit kiesen zu tun hat der Name Käseheck,
den ein Haus bei Ruhwarden im Kirchspiel Langwarden führt.
Ein Käseheck ist ein Gerät zur Bereitung der Käse, welches die
ältere Generation noch allgemein kennt, und welches in älteren
Bauernwirtschaften sich noch vielfach vorfindet. „1 holtzerne Kcse-
hop (heute gewöhnlich Kesekopp genannt), 2 holtzerne Kesehecke" bei
einer Inventaraufnahme einer Hausmannsstelle in den Moormarschen
um 1650. Woher dies Ruhwarder Käseheck seinen Namen hat,
darüber braucht man nicht viel zu sinnen. Es mag das Schild
eines Handwerkers gewesen sein, wie denn viele Häuser, besonders
Wirtshäuser von solchen Schildern ihren Namen haben, auch auf
dem Lande z. B. der schwarze Stern, ein jetzt abgebrochenes Wirts¬
haus zu Beckum im Kirchspiel Rodenkirchen. Beiläufig sei erwähnt,
daß im Mittelalter die sogenannten Jakobsbrüder(Wallfahrer nach
St . Jago die Compostella), die dem Anschein nach vielfach sittlich
heruntcrkamen und zu lästigem Bettelgesindel ausarteten, beschuldigt
wurden, sie lögen den Leuten etwas vor vom „finstern Stern" :
gemeint ist Cap Fmisterre — „Landsend" — in Spanien. So
gut Personennamen von einer körperlichen Eigenschaft herstammen
— Duhm, Schramm, urkundlich Henneke mit dem dumen, Henneke
mit der schrammen—, ebenso gut ist eine zufällige, ganz gering¬
fügige Ursache denkbar, die dazu führte, daß man eine Örtlichkeit
nach einem Gerät oder Werkzeug benannte, anfangs gar nicht not¬
wendiger Weise im Scherz, lächerlich erst, als die Ursache der Be¬
zeichnung nicht mehr feststand, welches um so schneller und leichter
eintreten konnte, je zufälliger und geringfügiger eben diese Ursache
war. Von verschleppten und von Dieben abgeworfenen Sachen
haben manche Örtlichkeiten ihren Namen. Es wäre kaum nötig
gewesen, von diesem Käseheck hier zu sagen, wenn nicht die Möglich¬
keit gegeben wäre, an ein Heck, einen Schlagbaum zu denken, von
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dem aus man kieste, spähte . Ein Schlaghecke kommt bei den Land¬

wehren im Westfälischen (z. B . bei Ahaus ) häufig vor , und einige
Male führt der nächst anliegende Bewohner , dem früher die Be¬

wachung des Durchgangs oblag , den Namen Paßup . Käseheck bei
Ruhwarden ist also kein Schlagbaum.

In der Gegend von Meppen aber gibt es einen Ort Käsefort,

der wahrscheinlich zu kiesen, spähen zu ziehen ist . Durch die Furt

ging eben der Verkehr . Kommt man vom Hümling , so liegt einige
Stunden vor Meppen an einer Bäke der Ort Schlagbrügge.

6 . Spiegelturm.

Der lateinische Ausdruck für eine Warte ist bekanntlich

spooula : ioau8 ockitus , ubi kiunt axoubiao , an tiostos vsninnt,
transoant nn nmnoant (Valla ). Einige Zitate aus den Alten mögen

zeigen , daß schon in den ältesten Zeiten diese Warten ganz dieselbe
Verwendung fanden wie im Mittelalter . Oioor . in Vorr . 7 o . 35:

praoäonnin nckvontuin siAnikioadst ixnis 6 speeula sublatus aut
tuwulo . Derselbe 4 kam . op . 3 : ex spsaula xrospiosrs tsnapoststsm
kuturain . Bei Plinius ist Zpsonlnris oiAnikioutio soviel wie ratio

cknnäi sissna sx 8psouli8 . Der Wartmanu oder Wächter heißt

spsoulator , vgl . Ovick. 3 Iri8t . olox . 9 v . 11:

gnsin proonl nt vickit tumnlo 8psc :ulator ad alto.

Seine Tätigkeit wird mit 8p6oulari (— ox 8ptzoula prospsetars)

bezeichnet . Dies Wort , im Mittelalter auch zuweilen irrtümlich

spoonlurn geschrieben , ist in den Gebrauch der deutschen Sprache
übergegangen und findet sich in der Gestalt von Spiegel wieder in
den vielen Spiegelbergen , die also Wartberge sind . Ein (Hof)

Spiegelberg z. B . findet sich bei Hameln , ein anderer bei Halber¬

stadt . In der nordwestdeutschen Ebene aber kommt diese Bezeichnung
nur wenig vor ; wir wüßten kein anderes Beispiel anzugeben als

den Spiegelturm oder St . Georg zu Münster (siehe Zeitschrift für
vaterl . Gesch . u . Altertumskunde , Bd . 47 S . 12 ). In Mittel - und

Süddeutschlaud erscheinen diese Spiegelberge auch vielfach in der

Form Spielberg (s. Buck , Oberdeutsches Flurnamenbuch ).
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7.  Würde . Howarde.

Gleichfalls auffallend wenig kommt in unserer Ebene der Aus¬
druck Warte vor , obgleich wahren für beobachten ein gut platt¬
deutsches Wort ist und jemand „ in de Mährens hebben " dasselbe
besagt wie „ up den Kieker hebben ."

In der von G . Steinhaufen herausgegebenen Zeitschrift für
Kulturgeschichte , Band 4 ( 1897 ), findet sich eine Arbeit von Eduard
Otto : Die Wchrverfassung einer kleinen deutschen Stadt im späteren
Mittelalter . Gemeint ist Butzbach in der Wetterau . Dort heißt es
Seite 61 : Jenseits des äußersten Grabens zog sich ein mehrfacher
Gürtel von Pällisadenzäunen (ramen , zunen ) und Hecken entlang,
die die Annäherung des Feindes hinderten und an ihren Schnitt¬
punkten mit den Wegen durch „ Schläge " unterbrochen waren . Die
gesamte Feldmark umschloß sodann die „Landwehr " (lantgewerde,
lantwerunge ), ein außen von einem Graben umrahmter Wall . -
Dem Eindringling stellte sich übrigens , wenn er den Graben passiert
hatte , noch ein weiteres Hindernis entgegen , das sogen . „ Gebück " ,
ein künstlich angelegtes , durch Verschlingung der Äste und Zweige
fast undurchdringlich gemachtes lebendes Heckenwerk , das einen
Hauptbestandteil der Grenzwehr bildete — — Die durch die
Landwehrung führenden Straßen konnten durch Schläge gesperrt
werden . An den Schnittpunkten der drei Hauptstraßen mit der
Grenzwehr standen Warten . — Diese Schilderung wird auf viele
Städte zutreffen , und besonders in Mitteldeutschland findet man
heute noch Spuren der alten Befestigungen in den Warten . Zum
Beispiel nennen wir die Diemarder Warte bei Göttingen , zwischen
1409 und 1415 vom Göttinger Rat im Zusammenhang mit der
Landwehr erbaut (Meißen , Siedelung und Agrarrecht , Bd . 3 S . 37 ),
die Mühlhauser Warte bei Mühlhausen an der Unstrut , die Warte

südöstlich von Quedlinburg , oder in Meiningen Helmerswarte in
der Nähe von Oberkatz (Amtsgericht Wasungen ), Katzwarte 1317,
Todenwart — 1330 Warte , von angelsächsischem tStjan , hervor¬
ragen — (Jacob a . a . O .).

Im Tiefland hingegen finden wir wenig Warten , und auch
die Bezeichnung ist , wie schon gesagt , eilen . Jellinghaus führte



Der Luginsland in der nordivcstdcntschen Ebene. 119

unter Warde aus: Howarde, Gut bei Mengede, Kreis Dortmund:
Häuser bei Halver; Howahr, Gut bei Vollmarstein; Warteberg bei
Wolshagen; Wartsberg bei Belle in Lippe, wo ein Wartturm stand;
Warburg, Stadt: Wartburg 1028 (vgl. Zeitschrift für vaterl. Gesch.
u. Altertumskunde, Bd. 31 VI: Die Anfänge der Stadt Warburg
S . 193: Warburg, oder wie es um das Jahr 1010 geschrieben
wurde, „Wartberge" — Wartberge bedeutet nichts anders als einen
Berg, auf welchem sich eine Warte erhebt, von der aus die Umgegend
übersehen und beobachtet wird); by dem Honerde bei Nateln, Kreis
Soest: Honwarde 1346. Man sieht, nur wenige dieser Orte liegen
in der Ebene. Das mittelniederdeutsche Wörterbuch führt noch in
oder bei Minden eine Warde (— Wartturm) an; der Wächter
desselben heißt der Wardesmann.

Der Wahrturm an der Chaussee zwischen Hnchtingen und
Bremen hat seinen Namen nicht von einer Warte, sondern von dem
nördlich davon gelegenen Wahrfelde, welches diesen Namen urkund¬
lich schon früh führte(osmpuZ gui ckiaitur Var).

8. Luseborg . Lausebrink.
Ein dem Jägerterminus kuren nahe verwandter Begriff ist

tuschen, der aufspüren bedeutet und besonders bei Hasen Anwendung
findet. „Gleicher gestalt wollen wir auch, das die Hasen in der
gruse(?) nicht geschossen werden und soll hiemit das kuren, lappen
und lauschen ganz und gar vcrbotten sein" (1562). Lausen oder
Lauschen sind Lücken in den Hecken, wo den Hasen anfgelauert
wurde, die man dann dort erschlug. Auch im Oberdeutschen finden
sich die speziellen Ausdrücke Hasenlausche, Hasenlüzer. Doch bedeutet
die Lausche auch allgemein einen Hinterhalt(franz. 1o8 ugustch, wie
das Zeitwort lüren die allgemeine Bedeutung verborgen liegen, heim¬
lich lauern, lauschen hat und in dieser Bedeutung öfters bei mittel¬
alterlichen Dichtern vorkommt, z. B. bei Konrad von Mcgenberg:
Die Salamandra löschet im Winter— liegt verborgen, hat sich im
Schlamm verkrochen. Vorwiegend ist allerdings die Beziehung auf
die Jagd: „mit Hetzen, jagen, lauschen und pirschen" (Hans Sachs).
Wenn Lübben unter Lusebusch erklärt, es wäre eine Stelle, wo viel
Lus, Lusch wächst, oarocrtum, so ist Lusch für Leesch, Leesk(Ried,
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Schnittgras, Schilf) wenigstens im Oldenburgischen nicht hinreichend
bezeugt, und die Erklärung paßt schon bei Lusebovin gar nicht
mehr. Sie scheint demnach nicht so gesichert, daß man ihr bei¬
fallen müßte. Im Oldenburgischen führt das Wörterbuch an Ört¬
lichkeiten aus: Lusebusch bei Lutten, Lusewiese bei Vechta, auf dem
Lausebaum bei Gastrup, sodann noch eine Stelle aus Grimm
Weistümer3, 298: vom Lusebom(geht der Schnade) nach dem
Slachdoren. Wir fügen noch hinzu aus der westfälischen Zeit¬
schrift 10, S . 336: dat gerichte dat up dem Laußberg upgeschlagen
ist (bei Callenhardt), 29, S . 164: Ein Stück Land bei Lugde liegt
„up den lusbrinke", 43, S . 9 wird eine Loosheide bei Datteln er¬
wähnt, welche möglichenfalls hierher zu ziehen wäre. Die überall
bekannte Sage von der letzten großen Völkerschlacht(Walser Feld)
auf westfälischem Boden weiß, daß die dritte und letzte Schlacht
am Lausebrink bei Salzkotten geschlagen werden wird. S . Zeit¬
schrift für Kulturgeschichte(G. Steinhaufen) IV, 1897: Die Schlacht
am Birkenbaum, S . 286. Es dürfte gewagt sein, in Bezug auf
diese, wie man sieht, nicht selten vorkommenden Ortsbezeichnungen
eine bestimmte Behauptung aufzustellen. Es sei nur in aller Kürze
auf die Möglichkeit hingewiesen, daß die urkundlich vorkommenöen
Namen Luseborch, Lusebom, Lusebrink, Lusebusch, Lnsewisch teilweise
wenigstens auch (wie kuren) von Spähen, Horchen hergcnommen
sein können ohne Beziehung auf die Jagd.

9. Schildwachtshöhe.
Diesen Namen führen mehrere Parzellen Ackerlandes auf dem

Sether Felde im Kirchspiel Ganderkesee, zur Stelle des Baumanns
Hartjen daselbst gehörig. S . Old. Anz. 1873, Nr. 172. Über das
Alter dieser Bezeichnung sind nähere Angaben nicht bekannt geworden.

10. Bergfriede.
Kämen nur die ammerschen Bergfrieden in Betracht, so würden

sie nicht gut als Warten angesehen werden können, da ihre Be¬
stimmung weit mehr war zn schützen, zu bergen. Ebenso verhält
es sich mit den sogenannten Lehmhüusern im Münsterlande. Aber
als richtige Warttürme kommen Bergfrieden bei einigen westfälischen



Der Luginsland in der nordwesldeutschen Ebene. 121

Städten vor , s. die oft zitierte Zeitschrift , Band 38 , S . 124 : Das

Bergfrede , ein Wachthous auf der Stadtmauer zu Nheinc , 40 , S . 147:

„upp der müren » ppe eynen bergfrede " zu Brakel , 42 , S . 105 : ein

sogenannter Bergfrede , ein hoher Festuugs - oder Wartturm zu

Bocholt . Die Franzosen haben bekanntlich das Wort von uns

entlehnt und auch bei ihnen bedeutet bskkroi zunächst eine Warte,

ein Wachtturm mit einer Lärmglocke oder Sturmglocke , daun aller¬

dings auch die Sturmglocke selbst , sowie den Glockenstuhl . Ein

Haus zu Winsen an der Luhe führte den Namen „ Die Bergfried " ,

s. Hannoversche Anzeigen 1796 , Nr . 40 , in demselben Jahrgang

Nr . 9 finden wir das Wort auch als Personennamen (Ochscnknecht

I . Pet . Bargfrede aus Schwalingen bei Rotenburg .) Wenn es

übrigens in den Oldenburgischen Blättern einmal heißt , auf dem

Ammerlande gäbe es bei drei Höfen noch Bergfrieden , so stimmt

das nicht , man könnte zu den dort genannten noch z. B . Oltmanns

in Aue und Öllicn in Edewecht fügen . Wegen Lehmhaus , so ist

Lehmhausgarten eine Bezeichnung bei Zeller Strüvwg in Bünne.

II . Andere , in Nordwestdeutschland nicht vorkommende
Namen für Warte.

Zum Schluß seien noch einige Bezeichnungen aufgeführt,

welche anscheinend in unserm Gebiet nicht Vorkommen , aber doch,

weil die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist , daß sie doch hier und

da auch bei uns sich finden , wohl einige Beachtung verdienen.

Hierher gehören die Ausdrücke Schauenburg , Schauenbcrg , Schau¬
turm , Schauwarte (französisch I' ecbauAustts , aus dem Deutschen

entstanden , Austter ist das deutsche „Wacht halten " und wiederum

gehören „ wachten " und „ warten " zusammen ). Ferner die ver¬

schiedenen Landsberge (z. B . an der Warthe und beim Letzlinger

Forst ) und Landshut . Unter Umstünden könnte man auch wohl
Landskrone hierher ziehen , wenn man es mit dem Begriff Warte

nicht zu genau nehmen will . Das Wort kommt ziemlich viel vor
als Häusername in den Städten , und sonst : ein Gut in Kürnthcn

heißt so, und im Oldenburgischen findet es sich zweimal , an der
Dinklager Grenze (Badberger Chaussee ) und in Wildeshausen jen¬

seits der Hunte . Bahlmann (Münsterländische Geschichten ) erwähnt
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eines Landskröners bei Grenzumzügen(Schnatbesichtigungen). Aber
dann könnte man schließlich dahin kommen, auch alle Landwehren
zu berücksichtigen, welches doch zu weit gehen würde. Aber hierher
gehören die Späh-, Spas - und Spanshügel. Der Ausdruck spannen
ist uns ungeläufig, wir kennen nur Spannung, gespannte Aufmerk¬
samkeit, wir sagen nicht mehr, „die Katze spannt auf die Maus"
(Io obat Austts In souris) oder

Und wie am Neumond bei des Abends Grauen
Nach dem und jenem man die Blicke spannt,
So sahn mir sie auf uns nach oben schauen

(Dante, Hölle 15. GesangB. 17f. in der Streckfußschen Übersetzung).
In den Spanshügeln hat er sich noch erhalten. Die sodann noch
vorkommenden oberdeutschen Kaffen- oder Gaffenberge müßten bei
uns Jappenbarge heißen. Wenngleich die Reihe der möglichen Be¬
zeichnungen hiermit nicht erschöpft ist, mögen diese Namen hier
genügen.

Der Vollständigkeit wegen fügen wir noch hinzu, daß höchst
wahrscheinlich zu den von 1 bis 10 besprochenen Ausdrücken für
Luginsland noch als elfte Bezeichnung Kalte hätte kommen müssen.
Ein Katzwarte erwähnten wir im Meiningenschen(vr . Jacob a.a. O.
denkt aber dabei an wilde Katzen), Blockhäuser werden mehrmals
Kalten genannt und einen Kattentorn gibt es im Bremer Gebiet.
Ta aber die sprachliche Bedeutung bislang nicht eruiert werden
konnte, so möge es mit diesem Hinweis sein Bewenden haben.

In anderer Weise hindern uns zur Stunde noch sprachliche
Bedenken und diese allein, zu den soeben erwähnten hochdeutschen
Spashügeln (von spähen abzuleiteu) die plattdeutsche Bezeichnung
Spieskuhle zu stellen. Die Spieskuhle ist ein Hügel etwa in der
Mitte zwischen Westerscheps, das dem Ammerlande angehört, und
Harkebrugge, welches münsterländisch ist. Geht man über die sogen.
Oellien Brücke am Oellienkamp vorbei in die weite Einöde hinein,
o liegt die Spieskuhle linkerhand am Wege, direkt an der früheren
Grenze. Daneben liegt ein sogen. Schlatt, das Spieskuhlen-Schlatt,
wie es dergleichen Niederungen in jener Gegend, wo Moor und
Sand abwechseln, mehrere gibt. Für Spieskuhle ist verschiedentlich
auch die Schreibart Spitzkuhle(Spitzkuhlenschlatt) bezeugt. Was



123Der Luginsland in der nordwestdcutschen Ebene.

die Sache betrifft , so ist es erwiesen , daß gerade Wachthügel

manchmal mit einer Kuhle , Grube für den Wächter versehen waren,

damit er sicher spähen konnte , ohne Gefahr zu laufen , selbst gesehen

zu werden . In der A Hauser Gegend lag z. B . direkt neben einer

Landwehr ein Wachthügel , auf dem die Vertiefung für den Wächter

noch zu sehen war . Mit Spieskuhle wird nun , wie gesagt , der

Hügel und nicht etwa das daneben liegende Schlatt bezeichnet.

Bemerkenswert ist auch , daß diese Bezeichnung auf mehreren alten

Karten schon sich findet , da doch die Gegend sonst einsam genug

ist . Allerdings fällt hierbei wohl ins Gewicht , daß es sich dabei

um einen Grenzpunkt handelte . Sprachlich ist im Mittelnieder¬

deutschen spien in der Bedeutung von spähen , forschen bezeugt , und

was die Form Spitzkuhle angeht , so sei an die Wendung „ sich

auf etwas spitzen " erinnert . Auch auf das Eigenschaftswort spee

sei verwiesen . Von Strodtmann wird ein solches Adjektiv in der
Bedeutung „ frei " aufgeführt . „ Et is hier so spee." Auch

Stürenberg hat : spee, frei , offen , ungeschützt , gefährlich liegend,

z. B - 'n speen hörn (hörn also männlich ), eine Ecke, die Sturm
und Wetter besonders ausgesetzt ist : ' n spee kamer , eine den Gaffern

ausgesetzte Stube ; et is spee to lopcn , es ist z. B . wegen Glätte

gefährlich zu gehen : ' n spee klör , eine zarte , der Beschmutzung leicht
ausgesetzte Farbe . Mir , sagt Lübben , ist das Wort auch in dieser

Bedeutung bekannt . — Ob aber die Spieskuhle von spien sprachlich

abgeleitet werden darf , darüber wagen wir keine Meinung auszu¬

sprechen und müssen die Entscheidung den Germanisten überlassen.
Wer sich die Mühe nehmen will , die Reihe der ihm bekannten

Ortsbezeichnungeu im Geiste durchzugehen , wird zu den hier ge¬

sammelten Ausdrücken immer noch neue hinzufügen können . Ein
Wachtberg z. B . liegt noch östlich von Sage , südlich vom Bahnhof

Großenkneten . Wer in den Wörterbüchern Nachsehen wollte , würde

auch da noch verschiedene Ausdrücke antreffen , die doch wenigstens

in Betracht kommen könnten . Z . B . Werehus , Bergfried , hölzerner

Turm , propuAnaouIum (Beispiele aus Kindlinger ) ; Wikhus , Wich-

hus , Kriegshaus , propuAlluoulum ; Erdhus , Schanze ; auch die
Moos - oder Mushäuser , Muserien , ursprünglich Zeughäuser , könnten

eine Erweiterung des Begriffs erfahren haben und insofern hicher
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zu ziehen sein . Aber auch allerlei Vermutungen Pflegen sich einzu¬
stellen , wenn die verschiedenen Namen ans eine bestimmte Bedeutung

hin einer Prüfung unterzogen werden . Z . B . Auskündiger -Placken

sind solche , welche dem Auskündiger für seine Mühewaltung zu¬

gewiesen sind ; seine Arbeit ist aber vornehmlich , die Bauerschaft

zu Sitzungen zu laden . Könnte aber nicht die Küudigers Höhe in
der Gegend von Spohle , weil es eine Höhe ist , den Namen von

einem andern Kündigen (daß etwa Feinde nahen ) haben ? Weil

aber solche Vermutungen leicht zu weit gehen , und wenn sie als

irrig sich erweisen , dem , was eine Arbeit Richtiges enthält , nicht

nützen können , vielmehr geeignet sind , das an sich Richtige zu

schwächen , ist ein gewisses Maßhalten auch hier tunlich.
Jean Paul sagt , er habe in Nürnberg eine Glocke im Abend¬

geläut gehört , „ wie eines ganzen Mittelalters wehmütige Bewegung " .

So vermag auch ein alter verwitterter Wartturm eigenartige

Empfindungen und Vorstellungen in uns zu erwecken und uns im

Geiste in die vergangene Zeit mit ihren Kämpfen zurückzuversetzen.
Und bei uns , wo die Bauten fehlen , aber doch die alten , von den

meisten unverstandenen Namen sich finden , würde , wenn der Dampf¬

pflug die kahle Dwergter Heidhöhe Hogesühn in einen Fuhrenkamp

verwandelt hätte , der Verfasser wenigstens ein Bedauern nicht

unterdrücken können , daß die gemeine Nützlichkeit nun auch den

Namen zerstört hätte.



VI.

Regierungswechsel der Grasen von Oldenburg
im 14. Jahrhundert.

Eine chronologische Studie.
Bon vr . G. Rüthning.

a^iir die Sterbetage der oldenburgischcn Grafen des 14. Jahrhunderts
<7̂ ist in den meisten Fällen das richtige Datum leicht zu ermitteln,
größere Zweifel herrschen aber darüber, in welches Jahr der Regierungs¬
antritt jedes Grasen zu setzen ist. Man weiß nicht genau, wann
Graf Johann III. gestorben ist, wann Graf Konrad II. seinem Vater
KonradI. folgte, jenem Herrscher, der sich um die Entwickelung der
Stadt Oldenburg durch die Verleihung des Freibriefes im Jahre
1345 ein großes Verdienst erworben hat; man kennt das Todes¬
jahr Graf Johanns IV., des Vetters Konrads II., nicht genau.
Kann hierin eine quellenmäßige Untersuchung des Urkundenbestandes
mit Einschluß der erhaltenen Siegel Klarheit schaffen, so wird da¬
durch das Verständnis des ursächlichen Zusammenhangs gefördert

d eine nicht unwesentliche Beihülfe für die richtige Darstellung
unserer Grafengeschichte im 14. Jahrhundert gewonnen. Bevor wir
aber auf den Gegenstand eingehen, müssen einige Gesichtspunkte
festgestellt werden, die als Kriterien in Frage kommen.

Der Tag,  der in den Stiftungsurkunden von Memorien als
Totenfeiern für Verwandte ohne Hinzufügung des Todesjahres

»
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angegeben wird , ist als der Sterbetag zu betrachten . Dabei 'ist
zu bemerken , daß man vielfach in die Memorie eines Toten seine
nächsten Angehörigen cinschloß , ohne zugleich auch ihren Todestag
anzugeben . Das angesetzte Datum blieb der Sterbetag desjenigen,
dem die Memorie gestiftet ist . Eine Urkunde des Hamelcr Urkunden¬

buches (II ., Nr . 632 i) bringt diesen Sachverhalt deutlich zum Aus¬
druck : Im Jahre 1496 stiftete ein Bürger in Hameln eine neue
Vicarie und stattete sie aus mit der Bestimmung , daß die Priester
davon jährlich des Montags nach Jnvocavit oder wann es in der
selben Woche sonst besser passen mochte , eine Memorie halten und
für seiner Eltern Seelen beten sollten . Tann heißt es aber weiter:
„Sünder wenn ick von dodes wegen Vorfällen bin , schole men see
holden uppe den dach mines dodes . . . . unde wen min husfruwe
Jlsebe und Hans Bock von dodes wegen vorvallen sin , schall men
see ock in vorgescreven memorien . . . . scriven . " Daß das Datum
einer solchen Samtmemorie den Sterbetag und keinen anderen be¬
zeichnet , gilt als ausgemacht , und die Sache wird auch in der
Forschung nicht anders gchandhabt . Ein Beispiel aus der olden-
burgischen Geschichte möge dies bestätigen . Im Jahre 1368 wurden
in dem blutigen Treffen bei Coldewärfe nicht weit von Atens vier
Grafen aus dem Hause Oldenburg erschlagen . Dies geschah nach
der Bremischen Chronik von Rynesberch -Schene st am 20 . Juli , und
dasselbe Datum enthält die Memorie , die man ihnen 1377
stiftete ? )

Ferner möchte darauf hinzuweisen sein , daß junge Söhne des
gräflichen Hauses als Junker , Junkhere von der gnade Godes Greven
to Oldenborch in deutschen Urkunden oder äoivioollrm (— clomni-
oellus ), 6si gratis ilomieollus in Oläsnborob , clomicsllus <lsi gratis
oomes in Oläenborell in den lateinischen bezeichnet werden , und daß
sie bei Lebzeiten des Vaters Rechtsgeschäfte beurkundeten , wie in der

st Urkundlichst mitgeteilt von Herr » Archivrat vr . Wächter in Aurich.

st Lappenberg , Geschichtsquellen , S . 117.

st Ooo . 1377 Sept . 8 , ausgenommen in Ooo . Lamberti - Stift Oldenburg
1391 April 2 , Grosch . Haus - und Zentralarchiv . Vergl . Sello , Lstringen und
Rüstringcn , S - 70 Note 4.
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Urkunde vom 14 . September 1381 (voo . Stadt Oldenburg , Großh.
Archiv ), wo es heißt : „ We Junckere Johann und Junckcre Mauritius

Broderc , des Eddclen Heren Greven Cordes Söhnen van Olden-

horch ." Der Ausdruck ckoniioolllm wurde nun nach Tu Cangc nicht

nur für die jungen Söhne regierender Fürsten und Herren gebraucht,

sondern er bczeichnete geradezu dasselbe wie Knappe , im Gegen¬

satz zu Miles , Ritter . Wir werden also auf jeden Fall darauf zu

achten haben , wann ein Graf aufhört , in den Urkunden Junker-

genannt zu werden . Denn entweder wäre alsdann der Ritterschlag
oder der Regierungsantritt , oder beides zugleich erfolgt . Mit dem

Ritterschlag ist aber in unseren Urkunden das Verschwinden der

Bezeichnung ckoinioollrm deshalb nicht in Verbindung zu bringen,

weil es vorkommt , daß ein junger Graf den Tomiccllustitcl in

einigen Urkunden nicht mehr führt , nachher aber doch wieder auf¬

nimmt . Hat indessen jemand den Ritterschlag erhalten , so wird er

sich nie mehr Knappe nennen . Deshalb müssen wir sagen , daß der
Begriff äoiuiosllrm oder Junker in unseren Urkunden nicht den

Grafen vor dem Ritterschlag , sondern vor dem Regierungsantritt

bezeichnet.

Ferner ist zu bemerken , daß in den Urkunden der ältere Graf

voranzustchen pflegt , wie Graf Johann II . und sein Sohn Christian.

Ist Johann II . tot , so urkunden seine Söhne : Christian und Johann
oder Johann (III .) und Konrad (I .) ; nach Johanns III . Tode:

Konrad (I .) und Johann (IV .), nach Konrads (I .) Tode : sein Neffe

Johann (IV .) und sein Sohn Konrad (II .). Die Stellung ergibt

also im Zusammenhänge immer die richtige Personenfolge : „Konrad
und Christian " können niemals Konrad I . und sein älterer Bruder

Christian sein , es müssen Konrad II . und sein jüngerer Bruder
verstanden werden . Übrigens sind die Siegel der Grafen durch

kleine Unterschiede der sphragistischen Beizeichen im Siegelfelde oder

des Schmuckes der Helmzier gekennzeichnet ; sind sie erhalten , so ist

zur Feststellung der Persönlichkeit schon viel gewonnen.

Eine Übersicht der Grafen des 14 . Jahrhunderts wird das

Verständnis erleichtern und damit die Lust an diesem spröden Stoffe

erhalten , wenn sie überhaupt bei jemand vorhanden ist.
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Johanni ., 1 nach 1262.

Christian III ., ch 1285.

Johann II ., V vor 1316.

Christian IV.
zuletzt 1323

Johann III.
um 1342.

Konrad I . , Moritz,
um 1343 . Tomdekan von

erwähnt Bremen , ch 1368.

Johann . Johann IV ., Otto , Christian r 1368 . Konrad II ., Gerhard , Christian
um 1350 . Wilhelm . zuletzt 1401 . 1- 1368 . 1309

Otto , Konrad. Johann , Moritz ch 1420 . Dietrich , Christian
-s- 1440 1- 1421

Christian , Moritz , Gerd
König v. Dänemark . ch 1500.

Jakob . Adolf , Johann V.
-s- 1526.

Wir bemerken, daß in Graf Johann IV ., dem Vetter
Konrads II ., ein neuer regierender Graf dieses Namens auftaucht.
Graf Johann (f- 1526 ), früher als XIV ., neuerdings als kV. ge¬
rechnet , ist demnach der fünfte . Die Reihe muß über Graf
Johann VI ., der von 1526 — 1529 regierte , bis zu Johann VII .,
dem Vater Graf Anton Günthers , der 1603 starb, fortgeführt
werden.

Als Graf Johanns II . Sterbetag wird nach der schon ange¬
führten Urkunde von 1377 der 12 . November zu bestimmen sein.
Da er am 7 . September 1314 noch als lebend aufgeführt und am
22 . November 1316 als verstorben bezeichnet wird , so ist sein Tod
am 12 . November eines der Jahre von 1314 bis 1316 eingetreten.
Ein genaueres Ergebnis ist für ihn zunächst nicht zu ermitteln . Er
hatte vier Söhne , aus erster Ehe Christian und Johann , aus
zweiter Ehe Konrad und Moritz , der dem geistlichen Stande ange¬
hörte und Domdekan in Bremen war Graf Christian wird in der
Urkunde vom 29 . Mai 1323 zuletzt erwähnt und ist in einer
Urkunde vom 6 . September 1356 „ehemals Graf in Oldenburg ";
er muß am 28 . September 1331 ?) schon tot gewesen sein, weil er
in einer so wichtigen Angelegenheit des Grafenhauses , wie der

' ) Doc . Stadtarchiv Osnabrück , Abschrift im Grojsh . Archiv unter Stadt
Oldenburg.

Urkunde , gedruckt im Jahrbuch XI . S . 86.
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Gütcrtausch mit den Herren von Elmendorf war , nicht genannt
wird . Tiefen Vertrag schlossen vielmehr die Grafen Johann III .,
Konrad I . und Moritz zugleich für die Söhne Johanns : Johann,
Otto , Wilhelm . Konrad I. hatte offenbar noch keine Söhne.
Regierende Grafen waren also 1331 Johann III . und Konrad I . ;
Moritz ist nachher wegen seines geistlichen Standes auszuschalten.
Für die Grafen Johann III . und Konrad I . und ihre Nachfolger
muß nunmehr das Ouellcnmaterial im Auszuge vorgcführt werden.
Die Urkunden handeln meist von Rechtsgeschäften , seltener von
Staatsgeschäften ; sie sind im Großherzoglichen Haus - und Zentral-
archiv und im Stadtarchiv zu Oldenburg zu finden . Abschriften
aus anderen Archiven kann man im Großh . Archiv cinsehen . Wir
bezeichnen im Folgenden die Urkunden des Stadtarchivs mit St -A .,
die des Großh . Archivs folgendermaßen : Stadt Oldenburg — St .,
Kloster Blankenburg — B ., Rastede — R ., Hude — H ., Collegiat-
stift Oldenburg des h. Lambertus — C., Adelsarchiv — A . mit
dem Familiennamen , Ortschaften — O . mit dem Ortsnamen , Landes¬
sachen — L. Wir erwähnen aus den Urkunden nur das , was für
unsere Zwecke als nötig erscheint, damit es jeder schnell übersehen
kann . Tie Siegel sind genau geprüft worden , ihre Beizeichen
ließen sich fast immer feststellen.

1 . — 1331 September 28 . (Gedruckt im Jahrbuch XI . S . 86
nach einer Abschrift im König !. Staatsarchiv zu Münster . Man
berichtige hier S . 89 und 90 den Lesefehler kneth durch knech) :
Johan . Conraidt unde Mauritius brodere van Godes gnaden grcven
tho Oldenborch belehnen den Ritter Dietrich von Elmendorf mit
Gütern unter Zustimmung Johanns , Ottos und Wilhelms , der
Söhne Graf Johanns III . Söhne Konrads I. werden nicht erwähnt.

7// . und X'oni -ack 7.

2 - — 1336 Mai 14 . St . : üobsnnss st Oonrsckus krstrss

lltzj grstiü ooivitss in Olcksudorsb . Original in Osnabrück.
777 und Xoirr-ack I.

3 . — 1337 Oktober 27 . B . : ckobsrwis cksi gratis . S0INS8.
Großes Siegel Graf 777.

Jahrb . s. cldenb . Gesch. XV. 8
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4. — 1338 September2. St. (Osnabrück): äoimnnss et
0onraäu8 äsi gratis somitss in Oläsnborsb. Wie 1336 Mai 14.

/// . und ^ onrack/ .
5. — 1339 Mai 13. H.: 6onraäu8 äsi Gratia sonis8 in

Oläsnborsb. Siegel fehlt. Lonrack/ .
6. — 1340 April 25. H.. äobannss äsi gratia sowss in

Oläsnborsb verkauft zugleich für seine Söhne Johann. Otto,
Christian und Wilhelm Land an Kloster Hude. Siegel fehlen.
.Vo/tann/ //

7 — 1341 Februar 5. A. von Bremen: Oonraäus clei
gratis 60M68  in Oläenborob. Das große Siegel Lonrack« / .

8. — 1341 Mai 24. B.: 0onraäu8 cksi grab» oome8 in
Oläsnborg. Siegel fehlt. L'onrack/ .

9. — 1342 Februar 14. C-: äokannss st Oonraäu8 äsi
gratis somitss in Oläsnborg. Abschrift, / // . und Vo?ira<̂ / .

10. — 1342 April 18. St .-A.: äobannss äsi gratis somss
in Oläsnborsb mit Willen seiner Söhne Johann, Otto, Christian
und Wilhelm. 0onraäu8 somss siegelt mit. Siegel / .
erhalten. / //.

11. — 1342 Juli 1. H-: Konrad und feine Gemählin
Jngeborg. LoriT-Kt/ / .

12. — 1342 Dezember6. R.: Oonraäus äsi gratisS0MS8.
Siegel fehlt. Lonrack/ .

13. — 1343 Februar2. H.: Graf Konrad und seine Gemahlin
Jngeborg. Lonra«? / .

14. — 1343 September8. A. (von Bremen): Oonraärw
äsi gratis somss. / . großes Siegel.

15. — 1344 Januar 26. H.: Oonraäus äsi gratis S0M68
in Oläsnborsb. / lorrrack» / . großes Siegel.

16. — 1344 Mai 23. B-: Oonraäus äsi gratis somss in
Oläsnborsti. Lionrack« / . Siegel. Ebenso 1344 Oktober 31,
Dezember 13. B.

17. — 1344 Juni 6. (Abschrift aus dem 16. Jahrhundert)
äobannss äsi gratis somss in Oläsnborsb. Da ein Siegel nicht
erhalten ist. so ist es zweifelhaft, ob hier noch Johann III. oder
schon sein Sohn Johann IV. urkundet.
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18 . — 1345 Januar 6 . St .-A. (gedruckt von Halem , Ge¬
schichte des Herzogtums Oldenburg, I . 468 ) : Graf Konrad und
seine Söhne , die Junker Konrad, Gerd und Christian, und der
Junker  Johann mit seinen Brüdern Otto , Christian und Wilhelm
erteilen der Stadt Oldenburg den Freibrief. Großes Siegel
Konrads I., kleine Siegel seiner Sohne , großes Siegel des Neffen
Johann IV .; die der Brüder Johanns sind abgcfallen . H'om-ack I.
und IO.

19 . — 1345 Januar 6. St .: Die Stadt Oldenburg leistet
denselben Grafen (wie in Nr . 18 ) die Huldigung , ... . . . dat wie
Greve Conrade und sinen Kindern und Greve  Johanne und sinen
brodere . . . . truwe und hold Wesen schoten". Johann III . lebt
also nicht mehr. I . und -Io ?t«,r?r IO.

20 . — 1345 Februar 27 . B .: Oonrackus stlolmnnss cksi
A-atia eoinitss in Olcksnborsb. Zwei Siegel I . und
seines Neffen IO , der hier wie in Nr . 19 als Graf auf-
tritt, ohne sich Junker zu nennen.

21 . — 1345 April 6 . St . (Abschrift. Original im Osna-
brücker Stadtarchiv . Gedruckt Fahne , A., Grafschaft und Reichs¬
stadt Dortmund , II . S . 140 ): Oonrackus st loimnnss cksi gratis,
aornitss in Olcksnboreb . . . nna onnr pusris st Iratribns nostris.
Moni er«! I . und IO.

22 . — 1345 Juli 15 . B . : Oonrackn8 st ckollannss cksi
gratis ooniitss in Olcksnboreb. Siegel I ., es erscheint
hier zum letzten Male in Oldenburger Urkunden. Das Siegel

IO . ist abgefallen.
23 . — 1345 August 8 . A. Tittvortinghe : Oonrackus cksi

gratis coillss in Olcksnboreii. Siegel abgefallen. LonT-al I.
24 . — 1346 April 26 . B . : ckobsnnss ckonncsllns cksi^ratia

nomss in Olcksnborob. Siegel / o/t«»»rs IO , der hier wieder als
Junker auftritt.

25 . — 1346 Juui 15 . L.: Erzbischof Otto von Bremen
Sankt Graf Konrad von Oldenburg , daß er Wildeshauscn wieder
iu den Besitz des Erzstifts gebracht hat. I.

26 . — 1347 Januar 31 . (Sudendorf , H., UV . von Braun-
schweig-Lüneburg II , S . 113 , Nr . 149 ) : Herr Conrad Greve to

9*



132 Or, G. Rüthning.

Oldenborch schließt einen Vertrag mit den Herzögen Otto und
Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg. Da Konrad II. bis
1350 August 6 (Nr. 45) immer als Junker oder ckomiosllus
urkundet, so ist hier Lonrack / . zu verstehen.

27. — 1347 August 24. St.-A.: ckokann68 cksi gratia
6om68. Das Siegel Graf ./o/l «nn.r / Î .

28. — 1347 August 30. B.: ckodann68 cksi gratia ckowi-
csllna. Siegel 71"., der wieder als Junker  auftritt.

28 . — 1347 August 30. B.: ckodannsa cksi gratia ckomi-
eoüus in Olcksnborok. Siegel / I .̂

29. — 1348 Februar9. St.-A.: Junckere Johann unde
Junckere Conrad van der Gnade Godes Greven to Oldenborch.
Siegel / I". abgefallen. Großes Siegel Lonrack« / / . er¬
halten; es ist etwas kleiner als das Siegel Konrads I. und durch
die Beizeichen im Siegelfelde deutlich zu unterscheiden.

30. — 1348 März 13. B.: Zwei Urkunden, in beiden:
6onrscku8 6omiosI>u8 cksi gratia in Olcksuborod. Großes Siegel
^onrack» / / . mit Umschrift: 8. Lonraäi oomitia in Olcksnborob.

31. — 1348 Juli 3. B. : Lonrackua cksi gratis ckomiosllna
in Olcksnborg. Siegel abgefallen. / /.

32. — 1348 Dezember1. B.: 6onr »ckn8 ckoi gratia ckomi-
osllns. Kleines Siegel Lonrack» // .: Wappen mit Helmzier, Hörner
an der Außenseite mit Pfauenfedern besteckt(Sello im Jahrbuch I,
S . 74 und Siegeltafeln Nr . 10).

33. — 1349 März 25. B.: Oonrackua ckomiosllrm cksi gratis
nomäs in Olcksnborsb. Siegel abgefallen. Lonrack / /.

34. — 1349 April 19. A. Frese: Oourackns ckomi6sIIu8
cksi gratis eow68. / /.

35. — 1349 Juni 24 . O. Apen: Johann van Godes
gnaden Greve tho Oldenborgh. Siegel erhalten, -/okann
ohne die Bezeichnung ckoinissllus.

36. — 1349 September 28. B.: 6onracku8 ckomiosllus cksi
gratis «Minos. Großes Siegel Lonracts / /.

37. — 1350 Januar 7. B.: Oonrackua <Iomio6llu8 cksi
gratis 60 WS8. Siegel fehlt, / /.
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38 — 1350 Januar 15 B.: 6onrs6u8 6si Arktis clomi-
osllns in OI<ior>borc:l>. Kleines Siegel HrucF «77. wie in Nr.32.

39. — 1350 Januar 18. R-: 4obkllU68 6si Arktik SSWS8.
7l.

40. — 1350 Januar 20. O. Wardenburg: Junker Konrad,
Graf in Oldenburg. //.

41. — 1350 Februar 14. R.: 0vuikllu8 äomiosllll8 äsi
Gratia LOMS8 in Olclsuborsb. LoTrraei 77.

42. — 1350. Februar 24. B.: Ooursäu8 clsi Arktik äo-
missllus in OläsnkorA. Kleines Siegel L'onr»<7s 77.

43. — 1350 JllNl 25. B.: Oonrsäus clsi Arktik äowi-
oellu8 in Olllsuborsk. L »nnac7« 77. kleines Siegel.

44. — 1350 August 6. H.: Dietrich von Bardenfleth ur¬
kundet, Siegelung Johanns und Konrads, Grafen von Oldenburg:
nsenon nobilium virorum äuorum llobsnuik st Osnrklli somitunr
in TtläsuburA. Von nun an erscheint 7eonra<7 77. nicht mehr als
Junker.

45. — 1350 August 14. H.: 4obanns8 äsi Arktik soms8
bestätigt, daß sein Vater (pktsr N08 tsr llilsotus uobilis vir lobsouss
SOW68 in Olllsuborsb pis rssorllktiouik) Land an Hude verkauft
hat. Siegel fehlt, 71'. Vater Johann III . ist jedenfalls tot.

46. — 1350 September 22. B. : llobsnuss st 6onrs6u8
tltzi Arktis 6oniits8. Zwei große Siegel ^ o^ann«7V. und 77.

47. — 1351 Blärz 7. B. : llobsnnss 6si Arktik 60 IU 68. ^0-
/r«7rn 71'.

48 . — 1352 Februar 21, 25. B .: UrkundenL'onrac7« 7/.
mit seinem großen Siegel.

Zu den Urkunden der folgenden Jahre erscheinen die Vettern
Johann IV. und Konrad II . entweder einzeln, oder zusammen, immer
als Grafen, nie mehr als Junker oder äomisslli. Für die Be¬
stimmung des Todesjahres Graf Johanns IV. find noch folgende
Urkunden von Bedeutung:

49 . — 1355 März 29. St .-A.: Wi Johann , Kerften und
Wilhelm unse brodere, und wi Conrad, Gerd und Kerften unse
brodere, von Godes gnaden greven to Oldenborch. Die großen
Siegel Graf 7V. und 77o?»-a7.? 7/.
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50 . — 1355 September 6 . B . : llodannss st 0onraäu8 äsi

xratis somits8 urkunden für Otto und Konrad , Söhne Johanns,

der ein Sohn des nach 1323 und vor 1331 verstorbenen Grafen

Christian war , über den Verkauf eines Zehnten in Moordorf . Die

großen Siegel / V. und / /.

51 . — 1536 Mai 1. C. : llobannss st Lsnraclus 6si gratis
esmitss in Oläsaborsü . Die Siegel sind abgefallen , VV.
lebt also noch, er kommt aber von nun an in den Urkunden nicht
mehr vor.

52 . — 1357 Juni 30 . St . : Oonraärw 6si giatia soinss
beurkundet für die Brüder Otto und Konrad , Enkel Graf Christians,
den Verkauf der Hälfte ihrer Einkünfte in Neuenbrok . Siegel fehlt.

// . ohne Johann IV.
Aus anderen Gründen brauchen wir noch folgende Urkunden:
53 . — 1363 April 1 . Stadt Wildeshausen : Graf Konrad

von Oldenburg und Kersten sin broder . L'onract / / . und sein jüngerer
Bruder

54 . — 1371 April 25 . C : Oonraclus st Lürlstiullus <lsi giatia
iu Olclsllborsd oowitss . Großes Siegel / /.

55 . — 1391 April 2 . C : Darin sind folgende 2 Urkunden
vom 8 . September 1377 enthalten:

I . Graf Konrad II . von Oldenburg überträgt der Kirche in
Oldenburg zwei Kapellen und Vikarien daselbst mit allen Einkünften.
Dafür halten die Geistlichen a) die Totenfeier seines Vaters Kon¬
rad I . und seiner Mutter Engheburgis am 8 . Juli jedes Jahres,
d) der vier Grafen Moritz , Dekan von Bremen , Junker Christian,
Junker Gerhard und Junker Konrad von Bruchhausen und der
übrigen Ritter , Knappen und Bürger , die in Friesland gefallen sind,
am 20 . Juli jedes Jahres . Konrads II . Gemahlin ist Kunnegundis.

II . Junker (clomisslluo ) Christian von Gottes Gnaden Graf
in Oldenburg (vergl . Nr . 18 ) urkundet über dasselbe , aber die aus¬

bedungenen Memorien sind folgende : a) für Konrad I. und Jnge-
borg mit Söhnen und Töchtern , am 8 . Juli , b) für die Opfer von
Coldewärfe am 20 . Juli , s ) für Graf Christians Großvater Johann II.
am 12 . November , vum 8U18  uxorikus , kratribrm, kiliis ac trliabus ao
rwivsrsis somitibus st ooiuitwsis in äomiuio Olclsab . äskaustis , cl) für
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Graf Johann III ., Bruder Konrads l . und Gräfin Mathilde , ihre Söhne

und Töchter am 16 . August , s ) für Graf Johann IV . „den Jün¬

geren " und seine Brüder am 6 . Oktober . Es ist darauf zu achten,
daß Graf Christian hier , trotzdem er schon mindestens 32 Jahre

alt ist , neben seinem älteren Bruder Konrad II ., dem regierenden

Grafen Junker heißt , und man vergleiche Konrads II . Stellung zu

seinem Vater Konrad I.

Aus diesen urkundlichen Angaben wird nun das Ergebnis zu

ziehen sein . Im Jahre 1331 (Nr . 1) standen die Brüder Johann III.

und Konrad I . als Inhaber der gräflichen Gewalt gleichberechtigt

nebeneinander . Ihr Bruder Moritz widmete sich dem geistlichen

Stande . Johann III . urkundet als Graf zuletzt am 18 . April 1342

(Nr . 10 ). Am 6 . Juni 1344 (Nr . 17 ) urkundet ein Graf Johann

von Gottes Gnaden , das Siegel fehlt aber ; 1345 Januar 6 (Nr . 18)

ist Johann III . sicher tot , da er im Freibrief und der Huldigungs¬

urkunde der Stadt Oldenburg fehlt : für ihn steht sein Sohn Johann IV.

als Junker , aber mit dem großen Siegel wie sein Onkel Konrad I . ;

da Johann IV . aber in den Jahren 1345 (Nr . 20 , 21 , 22 ), 1346

(Nr . 24 ), 1347 (Nr . 27 . 28 ), 1348 (Nr . 29 ), 1349 (Nr . 35 ) und
1350 (Nr . 39 ) wechselnd auch zu der Zeit , wo nachweisbar Kon¬

rad I . noch lebt , bald Junker mit oder ohne den Grasentitel , bald

lediglich Graf genannt wird , so ist in Ermangelung des Siegels

der Urkunde von 1344 Juni 6 (Nr . 17 ) nicht sicher festzustcllen,

ob der dort genannte „Graf von Gottes Gnaden " noch Johann III.

ist , so wahrscheinlich dies auch sein mag . Nach der Urkunde von
1377 (Nr . 55 ) ist Graf Johanns III . Sterbetag der 16 . August.

Er ist demnach am 16 . August 1342 oder 1343 , spätestens aber,

wenn er die Urkunde vom 6. Juni 1344 noch ausgestellt hat , am

16 . August 1344 gestorben; für dieses Jahr entschied sich Ludwig
StrackerjaiU ), wenn auch nicht ganz auf sicherem Grunde , wie wir

soeben gesehen haben.
Seit 1331 trat Konrad I . allein oder mit seinem Bruder

Johann 111. in einer Reihe von Urkunden auf ; und nach der Urkunde
von 1345 Januar 6 (Nr . 18 ) konnte es scheinen , als wäre er nach

') Lübbcn, A ., Sachsenspiegel, Einleitung S . II.
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dem Tode des Bruders der einzige regierende Graf gewesen. Tat¬
sächlich wird er wohl die Geschäfte selbständig geleitet haben, immer¬
hin aber nahm neben ihm sein Neffe Johann IV. als der Erbe
des älteren Bruders eine andere Stellung ein als sein Sohn
Konrad II. Äußerlich zeigt sich dies in dem großen Siegel, das
jener schon 1345 führt; er urkundet aber auch als regierender
Graf wiederholt neben KonradI. und allein. Da er bald mit, bald
ohne den Junkertitel auftritt, so müssen wir für diesen auffallenden
Wechsel eine Erklärung suchen: er wird auf ganz natürliche Weise
verständlich, wenn wir annehmcn, daß Johann IV. bald als Erbe
der Grafenkrone nach seines Vaters Tode und damit, wir würden
sagen, nach dem Rechte der Erstgeburt und der Linealfolge, als
regierender Graf, bald aber als der jugendliche Neffe des im reifen
Mannesalter stehenden Oheims in der Stellung als Junker erscheint.
Wenn er nun 1348 Februar9 (Nr. 29) allerdings zum letzten
Male als Junker zusammen mit Junker Konrad und in den Urkunden
von 1349 (Nr. 35) und 1350 Januar 18 (Nr. 39) und von da
an immer als Graf und nicht mehr als Junker erscheint, so läßt
sich hieraus für das Todesjahr KonradsI. kein sicherer Schluß
ziehen, weil er auch schon bei seinen Lebzeiten in einigen Urkunden
den Junkertitel nicht geführt hatte. Dazu kommt aber etwas
anderes. Graf KonradI. ist zwar 31. Januar 1347 (Nr. 26)
urkundlich zuletzt nachzuweisen, aber erst in demselben Jahre 1350,
wo Johann IV. den Junkertitel endgültig ablcgte, tat dies auch
sein Vetter Konrad II.; bis zum 25. Juni 1350 (Nr. 43) nennt
er sich immer Junker, äai Zratia äomiosllus, äoniioöllus äsi gratia
coins8. Am 6. August 1350 (Nr. 44) und nachher immer ist er
lediglich Graf. Hier gibt es nur zwei Möglichkeiten: entweder
Graf KonradI. ist schon seit der Zeit nach 1348 Febr 9 (Nr. 29),
wo sich Johann IV. zum letzten Male Junker nennt, tot, und
Konrad II. hat neben seinem mehrberechtigten Netter(Johann IV.)
noch nicht die Gleichberechtigung im Titel durchsetzen können, bis
es ihm nach seiner tatkräftigen Beteiligung an der Bremer Fehde
seines Oheims Moritz und seinen! Ritterschlags im Juni 1350 ge-

' ) Vergl . von Nippen , Genealogie der älkercn Grafen von Oldenburg.
Bremisches Jahrbuch IX . S - 143, Note 40.
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lang , den Junker bei Seite zu setzen, — oder Graf Konrad I . ist

erst im Sommer 1350 gestorben , und ganz von selber fiel damit

für seinen Sohn Konrad II . der Junkertitel weg . Es ist vielleicht

möglich , das Nichtige zu treffen . Da die Väter Johann III . und
Konrad I . immer gleichberechtigt gewesen waren und auch die Sohne

als Junker einträchtig neben einander urkundeten , wie sie es später

als regierende Grafen getan haben (vergl . Nr . 29 , 44 , 46 , 49 , 50 ),

so müßte Konrad II . auch nach dem Tode Konrads I . etwa im

Jahre 1348 , sollte man meinen , sogleich von seinem Vetter als gleich¬

berechtigt anerkannt worden sein . Da aber Konrad II . als Junker

und Johann IV . als Graf noch bis in den Sommer 1350
urkunden , so muß der alte Konrad I . solange noch gelebt haben:

der Regierungswechsel trat demnach zwischen dem 25 . Juni und dem
6 . August , oder besser dem 22 . September 1350 (Nr . 46 ) ein , und

dazu paßt das als Sterbetag in der Memorie für Konrad I . an¬

gesetzte Datum . Konrad I . ist also , wenn meine Beweisführung
Billigung findet , am 8 . Juli 1350 gestorben . Wenige Tage später,
am 13 . Juli , schloß sein Bruder Moritz Frieden mit der Stadt

Bremen, ' ) die von der Pest aufs schwerste hcimgesucht war , und

der junge Konrad II . kehrte nach Oldenburg zurück.
In den folgenden Jahren treten Johann IV . und Konrad II.

in dieser Anordnung wie einst ihre Väter als regierende Grafen

auf (Nr . 49 , 50 , 51 ), Johann IV . zum letztenmal am 1. Mai 1356

(Nr . 51 ). Am 30 . Juni 1357 (Nr . 52 ) urkundet Konrad II . allein

für zwei Söhne eines Vetters , für die er noch am 6 . September
1355 (Nr . 50 ) zusammen mit Graf Johann IV . geurkundet hatte.

Dieser wird demnach in der Zeit vom 1. Mai 1356 bis zum

30 . Juni 1357 gestorben sein . Da seine Totenfeier nach der wieder¬

holt genannten Urkunde (Nr . 55 ) auf den 6 . Oktober gelegt ist , so
läßt sich als sein Sterbetag der 6 . Oktober 1356 bestimmen.

Wenn fernerhin in der Urkunde vom 1. April 1363 (Nr . 53)

ein Graf Konrad mit seinem Bruder Christian zusammen genannt
wird , so ist dies kein anderer als Graf Konrad II . mit seinem

jüngeren Bruder , dem Ahnherrn des weitverzweigten Hauses Olden-

0 Vergl. Schumacher, H. A., Die bremische Erzbischofsfchde zur Zeit des
großen Sterbens 1348—1351, Bremisches Jahrbuch VI , S . 248.
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bürg, und nicht Graf KonradI., wie Kahler und Oncken im Jahr¬
buch(III, 7 und X, 139) annahmen. Übrigens war jener Graf
Christian, der 1368 bei Coldcwärfe siel, keineswegs der Bruder
KonradsI., wie Kahler meinte; es war auch nicht der Bruder
Konrads II.; denn dieser Christian(vgl. Urkunde 1371 April 25,
Nr. 54) ist noch 1399 nachzuweisen. Es war vielmehr der Vetter
Konrads II., der Sohn Johanns III.

Wir stellen zum Schluß das Ergebnis zusammen.

Christian,
zuletzt 1323

erwähnt

Johann II ., -s- 12 . November 1314 — 16.

Johann III,
r spätestens 16. August 1344,

vielleicht schon
ein oder zwei Jahre früher.

Johann IV , Christian,
-t 1356 ch 1368

6 . Oktober. 20 . Juli.

Konrad I ., Moritz,
1- 1350 -s- 1368
8. Juli 20 . Juli

Konrad II ., Gerhard, Christian
zuletzt 1401 -s- 1368 1399

erwähnt . 20 . Juli

Moritz Dietrich, Christian
1- 1420 . 1- 1440 . -s- 1421.



VII.

Ein Zollkrieg
zwischen Oldenburg und dem Königreich

Westfalen in den Jahren 1809 u. 1810.
Von vr. Pagenstert.

ZZie eigenartigen politischen Verhältnisse im ehemaligen Amts-
,5̂1 distrikte Damme, wo münstersche und osnabrückische Untertanen
durch einander wohnten, führten Jahrhunderte lang zu manchen
unliebsamen und unerquicklichen Auseinandersetzungen. Ein kleines
Nachspiel dieser Verhältnisse, das m. W. nach nirgends Erwähnung
gefunden hat, fand statt zur Zert, als das Osnabrücker Land einen
Bestandteil des Königreichs Westfalen bildete. Unter dem9. Juli
1809 berichtet der Dämmer Obervogt Henke an das Amt Vechta,
daß der Kontrolleur Breusing in Osnabrück die Müller in Damme
und Handorf, die osnabrückisch waren, angewiesen habe, die früher
müusterschen, jetzt oldenburgischen Untertanen in gleicher Weise zu
behandeln, wie vie früher osnabrückischen, jetzt westfälischen Untertanen,
daß jeder, der Getreide zum Mahlen nach der Mühle schicken
wolle, sich beim Steuerempfänger zu melden und eine Konsumtions¬
steuer zu entrichten habe; alle Wege sollten besetzt werden, damit
die oldenburgischen Untertanen zu keiner anderen, als nach einer Dämmer
bezw. der Handorfer Mühle fahren könnten. Das Amt Vechta



140 Or . Pagenstert.

antwortete zurück , daß dem Dämmer Stenerempfänger bemerklich
zu machen sei, daß die Erlegung einer Konsumtionssteuer von den
oldenburgischen Untertanen nicht gefordert werden könne , und daß der
Obervogt Henke sich bemühen solle , daß von diesem Ansinnen
Abstand getan werde . Auf des letzteren Anraten hin wurden nun
die Dämmer und die Handorfer Müller in Osnabrück vorstellig , daß,
wenn man von den oldenburgischen Untertanen eine Konsumtionssteuer
beim Mahlen verlangen würde , die Beamten in Vechta den Befehl
erlassen könnten , daß sämtliche oldenburgische Untertanen in Damme ihr
Getreide nach Schmede zum Mahlen geben sollten , und daß hier¬
durch die westfälischen Müller Schaden erleiden würden . Das hatte
zur Folge , daß von einer Konsnmtionssteucr für oldenburgische Unter¬
tanen vorläufig abgesehen wurde , nur sollten die Müller das aus¬
wärtige Mahlgut in Säcken , die gezeichnet , d. h. mit dem Namen
des Eigentümers und dessen Wohnorts versehen waren , annehmen
dürfen . Unter dem 31 . Juli berichtete der Obervogt nach Vechta,
daß einem oldenb . Untertan Haskamp Sack und Mehl , das er in
des Meiers Mühle hatte mahlen lassen , beim Nachhausegchen ab¬
genommen und ihm nicht wieder ausgchändigt sei, da es nicht ge¬
zeichnet gewesen sei. Das Amt Vechta berichtete den Vorfall an
die Regierung in Oldenburg . Diese fand nicht , daß durch das Vor¬
gehen gegen Haskamp den landesherrlichen Gerechtsamen zu nahe
getreten sei, falls nicht etwa in Rücksicht des Ortes , wo der genannte
Haskamp auf dem Rückwege von der Mühle angehalten worden
sei, eine Hohcitsverletzung sich ergebe ; im übrigen bleibe es dem
Amte überlassen , sich bei der höheren Steuerbehörde in Osnabrück
den vorliegenden Umständen nach um Verschonung seiner Amts¬
eingesessenen mit der angedrohten Strafe zu verwenden . Damit
schien die Sache ihr Bewenden zu haben . Indessen am 10 . März
des folgenden Jahres 1810 konnte der Obervogt melden , daß am

folgenden Tage die Accise von der westfälischen Polizei bei den
oldenburgischen Untertanen mit Gewalt eingeführt werden und alle
Wege nach der Kruppschen und Sichernder Mühle täglich durch die
Gensdarmerie und andere Polizeibeamtc besetzt werden sollten , damit,
wenn ein oldenburgischer Untertan ertappt werden sollte , ihm die
getragenen oder geladenen Getreide genommen würden . Ein ähn-
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licher Bericht lief auch von dem Vogt Schwictering in Neuenkirchen

ein . Daß die Sache sich wirklich so verhielt , bewies eine Ver¬

fügung vom 21 . Mürz l810 , die der Vördcner Maire Schilgen

von dem Kontrolleur Breusing erhielt , und die erstcrer am 27 . März

an das Amt Vechta sandte . Diese Verfügung hatte folgenden

Wortlaut : „Herr Maire ! Es ist von dem Herrn Finanzminister

unter dem 8 . dieses beschlossen worden , daß alle innerhalb der

Grenzen des Königreichs Westfalen belcgenen von demselben einge-

schlosscnen Untertanen und Ortschaften , gleich den hiesigen mit der

Konsumtions - und Eingangssteuer belegt werden sollen , um den

cinländischen Gewerbetreibenden Vorschub vor den Ausländern zu

geben , und um den elfteren vor den letzteren alle möglichen Vor¬
teile zuzuwenden . Diese Vorschrift tritt bei den in dem Umfange

Ihres Kantons wohnenden Oldenburger Untertanen in Ausübung,

und ich bin beauftragt , zur Ausführung derselben alle zweckmäßigen

Anordnungen zu treffen und auf deren Befolgung mit Nachdruck

zu achten . Diese Untertanen sind demnach verbunden : 1) Wenn

sie auf diesseitigen Mühlen ihr Getreide vermahlen lassen , solches
tarifmäßig ä 6 H pro Scheffel , Malz und Branntweinschrot aber,

zum Ersatz der Fabrikationssteuer , außerdem 12fach zu versteuern.
2) Wenn sie steuerbare Waren auf das westfälische Territorium aus
der Fremde beziehen , oder durch dasselbe nach dem Auslande wiederum

versenden , dann sind sie gleichfalls gehalten , davon beim Durchgänge
die Steuer zu erlegen . Im Weigerungsfälle sollen die Güter sofort

in Beschlag genommen , konfisziert und verkauft , sowie auch die

Müller mit der gesetzlichen Strafe belegt werden , wenn sie von den

Oldenburgern unversteuertes Getreide in ihre Mühlen ausnehmen.

Ich habe ckato die Steuer -Bureaus Ihres Cantons mit einer aus¬

führlichen Instruktion über die Erhebung der Steuer versehen und
so wie alle Aufseher nebenher angewiesen , im Falle einer hart¬

näckigen oder gar gewalttätigen Renitenz der Oldenburger sich von

Ihnen die nötige Hülfe zu erbitten . Sie , Herr Maire , ersuche ich
demnach , diese Unterstützung dem benötigten Offizianten geneigt

angedeihen zu lassen und auch die in Ihrem Canton stationierte
Gensdarmerie dazu aufzusordern , folglich von Ihrer Seite zur

Erreichung des intendierten Zweckes alles mögliche beizutragen,
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insgleichen auch den Müllern Ihres Cantons von obiger Ver¬
fügung und der im Übcrtretungsfalle sie treffenden Strafe am
26 tcn früh als dem tsrrnino a guo geneigt Kenntnis zu geben.
Ich wünsche aber , daß diese Verfügung vor solchem Zeitpunkt nicht
bekannt werden möge . Ich werde mich aber vorher nach Damme

begeben , um den Oldenburger Vorstehern diese Einrichtung bekannt
zu machen und ferner in looo die bchufigcn Arrangements zu
treffen ." Das Amt Vechta gab dem Obervogt Henke den Auftrag,
daß er gegen die Einführung dieser Steuer feierlichst protestieren
und von jedem Vorfall schleunig Nachricht geben solle , ließ dem
Kontrolleur Breusing in Osnabrück ein Gesuch um vorläufige Auf¬
hebung dieser Verfügung zugehcn und berichtete zugleich an die
Regierung in Oldenburg . Während Amt und Regierung noch über
die zu treffenden Maßregeln berieten , konnte der Obcrvogt Henke
von Gewalttätigkeiten gegen die oldenburgischen Untertanen in Damme
berichten . Am 3 . April hatte die westfälische Polizei dem Zeller
Bowing , einem oldenburgischen Untertanen , Fleisch , welches er bei

dem Schlachter Grevcnkamp gekauft und zu einer Haushebung hatte
bringen wollen , abgenommen , weil das Fleisch von dem osnabrückischen
Steuereinnehmer Stordeur nicht veraccifet war . Dasselbe Schicksal

widerfuhr am folgenden Tage dem Oldenburger Gerd Boelker,
dessen Magd nicht nur alles Fleisch , sondern auch die Pflaumen
und Weißbrot samt dem Korbe abgenommen wurde . Am 6 . April
wurde der Ehefrau Berting und dem Heinrich Rouncbaum in
Kruthaups Leibzucht zu Osterdamme das Bier , das sie von Bäcker
in Damme geholt hatte , von dem westfälischen Polizeidicner ge¬
nommen . Am 7. April denunzierte der Obervogt den Gerd Boelker,
daß er die ihm abgenommenen Sachen hinterher beim Osnabrücker
Vogt Stordeur veraccifet habe . Das Amt Vechta antwortete , daß
die oldenburgischen Untertanen sich hartnäckig halten sollten , und
bemerkte tadelnd , daß der Vogt sich seiner Schuldigkeit gemäß gar
nicht für die Damnifizierten verwendet und die genommenen Sachen
zurückgefordert habe . Dieser ließ aber die Beschuldigung nicht auf
sich sitzen und sandte zum Beweise , daß er seine Schuldigkeit getan
habe , zwei Antworten ein , die ihm von Stordeur zugeschickt waren.
Unter dem 10 . April erhielt das Amt die Nachricht , daß im Auf-
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trage des Herzogs bei der König !, westfälischen Behörde in Kassel
die nachdrücklichsten Schritte wegen Zurücknahme der den olden-
burgischen Untertanen nachteiligen Verfügungen getan seien ; nnterdes
sollten die Eingesessenen in den weiter vorkommenden Fällen , um
Tätlichkeiten , die das gute nachbarliche Verhältnis stören könnten,

zu vermeiden , der Gewalt unter Protestation weichen , das von
ihnen Erpreßte aber genau notieren und auch dem Amte angeben,
damit für dessen Rückgabe gesorgt werden könne . Am 22 . April
berichtete Vogt Henke von einer ncncn Gewalttat . Am 21 . April
war der Tochter des Friedrich Meier ein Viertel vom Kalb , weil cs
nicht veraccisct war , von dem westfälischen Kommiscn genommen,
diesem aber von den Söhnen des Friedrich Meier wieder entrissen
worden . Am andern Morgen wurde einer dieser Söhne , Johann

Hinrich , vor der Kirchtür in Damme von dem Polizcidicner Peckeskamp
arretiert und nach Vörden gebracht . Ta die Protcstation des Vogts

hiergegen bei dem Steuereinnehmer Stordenr keinen Erfolg hatte,
wandte sich das Amt Vechta protestierend an den Maire Schilgen

Vörden und stellte die Forderung , daß Joh . Hinr . Meier wieder

auf freien Fuß gesetzt würde . Dieses Schreiben hatte Erfolg : der
Verhaftete wurde auf eine in Vörden gestellte Bürgschaft wieder
entlassen . Indessen hörten die Repressalien gegen die oldcnburgischen
Untertanen noch nicht auf . Am 6 . Mai wurde dem Zeller Dramann
in Osterfeine Fleisch von einem halben Kalbe genommen , weil es

nicht versteuert gewesen war ; dem Zeller Kumpup hatte man auf
oldcnburgischem Grunde vor dem Hause des Josef Drauwe

r/2  Pfund Tabak abgenommen , dem Franz Lange einen Sack
voll Holschen auf Piepers Gründen ; doch hatte Lange mit seinen

Söhnen die Oberhand gewonnen und seinen Sack wieder genommen

usw - usw . Der letzte Angriff auf einen oldenburgischen Untertan
wurde am 21 . Mai 1810 nach Vechta gemeldet . Am 18 . Mai

hatte der westfälische Steuerdiener den Kötter Kuhlmann aus Sier¬
hausen angehalten und ihm vier Säcke Mehl vom Wagen genommen.
Unterdessen scheinen die Verhandlungen der oldenburgischen Regierung
wit der Regierung in Kassel keinen besonderen Erfolg gehabt zu

haben . Am 10 . Dezember 1810 war die Breusingsche Verfügung
noch nicht zurückgezogen , wie aus einem Bericht des B . A . Huesmann
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in Neuenkirchen an das Amt Vechta hcrvorgeht . Zwei Monate

später wurde Oldenburg dem französischen Kaiserreiche einverleibt
und damit der Gegensatz zwischen ehemals mnnsterschen und osna-

brückschen Untertanen verwischt . Als drei Jahre später die alte

Ordnung wiederkehrte , war das Königreich Westfalen von der Bild¬

slüche verschwunden . Die Grenzregulierung , vom Jahre 1817 hat
den Stein des Anstoßes für immer aus der Welt geschafft.



VUl.

Das Gogericht Sutholte, die Freigraffchaft
und das Hol;gericht;u Goldenstedt.

Bon Senator I )r . En gelte,  Linden Hannover.

'An den ältesten Zeiten fehlte es in Niedersachsen im Kriege wie
^ im Frieden an einer den ganzen Stamm umfassenden politischen
Einheitlichkeit. Das weite Gebiet der Niedersachscn zerfiel in Gaue

deren Umfang durch die natürlichen Grenzen wie Höhenzügc,
Bäche, Niederungen, Moore usw. bestimmt wurdet) Den ent¬
scheidenden Willen in diesen Gauen besaßen die freien Eingesessenen
des Bezirks. Sie traten zusammen, wenn cs sich um allgemeine
Bestimmungen über die gemeine Gau-Mark handelte, sic hielten in
Zivil- und Straf-Sachen Gericht ab, sie wachten auch über Wehr
und Waffen. Ihre Versammlungen bildeten den Mittelpunkt des
öffentlichen Lebens, der Rechtsprechung und des Kriegswesens. In
diesen Versammlungen führten die von den freien Eingesessenen des
Bezirks aus ihrer Milte gewählten Gaurichter den Vorsitz?) Vor
das Forum dieser Landgerichte gehörten neben den Streitigkeiten
über die gemeine Gaumark sämtliche Zivil- und Straf-Sachen.
Dos Urteil wurde von den das Gericht umstehenden freien Ein-

>> Ernst Mayer , Deutsche und Französische Verfassungsgeschichtevom
9 .- 14. Jahrhundert 1899 Bd. I S . 482 ff.

' ) Stüve , Untersuchungen über die Gogerichte in Westsalen und Meder-

sachsen 1870 S . 67 ff. Slobbe : Die Gerichtsverfassung des Sachsenspiegels im
X.V. Bde. der Zeitschrift für deutsches Recht und deutsche Rechtswissenschaft 1854
S . 119 ; Meyer a . a. O . S . 446.

Jahrb . f. Oldenb. Geich. XV . ^0
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gesessenen , den Gerichtsgcnossen , gefunden , von dem Richter als
Verhandlungsleiter verkündet und durchgeführt.

Ebensowenig , wie es ursprünglich Gerichte gab , die diesen
Landgerichten übergeordnet waren , gab es Gerichte unter diesen
Landgerichten .h Wohl aber bestanden zu jener frühen Zeit auch
schon besondere  Marken - und Holz - Gerichte über diejenigen
Marken , an denen die Eingesessenen mehrerer  Gaue berechtigt
waren . In diesen besonderen  Mark - und Holz -Gerichten wurde
von den Markgenosscn der verschiedenen beteiligten Gaue unter
Vorsitz eines von ihnen aus ihrer Mitte gewählten Genossen die
betreffende Mark oder Holzung angehende Sachen verhandelt.

Bei vielen der Gaue hatte sich infolge des Anwachsens der
Bevölkerung und des dadurch bedingten engeren Zusammcnwohnens
ganz von selbst das Bedürfnis herausgestellt , einzelne Uuter -Gau-
Bezirke , sogenannte Goe , mit eigenem Richter und eigener Gerichts¬
stätte zu schaffen . Die alten , den ' ganzen Gau umfassenden , drei-
oder viermal jährlich stattsindenden Landgerichte blieben zunächst
neben den Gerichten der kleinen Goe , den sogenannten Gogerichten,
bestehen und bildeten dann eine Art Obergericht , bei dem die einzelnen
zu ihm gehörigen Gogerichte in zweifelhaften Fällen Belehrung und
Entscheidung suchten ? )

' ) Bauerschaften im heutigen Sinne gab es nicht ; weithin zerstreut lagen
die wenigen Gehöfte.

' ) Tie Vertreter der älteren Lehre , z. B . Rogge ( Über das Gerichtswesen
der Germanen 1821 S . 45 , 46 , 51 ), Maurer (Geschichte des altgerman . namentl.
altbair . öffentl . mündl . Gerichtsverfahrens pp . 1824 S . 76 ) , v . Savigny (Ge¬
schichte des röm . Rechts im Mittelalter 1834 Teil 1 S . 249/50 ) , Gierke (Rechts¬
geschichte der deutschen Genossenschaft 1868 S . 211 ), hielten die ordentliche
Gerichtsversammlung der vor - und nachkarolingischen Zeit für eine Versammlung
aller Genossen des großen Gaus . Soweit Friesland in Betracht komnit , schließt
sich dieser Lehre an : v . Richthofen (Untersuchungen über Friesische Rechts¬
geschichte 1880 ff., Teil I , II , III , insbesondere I S . 146 ff.) und Meyer (a . a . O.
Bd . I S . 443 ).

Eine zweite Gruppe von Rechtsgelchrten und Schriftstellern bezeichnet die

Gerichtsversammlung des großen Gaus als eine neue Einrichtung Karls des
Großen ; die alten Gerichte der kleinen Goe hätten zwar sortgcdauert , aber mit
nur untergeordneter Bedeutung . So insbesondere Weiske (Die Grundlagen der
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Diese Verfassung Nicdersachscns wurde von Karl dem Großen
der Verfassung des Fränkischen Reichs vor allem in der Richtung
angepaßt , daß als oberste königliche Beamte Grafen eingesetzt und
ihnen die gerichtliche und militärische Verwaltung mehrerer Gaue
als Grafschaft übertragen wurde . Durch diese Neuordnung wurde
die Verfassung der alten Land - und Gogerichtc nach zwei Richtungen
hin einer Veränderung unterworfen . Der Richter wurde zwar nach
wie vor von den Gcrichtsgenosscn gewühlt , aber nicht mehr als
ein unabhängiger nur den Gerichtsgcnossen Rechenschaft schuldender
Richter , sondern als der Stellvertreter des Grafen in dem ihm
unterstellten Go/s als Gograf . Sodann wurde infolge der

fränkischen Eroberung das freie Eigen der Besiegten als Königs¬

gut angesehen und einerseits mit einer bestimmten Abgabe , dem
Königszins , und gewissen Vcräußerungsbeschränkungcn belastet,
anderseits aber auch mit einer Anzahl von Vorrechten ausgcstattet.
Die Folge dieser Behandlung des freien Eigens war , daß die

jeweiligen Besitzer freien Eigengutes sich zu einer Genossenschaft
zusammenschlossen und alle Prozesse und Auflassungen von Eigcn-
gütern in besonderen unter dem Vorsitz des Grafen oder seines für
den Umfang der ganzen Grafschaft  bestellten Stellvertreters

gehegten Gerichten ordneten und Vornahmen ? )
Der Schwerpunkt der ganzen Gerichtsbarkeit blieb aber nach

wie vor bei den Land - und Gogerichtcn . Hier wurde alles ver-

friihercn Verfassung Deutschlands 1836 S . 66 ) und Waitz (Deutsche Versasjungs-
geschichte 1844 - 47 Bd . II S . 448 ).

Die dritte Meinung , vertreten durch Eichhorn (Deutsche Staats - und

Rechts - Geschichte 1844 W 74 , 75 ) , Dhudidum (Die Gau - und Mark -Versassung
in Deutschland 1860 S . 82ff .) , Sohm (Die Fränkische Reichs - und Gerichts-
Verfassung 1871 S . 277 ff. und 296 ff.) und andere , will von Gerichtsvcrsamm-
lungen des großen Gaus nichts wissen , erkennt vielmehr für alle Zeiten nur
Gerichtsversammlungen der kleinen Goe an.

Ich halte die von mir im Text dargelegte Ansicht sür die am meisten
der natürlichen Entwicklung entsprechende.

' ) Heck, Der Sachsenspiegel und die Stände der Freien 1905 S . 207,

239 u . s. f.
2) Siehe Heck a . a . O . S . 168.
Daß im Grasengericht auch schwerere Strafsachen der Freien Verbandelt

morden sind , wie Heck annimmt , habe ich sür Niedersachsen nicht feststellen können.
10*
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handelt , was nicht vor die Marken - und Grafengerichte gehörte:
Zivil - und Strafsachen Der Gograf als ständiger Vertreter des
Grafen saß dem Gerichte vor , der Umstand brachte das Urteil ein.

In dem Begriff der Stellvertretung liegt es , daß der Graf jederzeit
befugt war , in den verschiedenen Gogerichten seiner Grafschaft den
Vorsitz selber zu übernehmen.

Die zwangsweise eingeführte fränkische Verfassung wurde
bereits seit dem Ausgange des 9 . Jahrhunderts durch die
Jmmunitätsverleihungen der Kirchen , Klöster und Stifte durch¬
brochen ; überall wurden Personen und Grundstücke , ja ganze
Dörfer aus dem Grafschaftsbezirk losgelöst und besonderen von der
Gewalt des Grafen unabhängigen Richtern (aävoeatrw , Vogt)
unterworfen . Die Folge dieser Entwicklung war , daß im 9 . und
10 . Jahrhundert eine Unmenge kleiner dem Grafen nicht unter¬
stellter Verwaltungs - und Gerichtsbezirke neu entstand ? )

Die Auflösung der fränkischen Verfassung wurde auch dadurch
beschleunigt , daß das Grafcnamt erblich wurde und meistens jedem
der Erben ein bestimmtes Teilgebiet der Grafschaft zur Ausübung
der Grafschaftsgewalt zugewiesen wurde ? ) Die erblichen Grafen
verkauften , vertauschten und verpfändeten bald einzelne Höfe , Dörfer
und Teile ihrer Gerichtsbarkeit an andere Grafen , an Edle , Vögte,
aber auch schon vielfach an ihre eigenen Lehnsleute.

Die Grafschaft verlor weiter dadurch an Bedeutung , daß im
Anfang des 12 . Jahrhunderts das freie Eigen und der Kreis der
Freien infolge der Herausbildung des Lehnswesens ganz erheblich
abgenommen hatte ? )

Dieser Zustand allgemeiner Zersetzung und Zersplitterung der

gräflichen Gewalt bewirkte von selbst ein allmähliches Wieder¬
erstarken der durch die Einführung der fränkischen Verfassung

' ) Lindner : Die Vehme 1888 S - 319 ; Thudichum a . a . O . S . 85;
Stüve a . a . O S . 9/10.

*> Thudichum a. a . O . S . 85 ; Stobbe a. a . O . S . 87 ; Nieberding,
Geschichte des ehemal . Niedersiifts Münster PP. 1840 , I , S . 123.

Stüve a . a . L . S . 8 ; Schmitz , Die Gogerichte im ehemal . Herzogtum
Westfalen im 59 . Band der Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertums¬
kunde , 1901 , Abt . 2 , S . 105.
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zurückgedrängten gogräflichen Rechte , das schließlich wieder zu dem
ursprünglichen Zustande zurücksührtc , daß der Gograf sein Amt
nicht mehr als Stellvertreter des Grafen , sondern als selbständiger
Richter versah.

Vielfach war auch die ursprünglich auf Wahl beruhende Richter-
tütigkeit des Gografen schon früh zn einem erblichen im Besitz einer
Familie befindlichen Amt geworden .' )

Anderseits war der Kreis der Gerichtsgenossen wohl schon
derzeit dahin erweitert , daß alle diejenigen Gerichtseingesessencn,
welche in dem Gerichtsbezirk eigenen Rauch hatten , die sog . Haus¬
leute — ohne Unterschied , ob frei oder unfrei — den dingpflichtigen
Umstand des Gerichts bildeten.

So war wohl schon im 12 . Jahrhundert das Gogericht in
Niedcrsachsen wieder zu dem vom Grafen unabhängigen Volksgericht

geworden.
Die Grafengcrichte , die späteren Freidinge , waren zu Streu¬

bezirken geworden , in ihnen wurde über das echte Eigen und da¬
mit zusammenhängende Dinge gerichtet ?).

Schon im 13 ., besonders aber im 14 . Jahrhundert wurde
dann eine große Anzahl Städte von der Gerichtsbarkeit des Go¬

grafen teils völlig , teils in beschränktem Umfange befreit und einem
besonderen meist landesherrlichen Stadtrichter unterstellt . Im 15.
und 16 . Jahrhundert erfolgte dann wiederum eine Vereinigung der
Stadtgerichte mit den Gogerichten und damit eine Zentralisation
der landesherrlichen Gerichtsbarkeit )̂

Zu den Gauen , deren den ganzen Gau umfassende Vollver¬

sammlungen aus vorfränkischer Zeit sich bis in das 18 . Jahr¬
hundert hinein erhalten haben , gehört auch der die alten Ämter
Wildeshausen , Vechta , Diepholz und die nordöstliche Hälfte des
Amtes Cloppenburg umfassende LerigcnU ).

*) Meyer a. a . O . S . 447.
h Später entwickelten sich in Westfalen aus diesen Freigerichten die Vehm-

gerichte - Vgl . Lindner a . a . L ., insbesondere auch die Einleitung S . XVIII und
Schmitz a a . O . S . 114.

's Schmitz a . a . O . S . 93 fs.

Genauere Umschreibung des Lerigaus siehe in meiner Abhandlung über

das Gogericht auf dem Dcsum : Jahrbuch XIV , 1905 , S . 34.
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Die in den Jahren 819 nnd 855 dem im Lerigau belegencn
Kloster Visbeck mit den zu ihm gehörenden zahlreichen Kirchen,
Grnndstücken und Personen erteilte Immunität , die im Jahre 851
erfolgte Gründung des Alexanderstifts Wildeshausen und die vier
Jahre später vom König Ludwig dem Deutschen ausgesprochene
Befreiung der Besitzungen dieses Stiftes von der grafschaitlichen Ge¬
richtsbarkeit hatten schon früh die Einheit des Gaus gesprengt ' ) ?).

Als Grafen im Lerigau erscheinen urkundlich nachweisbar:
Heinrich i . I . 947 )̂ und Bernhard i . I . 980si , letzterer auch zu¬
gleich als Graf im angrenzenden Dersagau °).

Mit dein Jahre 980 verschwindet die Bezeichnung Lerigau.
Auch von Grafschaften und sonstigen Gerichtsbarkeiten im Bezirk
des früheren Lerigaus wissen die urkundlichen Nachrichten bis zur
Mitte des 11 . Jahrhunderts nichts . In den Jahren 1068 — 1090
aber tritt eine große Grafschaft hervor , die sich fast über den ganzen

0 Osnabrücker U . Buch von Philippi Bd . I Nr . 7 , 33 , 37 , 38.

2) Im 11 . Jahrhundert besaß Corvey als Rechtsnachfolger von Visbeck
allein im Lerigau über 300 Morgen Salland und über 1200 Morgen an etwa
100 Bauernfamilien ausgegebenes Land : alles immunes Gebiet . Wohl ebenso¬
groß war der im Lerigau belegene immune Besitz des Stiftes Wildeshausen.
Das Kloster Werden besaß schon um 890 im Lerigau zahlreiche von der graf-
schaftlichen Gerichtsbarkeit befreite Güter und Personen.

Siehe hierzu : Die Bau - und Kunstdenkmiiler des Herzogtums Oldenburg
1896/1903 Hest l S . 13 - 18 , II S . 22 ; Osnabr . U . B . I Nr . 46 , 57.

' ) Osnabr . U . B . I Nr . 90.
H Osnabr . II . B . I Nr . 113 . „ . . . . IVigilcksvbuson oum nronsstsrio

sansti wartina Llsxainchri ) , Lwmsri , I . son , Ikriduri in somitatibus Lsrn-
barcki oomitis (nämlich Drebber und Lohne ) st Lilbarcki (nämlich Ammeri , wohl - -
Westerstede ) in ps ^ is guogus Uori (nämlich Drebber ) , vsrsiburß (nämlich Lohne)
st ^ mmsri (nämlich Ammeri - Westerstede ) . . . ." Das Stift Wildeshausen
war so bekannt , daß es eines Hinweises , in welchem alten Gau es lag , nicht
bedurfte . Die Deutung erscheint mir natürlicher als die von Nieberdmg a . a . O.
I S . 136 gegebene.

Vielleicht ist der Graf Bernhard der Urkunde von 980 identisch mit dem¬

jenigen Grafen Bernhard , welcher i . I . 978 als Graf im Lidbeckegau (in ihn,
Lübbecke ) erscheint (Falke Trad . Corb . S . 849 ). Bernhards Grasschaft hätte
sich dann i. I . 980 bereits über Teile dreier Gaue erstreckt.

") Der Dersagau schloß sich westlich an den südlichen Teil des Lerigaues
an , umfaßte die Kirchspiele Damine , Steinfeld , Neuenkirchen , Vörden , Lohne,
Dinklage und Vechta . (Siehe Philippi , Osnabr . 11. B . 1. S . 361/362 .)



Das Gogericht Suthvltc , die Freigrafschaft und das Holzgericht zu Goldenstedt. 151

Bezirk des Bistums Osnabrück hinzog, also neben Teilen des Derse-
gaues und der Gaue Threcwiti' ) und Suthbergi auch solche des
Lerigaus umschloß. Es ist die Grafschaft Adalgers, Wichings Sohn,
der bald in Person, bald durch seine vioaoomitss, die Grafen
Waldcrich und Wezelo, in Laer, Remsede, Berghansen, Voxtrup,
Schleptrup, Espcl und Rödenbeck Gerichtsverhandlungen über die
Übertragung von freiem Eigen abhält.ch Laer und Remsede liegen
im Gau Suthbergi, Kreis Iburg ; Berghausen inr Gau Suthbergi,
Kreis Halle; Voxtrup im Gau Threcwiti, Kreis Osnabrück; Schlep¬
trup im Dersagau, Kreis Bersenbrück; Espe! im Gau Threcwiti,
Kreis Tecklenburg: Rödenbeck im Lerigau, Kreis Diepholz. Kirch¬
spiel Barnstorf. Auch Drebber im Lerigau, Kreis Diepholz, Kirch¬
spiel Drebber, lag in der Grafschaft Adalgers (Osnabr. U. B. I.
Nr. 190)»).

Von der Grafschaft Adalgers hören wir nach dem Jahre 1090
nichts mehr. Wir treffen dagegen im Lcri- und dem angrenzenden
Hasegaû) um das Jahr 1100 drei Grafengeschlechter an, die Olden¬
burger, die Ravcnsberger und die Tecklenburger. Die Grafen von
Oldenburg treten zeitlich zuerst hervor: Graf Egilmar hatte im
Jahre 1091 bereits die einflußreiche und bedeutende Stellung eines
Vogts des Wildeshausener Stiftes inne. Als erster Ravensberger

' ) Uber Lage und Umfang der einzelnen Gaue vergleiche Osnabr . U. B . I.
S . 355/367 und die dem Band I beigefügte Gaukarte.

*) Lindner a . a. O . S . 167 ff: Osnabr . U. B . I. Nr . 158, 159, 170.
171 , 188, 189, 190, 203 ; Schröder : Die Gerichtsverfassung des Sachsenspiegels
in der Zeitschrift der Savigny -Stiftung für Rechtsgeschichte, Bd . V. Germ. Abt.
1884 . S . 40 ff.

°) Ein Hof in Goldenstedt (im Lerigau Amt Vechta, Kirchspiel Golden¬
stedt) wird i. I . 1080 vor dem Grafen Adalger übertragen in Rodenbeck im
Lerigau (Osnabr . U. B -1. Nr . 188). Um dieselbe Zeit wird ein anderer Golden-
stedter Hof nebst Besitzungen in Varnesch (im Lerigau, Amt Vechta, Kirchspiel
Goldenstedt), Norddöllen (im Lerigau , Amt Vechta, Kirchspiel Visbeck) und Austen
(im Gau Derve, Kreis Syke) vor Gras Wezel ausgelassen in Eipel im Gau
Threcwiti , Kreis Tecklenburg. (Osnabr . U. B . I . Nr . 189).

H Der Hasegau schloß sich westlich an den nördlichen Teil des Lerigaus
an und umfaßte wohl die Kirchspiele Essen, Löningen, Menslage , Lastrup , Lindern.
Ziehe hierüber auch Philippi im Osnabr . U. B . 1. S . 363 364.
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Graf erscheint um 1100 Graf Hermann(von Calvelage) '); als erster
Graf von Tecklenburgi. I . 1129 Graf Egbert. Überall ergeben
die Urkunden des 12. und 13. Jahrhunderts ein Zurückweichen der
Oldenburger vor den Ravensbergcrn und der Ravensbergcr wieder
vor den Tecklcnburgern?) Demnach scheint es, als wenn die Ge¬
rechtsame und Besitzungen der Oldenburger Grafen im Leri- und
Hasegau gegenüber denjenigen der Grafen von Ravensberg älteren
Ursprungs gewesen sind, wogegen die Ravensberger wiederum der
Eroberungspolitik der neu andrüngendcn Tecklenburger Weichen
mußten. Das Ziel jedes dieser mit ihren Besitzungen eng und
hart aneinander stoßenden drei Grafcngeschlechter war— des einen
immer zum Nachteil des andern — auf die Erweiterung ihrer
Grenzen und die Ausbildung der Landeshoheit gerichtet. Zur
Sicherung ihrer Besitzungen und zugleich zur Gewinnung eines
Stützpunktes für ihre Eroberungspolitik legten alle drei Grafenge¬
schlechter in ihrem Gebiet um die Mitte des 12. Jahrhunderts
Burgen an. Die Ravensberger erbauten um 1150 an der Süd¬
grenze des Lerigaus gegen den Dersagau die Burg Vechta, der
Oldenburger Graf Egilmar II. (1108, 1142) am nördlichen Zipfel
des Lerigaus im Grenzgebiet des Gaues Ammeri die Burg Olden¬
burg und wahrscheinlich sein ältester Sohn Heinrich(si ca. 1167) süd¬
lich der Stadt Wildeshausen an der westlichen Grenze des Lerigaus
die Burg Wildeshausen. Graf Simon von Tecklenburg(1157 bis
1203) war wahrscheinlich der Gründer der im Kirchspiel Essen im
Hasegau gelegenen Burg Arkenau?)

Wie weit sich nun zu jener Zeit — inhaltlich und räumlich—
die Gerichtsbarkeit dieser drei Grafcngeschlechter erstreckte, wissen wir
nicht. Soviel steht aber fest, daß der Graf Otto von Raveusberg-
Calvelage (1217 —1244) die grafschaftliche Gerichtsbarkeit und
Gewalt — oomstla — im Northland, d. h. im Bezirk der alten
Ämter Emsland, Cloppenburg, Vechta, Diepholz und Grafschaft

Calvelage war eine Bauerschaft des Kirchspiels Lohne, die später einen
Teil der Banerschaft Brokdorf bildete. Nieberding, a . a. L . I . S . 130/133.
Bau - und Kunstdenkmäler 11. S . 26 u . 144.

*) Bau - und Kunstdenkmäler I . 2 . 21/22 ; III . S . 19/24 ; II . S . 26/27-
' ) Bau - und Kunstdenkmäler II . S . 29 : I S . 23 ; III S . 28.
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Lingen besaß/ ) während die Grafen von Oldenburg - Wildeshausen
das alte Landgericht des Lerigaus (das spätere Gvgcricht auf dem

Dcsnm ) unter sich hatten ? ) Gleich nachdem im Jahre 1244 Graf
Otto von Ravcnsberg -Calvclage verstorben war und neben seiner

Frau Sophie , einer geborenen Gräfin von Oldenburg -Wildeshausen,
nur eine dreizehnjährige Tochter Jutta , hinterlassen hatte , erhob

sein Bruder Ludwig Ansprüche auf Ottos nachgelassene Güter und

Gerechtsame . Es kam zwischen den Parteien zum Kampf , der durch
Vergleich vom 4 . Juni 1246 dahin beendigt wurde , daß für den

Fall , daß des Grafen Otto von Ravensberg einziges Kind Jutta
ohne Nachkommen aus ihrer Ehe mit dem Grafen Heinrich von

Tecklenburg versterben würde , Graf Ludwig und seine Erben nach

dem Tode der Witwe Sophie von Ravensberg das Navensbergische

Eigengut — darunter auch die Herrschaft Vechta — zurückerhalten

sollten ? ) Als nun entgegen den Bestimmungen des Vertrags vom
4 . Juni 1246 die kinderlose Witwe Jutta von Tecklenburg als

junge Gemahlin des Edelherrn Walram von Moutjoie im Jahre
1252 unter Beistand ihres Gemahls zusammen mit ihrer Mutter-

Sophie das Navensbergische Allod und damit auch die Herrschaft
Vechta an das Bistum Münster verkaufte/ ) ging tatsächlich —

aber unter Widerspruch des Grafen Otto von Ravensberg , des Sohnes

Ludwigs , — die eomotia in den Grenzen des Schutzgebiets der

Burg Vechta und damit auch in den drei Kirchspielen Drebber,
Barnstorf und Goldenstedt an das Bistum Münster über . Die

Gogerichtsbarkeit in diesem Bezirk aber — das Landgericht auf dem

Desum — blieb zunächst im Besitz des Grafen Heinrich IV ., des

Bogeners ( 1230 — 1270 ) , des letzten Grafen von Oldenburg-

Wildeshausen . Als im Jahre 1270 Graf Heinrich der Bogener

starb , riß der Erzbischof Hildebald von Bremen , sich stützend auf
einen im Jahre 1229 zwischen dem Stifte Bremen und den Brüdern
Grafen Heinrich und Burchhard von Oldenburg geschlossenen Ver¬

trag , die Gerichtsbarkeit über den der Burg Wildeshausen unter-

-) Osnabr. Urk. Bd. II Sir. 406.
2) Jahrbuch f. d. Geschichte des Herzogtums Oldenburg L1V . L . 29/36.
' ) Osnabr. Ilrk. Bd. II Nr. 483.
0 Osnabr. Urk. Bd. III Nr. 55.
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stellten Amtsbezirk, d. h. über Stadt und Kirchspiel Wildcshausen
und die Kirchspiele Huntlosen, Großenkneten, Visbeck und Emstek,
an sich. Den anderen Teil des Landgerichts auf dem Desum
sicherten sich die nächsten Erben.Heinrich des Bogeners, die beiden
Brüder Grafen Heinrich(1232/70) und Ludolf (1241/78) von
Lldenburg-Bruchhausen. Wir finden um 1270 diese Gerichtsbarkeit
laut des in einer deutschen Übersetzung aus der zweiten Hälfte des
vierzehnten Jahrhunderts erhaltenen Bruchhüuser Lehnsregister als
„. . . de  gogravescvp bi Wildeshuszcn. . im  ideellen Miteigentum
der beiden Grafen Heinrich und Ludolf. Von diesen kam die Go-
grafschaft(auf dem Desum) — das alte Landgericht des Lerigaus—
an die Herren von Sutholte.') Am 6. Januar 1291 verpfändete
der Vechtaer Drost Ritter Justatius von Sutholte einen Teilbezirk
des Gerichts, nämlich das „iuäioiuiu guoä vulxsritor Oariobts
äioitur" in den Kirchspielen Drebber, Barnstorf und Goldenstedt,
das später Gogericht Sutholte genannte Gericht, für vierzig Mark
schwerer Denare an die Brüder Conrad(1262—1303) und Rudolf
(1265—1302), Edle von Diepholz/-') deren Voreltern kurz vor 1160
im südlichen Zipfel des Lerigaus, an der Grenze des Lerigaus,
des Dersagaus und des Gaues Dcrve die Burg Diepholz(Deph'oltc)
erbaut hatten?) Noch am selben Tage des Jahres 1291 ver-

9 Hermann Lucken : Die ältesten Lehnsregister der Grafen von Oldenburg
und Oldenburg Brnchhauscn , in den Schriften des Oldenburger Vereins für Alter¬
tumskunde und Landesgefchichte , IX . Teil , Oldenburg 1903.

Oldenburger Jahrbuch XIV ., 1905 : Tas Gogericht a . d. D -, S . 29/36.
Da erst im Jahre 1270 »ach deni Tode Heinrichs des Bogeners die Go-

grafschaft bei Wildeshausen auf die beiden Grasen Heinrich und Ludolf über¬
gegangen sein wird , so wird die Teilung zwischen den beider» Brüdern auch wohl
nicht vor 1270 stattgcfunden haben , es sei denn , daß sic lediglich den Erb-
anspruch aus die Gograsschaft teilten.

Uber das Geschlecht der von Sutholte vergl . Hermann Oncken, Der Ilr
sprung des Vechtaer Burgmannsgeschlechtes von Sutholte im Oldenburger Jahr¬
buch VIII , 1899 , S . 117ff ; Nicberding a . a . O . II , S . 361 ff.

's Anlage 1.
' ) Edle von Diepholz erschienen urkundlich zuerst im Jahre 1160 lOsnabr.

U. B . I . M . 309 , 311, ; zu jener Zeit must daher die Burg , nach der sie sich
nannten , bereits erbaut gewesen icin . Zu dem ältesten Teile der kurz vor 1160
erbauten Burg gehört der noch jetzt in ansehnlicher Höhe vorhandene Wartturm.
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pflichtete sich Justatius von Sutholte. das verpfändete Gericht
Zeit seines Lebens nicht wieder emlöfen zu wollen?)

Der Verpfändung wohnte das gesamte Vcchtaer Burgmanns¬
kollegium bei— umvsrsi oastsllani in Vsodta militss ot kamnli—.
Von irgend welchen Rechten des Stifts Münster an dem Gogericht
Sutholte ist in den beiden Urkunden von 1291 nicht die Rede. Die
Worte der Urkunde, alter Sitte und Gewohnheit getreu sei die
Verpfändung geschehen vor dem Vechtaer Drosten, damit sie für
recht und unerschütterlich geachtet werde, gleich als sei sie geschehen
vor dem Herrn und Gebieter, dem Bischof von Münster, bringen
lediglich das Selbstbewußtsein des Burgmannskolleginms gegenüber
dem Bischof zum Ausdruck. Die vor dem Drosten und dem Kolleg
vorgenommcne Beurkundung von Rechtsgeschäften beanspruche und
verdiene denselben öffentlichen Glauben, wie die Beurkundung vor
dem Bischof selbst?)

Schon einige Jahre vorher waren die Edlen Conrad und
Rudolf von Diepholz aus Furcht vor dem mächtigen Nachbar
Münster in ein Lehnsvcrhältnis zu dem Grafen Otto von Ravens¬
berg (1262—1280) getreten, der als Sohn Ludwigs Münster
immer noch wegen des Erwerbes von Vechta grollte und daher

0 Anlage 2.
2) Nieberding , und ihm folgend sämtliche Schriftsteller , die diese Ver¬

pfändung erwähnt habe » (Nieberding a. a . O . I S . 260 , III S . 8 ; Oncken in:
Ban - und Kunsl -Denkmäler II , S . 14 ; Willoh : Oieschichte der katholischen

Pfarreien im Herzogtum Oldenburg I S . 315/22 ; H. Becker, Geschichte Golden¬
stedts , S . 12/14 ; Rüthning in : Kollmann , Statistische Beschreibung der Gemeinden des
Herzogtums Oldenburg , S . 390 ), haben aus der Fassung der beiden Urkunden ent¬
nommen , der Drost habe in Vertretung des Bischofs von Münster die lehns-
herrliche Zustimmung  zu dem Verkauf des Gogerichts seitens des Justatius
von Sutholte au die Edlen von Diepholz gegeben, und daraus weiter gefolgert,
das Gogericht Sutholte sei bereits 1291 Münstersches Lehen gewesen. Dieser
Ansicht kann ich nicht bcipflichtcn. Ich halte die oben wiedergegebcne Deutung
für die richtige . Gegen die Ansicht Nieberdings spricht auch, daß um 1270 das
Gogericht auf dem Desum , von dem das Gogericht Sutholte nur einen Teil
bildete , noch im Besitz der Grasen von Oldenburg -Bruchhausen war . Wäre das
Gogericht Sutholte in der Zeit zwischen 1270 und 1291 Münstersches Lehen
geworden , dann würde dieses Lehnsverhältnis in den Urkunden von 1291 auch
ivohl unzweideutig zum Ausdruck gekommen sein.
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für die Diepholzer Edlen der sicherste Beschützer und Bundesgenosse
gegen Münster war. Die beiden Edlen von Diepholz hatten dem
Grafen Otto von Ravensberg Burg und Haupthof Diepholz auf¬
getragen und beides als Lehen von ihm zurückerhalten. Sie trugen
derzeit neben Burg und Haupthof Diepholz noch mehrere Ravens-
bergische Güter und Gerechtsame, insbesondere den Zehnten zu
Goldenstedt und die „oomotia anto ou8trum(Oopkolto)" — d. i.
die grafschaftliche Gewalt innerhalb des vor der Burg belegenen
Bezirks mit allen von der Grafschaft abhüngenden Rechten und
Nutzungen, also vor allem mit dem Recht auf Erhebung des alten
Königsschatzes und der Gerichtsbarkeit über das im Bezirk befind¬
liche Freigut— von dem Grafen Otto von Ravensberg zu Lehn4)
Der Ausdruck„oomstm ante orwtrum" kann sich nur auf den
nördlich der Burg belegenen Bezirk, das Kirchspiel Drebber mit
Burg und Siedelnng Diepholz beziehen, da auf allen anderen
Seiten die Burg von unwegsamen und unbewohnbaren Niederungen
umgeben war. Münster konnte den Lehnsbesitz der Diepholzer
bezüglich der ovmotm über Drebber nicht anerkennen, da ja der
Graf Otto H. von Ravensberg etwas verliehen hatte, was nicht
ihm, sondern auf Grund des Kaufvertrages von 1252 dem Bistum
Münster zustand. Graf Otto II. von Ravensberg hingegen durfte
sich zu dieser Belehnung berechtigt halten, da der im Jahre 1252
erfolgte Verkauf der Herrschaft Vechta an Münster entgegen den
Vertragsbestimmungen vom 4. Juni 1246 geschehen war.

i ) Verzeichnis der Lehnsträger der Grasen von Ravensberg o. I . <um
1280) : Westfäl. Urk. Bch. Bd . VI . Urk. Nr . 1206.

„Ln .sunt , gui inksoäati sunt 4s patrimonio somitum äs Lavsnsksrßs:
kratrss äs Lspkolts babsnt in teoäo ipsum oastrum Ospbolts , vuriam snts
Lastrum Lspbolts solventem XX molära , ouriam Lumsrssls , gus solvit
XXX molära , unam äomuin Vels , gus solvit 1111« molära , unam äoinum
in llocmsn , gas solvit V molära , ouriam Vsrsmsls , gus solvit XVI molära;
in saäsm villa II äomos , gas solvunt XII molära , IVaZsnkeläs unam äomum,
eins solvit IIII « soliäos, Ltotiooirussn unam äomum , gus solvit nnum mol-
ärum silixinis , Lolis I äomum , props Lrsmam II äomos , gns solvunt ssx
plaustra avsne , oometiam ants oastrum , äsoimam Oullsstiäs , äsoimas äoworum
Lterbussn st Lololags , äimiäiam äsoimam Ibnstus , äsoimam Lars , äsoiwam
8ansn , äsoimam Tstorps , unam äomum Ilorsstso ."
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Die Edlen von Diepholz waren also im Jahre 1291 Pfand¬
besitzer des den von Sutholte eigentümlich gehörenden Gogerichts
Sutholte in den Kirchspielen Drebber , Barnstorf und Goldenstedt
und betrachteten sich unter Widerspruch Münsters als Gräflich
ravensbergische Lehnsträgcr der alten Ravensberger eomotm im
Bezirk des Kirchspiels Drebber . Die grafschaftliche Gewalt in den
beiden anderen dem Gogericht Sutholte dienstpflichtigen Kirchspielen
Barnstorf und Goldenstedt stand den Edlen von Diepholz weder
lehns -, noch pfandweise zu , sie gehörte vielmehr dem Bistum Münster
als Nachfolger der Grasen von Ravensbcrg -Calvclage im Besitze
der Herrschaft Vechta.

Das Gogericht Sutholte war von Justatius von Sutholte
an Diepholz nur verpfändet.  Es stand den Erben des Ver¬

pfänders frei , es gegen die Pfandsumme wieder einzulösen . Nachdem
im Jahre 1321 Justatius von Sutholte verstorben war und sein
Sohn Johann , Münsterscher Drost von Vechta , den auf ihn ver¬
erbten Rest des Gogerichts auf dem Desum über die Kirchspiele
Lutten . Langförden (einschließlich Oythe ). Cappeln . Krapendorf (ein¬

schließlich Cloppenburg und Garrel ), Molbergen (einschließlich Mark¬
hausen ) und Friesoythe (einschließlich Altenoythe und Barßel ) an den
Bischof von Münster verkauft hatte,forderte  dann auch der Drost
Johann auf Drängen des Bischofs das Gogericht Sutholte von
den Edlen von Diepholz gegen Erstattung der Pfandsumme zurück.
Die Diepholzer Edlen aber weigerten sich , das für die Ausbildung
der Landeshoheit so wichtige Gogericht wieder aus der Hand zu

geben . Es kam zwischen ihnen und den von Sutholte zur Fehde.
Ten Verlauf der Fehde im einzelnen kennen wir nicht . Es scheint
aber , als wenn die Parteien sich schließlich dahin geeinigt haben,
daß die Diepholzer das Gogericht gegen ein hohes Kaufgeld zu

eigen erhielten ? ) Vielleicht wurde der Rest des Kaufgeldes dadurch
berichtigt , daß die Diepholzer das im Jahre 1332 von Helenbert
von der Horst erworbene Gogericht Damme alsbald dem Johann
von Sutholre zum Weiterverkauf an Münster überließen ? )

' ) Oldenburger Jahrbuch XIV , Das Gogericht aus dem Desum . Aul . dir . 4.

' ) Vgl . Anlage Nr . 5 u . v . Hodenberg , Diepholzer Urkundend ., Urkunde Nr . 30.

») v . Hodenberg a . a . L . , Nr . 31 ; Sti 'we a . a . O . , S . 138.
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Burg und Haupthof Diepholz erscheinen niemals wieder als
Navensbergisches Lehngnt, sondern immer als freies Diepholzer
Allod. Dieser Umstand läßt vermuten, daß die derzeitige Auf¬
tragung zu Lehen an Ravensberg nur ein gegen Münster gerichtetes
Scheinmanöver war. Ans die lehnshcrrlichen Rechte an der Graf¬
schaft über Drebber erscheinen die Grafen von Ravensberg schon
bald nach der Belehnung zu Gunsten der Edlen von Diepholz
verzichtet zu haben. Die späteren Urkunden und Akten wissen
wenigstens von einem lehnsherrlichcn Verhältnis der Grafen von
Ravensberg zu den Diepholzern nichts.

In den beiden Kirchspielen Drebber und Barnstorf hatten die
Edlen von Diepholz schon vor der Erwerbung der Gografschaft
Sutholte Besitzungen, während sie im Kirchspiel Goldenstedt außer
dem Ravensbergischcn(von Münster wohl nicht anerkannten) Zehnten
keinerlei Rechte und Güter besaßen. Es war daher ihr eifriges
Bestreben, in Goldenstedt auch Grund und Boden nebst eigenen
und zinspflichtigcn Familien zu gewinnen. Das gelang ihnen auch.
Ja , sie hatten bereits die Hand gelegt auf die im Kirchspiel Golden¬
stedt wohnenden, nicht dem Gogericht Sutholte, sondern der Münster-
schen— früher Ravcnsbergischen— Grafschaft Goldenstedt unter¬
stehenden Freien und erhoben auf dem Jahrmarkt zu Goldenstedt
Stättepfennige?) Münster verwahrte sich gegen diese Übergriffe,
und bald entbrannte zwischen den beiden Rivalen der Streit von
neuem. Im Jahre 1346 gelang cs endlich den Bemühungen des
Grafen Konrad von Oldenburg, den Streit zwischen Diepholz und
Münster zu schlichten. Der Edle Rudolf von Diepholz(1302—1350)
behielt die von seinem Vater (Cono 1265—1302) ererbten Güter
im Kirchspiel Goldenstedt; von den sonstigen Besitzungen in Golden¬
stedt sollte er auf Anfordern diejenigen gegen Erstattung der Selbst¬
kosten dem Bischof von Münster hcrausgeben, bezüglich deren der
Vechtaer Drost Johann von Sutholte nebst den beiden Knappen
Jakob von Bele und Borchard von Honstede die Zugehörigkeit zur
Herrschaft Vechta eidlich bezeugen würden?)

' ) Vgl. Anlage Nr. 3 und Nr. 4.
' ) Vgl. Anlage Nr. 6 und Nr. 7.
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Dem Abschluß dieses Vergleiches folgte eine zehnjährige Zeit
der Ruhe und des Friedens zwischen Diepholz und Münster ? )
Nachdem im Jahre 1348 der Vechtaer Drost dem Edlen von Diep¬

holz schleunige Rechtshilfe in allen vorkommenden Rechtssachen zu¬
sichert hatte, 2) kam 1356 zwischen den Vechtaer Burginannen und
dem Edlen Rudolf von Diepholz sogar ein Schutz - und Trntz-
bündnis gegen jedermann — ausgenommen gegen den Vechtaer
Drosten und den Bischof von Münster — zustande ? ) Aber schon
kurze Zeit später hoben die alten Streitigkeiten wegen Goldenstedt
wieder an . Die Diepholzer nutzten die RegierungSzeit des schwachen
Münsterschcn Bischofs Potho von Pothenstcin ( 1379/82 ) aus und

suchten ihre Macht über das angrenzende Amt Vechta auszu¬
dehnen . Kaum hatte aber der starke Heidenreich Wulf von Lüding¬

hausen >1381 - 1392 ) den Münsterschcn Bischofsstuhl bestiegen , als
er auch schon mit bewaffneter Schar in Goldenstedt einficl , dort
eine Burg zu bauen begann und den erschreckt herbeieilenden Johann
von Diepholz zu einem für Münster sehr vorteilhaften Vergleich

zwang . Münster behielt im Dorf und Kirchspiel Goldcnstedt die
freie Grafschaft und damit die Gewalt über die freien und neu an¬
ziehenden Leute nebst den dazu gehörigen Frcistuhl bei dem Kirchhof
zu Goldenstedt — das ist die alte Ravensbcrger Grafschaft im
Ztirchspiel Goldenstedt in ihrer derzeitigen Gestalt und Bedeutung —
und alle sonst noch ans der Grafschaft abfließendcn Rechte und

Nutzungen . Münster erlangte ferner von Diepholz die Jahrmarkts-

gercchtigkeit zu Goldenstedt mit dem Recht der Erhebung von
Stättepfennigen , das Eigentum der güldenen Brücke über die Hunte
und die Sberlehnshcrrlichkcit des Gogerichts Sutholte zugestandcn ? )

Durch diesen für die Diepholzer Edlen sehr ungünstigen Ver¬

trag wurden sie als Besitzer des Gogerichts Sutholte zu Vasallen
der Bischöfe von Münster . Sterben die Diepholzer im Mannes¬

stamm aus , so fällt nunmehr das Gogericht an Münster als Lehns¬

herrn zurück . Durch diese Züchtigung wurde Johann von Diepholz

i ) Vergl . Hodenberg a . a . O . Nr . 49 , 53.
-) Bergt . Hodenberg a. a . O. Nr . 50.

Bergt . Hodenberg a . a . O . Nr . SO.

<) Bergt . Anlagen Nr . 8 und 9.
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vorsichtiger , er trat 1386 dem großen Westfälischen Laudfricdens-
bunde bei und war im Stillen bedacht , seinen Einfluß im Kirch¬

spiel Goldenstedt durch Ankauf von Gütern zu mehren . Gleich¬

zeitig dehnte er die Zuständigkeit der in » Jahre 1380 durch Los¬
lösung von dem Gogericht Sutholte geschaffenen besonderen
Gerichtsbarkeit der Stadt Diepholz auf Kosten des Gogerichts

Sutholte auf den ganzen Bezirk des Kirchspiels Drebber , in dem

Diepholz gelegen , aus und zog als Ersatz für Drebber das zum

Gericht Twistringen und zur Demsemark im Gau Derve gehörige

Kirchspiel Colnrade unter das Gogericht Sutholte .i) Auch suchte

er wieder Einfluß auf die alte Ravensberger Freigrafschaft (die

Crummcgrafschaft ) 2) des Kirchspiels Goldenstedt , auf die freien und

einziehenden Leute zu gewinnen . Münster wehrte sich gegen diese

ihm nachteilige Änderung in der örtlichen Zuständigkeit , wie das

im Jahr 1387 von dem Drosten von Vechta abgehaltene Zeugen¬
verhör erweist .3)

Aber die Diepholzer Edlen fuhren unbekümmert in ihren

Bestrebungen , sich in der Gerichtsbarkeit von Münster möglichst

unabhängig zu machen , fort . Sie errichteten in Barnstors Pranger

und Galgen und gaben den Bürgern des Srtes Barnstorf ein

besonveres mit zivilrechtlicher Kompetenz ausgestattetes und unter

dem Vorsitz des Dieplwlzer Landrichters tagendes Bürgergericht , so

daß auch diese in Zivilsachen nicht mehr dem Zwange des Go¬

gerichts Sutholte unterstanden . )̂

' ) Niebcrding a. a . O . Bd . I S - 294.

' ) Nach Lindner : Die Vehme S . 323 , bedeutet „krumme Grafschaft " die¬

jenige , deren Erwerbsart von der gewöhnlichen , der Ererbung , abweicht , die neu

hinzu erworbene Grafschaft . Danach wurde die Miinstersche krumme Grafschaft

zu Goldenstedt bedeuten die von Münster i . 1 . 1253 durch Kauf der Herrschaft

Vechta neu hinzu erworbene
Meyer »Deutsche und Franz . Vers .- Gesch. I S . 467 ) hält Lindners Ansicht

nicht für richtig und meint , unter der krummen Grafschaft sei eine ursprüngliche

königliche Grafschaft zu verstehen , deren Bezirk durch neben der Grafschaft als

gleichberechtigt fortbestchende Gogerichte zerrissen , krumm geivorden sei.

°) Vergl . Anlage Nr . 10.

*) Vergl . Anlage Nr . 30.



Das Gogericht Lutholle, die Freigrafschast und das Holzgcricht zu Goldenstedt. Ig 1

Auch die Reste der alten Ravensbergischcn Grafschaft im
Kirchspiel Barnstorf, das rechtlich allein Münster zustehcnde Frei¬
gericht zn Barnstorf, hatten die Diepholzer unter ihre Abhängigkeit
gebracht. Ter Diepholzer Landrichter spannte in diesem jährlich
einmal stattfindenden Freigericht die Bank und bezog dafür einen Teil
der Gefälle und Strafen>).

In der Herrschaft Diepholz war, abgesehen von dem Diep¬
holzer Stadtrichter, soweit die Urkunden und Akten Aufschluß geben,
immer nur ein Landrichter angestellt, der sämtliche Richtergcschüfte
in der niederen und hohen Gerichtsbarkeit besorgte?). Zu demGo-
gericht Sutholte hatten die Edlen von Diepholz im Jahre 1318
die Grafschaft der Wischfriesen(Wiesenfriesen) über das Kirchspiel
Burlage mit den Baucrschaftcn Burlage, Marl, Lembruch, Hude
und Sandbrink, deren Gerichtsstuhl früher bei Hudech, später bei
Sandbrink, am Dümmer stand, von dem Herzog Otto von Braun¬
schweig zu Lehn erworben̂). Im ewigen Streit mit dem Bischof
von Minden hatten sie dann dieses Gericht allmählich ausgedehnt
uns einen Teil des ursprünglich zum Mindener Gogcricht Wehden
gehörigen Kirchspiels Dielingen, nämlich auf die Bauerschaften Lem¬
förde, Stemshorn,Quernheim und Brokum, und es mit dem Blutbann
ausgestattet. Aus dem von Münster zu Lehn gehenden Gogericht
Sutholte über Barustorf und Goldenstedt(und dem diesem Gericht
eigenmächtig unterstellten Kirchspiel Colnrade), dem von Braun¬
schweig zu Lehn gehenden ursprünglichen Frcigericht zu Sandbrink
über das Kirchspiel Burlage (und einen eigenmächtig ihm unge¬
gliederten Teil des Kirchspiels Dielingen», dem vom Gogericht
Sutholte abgezweigten Gericht Diepholz über Diepholz und Drebber
und dem eigenmächtig eingerichteten, bezw. erworbenen Bürger¬
gericht und Freigericht zu Barnstorf setzte sich um 1500 die
Gerichtsbarkeit der Edlen von Diepholz zusammen. Während bis
1530 immer von dem „geschworenen Richter in der Herrschaft

>) Vergl. Anlage Nr. 30.
' ) v. Hodenbcrga. a. O. Nr. 93,102,125 , 218, 233. Nicbcrding, a. a. L.

Bd. I , Nr. 49, 98 ; vgl. auch Anlage Nr. 30.
») Osnabrücker Urkundenbuch Band II , Urk. Nr. 103
0 v. Hodenberga. a. L ., Nr. 18.
Jahrb . s. Mdcnb. Gcsch. XV. 11
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Diepholz" die Rede ist, erscheint seit dem Jahre 1530 der Diep¬
holzer Landrichter unter der ständigen Bezeichnung„Richter zum
Sandbrink und Gograf znm Enthalte" und führt als Siegel einen
durch einen Querbalken geteilten Schild mit einem aufrecht stehen¬
den gekrönten Löwen, dem jetzigen Diepholzer Wappenbild st.

Ihren ursprünglichen, soweit nachweislich, von Münster der¬
zeit niemals bekämpften Standpunkt, daß das Gogericht Sutholte
mit der hohen Gerichtsbarkeit ausgcstattet sei, hatten die Edlen
von Diepholz, seitdem sie im Jahre 1383 die Oberlehnshcrrlichkeit
Münsters über das Gogericht Sutholte hatten anerkennen müssen,
in ihrem eigenen Interesse allmählich aufgcgebcn. Sie stützten um
die Mitte des 16. Jahrhunderts ihren Anspruch auf die hohe Ge¬
richtsbarkeit im Bereich des Gogerichts Sutholte auf die Behauptung,
der Bezirk des Gogerichts Sutholte gehöre zur Reichsgrafschaft
Diepholz. Ta aber die Ausübung der hohen Gerichtsbarkeit ein
Ausfluß der ihnen als Reichsgrafen in ihrer Grafschaft zustehcnden
Landeshoheit sei, so seien sie auch berechtigt, im Bezirk Sutholte
die volle hohe Gerichtsbarkeit auszuüben st.

Die Tingstätte des Gogerichts Sutholte war das zwischen
der kleinen Bauerschaft Lahr im Kirchspiel Goldenstedt und dem
Moor belegene große Südholz. Die Gegend, wo das Holz stand,
wird jetzt die Lahrer Heide genannt. Einige Hügel, Richtstüh lers-
berge genannt, geben noch heute von dem alten Gerichtsplatz Kunde.
Sie befinden sich in dem Fuhrenkamp des Halbmeiers Voges zu
Lahr, Parz. 52 der Flur 1 am Wege von Lahr nach Barnstors.
Eine ausgedehnte Flur zwischen der des Musikus König und des
Neubauers Jan Friedrich König heißt noch heute „im Südholtc"st.

Hier im Südholte unter freien Himmel wurde um die Mitte
des 16. Jahrhunderts (von alters her) viermal im Jahr Gericht
gehalten, und zwar am Mittwoch nach Dü um Rogum, am Diens¬
tag nach Ostern, am Mittwoch nach Trinitatis und am Mittwoch

0 Vgl. Anl. Nr. 15.
st Akren des Hannoverschen Staatsarchivs : Calenbg. Br . Arch. 1 ä L.

(Diepholz) Nr. 1—3.
st Oldenburger Bau - und Kunstdenkinäler Heft 2, S . 123; Becker, Ge¬

schichte Goldenstedts 1900, S . 14; Nicberdinga. a. O. Bd. I. S . 69.
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in der vollen Woche nach Michaelis ^ . Zu diesen vier ständigen
Gcrichtstcrmincn , an welche kurz vorher durch den Pastor von der
Kanzel herab erinnert wurde , mußten derzeit sämtliche Hauslcute
aus den Kirchspielen Barnstorf (mit Ausnahme der Ortseingesessenen ),
Colnrade (seit dem Ausgang des 14 . Jahrhunderts statt Drebber)
und Goldenstedt (mit Ausnahme der zur Freigrafschaft gehörigen

Freien ) in Wehr und Waffen erscheinen , es sei denn , daß jemand
durch echte Not verhindert war . Verhandelt wurde an den vier stän¬
dig en Gerichtsterminen über Zivilsachen , Beleidigungen und Blut-
ronncn in erster Instanz . Tic Parteien wurden nicht von Amts-
wegcn geladen , sondern der Beklagte hatte auf die mündliche Ladung
durch den Kirchspiclsfrohnen oder Vogt zu erscheinen . Zunächst
wurde durch Vermittelung der Vögte aus Barnstorf , Colnrade und
Rüssen (im Kirchspiel Goldenstedt ), der Unterbeamtcn des Gerichts,

festgestcllt , ob alle Dingpflichtigen erschienen , und die Säumigen

zur Strafe notiert ?). Auf der aus Holz gezimmerten Gerichtsbank
saß der beamtete Gograf dem Gericht vor . An seiner Seite saßen

zwei ältere gutbelcumundete Gerichtsgenosscn , Coernoten , als Zeugen
der Verhandlung nebst Drost und Amtsschreiber von Diep¬

holz . Um herum standen die 3 Vögte , die Parteien und der

große Haufe der Dingpflichtigcn . Einige Fähnlein Reiter beschlossen
den Kreis.

Der Gograf spannte die Bank , er maß eine Spanne mit der
,H>and auf dem Gerichtstisch und verbot dabei Hand und Mund.
War so der Eintritt des Gerichtsfriedens verkündet , dann bestattete

der Gograf an irgend einen älteren , angesehenen und an Erfahrung
reichen Gerichtsgenossen als Urteiler die Frage , ob nicht nach altem
Gerichtssprnch die Säumigen in die Poen von 5 Mark verfallen
u „ d strafbar seien . Auf die durch den Urteilstrügcr eingebrachtc

bejahende Antwort des Umstandes wurde auf je 5 Mark gegen die
von den 3 Vögten laut namhaft gemachten unentschuldigt ausge¬
bliebenen Dingpflichtigen erkannt . Jetzt wurde zumeist erst eine

größere Anzahl agrarrechtlicher abstrakter Rechtssätzc nach alter Ge-

') Vgl - Anlage Nr . 30.
-) Vgl . Anlage Nr . 30.

11*
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wvhnheit durch Frage des Gografen uud Antwort des Umstandes
gefunden. Erst dann kamen die Parteisachen. Der Klüger, oder
auch wohl einer der bei dem Gericht zugelassenen Fürsprecher(An¬
wälte) brachte mündlich die Klage an. Der Beklagte oder dessen
Fürsprecher erwiderte. Nachdem durch Reden und Gegenreden,
Vernehmung von Zeugen und Vorlage von Urkunden die Sache
genügend geklärt war, fragte der Gograf den Umstand in der Per¬
son eines Urteilstrügers, ob der Beklagte nicht schuldig sei, das vom
Kläger verlangte zu tun oder die cingeklagte Summe zu zahlen
oder was sonst Recht sei. Der Urteilsträger trat mit dem ganzen
Umstand zurück, überlegte mit ihm die Sache und brachte dann die
Antwort des Umstandes ein, welche der Gograf dreimal laut und
deutlich verkündetes. Wurde die also verkündete Antwort von einem
dem Umstande angehörigen Dingpflichtigcn oder auch von einem
der anwesenden Diepholzer Beamten gescholten, d. h. nicht für ein
gesundes Weistum, nicht für weise, nicht für gerecht und billig ge¬
halten. dann war der Gograf nicht berechtigt, die Antwort des Um¬
standes als ein Urteil zu bestätigen, sondern der Umstand trat als¬
dann erneut zurück und brachte eine neue Antwort ein. Ging die
verkündete Antwort des Umstandes ungescholten durch, so galt sie
mit der Verkündung als Urteil. Wenn amGogericht der Umstand
auf die Streitsache als eine ihm zu schwierige keine Antwort geben
konnte oder wenn eine Partei mit dem Urteil nicht zufrieden war,
so wurde die Sache sofort zur erneuten Verhandlung nach freier
Wahl der Partei entweder an ein anderes Gogericht von Ruf, z.B.
an das Gogericht auf dem Desum oder an den Grafen von Diep¬
holz, der dann unter Hinzuziehung mehrerer Beamten und Burg¬
männer die Entscheidung traf, verwiesen.

War das Urteil weder gescholten, noch von einer Partei
sofort angefochten, dann galt es als rechtskräftig, und der siegenden
Partei wurde auf Verlangen ein den Gang der Verhandlung und
das Urteil enthaltender Gerichtsschein zugefertigt, auf Grund dessen
die Zwangsvollstreckung betrieben werden konnte. Bei der Abfassung
der Gerichtsfcheine, die zumeist erst längere Zeit nach der Gerichts-

Vgl. Anlage Nr . 30, Nr . 20 und Nr . 21.
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Verhandlung stattfand , zog der Gograf die beiden Kocrnotcn der
betr . Gerichtsverhandlung als Zeugen dafür zu , daß der Inhalt
des Gerichtsscheins der Verhandlung und der Urteilsfindung der
Gcrichtsgcmcinde entsprach.

Allemal 14 Tage , nachdem das Gogericht Sutholte getagt,
fand ein Achtergöding zu Barnstorf auf des Grafen von Diepholz

Hof zur Huntemühlcn statt . Zu diesem Achtergöding brauchten die
Eingesessenen der Kirchspiele Colnrade und Goldenstedt nicht zu
folgen , ihre zu Sutholte nicht oder nicht zu Ende verhandelten
Sachen wurden vielmehr aus dem nächsten Sutholtcr  Gerichts-
tcrmin weiter geführt . Auf dem Achtergöding zu Barnstorf wurde
also nur über zu Sutholte nicht zu Ende gebrachte Sachen der im
Kirchspiel Barnstorf (ausgenommen Dorf ) Eingesessenen verhandelt,
es wäre denn , daß die Colnrader oder Goldenstedter freiwillig sich

mit der Verhandlung auf dem Barnstorfer Achtergöding einverstanden
erklärten ? )

An Gerichtsgefüllen ruhte derzeit auf jedem dingpflichtigen
Vollerbe der Kirchspiele Barnstorf und Goldenstedt eine Abgabe
von einem Scheffel Roggen . Wurden die Vollerben geteilt , so

ging anf jedes Teilerbe auch ein der Größe desselben entsprechender
Teil der Gerichtsgefülle über ; gelangten anderseits mehrere Voll¬
erben in eine Hand , so blieben die Gefälle auch bei nur einer
Wirtschaftsführung in ihrer vollen ursprünglichen Höhe bestehen.
Daher findet man manchmal Höfe mit Abgaben von nur 1/ 4, h 'z
oder 2/ 4, aber auch mit 2 , 3 und mehr Scheffeln Roggen . Die
Gerichtsabgabe war ebenso wie die Gerichtspflicht dinglicher Natur.

Tic Eingesessenen des erst seit dem Ausgange des 14 . Jahr¬

hunderts dem Gogericht Sutholte dingpflichtigen Kirchspiels Colnrade
gaben keine Gerichtsgefülle ? )

Im ganzen betrugen die Gerichtsgefülle zu jener Zeit
9 Malter 2 '/z Scheffel Roggen Münsterijch Maß und nach Abzug
der Deputate des Gografen und der 3 Vögte sowie der sonstigen
Unkosten im Gesamtbeträge von 20 Scheffeln : 7 Malter 6 ? , Scheffel

') Bergl. Anlage Nr. 3V.
') Vergl. Anlage Nr. 30.
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Roggen Münsterisch MaßL) Das ergibt, den Malter zu 12 Scheffeln
gerechnet, etwa 110 dingpflichtige Bollerbcu in den beiden Kirch¬
spielen Barnstorf und Goldenstedt.

Die Grafen von Diepholz waren auch oberste Holzgrafen in
der Goldenstedter Mark. Diese Mark umfaßte als wichtigsten
Bestandteil die Holweder Holzung, das jetzige Herrenholz. Die
Markgenossen wühlten den Holzgrafen, die erforderliche Anzahl von
Schlittern, Holzverwahrern und Holzknechten und hielten einmal im
Jahre am Donnerstag vor Fastnacht unter Vorsitz des Oberholz¬
grafen oder in seiner Vertretung des Holzgrafen Holzgericht ab im
Dorfe Goldenstedt. Das Holzgericht ivar zuständig für alle Ver¬
gehen an der gemeinen Mark. Das Urteil sprachen die den Gerichts¬
umstand bildenden Markgenossen. Wollte sich ein Frevler an der
Mark von dem Holzverwahrer nicht pfänden lassen, so warf der
Holzverwahrer ihm zur Urkunde der Pfändung einen weißen Stock
zu. Die Grafen von Diepholz erhielten als oberste Holzgrafen den
3. Baum in der Mark, Laub und Gras und von jedem Gepfändeten
eine Strafe von 5 Mark, die Genossen bei Pfändungen Vz oder
auch eine ganze Tonne Bier.'̂

Als nach dem im Jahre 1560 erfolgten Tode des Grafen
Rudolf von Diepholz die Brüder Heinrich und Wilhelm Herzöge
zu Braunschweig und Lüneburg und Graf Christoph von Oldenburg
die Vormundschaft über den einzigen erst 5 Jahre alten Sohn
Rudolfs übernahmen, setzten sie der Gräfin-Witwe Margarethe geb.
Gräfinv. der Hohe eine beständige, ans einem Landdrvsten, einem
Drosten und einem Kanzleiverwalter bestehende Regierung zur Seite.
Es wurde für alle Gerichtsverhandlungendie Protokollierung der
von den Parteien gestellten Anträge sowie des ganzen Ganges der
Verhandlung aufs strengste vorgeschrieben und verordnet, daß die
Untergerichte,b) unter ihnen das Gogericht Sutholte, wie von Alters
her gehalten werden sollten. Würde sich jemand über ein ge¬
sprochenes Urteil beschweren, so sollte nicht mehr das Gogericht auf

0 Akten des Oldenburger Archivs , Nieberding 'scher Nachlaß Nr . 12.
-) Anlage Nr . 28 und Nr . 30.
b) Untergerichte im Gegensatz zu dem neu einzurichtenden Hvfgericht.
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dem Desum , sondern ausschließlich die Regierung zu Diepholz
unter Hinzuziehung von mindestens 2 Burgmünnern als Hofgericht
die Parteien vorladen und versuchen , sie zu vergleichen . Käme
ein Vergleich nicht zu stände und läge die Sache einfach , so sollte
die Regierung selbst entscheiden . Ware die Sache aber wichtig oder
würden die Parteien schriftlichen Prozeß begehren , so sollte jede

Partei 3 Schriftsätze innerhalb 6 oder höchstens 8 Wochen ein-
bringen , dann sollten die Akten an eine Universität mit dem
Ersuchen um Rcchtsbelehrung geschickt und das von der Universität

gefüllte Urteil alsdann den Parteien eröffnet werden . Wäre das
Urteil ein Beiurteil (Bewcisbeschluß ), so sollte jeder Teil nach
Abschluß der Beweisaufnahme nicht mehr als eine Schrift ein-
bringen und alsdann die Sache abermals an die Universität zwecks
Einholung des Erkenntnisses verschickt werden ? )

Wenn auch der Abschied vom Jahre 1560 außer der Einführung
der ausschließlichen Berufung an die Diepholzer Regierung und dem
Protokollicrungszwang Änderungen in der Verfassung des Gogerichts
Sutholtc ausdrücklich nicht anordnete , so gelang es der Regierung doch
bald , auch in vielen anderen Beziehungen auf das Gogcricht Sutholte

großen Einfluß zu gewinnen . Der Landdroft und die Räte der
Diepholzer Regierung wohnten jetzt jedem der ständigen Sutholter
und Barnftorfer Gcrichtstermine bei lind verhinderten durch persön¬

liches Eingreifen in die Verhandlung , daß die Parteien vor voller
Klärung des Streitverhältnisses den Umstand um ein Urteil baten.

Befürchteten Drost und Räte ein unrichtig oder unbillig Urteil , so

gaben sie dem Umstand gebührende Anleitung und Belehrung.
Auch erklärten und begründeten sie bei Sachen unter 20 Taler
Wert auf Anfordcrn einer Partei das von dem Umstande gefällte
Urteil . Beruhigten sich die Parteien bei der Erklärung nicht , so
stand cs ihnen frei zu appellieren . In einfachen Sachen wurde
dann gleich auf dem Sutholter oder auf dem Barnftorfer Achter-

göding im unmittelbaren Anschluß an die Verhandlung — in oon-
tinonti — von Landdrost und Räten auf die Berufung erkannt.

0 Vergl . Anlage Nr . 14.
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I » schwierigen Sachen wurde später am Hofgcricht zu Diepholz das
Urteil gesprochen,*)

Durch Erlaß der Diepholzer Regierung vom Jahre 1566
war bestimmt, daß in der Grafschaft Diepholz von jetzt an nur
noch2 von der Regierung zu berufende einheimische Fürsprecher
zuzulassen wären. Auch wurde den Fürsprechern eine bestimmte
Gcbührentaxe vorgeschrieben, damit die bisher oft geschehene Über¬
vorteilung der Parteien ein Ende habe. Als solche einheimische
Fürsprecher wurden angenommen Cord Fobrian, Bürgermeister und
Ackerbürger zu Diepholz, geb. 1529, und Heinrich Bischof, Schneider
in Diepholz, früher Hofschneider des Grafen von Oldenburg,
geb. 1539.-)

In Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit wirkte der Gograf
allein, lediglich unter formeller Zuziehung zweier oder dreier Koernoten
als Gerichtszeugen. Entscheidend für die Zuständigkeit des Gerichts
war anscheinend der Wolmsitz des Klägers.

Tie Brüche in den drei Kirchspielen Barnstorf, Colnrade und
Goldenstedt setzte der Diepholzer Trost unter Zuziehung des Amts¬
schreibers in einem besonderen Brüchtengericht fest?) Jeden Diens¬
tag hatten die drei Vögte auf dem Hause Diepholz zu erscheinen
und die straffälligen Sachen aus ihrem Kirchspiel dem Drosten zur
Bestrafung anzuzcigcn?)

Vechta, das — erst seit der Mitte des 16. Jahrhunderts —
die hohe Gerichtsbarkeit, besonders in den beiden Kirchspielen Coln¬
rade und Goldenstedt, den Grafen von Diepholz nicht zugcstand,
sondern als Rechtsnachfolger der alten Ravensberger oomotia für
sich in Anspruch nahm, zog seinerseits die Bruchhaftigen aus dem
Gerichtsbezirk Sutholte vor das Haus Vechta. So kam es, daß

9 Akten des Hannoverschen Staatsarchivs : Celler Br . Arch. Des . 73
Diepholz : Gräfliche Todesfälle Nr . 3 ; vergl . auch die Anlagen Nr . 20 , 21 und 30.

' ) Akten des Hannoverschen Staatsarchivs : Calenbg . Br . Arch . 1ä ^
(Diepholz ) Nr 1—3.

' ) Vor das Brüchtengericht gehörten alle Delikte, die insgemein oder aus
landesherrlicher Gnade in einem besonderen srall mit Geld gebuht wurden , deren
Strafen nicht auf Leib und Leben gingen.

*) Akten des Hannoverschen Staatsarchivs : Celler Br . Arch . Des . 73.
Diepholzische Vormundschaften , Nr . 3.
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manchmal die Leute wegen ein und desselben Vergehens sowohl
von Diepholz als von Vechta Strafe zndiktiert erhielten.^

Derselbe Streit in verschärftem Maße entstand seit der Mitte
des 16. Jahrhunderts zwischen Diepholz und Vechta, sobald im
Gerichtsbezirk Sutholte, insbesondere in den beiden Kirchspielen
Colnrade und Goldenstedt, ein Verbrechen zu Hals und Hand be¬
gangen wurde. Jede Regierung suchte der andern in der Ergreifung
der Übeltäter und in der Abhaltung des Gerichts zuvorzukommen.
So wurde ein Teil der in den beiden Kirchspielen Colnrade und
Goldenstedt geschehenen Mordtaten vor dem Diepholzer Gografen
zum Sutholte, ein anderer Teil vor dem Münstcrschen Richter und
Gografen auf dem Desum abgeurteilt.?)

Im Jahre 1564 entstand zwischen Münster und Diepholz
über folgenden Vorfall Streit. Die Regierung zu Diepholz hatte
sechs Münsterische Leute aus der zum Kirchspiel Goldenstedt gehörigen
Bauernschaft Einen, die sich trotz mehrfacher Ladung geweigert hatten,
vor dem Gvgericht zum Sutholte zu erscheinen, nebst zwei anderen
Münsterischen Männern aus dem Kirchspiel Colnrade gefangen nach
Diepholz geführt, auch den Münsterischen Vogt Kulemann zu Golden¬
stedt gefangen genommen. Der Münsterische Amtmann von Vechta
hatte darauf zur Vergeltung 12 Diepholzer Männer aus den zum
Kirchspiel Goldenstedt gehörigen Bauerschaften Gastrup und Han-
stede gefangen nach Vechta und Wildcshausen führen lassen. Ferner
hatte der Vechtaer Amtmann im Bezirk des Holzgcrichts zu Golden¬
stedt bei der Holwede einem gewissen Heinrich von Olden ohne
Vorwissen der Diepholzer Regierung ein Haus aufzurichtcn erlaubt,
Diepholz zur Vergeltung einem gewissen Cord zu Goldenstedt das
Haus nicderreißcn lassen. Nach einigen Verhandlungen wurden
die Gefangenen gegen Bürgschaft gegenseitig freigegeben und zur
Schlichtung der Streitigkeiten eine Zusammenkunft von Abgesandten
beider Regierungen binnen Goldenstedt festgesetzt. Ein jeder Teil
sollte seine Schriftsätze an den Domprobst Johann von Dinklage

>) Akten des Hannoverschen Staatsarchivs : Callcnbg . Br . Arch. 14 L

(Diepholz ) Nr . 1—3.
2) Ugi . die Anlagen Ar . 12 und 15 ; Akten des Hannoverschen Staats¬

archivs: tlallenbg. Br. Arch. 14 A (Diepholz) Nr. 1—3.
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in Osnabrück und Conrad von der Burg, der Rechte Licentiat und
Dechant zn St . Johann daselbst, als Schiedsrichter einsenden. Diese
sollten die Verhandlungen führen und sie nach Abschluß an eine
unverdächtige Universität zwecks Rechtsbelehrung einsenden. Ter
Spruch der Universität sollte als unanfechtbares Urteil eröffnet
werden. Dieser von den Abgesandten unter Vorbehalt vereinbarte
Vergleich fand nicht die Zustimmung der beiden Iregiernngen und
die Sache blieb unerledigt liegend) Der Streit dauerte fort. Im
Oktober 1567 sielen der Bechtaer Richter Heinrich von Hemsen
und der Trost Herbord von Dinklage mit 200 Mann zu Fuß und
etlichen Reitern in Roedenbeck(Kirchsp. Goldenstedts ein und führten
vier Diepholzer Leute gefangen mit. Zu gleicher Zeit drang der
Diener des Drosten von Dinklage mit 40—50 Fußknechten in das
Kirchspiel Barnstorf ein und nahm aus Sille zwei Diepholzer ge¬
fangen mit fort. Ein dritter Haufen unter dem Dämmer Richter
Johann von Haselünne und Jakob Speckbek, Vogt zn Damme, fiel
mit 40 Mann in das Kirchspiel Burlage ein und führte zwei Mann
aus Eickhöpen gefangen fort. Ans Beschwerde der Diepholzer Re¬
gierung erließ das Neichskammergericht unter dcni3. November 1567
gegen Münster ein Mandat auf Einstellung der Feindseligkeiten
gegen Diepholz und Rückgabe der Gefangenen. Tie Gefangenen
werden znrückgcgeben sein, aber im übrigen blieb die Sache beim
Alten.

Im Jahre 1568 war die Erbitterung zwischen Diepholz und
Vechta so groß, daß auf Anfordern des Bechtaer Drosten Johann
von Dinklage vor dem Münsterschen Gograf auf dem Desum in
einem vor der Burg zu Vechta unter dem Hagedorn gehegten
Gericht die Gräflich Diepholzeschen Beamten, nämlich Joachim
Vieth, Gograf zum Sutholte, der Rentmeister Conrad Hcdemann,
der Barnstorfer Vogt Johann nebst den beiden Fürsprechern Cord
Fobrian und Heinrich Bischof für eidlos, rechtlos und friedlos
erklärt wurden, weil sie trotz mehrfacher Ladung nicht erschienen
waren, um sich wegen eines am 24. Oktober 1568 abgchaltcnen

' ) Akten des Staatsarchivs Hannover: Oannovsr 22> Osneralia st
Varia, Nr. 4.
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Schreigerichts über einen im Kirchspiel Colnrade an einem gewissen
Bcrendt Mirren aus Heiligenloh begangenen Totschlag zn verant¬
wortend)

War im Bezirk des Gogerichts Enthalte ein Mord oder Tot¬
schlag geschehen , so war die peinliche Anklage des Taters Sache
der nächsten 12 Blutsverwandten des Erschlagenen . Erhoben die
Blutsverwandten die Anklage nicht , so griff — wenigstens seit der
Verordnung vom Jahre 1560 — die Diepholzer Regierung ox
ol 'Ooio ein ? ) Auf die von den Blutsverwandten durch Vermittlung
des Kirchspielvogts bei der Negierung in Diepholz eingebrachte
Anklage hielt der Diepholzer Graf zum Sutholte an Ort und
Stelle das Schreigericht ab . Der Richter sas; nebst zwei oder

drei ehrbaren als Gerichtszengen fungierenden Gerichtsgenossen auf
einer roh gezimmerten Bank . Vor ihm lag das gezogene Schwert,
das Symbol der hohen Gerichtsbarkeit . Der Leichnam des Er¬

schlagenen war ebenfalls zur Stelle . Außer der ganzen Verwandt¬
schaft des Erschlagenen waren alle Gerichtseingesessenen , soviel
man deren in der kurzen Zeit hatte laden können , manchmal über
die zweihundert , als Gerichtsumstand anwesend . Nach der feier¬
lichen Eröffnung des Gerichts trat der Fürsprecher der nächsten
Verwandschaft des Erschlagenen auf , erzählte den Hergang der Tat,
klagte den flüchtigen Täter an und bat den Richter , ihn nach Form
der Rechte zn Gericht zu laden . Der Richter verkündete dann

zehnmal laut die Ladung . Darauf fragte der Fürsprecher , weil
der Totschläger nicht erschienen wäre , auch nicht sich Hütte ent¬
schuldigen lassen , ob nicht ebenso gegen ihn verfahren werden sollte,
als wenn er gegenwärtig wäre . Der Richter gab dann diese Frage
an einen der umstehenden Gerichtsgenossen als Urteilsträger weiter.
Dieser trat mit dem Gerichts umstand zur Beratung zurück und
brachte im Aufträge des Umstandes die (bejahende ) Antwort ein.

Daran knüpfte sich die Frage , welchergestalt und von wem
der Totschläger verfolgt werden sollte.

y Vgl . die Anlagen Nr . 15 und 17.

*) Bgl . Anlagen Nr . 14 . Bis zum Jahre 1560 scheint in der Herrschaft
Diepholz gerichtliche Verfolgung des Totschlägers lediglich Privatsache der Ver¬
wandten des Erschlagenen gewesen zu sein.
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Tie Antwort lautete: den Totschläger zu verfolgen gebühre
den nächsten(mit Namen aufgezählten) 12 Blutsverwandten des
Erschlagenen.

Weiter wurde gefragt: ob die Nichterschicnenen der 12 Bluts¬
verwandten nicht in gleichem Maße das Recht Hütten, den Täter
zu verfolgen, wie die Erschienenen.

Antwort: Ja.
Nach Bejahung der weiteren Frage, ob des Erschlagenen

Blutsverwandte nach Landcsgcbranch nicht an des Richters Schwert
schlagen und ungehinderten Zutritt zu dem Schwerte hätten, bis sie
den Toten beschriccn, traten die Blutsverwandten an das Schwert
des Richters, nahmen es in ihre Hand und riefen dreimal gleich¬
lautend nacheinander: „Wapen Joduth über diesen Mörder, der unser
Fleisch und Blut vom Leben zum Tode gebracht."

Alsdann wurde gefragt, wer den Sarg öffnen und den
Freunden den Leichnam samt den Wunden weisen sollte. Die
Antwort lautete: altem Brauche nach, weil der Totschläger aus¬
geblieben wäre, sollte cs der Richter tun und solange einen anderen
an seine Stätte verordnen und alsdann sofort nach der Besichtigung
seine Stätte wieder bekleiden.

Darauf öffnete der Richter den Sarg und zeigte dem Gericht
den Leichnam des Erschlagenen und die Todeswunde.

Der Fürsprecher fuhr fort zu fragen: wer den Totschläger
verfolgen sollte und wie weit.

Antwort: Die 12 Geschworenen sollten den Totschläger ver¬
folgen in dreier Herren Landen.

Dann wurde gefragt, welchcrgestalt die Verfolgung zugehen
sollte.

Tie Antwort des Umstandes lautete dem Landesgebrauch ge¬
mäß: Die 12 Geschworenen sollten den Totschläger erst in seinem
Hause suchen. Fänden sie ihn dort nicht, so sollten sie die Axt
schlagen in den großen Kesselhaken, in die große Tür und in die
Bcttpfostcn. Kämen die Verfolger in eine Festung und würde
ihnen der Täter nicht ausgelicfert, so sollten sic den Totschläger
dreimal mit einem Wapcngeschrei heraußfordern. Käme er dann
nicht heraus, so sollten sie einen Baum von 18 Fuß Länge nehmen
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und die Tür damit erbrechen , den Totschläger mit Gewalt davon
holen lind denjenigen , welcher sich ihnen entgegcnstcllte , dem Täter
gleich behandeln.

Sollten die Geschworenen den Täter bekommen , so sollten sie
ihn ans einen Kreuzweg bringen , ihn mit dem Gesicht nach Osten
kehren , auf einen Sack Stroh oder Schweinstrog legen und ihm
den Kopf abschlagen ; alsdann sollten sie einen weißen Stock mit
einem aufgcsteckten Kreuzpfennig in die Stätte stecken und den
Kopf ins nächste Gericht bringen , damit wäre die That bezahlt.

Darauf fragte der Fürsprecher den Umstand , was der Richter
dem friedlosen Täter verbieten sollte , wo und wieweit der Täter

gesichert sein sollte für den Fall , daß sie ihn in ihre Gewalt
bekämen.

Die Antwort lautete : Dem Täter sollte verboten sein dies

Gericht , alle Gerichte und Klöster . Er solle nur gesichert sein auf
einen : Stücke Land , dessen beide Ende auf eine Wegescheidung gehen
und unter 2 aufgerichteten Eggen , deren Zinken zusammen gekehret,
solange bis er ein Weizenbrot für einen Pfennig gegessen.

Nachdem dann noch auf die Frage des Fürsprechers der

Richter für schuldig erklärt war , gegen das ihm zukommende Wein¬

geld den 12 Geschworenen über die Verhandlung und das gesprochene
Todesurteil einen Gerichtsschein auszufertigen , wurde das Gericht

geschlossen . Der Gerichtsschein wurde dann später unter Zuziehung
derjenigen Personen , welche als Beisitzer und Gerichtszcngen fungiert
hatten , ausgefertigt und den 12 Geschworenen zwecks eigener Voll¬
streckung des Todesurteils zugcstellt .Z

In dieser Form wurde in der zweiten Hälfte des 16 . Jahr¬
hunderts im Bezirk des Gogerichts Sutholte über einen flüchtigen
Totschläger das Schreigericht gehalten.

Die 12 Blutsverwandten waren auch berechtigt , sich das Blut
des Erschlagenen mit einer Summe Geldes seitens des Totschlägers
oder seiner Verwandten sühnen zu lassen . Alsdann klagten sie den
Täter nicht peinlich an , und er kam nach Vorzeigcn des ihm über
die Blutsühne ausgcfertigten richterlichen Scheins bei der Diepholzer

' ) Bergt , die Anlagen Nr . 15 und 18.
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Regierung mit einer Geldbuße von 30 bis 40 Talern davon.
Anderseits ließ die Diepholzer Regierung den Totschläger im Regel¬
fall nur dann mit einer Geldbuße laufen, wenn die Verwandtschaft
des Erschlagenen sich das Blut hatte sühnen lassen?)

War der Täter nicht bekannt, bestand aber Verdacht gegen
bestimmte Personen, dann ließ man die Verdächtigen an die Bahre
des Erschlagenen treten, ein jeder gab dem Toten die rechte Hand,
rief Gott an, sofern er Schuld an dem Tode Nes Erschlagenen
hätte, möchte ein Zeichen an ihm geschehen. Unterblieb das Zeichen,
dann hatte der Verdächtige sich durch das Vortrelcn von dem Ver¬
dacht der Täterschaft gereinigt?)

Ter Bezirk der alten Freigrafschaft Goldenstedt war räumlich
immer mehr zusammengedrängt worden auf den Platz zwischen den
Brücken im Dorfe Goldenstedt, einen von einem Wasserfluß um¬
gebenen Wohnbezirk, in dessen Mitte die Kirche mit dem Kirchhof
lag?) Das Freigericht als ein besonderes Gericht war von Münster
aufgehoben und dem Gogericht aus dem Tesum zugelegt. Geblieben
war aber den Freien des Kirchspiels Goldenstedt das Recht, unter
einem von ihm gewählten Frcigrafcn, dem Münstcrschcn Meyer, zu
Ellenstedt, jährlich einmal ans dem Kirchhof zu Goldenstedt in
Gegenwart des Münsterschen Hausvogts zusammen zu kommen und
über Heergcwete und Gerade zu verhandeln?) War nämlich ein
großjähriger, verheirateter oder unverheirateter der Freigrafschaft

' ) Vergl. die Anlagen Nr . 19, 22 und 24 . In einem zum Amte Vechta
gehörigen Kirchspiel hatte 1578 ein gewisser Arnold Caremann den Wille Stein¬
kamp und ein gewisser Heinrich Oslerbus den Johann Gildehus erschlagen. Beide
baten den Vechtaer Drost um Begnadigung . Dem Caremann wurde die Bitte
gewährt, dem Osterhus aber abgeschlagen, denn er habe „das bluet zur zeit noch
nicht gestillet oder versünnet", das müßte vorher geschehen. (Auszüge aus Amts¬
rechnungen des Amts Vechta aus dem 16. Jahrh . Oldenbg. Archiv Nieber-
dingscher Nachlaß Nr . 12.)

0 Vergl . Anlage Nr . 23.
' ) Becker a . a . O S . 14.
)̂ Daß cs sich hier um einen Rest der alten Freigrasschaft handelt, geht

daraus hervor, daß an den Zusammenkünften nur Freie, und zwar unter dem
Vorsitz des Münsterschen Vogts als Freigrafen , teilnahmen , daß die Zusammen¬
künfte abgehalten wurden auf dem Gerichtsplatz der alten Freigrafschaft, dem
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im Kirchspiel Goldenstedt angehöriger Mann gestorben , so zog der
nächste Schwertmage — d. i. der nächste dnrch Männer verwandte
Mann — das Heergewctc (Kriegsrüstnng usw .). War eine der
Freigrafschaft zugehörige großjährige Frau gestorben , so zog die
nächste weibliche Verwandte von der Frauenseite die Gerade (weib¬
liche Kleidungstlicke , Schmuckgegenstünde pp .). Wer das Hcergcwete
oder die Gerade ziehen wollte und dazu befugt zu sein vermeinte , mußte
diesen Anspruch innerhalb 6 Wochen nach dem Tode der betreffenden
freien Person dem Hausvogt und llnter -Freigraf angcben . In dieser
einmal im Jahre stattfindenden Zusammenkunft wurde dann über
den Anspruch entschieden . Vogt und Unter -Frcigraf hatten die
einzelnen zum Hcergcwete oder zur Gerade gehörigen Sachen aufzn-
zcichnen und anzuwcisen . Von jedem Hcergcwete , von jeder Gerade
erhielt der Meier zu Ellenstedt als Frcigraf l Schilling , der Haus-
vogt 5 Schilling und die Freien zusammen 1 Schilling . Die Freien
gaben dann zu dem Schilling soviel hinzu , das; sie eine Kanne Bier
dafür kaufen konnten . Um 1600 wurde ungeordnet , daß im Bezirk
des Goldcnstedter Freigerichts immer das nächste Blut ohne Rücksicht
auf das Geschlecht Hcergcwete und Gerade ziehen sollte , und um
1640 unter dem Richter Kögelken die von dem Hcergcwete oder
Gerade ziehenden Freien an die Obrigkeit zu zahlende Abgabe auf
1 Taler an den Richter und ^ Taler an den Vogt festgesetzt,
während die Abgabe von je 1 Schilling an den Freigrafen und
die Gesamtheit der Freien bestehen blieb . Gegen diese Neuerung
sträubten sich die Freien , aber wahrscheinlich ohne Erfolg ? )

Am 21 . September 1585 starb Graf Friedrich von Diepholz.
Mit ihm erlosch das Geschlecht der Diepholzer im Mannesstamm,
so daß gemäß dem zwischen Diepholz und Münster im Jahre 1383
geschlossenen Vertrage und der in den Jahren 1525 , 1545 und
1568 2) erneuten Belehnung das Gogericht Sutholte als erledigtes

Kirchhof zu Goldenstedt , und ferner daß Freigraf der Meier von Ellenstedt mar,
desfen Vorfahr 1387 (siehe Anlage Nr . 10 ) als zur Freigrafschast , zur krummen
Grafschaft Goldenstedt gehörig , die Rechte Münsters an derselben eidlich

bezeugt hatte.
' ) Vergl . Anlage Nr . 32.
2) Vergl . Anlage Nr . 11 , 13 und 16.
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Mamüehn an Münster hätte zurückfallen niüssen. Tie Regierung
zu Diepholz ergriff jedoch im Aufträge der Gräfin-Witwe Margarethe
durch den Drosten Hans Ledebur bereits am 22. September 1585
für die 5jährigc Tochter des Grafen Friedrich, Anna Margarethe,
Besitz vom Gogericht Sutholte und für den Herzog Wilhelm
von Braunschwcig-Lüueburg, dem im Jahre 1577*) vom Kaiser
Maximilian II. die (zuerst 1517) seinem Großvater, dem Herzog
Heinrich erteilte?) Anwartschaft auf die Herrschaft Diepholz bestätigt
war, Besitz von der Landeshoheit in den beiden Kirchspielen Colnrade
und Goldenstedt?) Am 9 Oktober 1585 nahmen im Aufträge der
Münsterischen Regierung Drost und Amtmann zu Vechta von dem
Gogericht Sutholte und dessen Zubehör Besitz, vereidigten auf dem
Gerichtsplatz den Vechtaer Richter Hermann Westmeyer als Go-
grafcn und den Bogt oder Frohnen Heinrich Freyling zu Lutten
als Gerichtsvogt des Bezirks Sutholte und führten beide in ihr
Amt einch Am 16. Oktober 1585 erschienen zur Abhaltung des
ersten Gerichtstags nach Graf Friedrichs von Diepholz Tode auf
der alten Gerichlsstütte zu Sutholte die Vechtaer Beamten, Drost
Johann v. Dinklage, Rentmeister Arndt v. Raesfeldt und Sekretär
Johann Droste, aber auch die Diepholzer Beamten, die Drosten
Anton v. Wcie und Hans Ledebur nebst dem Sekretär Conrad
Römeling. Als der Vechtaer Richter Hermann Westmeyer sich in
Gegenwart des ganzen Umstandes zu Gericht niedersetzen wollte,
protestierten dagegen die Diepholzer Beamten. Nach längeren
ergebnislosen Verhandlungen zwischen den Beamten der beiden
Regierungen setzte sich sowohl der Vechtaer als auch der Diepholzer
Richter gesondert zu Gericht nieder, und jeder suchte unabhängig
von dem anderen das Gericht zu hegen. Da aber die Weiter¬
führung des Gerichts bei dieser Sachlage unmöglich war, wurde
das Gericht nach beiderseitigem notariellen Protest aufgehoben?)
Auf dem nächsten ständigen Gerichtstage, am Mittwoch nach Irium

' ) v. Hodenberg a. a . O. Nr . 293.
' ) v. Hodenberg a. a . O. Nr . 185.
y Vergl Anlage Nr . 25.
y Vergl. Anlage Nr 26.
y Vergl . Anlage Nr . 27.
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lisxum des Jahres 1586 , erschienen die Vechtaer Beamten mit
einer großen Zahl Bolks zn Roß und zu Fuß am Gogericht Sut-

holte und hielten daselbst mit „ gewehrter und gewaffncter Hand"
Gericht ab . Die ebenfalls zur Hegung des Gogcrichts erschienenen
Diepholzer Beamten mußten unverrichteter Sache von Sutholtc
wieder abziehcn , nachdem daselbst ihr Barnstorfer Gerichtsvogt , der
die Vechtaische Ladung zum Gogericht Sutholtc von der Kirche

zu Barnstorf abgerissen hatte , von den Vechtaern gefangen ge¬
nommen war ? )

Das Holzgericht zu Goldenstedt erklärten die Vechtaer Beamten

für ein Zubehör des Gogcrichts Sntholte und kündeten es auf den
20 . Februar 1586 am Sonntag vorher von der Kanzel zu Golden¬

stedt ab . Als zur angesetzten Zeit die Vechtaer Beamten mitsamt
dem ganzen Gerichtsumstande sich zu Goldenstedt auf der Straße
vorm Zollhausc unter der Linde versammelt hatten , erschienen dort
auch die Diepholzer Beamten , baten , das Holzgericht bis zur
Schlichtung der Streitigkeiten zu verschieben , und gaben , als ihre
Bitte nicht gewährt wurde , ihren Protest zu notariellem Protokoll ? )

Als von der Braunschweig - Lüneburgischen Regierung zu

Diepholz Miene gemacht wurde , dic insbesondere auch auf die
Landeshoheit in den 3 Kirchspielen Barnstorf , Colnrade und
Goldenstedt erhobenen Ansprüche Münsters mit Gewalt abzuwchren,
wurde die waffenfähige Mannschaft in den Ämtern Vechta und
Cloppenburg aufgebotcu und mit diesen die 3 Kirchspiele Barnstorf,
Kolnrade und Goldenstedt belegt , um Gewalt mit Gewalt zu ver¬
treiben . ch

Infolge dieser Maßregel sah Braunschweig -Lüncburg sich ge¬

nötigt , mit Münster in Verhandlungen einzutreten . So traten denn
aw 11 - Februar 1587 in Vechta 5 Lüneburger und 4 Münstersche
Abgesandte zu einer Konferenz zusammen . Die Abgesandten einigten

sich dahin , daß 2 unparteiische Kommissarien , einer von der Lüne¬
burger , der andere von der Münsterschen Regierung eingesetzt wer¬
den sollten , vor denen beide Regierungen innerhalb einer bestimmt

' ) Akten des Oldenburger Archivs : Oldenburger Münsterland IL Nr . 9.
-) Wie zu >) ; vergl . auch Anlage Nr . 28.
*) Nieberding a . a . O . Bd . I S - 350.
Jahrb. s. Oldcnb. Gcjch. XV . ->2
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begrenzten Zeit ihren Prozeß bis zum Urteil ciustragen sollten . Die
Akten sollten dann von Amtswcgen unparteiischen , berühmten und
wohlgeübten Rechtsgelehrten zur Verfertigung des Urteils zuge¬
sandt und alsdann das ergangene , beide Parteien sofort rechts¬
kräftig bindende Urteil publiziert werden . Bis zu der Entscheidung
sollte das Gogericht Sutholte mit den davon abfallenden Nutzungen
von Münster allein , die Landeshoheit in den 3 Kirchspielen
Barnstorf , Colnrade und Goldenstedt und das Goldeustedter Holz¬
gericht dagegen von Münster und Braunschwcig -Lüneburg in ein¬
trächtiger Gemeinschaft verwaltet werden st.

Bald darauf kam zwischen Lüneburg und Münster auch da¬
hin eine Einigung zustande , daß Münster der Gräfin -Witwe Mar¬
garete von Diepholz das Gogericht Sutholte nebst dem aus Münster
entfallenden Nntzungsanteil an dem Goldeustedter Holzgericht und
der Landeshoheit in den 3 Kirchspielen Barnstorf , Colnrade und
Goldenstedt als Leibzncht überließ ? )

Das vereinbarte , aus dem Müusterschen Kommissar Rudolf
Münig zum Eichvffst und dem Lüneburger Kommissar Ur . für.
Otto Diederich bestehende Gericht konstituierte sich nach beiderseitiger
Ratifizierung des Vertrages zu Vechta im Mai 1587 . Beide Teile
brachten ihre Streitschriften unter Benennung zahlreicher Zeugen
und Vorlage vieler Urkunden ein . Die Lüneburger Regierung ver¬
trat die Ansicht , das Gogericht Sutholte wäre nur ein Zivilgericht
mit geringer Kompetenz . Ihr , als Rcchtsnachfolgerin im Besitz
der kaiserlichen Grafschaft Diepholz , gebühre zugleich mit der Landes¬
hoheit in den zur Grafschaft Diepholz gehörigen Kirchspielen Barn¬
storf , Colnrade und Goldenstedt auch die Ausübung der hohen Ge¬
richtsbarkeit . Münster trat der Lüneburger Ansicht über die ge¬
ringe Kompetenz des Sutholtcr Gerichts nicht entgegen und nahm
die Landeshoheit mit der hohen Gerichtsbarkeit in den 3 Kirch¬
spielen als Rechtsnachfolger der Grafen von Ravensburg im Be¬
sitz der Herrschaft Vechta in Anspruch . Hunderte von Zeugen über
die beiderseitigen Ansprüche waren bereits abgehört , eine Menge

st Vgl . Anlage Nr. 2g.
st Vgl . Anlage Nr. 31.
st genannt nach dem Gnte Eichvsf im Amte Meppen.
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von Urkunden produziert , und die Sache bis zur Jurotulation der
Akten verhandelt , als 1595 über zwei Punkte Irrungen entstanden:
Lüneburg verlangte eine 1587 angeblich aus Versehen zu den
Akten übergebene Elisionsschrift zurück und zugleich Vorweisung
des vom Grafen Johann von Diepholz im Jahre 1383 über die
Belehnung mit dem Gogericht Sutholte ausgestellten Reverses.
Beide Forderungen verweigerte Münster beharrlich . Dadurch kamen
die Verhandlungen ins Stocken uud blieben zuletzt ganz liegenff.

Der durch den Vertrag von 1587 geschaffene Jnterimszustand
blieb auch jetzt noch zunächst bestehen.

Über die cisliota maiora wurden zu Goldenstedt zwischen den
Brücken unter den 3 Eichen von Landdrost , Drost und Beamten

zu Diepholz und Vechta gemeinsam Gericht abgchalten . Jedes
Amt vollstrcckte die erkannten Strafen an seinen Leuten ? )

Das Holzgericht wurde von den Lüneburgern und Münster

gemeinsam gehalten . Sowohl Lüneburg wie Münster hatte einen
besonderen Holzgrafen , der die erkannten Strafen von seinen Leuten
cintrieb ? )

Das Gogericht Sutholte behielt Münster allein und ließ es
durch den Richter von Vechta unter Mitwirkung der Vechtacr Be¬
amten uud Burgmanneu mitverwalten . In Goldenstedt hielt
Münster eine » Obervogt . Diesem unterstand in Aldorf im Kirch¬

spiel Barnstorf und in Colnrade je ein Untcrvogt , welche die Be¬
fehle des Sutholter Richters in ihrem Kirchspiel befördern uud
ausführcn , die Gerichtsabgaben eintreiben und an den Münstcrschen
vJicrvogt in Goldenstedt abliefern mußten ? )

Tic Gefälle des Gogerichts Sutholte setzten sich nach der
Vechtacr Amtsrcchnung vom Jahre 1613/14 wie folgt zusammen )̂ :

') Prozeßakten des Hannoverschen Staatsarchivs : Calcnbg. Br . Arch. 1ä4
(Dicphoh) Nr. 1 ff.

2) Copialbuch VII des Hannoverschen Staatsarchivs Nr . 43.
wie zu ').
Akten des Hannoverschen Staatsarchivs : Calcnbg. Br . Arch. ! ci. L

<Diepholz) Nr. 1.
°) Tic Amtsrechnungvon 1613/14 befindet sich im Besitz des historischen

Vereins zu Lsnabriick . Bibliothckskatalog L V , 846 . I.
12*
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1. Kirchspiel Barnstorf:
rr) Baucrschaft Aldorf : 2 Pflichtige, ein jeder 1 Scheffel Roggen,
b) Bauerschaft Bockstedt (Bockhorst): 8 Pflichtige, nämlich 3

Pflichtige, ein jeder 1 Scheffel Roggen und 5 Pflichtige , ein
jeder ' .ft Scheffel Roggen.

o) Bauerschaft Dönstorf : 11 Pflichtige, nämlich 5 Pflichtige, ein
jeder 1 Scheffel Roggen und 6 Pflichtige, ein jeder ' /^
Scheffel Roggen.

ä) Baucrschaft Dörpel : 6 Pflichtige , ein jeder 1 Scheffel Roggen.
0) Baucrschaft Dreeke; 5 Pflichtige, ein jeder 1 Scheffel Roggen,
f ) Bauerschaft Drentwede : 6 Pflichtige, ein jeder 1 Scheffel

Roggen.
Z) Bauerschaft Düste : in Zonoro 1 Molt (— 12 Scheffel),
ff) Baucrschaft Eydelstedt: 9 Pflichtige, ein jeder 1 Scheffel Roggen.
1) Bauerschaft Rechtem : 7 Pflichtige, ein jeder 1 Scheffel Roggen,
k) Bauerschaft Wohlstreck: 4 Pflichtige, ein jeder 1 Scheffel

Roggen.
Das ergibt für das ganze Kirchspiel Barnstorf eine jährliche

Gerichtsabgabe von 5 Molt 1^ Scheffel Roggen Diepholzer Maß.
Hiervon waren in Abzug zu bringen:

1. An Unkosten. 4 Scheffel,
2. für den Richter als Deputat 4 „
3. für den Frohn „ „ 2 „

i. S . 10 Scheffel Dieph. Maß,
sodaß dem Amt Vechta eine Nettoeinnahme von 4 Molt 3^
Scheffel Diepholzer Maß — 3 Molt 8 Scheffel 3 Becher Münsterisch
Maß ') an Roggen verblieb.

2. Kirchspiel Goldenstedt.
a) Bauerschaft Ambergen : 11 Pflichtige, ein jeder 1 Scheffel

Roggen.
b) Bauerschaft Einen : 10 Pflichtige , ein jeder 1 Scheffel Roggen,
o) Bauerschaft Ellenstedt : 10 Pflichtige, ein jeder 1 Scheffel

Roggen.

' ) 1 Diepholzer Molt Roggen — 10 Scheffel 3 Becher Münsterisch:
1 Molt faßte 12 Scheffel, 1 Scheffel 12 Becher.
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>1) Bauerschaft Gastrup: 6 Pflichtige, ein jeder1 Scheffel Roggen,
sf Dorf Goldenstedt: 5 Pflichtige, ein jeder1 Scheffel Roggen,
k) Bauerschaft Lahr: 2 Pflichtige, ein jeder1 Scheffel Roggen.
8) Bauerschaft Rüssen:') 4 Pflichtige, 1 jeder1 Scheffel Roggen.
It) Baucrschaft Varenesch: 5 Pflichtige, ein jeder1 Scheffel Roggen,

ein Pflichtiger̂ Scheffel Roggen.
Das ergibt für das ganze Kirchspiel Goldenstedt eine jähr¬

liche Gerichtsabgabe von 4 Molt 5^ Scheffel Roggen Golden-
stcdter Maß.

Hiervon waren in Abzug zu bringen:
1. An Unkosten. 4 Scheffel,
2. für den Richter als Deputat 4 „
3. „ „ Frohn „ 2

i. S . 10 Scheffel Goldenstedter
Maß, sodaß dem Anit Vechta eine Nettocinnachme von 3 Molt

Scheffel Goldenstedter Maß— 3 Molt 5 Scheffel 7Becher
Münsterisch Maßan  Roggen verblieb.

Die Gerichtsabgaben aus dem ganzen Bezirk des Gogerichts
Sutholte betrugen demnach brutto:  8 Molt 8 Scheffel^ Becher
Roggen Münsterisch Maß — 25,069 bl oder an dem jener Zeit
entsprechenden Geldwert, das Molt zu 4 Thalern gerechnet, 34
Thaler, und netto: 7 Molt 1 Scheffel lO'/z Becher Münsterisch
Maß — 20,696 bl oder an Geldwert 28'/z Thaler.

Andere Gerichtsabgaben, wie vor allem Hühner, finden sich
in den Amtsrechnungen von 1613/14 und 1647/48 unter den
Einkünften des Gogerichts Sutholte nicht verzeichnet. Die Amts¬
rechnungen von 1631/32, 1647/48 und 1662/63 führen bei den
Gefällen des Gogerichts Sutholte dieselben Leute mit denselben
Leistungen auf. Auch hier find Hühner als Gerichtsabgabe nicht
angeführt.')

' ) Rechts von der Hunte , gehört jetzt nicht zu Oldenburg.
2) 1 Goldenstedter Molt Roggen --- 11' /, Scheffel Münsterisch.
*) Vcchtaer Amtsrechnungen 1613/14 und 1647/48: Bibliothek deS histor.

Bereins Osnabrück ö . V., 246 , I . und II . ; nn übrigen Mitteilung des Herrn
Pastor K. Willoh-Vechta.
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Das Kirchspiel Drebber gab in den Jahren 1586/96 an das
Haus Diepholz als alte Sntholter Gerichtsabgaben jährlich 6 Molt
9 Scheffel Diepholzer Maß — 17,075 bl ? )

Im Jahre 1617 fand auf dem Belthaus zu Gastrup im
Kirchspiel Goldenstedt wieder eine Konferenz zur Schlichtung der
alten Streitigkeiten statt ? ) Als auch diese erfolglos verlaufen war,
hielten beide Regierungen sich nicht mehr an den Vertrag von 1587
gebunden . Das gemeinschaftlich abgehaltcne hohe Gericht zu Golden¬
stedt trat nicht mehr zusammen . Jede Partei exerzierte vielmehr
in den 3 Kirchspielen Barnstorf , Colnrade und Goldenstedt die
Gerichtsbarkeit , soviel sie konnte , und verhinderte die andere Partei
soviel wie möglich . Als z. B . 1650 in der Arkeburg (Kirchspiel
Goldenstedt ) ein erhängter fremder Mann gefunden und vom Gericht
zu Vechta besichtigt war . ließ das Amt Diepholz den Leichnam ab¬
nehmen und zu Barnstorf unter dem Galgen beerdigen . Drei Wochen
nachher kamen die Vcchtaer mit Mannschaft nach Barnstorf , gruben
den Körper wieder aus , brachten ihn nach Vechta , ließen ihn daselbst
beerdigen , gruben ihn nochmals ans und ließen ihn verbrennen ? )

Das Holzgericht hielt Münster allein ab , zuletzt 1629 . Später
hat es niemals wieder getagt.

Das Gogericht Sntholte hegte nach wie vor Münster
allein . Der Münstersche Untervogt kam nach Barnstorf und Coln¬
rade auf den Kirchhof und lud zu den vier ständigen Gerichts¬
terminen ein . Sämtliche Lüneburger folgten derzeit noch dem Gericht.
Auf dem Gerichtsplatz Sutholte wurden alle Gerichtseingesessenen
abgelesen und die unentschuldigt Ausgebliebenen ungeschrieben . Die
Münsterschen Vögte gaben die Wrogcn ein und zeichneten sie auf.
Ter Lüneburger Vogt notierte dann die vom Gericht über Lüne¬
burger Leute erkannten Strafen . Die weitere Verhandlung über

' ) Akten des Hannoverschen Staatsarchivs : Celler Br . Arch, : Des . 73,
Diepholz , Gräfliche Todesfälle , M . 3.

Willoh a . a O . , Bd . I . , S . 341/48.

Parz ( 1771 — 1783 Amtmann zu Diepholz ) : Nachrichten aus dem Amt
Diepholz Handschrift , beruht in einem Exemplar ans dem Landratsamte zu

Diepholz und je einem Exemplar auf dem Kgl . Staatsarchiv und der Kgl . u.
Provinzial -Bibliothek zu Hannover.
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die Sachen erfolgte dann auf dem Lüneburger Landgericht zu
Barnstorf?)

Um 1660 waren die Streitigkeiten zwischen Lüneburg und
Münster von neuem entbrannt. Das Amt Diepholz untersagte den
in den Kirchspielen Barnstorf, Colnrade und Goldenstedt wohnenden
Lüneburgern, das Gogericht Sutholte zu besuchen, die Gerichtsabgaben
nach Vechta zu leisten, sowie überhaupt irgend etwas für das Gericht
Förderliches zu tun. Das Amt Vechta dagegen bestrafte die Lüne¬
burger, die nicht zu den Gerichtsterminen auf dem Sutholte erschienen,
und trieb die Strafen und Abgaben mit Gewalt bei.

Unhaltbare Zustände, an denen auch die in den Jahren 1656,
1661, 1663 und 1681 zwischen Diepholz und Vechta stattgefundenen
Konferenzen nichts änderten?)

Das Gogericht Sutholte hatte zu Anfang des achtzehnten
Jahrhunderts immer mehr an Bedeutung verloren und wurde auch
wohl, da die Lüneburger nicht mehr vor ihm, sondern vor dem
Amte Diepholz ihr Recht suchten, nur noch sehr unregelmäßig ab-
gchalten. Da befahl die Münstcrsche Regierung zu Vechta im
Anfang des Jahres 1728, anstatt des zerfallenen Sutholter Ge¬
richtsstuhls einen neuen zu errichten?) Dieser Befehl wurde im
April 1728 mittels einer mit„Ober- und Unter-Gewehr, Pulver und
Blech' versehenen großen Mannschaft aus den drei nächstbelegenen
Münsterschen Kirchspielen ausgeführt, in der offenen Lahrcr Heide
eine neue Gerichtsbank aufgestellt und sogleich darauf Gericht und
Mannzahl gehalten. Tie neu errichtete Gerichtsbank war „in kornm
einer großen Krahmbude von 20 Fuß lang und 12 Fuß breit,
inwendig mit einem Sitze und Tische von starken Ständern und
mit dicken Eichenbohlen bekleidet und bedecket."

Des Gerichts nächste Abhaltung war am 10. Oktober 1728
auf dem Kirchhof zu Barnstorf durch den Münsterschen Untcrvogt
Dieken aus Aldorf auf den 13. Oktober abgekündigt. Am 11. Oktober

H Copialbuch VII des Hamioverfchcn Staatsarchivs , dir . 43.
ff Auch auf dem Desum wurde im Jahre 1728 auf Befehl Münsters an

Stelle des verfallenen ein neuer Gerichtsstuhl hcrgestellt. Bezüglich beider Gerichte
standen sich Münsterschc und Hannoversche Ansprüche einander gegenüber. Vgl.
Oldenburger Jahrbuch XIV ., S . 19.
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brachen dem Befehl der Lüneburger Regierung gemäß die Diepholzer
Beamten mittelst Mannschaft von Bauersleuten den neuen Gerichts¬
stuhl bis auf den Grund ab und vereitelten dadurch die angekündigte
Gerichtssitzung ? )

Als auf den 27 . April 1729 neuer Gerichtstermin ans dem
Sutholte angesetzt war , zogen am 26 . April der Diepholzer Drost
von Ompteda und der Oberamtmann Palm zu Ehrenburg mit
1250 aus beiden Ämtern ausgehobenen , mit Gewehren , Torfspaten
und Forken ausgerüsteten Männern in die Lahrer Heide , rangierten
sich in Gefechtsstellung und hinderten durch ihr bloßes Erscheinen
die Vechtacr Beamten au der Aufstellung eines neuen Gerichts¬
stuhles und der geplanten Abhaltung des Gogerichts Sutholte . Das
Holz zu dem neuen Gerichtsstuhl , vier Ständer und vier Scheer-
Holz , wurde im Dorfe Lahr auf dem Hofe eines Münstcrschcn
Eigenbehörigen Wulff von den Lüneburgern gefunden nnd durch
zwei Lüneburger Eigenbehvrige aus Lahr mittelst Eskorte von
zwölf Mann nach Diepholz aufs Schloß gefahren . Der Gerichts-
Platz , der etwas in der Heide ausgegraben war , wurde planiert
und dergestalt mit Heidsoden übersetzt , daß von dem Ort , wo er
gewesen , nicht die geringste Spur übrig geblieben war . Nach gehaltener
Mannzahl wurden die 1250 Mann um 2 Uhr nach Hause entlassen ? )

Die Vechtaer haben nicht wieder versucht , einen neuen Ge¬
richtsstuhl aufzuschlagen , auch ans dem Sutholte das Gericht nie
wieder gehegt . Das Amt Vechta bediente sich von jetzt an zur
Ausrechterhaltung seiner Gerichtsbarkeit des Mittels , daß es von
Zeit zu Zeit an einem bestimmten Tage aus den Gemeinden des
Sutholter Gerichtsbezirks von jeder Feuerstelle eine Person nach
Vechta zitierte und die Nichterschienenen bestrafte ? )

Mit dem Jahre 1741 stellten die Lüneburger auf strengen

Befehl des Amts Diepholz die Lüftung der Sutholter Gogerichts-
abgaben an Vechta für immer ein . Derzeit betrugen nach einem

tz Akten des Kgl . Staatsarchivs Hannover : Hannover 22 > Verschiedene
Hoheilssachen , Ar . 15.

Vgl die Anlagen Nr . 33 und 34.
2) Becker : Geschichte Goldenstedts , 1900 , S . 19.
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vom Diepholzer Landdrostcnv. Ompteda unter deiit 24. November
1740 an die Geheimen Räte zu Hannover gesandten Bericht diese
Gogerichtsgefälle im Kirchspiel Barnstorf bei 65 Nollerben, 27 Halb-
erben, 3 Eindrittelerben und 84 Kvtereien: 6 Malter 7 Scheffel
6 Becher Roggen, Corveyisch Maß — 5 Blalter 6 Scheffel 3 Becher,
Münstcrisch— 15,966 bl und 84 Hühners) Die Gogerichtsgefälle
aus dem Kirchspiel Goldenstedt umfaßten bei 22 Vollerben, 7Halb¬
erben, 3 Eindrittelerben und 43 Kötercicn: 2 Malter2 Scheffel
6 Becher Roggen, Corveyisch Maß — 1 Malter 10 Scheffel 1 Becher,
Münstcrisch Blaß— 5,502 bl und 43 Hühner?) Die Gesamtsumme
der dingpflichtigcn Besitzungen im Bezirk Sutholte ld. h. in den
Kirchspielen Barnstorf und Goldenstedt) setzte sich also im Jahre 1740
zusammen aus 87 Vollerben, 34 Halberben, 6 Eindrittelerben

106 Vollerben) und 127 Kötereien mit insgesamt rund 214/z bl
Roggen und 127 Hühnern gegen 122 Vollerben, 1 Halberbe und
11 Niertelerbent— 125 Vollerben) mit rund 25 bl Roggen (keine
Hühner) im Jahre 1613 und etwa 110 Vollerben mit rund 21^ bl
Roggen(keine Hühner) um das Jahr 1580.

V Nämlich Aldorf : 2 je I Sch. R ., 6 je 1 H. ; Bockstedt: 2 je 1 Sch.
R ., 6 je 1 , Sch. R ., 2 je 1 H. ; Doustorf : 2 je 1 Sch R ., 7 je V, Sch. R -,
4 je 1 H. ; Holte : 4 je 1 Sch. R ., 1 zu 1 H., 1 bewirtet den Bogt am Tage
des Einsammelus ; Dörpel : 3 je 1 Sch. R ., 4 je 1 H. ; Scharrel : 2 je 1 Sch.
gi ., 1 zu l H. ; Drentwede : 9 je 1 Sch. R ., 2 je YV Sch. R ., 14 je 1 H. ;
Schmolte : 1 zu 1 Sch. R ., 2 je Vs Sch . R ., ö je 1 H.; Dreeke: 8 je 1 Sch.
R ., 3 zus. 1 Sch. R ., 4 je 1 H. ; Mäckel: 2 je 1 Sch. R ., 4 je 1 H. ;
Dueste : 11 je 1 Sch. R ., 4 je Vz Sch. R ., 3 je 1 H. ; Eidelstedt: 9 je 1 Sch.
R , 17 je 1 H. ; Gothel : 1 zu 1 Sch. R ., 2 je ' /z Sch. R ., 3 je 1 H. ;
Rechtem : 3 je 1 Sch. R ., 5 je 1 H. ; Rödenbeck: 3 je 1 Sch. R ., 1 zu 1 H-l
Vogelsaug : 2 je 1 H. ; Walsen : 2 je I Sch. R . ; Wohlstreck: 6 je 1 Sch. R .,
4 je Vs Sch. R ., 5 je 1 H. Ein Malter Corvepisch— 10 Scheffel Münstcrisch.

Akten des Kgt . Staatsarchivs Hannover : Hannover 22 > Anit Diepholz
B . Nr . 26.

' ) Nämlich Einen : 4 je 1 Sch. R ., 2 je 1 H. ; Ambergen : 2 je 1 Sch.
R -, 1 zu 1 H-l Goldenstedt: 4 je 1 Sch. R ., 2 je 1 Sch. R . und 1 H., 2 je
1 Sch . R .. 26 je 1 H .;. Lahr : 2 je 1 Sch . R ., 6 je 1 H . ; Rüssen : 4 je 1 Sch.

R -, 2 je Vs Sch. R ., 2 je 1 H. ; Varenesch: 4 je 1 Sch. R ., 1 zu Vs Sch. R .,
2  zus . 1 Sch . R . , 4 je 1 H.

Akten des Kgl. Staatsarchivs Hannover : Hannover 22i Amt Diepholz
B . Nr . 26.
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Tie in den Jahren 1734 und 1761 stattgcfundenen Per-
gleichsverhandlungcn zwischen Diephvlz und Vechta waren wieder
ohne Erfolg verlaufen . Die Hindernisse waren , das; man Hannoverscher
(Lüneburger ) Seits keine Untertanen an Münster abtretcn und

münsterscher Seits , daß man von der gottesdienstlichen Verfassung *)
in Goldenstedt nicht abgchen wollte ? )

Die politischen Verhältnisse hatten sich im Verlauf der Zeit
derart entwickelt , daß am Anfang des 19 . Jahrhunderts Drebber,
Barnstorf und Colnrade sich unter Hannoverscher Krone befanden,
während das Kirchspiel Goldenstedt in Bezug auf die Landeshoheit
in 3 Bezirke zerfiel . In Goldenstedt (ausgenommen zwischen den
Brücken ), Apeler , Ambergen , Einen , Gastrup , Lahr und Varncsch
war die Territorialität nach den einzelnen Häusern so geteilt , daß
auf ein oder mehrere hannoversche Häuser ein oder mehrere
münstersche Häuser folgten ; in Frcdelake , Rüssen und über die
Eßmühle übte Hannover allein , in Ellenstedt und in dem Golden-
stedter Bezirk zwischen den Brücken Münster allein die Landes¬
hoheit aus . Die hannoverschen Untertanen unterstanden dem Amte
Vechta . *)

Von dem Goldenstedter Freigericht hatte sich noch ein kleiner
Rest erhalten . Zwar war es jetzt den Goldenstedter Kirchspiels-
Freien wie allen Freien im Bistum Münster verwehrt , Heergewete
und Gerade zu ziehen , aber noch hielt der Hausvogt zu Vechta
als Freigraf jährlich um Johannis eine Versammlung der Freien,
deren bis 1747 im Kirchspiel 47 waren , in Goldenstedt ab , früher
an dem Freienstuhl am Kirchhofe , später in des Unterfreigrafen,
des Meiers von Ellenstedt Hause , wo die Rolle der Freien abge¬
lesen und berichtigt wurde . Von da an stieg die Zahl bis auf 49,
nahm dann 1766 ab bis auf 46 , wobei es bis zur Auflösung des
Freigerichts im Jahre 1817 verblieb . Das Verzeichnis der Freien

' ) Über die kirchlichen Verhältnisse Goldenstedts vergl. Willoh a. a. O.
Bd . I S . 322/467 . Becker: Geschichte Goldenstedts . Oldenburger Bau - und
Kunstdenkmäler Heft 2 u. a.

2) Par,zische Handschrift a. a . L.
' ) Willoh : Geschichte der kath. Pfarreien im Herzogtum Oldenburg 1898 ff-

Bd . I S . 23.
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führte der Unterfreigraf , der wie früher von den Freien aus ihrer
Mitte gewählt wurde . Auch führte er die Rechnung über die Ein¬
nahmen und Ausgaben derselben . Die Einnahme bestand in dem
Stcrbefall . der bei dein Tode eines Mitglieds der Freigenosfenschaft
von dessen Erben mit 24 Grote bezahlt werden mußte , aus dem
Eintrittsgeld des Erben eines verstorbenen Mitgliedes in die Ge¬
nossenschaft zu 3 Grote und dem jährlichen Beitrage zu 3 Grote.
Ans dem jährlichen Freigerichte wurde die Rolle der Freien ver¬
lesen und dadurch berichtigt , daß die Verstorbenen nach Hebung des
Sterbefalls ausgelöscht wurden , und deren Witwen oder Erbfolger
sich gegen Bezahlung der Gebühr einschreiben ließen . Die aus der
Unfreiheit Eingeheirateten mußten ihren Freibrief mitbringen , um

ausgenommen werden zu können ? )

Der Neichsdeputationhauptschiuß vom 2b . Februar 1803
machte der reichsrechtlichen Existenz des Fürstbistums Münster ein
Ende . Die vormals Münsterschen Ämter Vechta und Cloppenburg
erhielt gegen Verzicht auf den Elsslether Weserzoll der Herzog
Peter Friedrich Ludwig von Oldenburg , der durch Patent vom
30 . Juni 1803 von den beiden Ämtern Besitz ergriff . Nachdem
während der Zeit von Dezember 1810 bis Mitte November 1813
mit dem Herzogtum Oldenburg auch die beiden neu erworbenen
Ämter Vechta und Cloppenburg einen Teil des französischen Kaiser
reichs gebildet hatten , wurden auf dem Wiener Kongreß 181b (zu¬

gleich niit der Wiedereinsetzung des Herzogs von Oldenburg ) die
Hoheits - und Jurisdiktionsstreitigkeiten zwischen Münster und
Diepholz bezüglich der drei Kirchspiele Barustorf , Colnrade und
Goldenstedt nach über bOOjähriger Dauer zwischen dem Herzog von
Oldenburg als Rechtsnachfolger Münsters und dem König von
Hannover als Rechtsnachfolger der Grafen von Diepholz zum Ab¬
schluß gebracht . Durch den Territorial -Ausgleichungs - und Cessions-
Vertrag vom 4 . Februar 1817 , der Artikel 33 der Wiener Kongreß-

Akte ausführte , wurde der Hannoversche Teil des Kirchspiels
Goldenstedt außer der am rechten Huntcufer belcgenen Bauerschaft
Rüssen an Oldenburg abgetreten , während die Kirchspiele Barnstorf

0 Rieberding a. a. O. Bd. III S . 271/72.
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und Colnrade bei Hannover blieben. Durch Patente vom 5. Mai
1817 ergriffen die beiden Regierungen von den neuen Landesteilen
Besitz Zu Hannover gehörte nunmehr Barnstorf, Colnrade uni)
vom Kirchspiel Goldenstedt die Bauerschaft Rüssen, Oldenburg
nannte den übrigen Hauptteil des Kirchspiels Goldenstedt sein eigen.

Goldenstedt wurde durch Regierungs-Bekanntmachung vom
21. Juni 1817 zum Oldenburgischen Amte Vechta gelegt und ist
mit demselben bis auf den heutigen Tag vereinigt. Das für
Goldenstedt zuständige Amtsgericht ist jetzt Vechta, Landgerichts-
Bezirk Oldenburg.

Rüssen gehörte zunächst zum Hannoverschen Amte Diepholz,
seit 1852 zum Hannoverschen Amte Harpstedt und wurde mit diesem
Amte im Jahre 1859 an das Hannoversche, seit 1866 Preußische
Amt Freudenberg, mit diesem aber im Jahre 1885 an den neu
gebildeten Preußischen Kreis Syke gelegt.

Das früher ebenfalls einen Teil des Amts Diepholz bildende
Kirchspiel Colnrade gehörte seit dem Jahre 1820 zum Amte Harp¬
stedt, mit diesem seit 1859 zum Amte Frcudenberg und bildet seit
1885 einen Teil des Kreises Syke.

Das für Rüssen und Colnrade zuständige Gericht isi das
Preußische Amtsgericht Bassum, Landgerichtsbezirk Verden.

Der Flecken Diepholz, die Kirchspiele Drebber und Barnstorf
bildeten das Hannoversche alte Amt Diepholz, machen jetzt nebst
den Bezirken der alten Hannoverschen Ämter Lemförde und Auburg
(bis 1815 Hessisch) den Preußischen Kreis Diepholz aus und ge¬
hören zum Preußischen Amtsgericht Diepholz, Landgcrichtsbezirk
Osnabrück.

So ist der alte Gerichtsbezirk Sutholte heute völlig aus¬
einandergesprengt.

Anlagen.
Nr. 1. - Vechta.  1291 Februar 3.

Die Burgmannschaft zu Vechta bezeugt, daß Statius von Sut¬
holte, Drost zu Vechte, dem Edlen Herrn Konrad von Diepholz

' ) Bau - und Kunstdenkmäler Oldenburgs : Heft 2 , S . 67/68.
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und dessen Bruder Rudolf das Gericht in Drebber, Barnstorf und
Goldenstedt für 40 Mark schwere Denare verpfändet hat.

Siegel abgefallen.
Original in, Kgl-Staatsarchiv Hannover: tlrkunden-NcPcrtoriui» der Graf¬

schaft Diepholz Nr. 4.
Gedruckt im Diepholzer Urkundenbnch von W. v. Hodenbcrg Nr. 6 und

in meiner Abhandlung iiber das Gogericht aus dem Tesum. Jahrb. XIV.
S . 36.

Nach dem Original.

Hlovsriut vsl ssiaut uuiversi lloo scriptum visuich nos uui-
VSISOS sastsllauos in Vsobta . militss st kamulos , visu 6t auclitu

akkuisss, spioci Ltatius miles äs Lutllolttt UUU6 nostsr äapiker
ooussusu st voluutats suorum kiliorum, vidslicot Dsrwauui 6t
llobanuis st aliorum pusrorum suorum , 8i (fuos Zsusraverit , uo-
bili viro cis Dspllolts 6oura <lo norm ns st suo kratri Roclolpbo
nomius uss non pusri8 «lioti Oouraäi ssu suis vsris bsrsäidus
obliZavit insto titulo obiiAatiouis suäioium in Drsbbsrs , in Lsr-
nsstorps st in Doläsustsäs , czuoll vulZsritsr Asrisbts äioitur,
pro guaära ^iuta marsis Aiavium «lsnvriorur » possiäsuclo usepis
in äism 8oIutivni8 sins alicpuo impsäimsuto oommoäs st «zuists
ab sisäsm , kaetaeprs oräiuata sunt lies eoram nostro äapiksro,
<p,oä moris sivs sousustuäiuis uostrs sst , ut ratum st insonvui-
8Uin dabsatur , pront svsst ooram nostro clonrino mouastsrii
spisoopo oräiuatum st oonksotum. Ouius rsi kastum sommuuitsr
nostro si^illo. ns trivola intsntions rsoapitulstur , kaoimus roboruri.
Datum Vsskts anno äomiui VI06 nonapssimo primo , in bis
DIasii maZni martiris.

Nr. 2. - Vechta, 1291 Februar 3.
Statius von Enthalte, Drost zu Vechta, erklärt, daß er das

vor der Vechtaer Bnrgmannschaft an den Edlen Herrn Conrad
von Diepholz für 40 Mark schwerer Denare verpfändete Gericht
in Drebber, Barnstorf und Goldenstedt zeit seines Lebens nicht
wieder einlösen wolle.

Original unbekannt.
Abschrift aus dem Jahre 1590/91 im Kgl. Staatsarchiv Hannover:

(Lalenbg. Brief-Archiv1 ä X (Diepholz) Nr. 10.
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Gedruckt in meiner Abhandlung über das Gogericht aus dem Desum im
Jahrbuch XIV , S . 37.

Im Auszuge bei Nieberding : Niederslist Münster Bd . I Urkunde Nr . 13.

Nach der Abschrift von 1390/91.

Xoverint et seinnt nnivsrsi , guoä eZo 8tntiu8 mils8 <le8ut-
bolts , in Veeltta nnne elapiker, promitto kiäo praeatitn praesenti-
lm8 et oonkirmo g»ml inclitium , gnoki vul ^nriter geriotite Uieitur,
in Drebber , Darnatork , 0oläsn8tsc !e Oonracio nobili in Depbolts
per me et mec>8 puorc >8 priore8 et po8teriore8 pro (junclrg^ inta
msroi8 grrivium cienariorum evidenter eoram Q08tri8 eusteünnis
obligntum temporidu8 mene vitae pro tnli peeimirr rsclimere
negueo nee intenäo , prout men patenti litern »6 erecienäum kaoio
roborari . Dutum Veoktae anno clomioi AOO nonagoeiiuo primo,
in clis Olusii magui mart ^ ria.

Nr. 3. - Vechta , 1321 Mai 28?)
Drost und Burgniannschaft von Vechta berichtet an den Bischof

Ludwig von Münster , daß der Edle Herr Rudolf von Diepholz im

Kirchspiel Goldenstedt keinerlei Rechte habe , auch nicht an den freien
Leuten , daß er unberechtigter Weise auf den Jahrmärkten des Kirch¬
spiels Stättcgeld erhebe und einen großen Teil des zur Herrschaft
Vechta gehörigen Huntcbruchs an sich gerissen habe.

Siegel abgcfallen.

Original im Hans - und Ucntral - Archiv zu Oldenburg : Toc . Old . Münster¬
land , Landessachen.

Gedruckt bei Kindlinger , Geschichte der deutschen Hörigkeit , S . 377/78
Urk . Nr . 7l b nach einer Copie des XIV . Jahrhunderts aus Mscr . 1, 1 des
Kgl . Staats -Archivs Münster.

Nach dem Original.

Venerabili in 0bri8to patri ac ciomino 8U0 ciomino Docle-
rvioo moQQ8terjen8i episoopo «lnpiter ot csetellani in Veelitn ob-
80 gnium elsbitum iv omnibu8 eemper benivolnm so paratum.

InteIIeximu8 ex ore r>08 trorum prsäseessorum so reraoitsr 8oi-
mii8 , gnocl 6ominu8 lio6oIku8 nobilie in Depbolts in pnroobia
OoI6en8t6c >6 guonäam nil bnbnit iuris , sec! prima krönte emit in
clietn psrocliin unam äomum eontra Duglonem dictum Olocle,

Vgl . Anlage 4.
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vsstrum luoudnm sustsllunum , stinm smit ab uius gusdnm bonu
susssssivs st etinm gusdam nttrnxit 81 bi manu vioiouto . Ostsrum
in litonibus libsris nil bnbuit nss bubst iuris , prout xossu-
mus dsmonstrnrs psr udvosutum tun « tsmporis , soilisst per
Litriduui 6s Nsrssbsndorxs militsm , «>uin assidit tun6 tsmporis,
guod dissordiu intsr somitsm ds Dslmsnborst Kons msmoris st
dominum Rodolkum nobilsm in Dspbolts dekunotisi gsrsbatur,
(juod tuns in sudsm dissordia somss in Dslmsnliorst multos
bominss liksros spsstirutos ud distum villnm Ooldsustsds oupti-
vnvit , guos distus 6OM 68  ad dominium in Dspbolts diosbut psrti-
nsrs . 8sd Likridus de ülsrsolisndorpo milss prasdistus , tuns
tsmporis advooatus , siuitnvit ad dictum oomitsm in Dslmsnborst.
obtinuit libsros ibidsm oaptivatos , guod potius spsstarsnt ad
domun > Vssbtsnssm quiuu ad dominium in Dspbolts , prout
iuri8 ordo postulakat , gui dominio Vesbtsusi rsstitusbantur libsri
US soluti , nss aliguam sxastionsm ab ipsis sxtorgusbat . Ostsrum
in bominibu8 advsnisntibus stiam nil bubuit nss bubst iuris.
Dliam in dsdioationibus a vsstris bominibus , «juod nunguam sst
auditum , rssipit ao rsssxit tribus annis dsnarios s loois distos
stsdspsnnings , guod stiam non sst iuris , Dtiaw abstulit nobis
mnuu violenta gusdam lixna dicta Duntsbroob , 9uns stiam speo-
tant ad dominium Vssbtsnss . Insupsr abstulit dominio Vssbtsnsi
rets unum maZnum in Dummaro , guod stiam non sst iuris
Dutum Vssbta XXI , dis asosnsionis.

Nr . 4 . - Vechta , 1321 Mai 28 .-)

Der Rat der Stadt Vechta erklärt sich gegenüber dem Bischof
Ludwig von Münster zu der Aussage bereit , daß der Edle Herr
Rudolf von Diepholz in Goldenstedt an den freien Leuten keinerlei
Rechte habe , daß er eigenmächtig auf den Jahrmärkten des Kirch¬

spiels Stüttegeld erhebe und ein großes Stück des zur Herrschaft
Pcchta gehörigen Huutebruchs an sich gerissen habe.

9 (sic ! ädtuueti verschrieben sür äskuuetuar ) Rudols v. Diepholz ist
zwischen dem l l . Aug. 1303 und 23 . Dez. 1304 gestorben, regierte seit 1265.

' ) Vgl . Anlage 3.
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Original unbekannt.

Abschrift aus den, Jahre 1589/SO im Haus - und Ccntral - Archw zu
Oldenburg : L » Oldenburger Münstcrland 18 Nr . 12 f. 612/613.

Nach der Abschrift , nach Nr . 3 berichtigt.

Vsnsrabili in Dbristo pstri ne 6omino suo 6omino Do6s-
^viso monasterisnsi spisoopo sonsulss in Vsobta as ibulsm uni-
vsrsitas ssrvitium 6sbitum oum allsotu . IntsIIsximus sx ors

nostroruni pras6sos88orum ao vsraoitsr soimus , prout , si neossss
kusrit , volumus oonkirmars , o>t>o6 6ominus Ro6ollus nobilis 6s
Dispbolts in villa 6oI6en8ts66 nibil c>uon6aw babuit iuris , ss6
prima vios smit in 6iota paroobia unam 6omum contra IIuAONsm
6ictum 6Io6sn , famulum <̂uon6anr vsstrum castellanum , st acl
ipsam 6omum ab aliis smit cjuss6am bona sucoessivs , etism
sjuasäam attraxit 8ibi manu violsnta . 6astsrum in bominibus
libsris nil babuit iuris nss babst , prout possumus 6smon8trsrs
psr 8ikricium 6s Nsrsobsiulorps militsm , tuns tsmporis aclvo-
oatum , quia aceiclit tsmpors so6sm , epio6 6iscor6ia intsr
somitsm in Dslmonborst piss msmorias st dominum Rodolium
nobilsm in Dispbolts dslunctum Zsrsbatur et tuns in saclem
disoordia oomss in Dslmsnborst mult 08  libsros spectantss sei
dictam parocbiam Doldsnstsds captivavit , (juos dictus eomss in
Dslmsnborst ad dominium in Dspbolts diosbat pertinsrs . 8sd
dictus milss 6s ^Isrscbsndorps tuns advooatus ec>uitavit ad oo-
mitem 6s Dslmsnborst st optiuuit libsros ibi6sin captivatos,
>juo6 spsotarsnt ad 6omnin Veoktsnssm potius quam ad domi-
vium in Dispbolts et libsri oaptivati 6ominio Vscbtsnsi rssti-
tuebantur libsri so soluti nso slicjuam sxactionsm ab ipsis sx-
torczusbat . Itsm in Iitonibu8 advsnisntibus psnitus nil babuit
nso babst iuris Itsm reoipit a liberis bominibus in dsdicatio-
nibus , «zuod nunHuam est auditum , so rsoepit tribus annis ds-
nsrios a loois 6ioto8 stsdepenninZs , quod stiam sui non sst iuris.
Item akstulit dominio Vscktsosi rsts unum msANUin in Duminario.
Itsm ĉusodam liZna dicta Duntsbroob stiam nobis abstulit , manu
violent ». Drasdiota , fjuus vera sint , si nssssss lusrit , volumus
oonkirmars . Datum Veobts XXI , 6is ssosusionis.
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Nr . 5 . - 1328 Februar 14.

Johann von Sutholtc , Trost zu Vechta , und sein Sohn
Johann bekunden , daß die Edlen Herren Rudolf und Conrad von

Diepholz ihnen von der ursprünglichen Schuld in Höhe von

300 Mark den Betrag von 100 Mark zurückgezahll haben,

100 Mark aber acht Tage nach Ostern und die letzten 100 Mark

acht Tage nach Michaelis zurückzahlcn sollen.
Original unbekannt.

Abschrift aus dem Jahre 1590/91 im Kgl . Staatsarchiv Hannover:

Calenbg . Bries Archiv 16 ^ (Diepholz ) Nr . 10.

Bisher ungedruckt.

Nach der Abschrift voni Jahre 1590/91.

Ich Johan von Sndtholte droste thor Bcchte und Johan

mein sohne bekennen openbar in descn breve , man uns de edlen

Herren her Rolof und her Conradt , Heren tho Dcpholte , gelavet

hebben , die lesten hundert marck , dar se uns lcvern sollen , hundert
nnirck achte dage na Pasche », de nu liegest kompt , und hundert marck

achte dage na sunte Michaelis dage darna allernegst , van den dren

hundert marcken , der wi albero hebben hundert marck upgebort , dat
wi ehn und cren ervcn na der upboringe der lesten penningc ihren
brcf sollen wedder doen unvertoget , den se uns gegeven heddcn,

darup dat se uns die pennige to den benombeden tiden lievern

sollen und wollen , dat lave wi ehn in truwen uuder unsem insegeln,

stede und vast tho holden in dessen breve , de gegeven is na Godes

gebordt dusent und drehundert jar in den acht und twintigsten jare
up den heiligen dag sunte Valentinus encs martercrs.

Nr . 6 . - 1346 Oktober 19.

Tie Ritter Iwan von Borch und Bertold von Zestcrfleth

bezeugen , daß sie nebst dem Grafen Konrad von Oldenburg die

zwischen dem Edlen Herrn Rudolf von Diepholz und dem Bischof
Ludwig zu Münster wegen Goldenstedt entstandenen Streitigkeiten

bcigclcgt haben.
Siegel des Iwan von Borch abgcfallen . Siegel des Bertold von

Z sterslcth vorhanden.
Original im Kgl . Staatsarchiv zu Hannover . Urkunden - Repertorium der

Grasichast Diepholz Nr . 46.
Jahrb . s. Oldenb . Gesch. XV. 13
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Gedruckt in W. v. Hodenbergs Diepholzer Urkundenbuch Nr . 48.
Nach dem Original.

Wi her Iwan van Borch mide her Bertold van Tzestersvlete
riddere bekennet in bessern brcvc unde bctughet. dat lvi mid den
edelen Heren, Hern Conrade, de ein grcve is to Oldenborch, unde
Hern Noleve, de en Here is lo Depholte, unde se mit uns hebbet
ghcscheden de twidrachtc unde de schele, de was twischen den Heren,
Hern Lodcwighe, de en bischop is to Munster, unde Hern Rolevc
van Depholte, also Want de van Depholte besit Goldenste, dat eine
sin vader gheervet Heft, dat schal he bcholden. Heft ock de van
Depholte, de hir vorghenomed is, ghud under sick ane sin crve,
dat de vorbcnomcde bischop ansprccket, dat Johan van Sutholtc de
drotzate van der Vcchte unde Jacob van Bele un Borchard van
Honstede knapcn mit ercn cidcu bcholden willet, dat id to Vcchte
deme bischopc van Munstcre höre, dat schal he eine weder laten,
wo se deme vorbcnomeden Heren van Depholte ghelden, Wat id eine
ghekosted Heft, dat schal he bcholden sclfdrudde in den hilghen. In
ein betughinghe besser vorbescrcvenen diugh hebbe wi besegheld
dessen bref mit usen inghcseghclen. Tesse bref is gheghcvcn na
Godes bord dnscnt jar drehnndert jar an deine sesse unde verteghesten
jare des neghesten daghes sunte Lucas.

Nr. 7. - 1346 November 25.
Herr Friedrich von Schagen, Hermann von Elmendorf und

Genossen urkunden über den durch ihre Vermittelung zu Bremen
zwischen dem Münstcrschcn Drosten zu Vechta, Johann von Suthoft
einerseits und den Herren von Diepholz anderseits abgeschlossenen
Sühncvertrag betr. die Beilegung der zwischen den letzteren und
dem Stifte Münster bestehenden Streitigkeiten?)

Siegel abgefallen.
Original im Großh . Haus - und Zenlral -Archiv, Oldenburg . Doc. Old.

Münslcriand , Landessachen.
Bisher ungedruckt.

Nach dem Original.
Na Godes bort dusent unde dre hundert jar in deme ses unde

vertighesten jare in deme heilighen avende sunte Marien Magdalenen
' ) Vgl . Anl . 6.
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Held ich Johan van Sutholtc , droste tor Vcchte , einen dach mit den
Heren van Depholtc in der stat to Bremen , dar lovedc de Here van
Depholtc cn truwen mi Johanne van Sntholte , droste tor Bcchle,
eine olde rechte sone unde greven Gerharde van der Hohen nndc
grcvcn Johanne van der Hohen sincn brodcrc . Heren Tidcriche van
Elmendorpc , Heren Lyboriese van Breinen , Heren Vredcriche van
Schaghcn , Heren Hcrnianne van Elmcndarpc , riddercn , Hermanne
van Sutholtc , Borcharde van Honstcde , Herborde van Sntholte,
Arnolde Gripc , knapen al das danc wis , wat ich Johan van Sutholtc
droste tor Pachte , Borcchart van .Honstedc , Jacob va » den Bele
behaldcn willet nph den heilighen , dat mit mcreren rechte si mines
Heren von Monstere nnde des stichtes unde der hcrscap van der
Pachte wen der van Depholte , dat solen se den stichte unde der

herscap van der Vechte weder laten , wo it eine oste sincn vadere
cdcr sincn vcdderen worden si van kope oste to weddc , vor also
vclc ghcldes , also it cm anghekomcn is . Were avcr dat sake, dat
wi des gheldcs nich aver ein unde droghen , dat ich. Johan van
Sntholte droste tor Vechte , seghcdc : min , unde de van Depholte:
mer . dat ghclt scholde de alde van Depholtc beholden seivcn uph
den heilighen mit twcn sinen riddercn oste niit twen sincn besten
borechmannen und dan scholde men de Heren van Depholtc besuten laten
in den gode vor dat ghclt also langhe , went min Here van Monstere
eder dat stichte oste de droste tor Vcchte den Heren van Depholte,

Heren Roleve unde Heren Corcdc , dat ghclt gheven , dat se dar uph
behalden hcdden . Wer ok, dat it sinen vadere oste sinen vcdderen
oste em vor nichts worden were , dat scholden se minen Heren unde
dcme stichte unde der herscap van der Vcchte vornicht weder laten.
Ok so scholden de Heren van Depholte laten de herscap van der
Pcchte bi all cren als in rechte dcsse sone unde dit bcholt van
d . ? ) drosten unde van Borecharde van Honstcde unde Jacobe van
den Bele scholden de van Depholtc nomen hcbben went to sunte
Mtchaeles daghc , wan it em de droste vorgheseghet haddc verteinnacht,
dal Heft he en dicke ?) bodcn unde sc ne wolden des nicht don . Were
avcr , dat unser driger wclich afghingc in live oste in dode , de dit

Verwischt.
' ) Oft.

13*
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bchalden schulden , dar mach men einen anderen in de siede also god
weder nemen . Ok so hebbe wi bi deghcdinghct in der sone , dat de
Heren van Depholte scolen » mbeklaghet laten mincn Heren van
Monstere umme breve , de em min Here van Monstere scholde gheven
hebben , unde um alle stricke van desses orlaghes ' ) weghcne , ok so
hcbbct de van Depholte vanghen Detharde van Lutten , dat hebbe
wi besonet al dus , dat he dar Heft to ghesat Roleve van der Horst
nnde Johanne van Aue , dar schall de droste twe siner vrunten

tjeghen selten , wat de vere seghet , dat Deihart den van Depholte
ghcven schole , dat schal he emc gheven , unde dar uph schal Tethart
dach hebben . Wcre dat se nicht aver ein unde droghen de vere,
wat grcve Cored van Oldenborch seghede , dat schal he em gheven
unde dan schal he qnit wesen . Dcsse sone unde al desse stucke, de
hir vorescreven stat , hebbet ghcdeghcdinghet )̂ unde sonct unde rechte
sonludc wesen unde sint : her Vrederich van Scaghen , her Herinan
van Elmendorpe , riddere , Herman van Sutholte , Borechart van

Honstede , Arnold Grip , alse wi beholden hebbet uph den heilighen
ton Sutholte liph den daghe in deine heilighen daghe sunte
Cecilien . All desse dingh betughe wi her Vrederich van Schaghen,
her Herman van Elmcdorpe , Herman van Sutholte , Borchart van
Honstede , Arnold Grip unber unsen ingheseghelen . Dit is ghegheven
na Godcs bort dusent unde dre hundert jar in deine ses unde
Herrischesten jare in deme heilighen daghe sunte Katerinen einer
heilighen juncvrowen.

Nr 8 . - 13 ^3 April 21.
Vertrag zwischen dem Bischof Heidenreich von Münster und

dem Edlen Herrn Johann von Diepholz wegen der Rechte des
Stiftes Münster im Kirchspiel Goldenstedt . Der Bischof erklärt

insbesondere , der Edle Herr Johann von Diepholz erkenne vertrag¬
lich , daß die Frelgrafenschaft mit dem dazugehörigen Freistuhl bei

dem Kirchhofe zu Goldenstedt und der Markt daselbst mit allen
dazugehörigen Gefällen allein dem Stifte Münster gebühre und daß
er das Gogericht zu Goldenstedt als Münstersches Mannlehn besitze.

Streit.

' ) Abgeschlossen.
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Siegel des Bischoss verletzt , des CaPilclS zur Halste weg.

Original im Kgl . Staatsarchiv zu Hannover : Repertorium der Grasschast
Diepholz . Nr . 77.

Gedruckt bei v . Hvdenberg : Diepholzer llrkundenbuch , Urkunde Nr . 85.

Ausfertigung für den Edelherrn Johann von Diepholz .U

Nach dem Original.

Wi Heidcnrich vo » Godcs ghcnadcn bisschoph to Munstere
bekennet unde bctughet opcnbarc in dessen breive vor uns unde
unse nakomelinghe , dat ghedcghcdinghcd is tuschen uns uude den
cdelen manne jnncheren Johanne , Heren to Deipholte , also hir na
geschrcvcn steit . In den ersten , dat de vorgenoinpte junchcr Johan
unde sine erven uns unde unse nakomelinghe unde dat ghestichte
van Munstere solen vestliken unde vredeliken laten in alle deine

rechte , dat wi unde dat ghestichte van Munster hcbbct unde hedden
in den dorpe unde kcrspcle to Goldenstcden , alse bi » amen de vrige-
graveschaph , de vrige unde de inkomenen lüde unde den vrsgenstoel,
de dar to behorct , bclcghen bi den kerkhove to Goldensteden , mit
alle der gravcschaph unde der vrigcn tobehorincghe unde rechte.
Bortmcr sal he unde sine erven uns , unse nakomelinghe unde dat
ghestichte van Munster vestliken unde vredeliken laten bcholden de
kcrkmisse to Goldenstcden unde alle vorval , dat dar chft vellct , unde

darto de stedepenninghe to Goldcustcden . Vortmer solen he uude
sine erven uns , unse nakomelinghe unde unse gestichte van Munster
laten beholden eine brucghen to makene over de Hunthe up der stede,
de gheheitcn is de güldene brucghc , unde se solen uns unde unse
ghestichte de truwclikeu helpen vorwaren to unses unde unses
ghestichtcs behof , dat sc untobroken blive . Vortmer cn sal he noch
sine erven nine borgt ) eder sloth timmeren eder bouwen m de ker-
spclc van Goldensteden , Trebbercn unde Bernsdorpc unde desghclikcs
en solc wi noch unse nakomelinghe ok doen , wi en deden dat scmcnt-
like mit einander . Vortmer wanke dat goghcrichte to Goldenstcden
is manlein unses unde unses ghestichtcs van Munstere , so hebbe wi
bischoph Heidcnrich vorgenompt den vorgenomptcn junchercn Johanne
mit den vorgerorten goghcrichte tho Goldenstcdc beleinet to manlcne
unde dat hevet he van uns cntfangen unde uns unde unscn ghestichte

r) Vgl . Al » . 9.
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dar van huldinghe ghedaen , alse manlcines recht ist . Bortiner cn
sole wi noch en willet nine lüde , de tobehoret den vorgenompten

junchern Johanne , innemcn ofte vorhotden ofte teghen ein ver-
deghcdincghcn jenigewis in unscn gestichte unde sloten unde herschaph
van der Bechte , dcsghcliken en solcn he unde sine ervcn uns , unsen
gestichte unde undersaten , den ainptluden unde borghmannen van
der Bechte wederdoen . Bortmer were den vorgenompten jnncheren
Johanne sinen undersaten ofte den sinen jenigh schade geschein in
der tit , de wi mit unsen vrende waren to Goldensteden , de schade
sal quit wesen , »nde wi unde unse ghestichte van Munster , unse
undeisaten unde de mit uns dar weren , solen des sunder ansprake
bliven . Bortmer solen unse nakomelinghe alle desse punte unde
articule , de in dessen bref geschreven sint , vorbreven in allerwis , alse
desse breif inne holdet , desghclikes solen sine erven unde nakomelinghe,
de Heren to Dephoite werdet , weder doen , wanner se to ercn jaren
komet . Alle desse vorgerorten stucke unde articule unde ein sinnlich
bisunder , de sich in uns drepet , hebbe wi Heidenrich bischoph to
Munster gorgenompt vor uns unde vor unse nakomelinghe ghelovet
unde ghesekcrt an guden truivcn in eides stad , deine vorgenompten
junchere Johanne unde sinen ervcn siede , vast unde unvorbrvkelich
to holdene sunder arghelist . mit beholtnisse aller breve , aller Privi-
lcgia unde alles rechten , de wi hebbet up beiden siden en buten in
holt desses breves . Tesses to tughe unde in orkunde unde to
ewigher pestnisse aller besser vorgerorten stucke unde articule , so
hebbe wi Heidenrich bischoph to Munstere vorgenompt vor uns
unde vor unse nakomelinghe unse ingheseghel mit inghescghele
uuses caijstels to Munstere an dessen breif doen hancghen , unde wi
domdeken unde capitel to Munstere vorgerort bekennet , dat dit init
unsen vulbord ghcschen unde ghedeghedincghct is , unde des in
orkunde hebbe wi mit inghescghele unses Heren va » Munstere vor-

gcnompt unses capitels ingheseghel an dessen breif ghehancghen.
Hir hebbet an unde aver ghewesen , de dit ghedeghedincghct hcbbet,
ersanie , bescheidene lüde , her Otto greve to der Hoya unde to
Brochusen edelmann , her Diederich va » Enschede , domdeken to
Munstere , her Frederich van Schaghcn unde Herr Berend de drostc,
rittere , Alhard van den Busche anders ghcheitcn de gutlikc , Hcineke
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de Bere , knapen , unde Johan Kcrkherinch , to der tit borghermeistcr
to Munstcre unde anderer guder lüde ghcnoghe . Datum et aotum
anno tlomini nüllesimo treoautssimo oetoAösimc » tertio , ksria
tartia post lloimmoam gna oautstur oantats.

Nr . 9 . - 1383 April 21.

Vertrag zwischen Bischof Heidenreich von Münster und dem
Edlen Herrn Johann von Diepholz wegen der Rechte des Stifts
Munster im Kirchspiel Goldenstedt.

Ausfertigung für den Bischof Heidcnreick , von Münster . Inhalt gleichlautend
mit Anlage 8.

Original im Großh . Haus - und Zentral - Archiv zu Oldenburg Doc . Old.
Münsterland.

Ein Siegel abgefallen , das Siegel des Grasen von Hoya ist zur Hälfte
erhallen : . . . . LIIII8 IX UOV -V Umschrift.

Gedruckt in Kindlingcrs Münsterischen Beiträgen Bd . III Abt . 3 Nr . 177.

Nr . 10 . - 1387 November 29.

Johann van Sutholt , Droste zu Vechta , und die Burgmänner

zu Vechta bekunden , daß nach vernommener Zeugenaussage die

freien und entkommenden Leute in den Kirchspielen Goldenstedt und
ziolnrade dem Bischof von Münster gehören und dessen Amtmann

zu Vechta sie zu verteidigen gebühre , weil die krumme Grafschaft
des Kirchspiels Goldenstedt dem Bischof von Münster zustehct und
Kolnradc zu Twistringcn gehört.

Siegel des Johann von Sutholt (Westsäl . Siegel IV Tafel 230 Nr . 4)
und das der Burgmcinner von Vechta an Pcrgamentstreisen , letzteres beschädigt.

Original im St .- A . Münster : Fr . Münster Nr . 1031.
Gedruckt bei Sudcndorf : Geschichte der Herren von Dinklage Heft 1

Seite 67/88 und bei Kindlinger : Münsterische Beitrüge Bd . 111 Abt . 2 Nr : 180.

Nach dem Original.

Wi Johan van Sutholte , droste tor Vechte , unde wi ghemcine
borchmanne tor Vechte , cnkcnnct unde bctnghet openbare an dessen
hrcve vor allen luden , dat vor uns ghekomen sin an unse jegcn-
wardechcit Herman Raed nnde Herman de Meyer van Ollenstede
unde bcholdcn vor uns to den Hilgen mid uprichtcdcn vingcren,

stavedes edes , mid guden willen unde uubedwu (n)gen , dat de vrigcn
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unde de inkomene lüde in den kerspelc van Goldenstede undc Coldcn-
rode unses Heren van Munstere höret unde boret sinen ammetluden
tor Bechte to vordcghedingene .U na den , dat de crunune grafscap
des kerspeles van Goldenstede unser , Heren van Munstere Hort unde
Coldenrode Dcmesmarke si unde höre an den Twistcringen , dat
aver unses Heren van Munstere Hort unde sinen ammetluden tor
Vechte . Ok so beholdcn desse vorscreven ton Hilgen vor uns , dat
dat edrifteghe gued -) in dessen tiven kerspclen vorscreven Horde unses
Heren van Munstere unde siner ammetlude tor Vechte , nnde dat
sich dar anders nemende mochte to teen oste nalen )̂ mid rechte,
wenthe der herscap lüde van Depholte to euer tid ein swin nemen
van drift egen gude uthe den kerspele van Coldenrode , dar de Heren
van Depholte mid Johanne van Zutholte , den alden drosten tor
Vechte , vele daghc umme Helden unde dat en do to dem testen mid
rechte to vunden ward , dat se nine vrigen unde nine inkomene lüde
vordeghedingen en mochten in dessen twcn kerspelen vorscreven , unde
en hadden ok nin recht to den edriftegen gude , so dat se dat swin
gelden mosten unde gülden dat vor ene halve marck , unde dcselve
halve marck vcrdrunkcn de vrigen unde de inkomene lüde in dessen
twen kerspclen vorscreven . Ok so beholdcn se to den Hilgen , dat
se den haveren van den vrigen nnde van den inkomcnen luden in
dessen twen kerspelen vorscreven boret , ghenomen unde entfangen
hadden van Hern Johannes weghene van Dinchlaghe , vor nnde van
Johannes weghene van Sutholte , des alden drosten , na . Unde na
den , dat dit aldus gheschen is an unser jegenwardichcit , des to
tughe so hcbbe wi Johan droste vorscreven unde wi ghemeine borch-
manne unse rechten ingcseghele also unse meine borchmanne seghel
an dessen brcf ghehangen . Datum anno 6omini rnillssimo treoon-
tosimo ootogssimo ssptimo in vi ^ ilia koatä ^ nckrea apostoli
xloriosi.

' ) Beschützen , vertreten.

' ) Tie Mast , die rechtlich betrieben werden kann.

' ) An sich bringen.
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Nr . I I . - 1525 Juli 6.

Bischof Friedrich von Münster belehnt den Edlen Herrn

Friedrich von Diepholz mit dem Gerichte zu Sutholte.
Original unbekannt.

Abschrift aus dein Jahre 1590/91 im Kgl . Staatsarchiv Hannover:

Calenberger Br . Archiv 1 ä ^ (Diepholz ! Nr . 10.

Gedruckt bei v . Hodenbeig : Diephvlz >r llrkniidenbuch Ilrk . Nr . 203.

Der Lehnsrevers des Grafen Friedrich v . Diepholz vom selben Tage

befindet sich in Abschrift in Cal . Br . Arch . l cl .1 rDiepholz ) Nr . 3.

Nach der Abschrift aus der» Jahre 1590/91.

Wir Friderich von Gottes gnaden elect und confirmat der kcrken

tho Munster thun kundt und bekennen , dat wi den edlen wolgebornen

unscn leve » neven Friderick , edelherc tho Diepholt , belent hcbbcn und

belehenen vermitz dessen breve mit dem gerichte thon Sutholte , in

matcn als dat von uns , von unfein gestichte von Munster tho

lehne gcet , in manstadt und hebben darnp von dem furschreven

unsem lieben neven geburliche und gewontliche hnldnng und eede

laten nehmen , uns und unsem gestichte von Munster treuw und

holt tho sein , als einen manne von lehne sinen lehnhern gebordt
tho doine . Beholtlich doch daran uns , unsen nachkommelingcn und

gestichte von Munster linses und jedermenn sincs rechten , orkunde
unscs segels beneden angchangen . Hir wahren mede an und aver

onse belenede manne , die edele wolgeborene unse leve neue , raide

und gctreuwcn Everwin , grcfe tho Benthcm und von Steiuforde , und

Rotgchr von Depenbrock , unse amptman tho Bockholte . Gegcven

in den jaire unses Herrn 1525 ahm donnerstage nach unser leven

Frauven visitationis dage.

Nr . 12 . - 1544 März 31.

Dietrich Eickholt , des Bischofs von Münster geschworener

Richter und Gograf zum Tesem , halt zu Goldenstede über den da¬

selbst erstochenen Ludecke Frcdelagen das Gericht ab.
Original unbekannt.

Abschrift aus dem Jahre 1590/91 im Oldenburger Haus - und Central-

Archiv : L » Oldenburger Münsterland I O Nr . 11 . f. 283/86.

Bisher ungedruckt.
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Rach der Abschrift aus dem Jahre 1590/91.

Wi Dirich Eickholdt des hochwerdigen in Gott hochvermogen-
den fürsten und Herrn, Herrn Frantzes bischops tho Munster und
Oßnabrugge administratoris tho Minden, unseres gncdigen fürsten
und Herrn ein geschworen Nichter und gogrcve thom Deßcme, doen
kundt und bekennen opentlich vor jedermennigliche betugende, dat
vor uns als sonderlichs tho Goldenstette in einem openbaren ge-
hegedcn geeichte, dar wi stede und stoel nha gewondtlichcr wise
und maneer der landloplichen rechte na pinlicher clage schwerdes
oerde und thom halse beseten und becledet hadden, ist gekommen und
crschencn die ersame und fnrsichtige Danecl Tideman von wegen
der hogen herligkeit und uth bevel hochgcdachts fürsten, unserS gnedigen
Herrn tho Munster, Oßnabrugge und Minden als des landtfursten
Herkommen wegen eines doden jungen, Heinrich Fredelagen sone,
Ludeckc genannt, und dessulvigen twelf sworen und bloitbcwandteu
und sagte uns an, oft uns richtcr oick kundig und witlich werc,
dat dicselven upbemeltcn bloidtbewandten und sworen des vorge-
schreven doden jungen Albert Wordemans sone Lubberde up ore
blicken schin') nu Huden dussen dag tho gerichte hadden verwittigen?)
und verkündigen lathen lind woldcn densulvigen Lubberde darnicth
tho rechte vorfordcren, wo whal nu he den verstorwenen sines vor-
sates oft willens oick jenigen bedenkens noch gestecken, geschlagen
oder voni levende lhom dode gebracht hadde, dann Heinrich Huls-
meiger hadde die beiden jungen thosamendc gcnocdiget und geschovcn,
dadurch de eine sich gesteken oft gefallen in Lubberds meß und scindt
die beiden jungen noch scheltbar off kiffgenothen)̂ tosamende gewest, so
dat dannoch die bloidtbewandten oren doden alleine von Lubberde
Wordeman afmanen und affordern wolden und nicht van dengenen,
die die jungen tho Hope geschowcn und dermaten den einen in dat
mest des anderen gedrucket hadde, dadurch he vernngelucket und thom
dode gekommen werc. Teß wi erkunden Ja, dat wi richter dan
dicselven bloitbewandten mit oren blicken schin tho gerichte woldcn

') Augenschein, oorpus äelioti.
'0 Zn wissen lassen.
' ) Kiff --- Streit.
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eschen, bat sie quemen und vorforderden en mit rechte . Deine wi
richter so dcden und eschedensi die bloidtbrwandten des doden jungen
tho geeichte eine werf, ?) ander werf , dcrde wers bis in die negeden,
achte und theinmahl overwerf und hcbbcn dannoch thom ovcrfloctc
durck den fronen Heinrich Kuleman , Heinrich Bosken und Hermann
Schröder diesulften bloitbcwandten laten beschicken und anseggen,
dat sie mit eren blicken schin inth gerichte quemen , Daneel Tidcman

stunde aldar und wolde sunst anders Lubberde Wordeman der
fachen loes lathen sinden , seint sie alle ausgebleven und nicht tho
gerichte gekommen und dcmsulvigen tho rechte hebben laten verfolgen.
Do fragede Daneel Tideman tho behoef Lubberts Wvrdemans umb
ein ordel , dat recht were , dewile dat dre bloitbewandte » und sworen
des doden mit oren blicken schin nicht tho gerichte quemen und

hadden des Lubberde vorgenompt darup einen stcvclickcn richtedag
laten verwittigen up dat blicken schin und denselften tho rechte nicht
verforderdcn , war dann Lubbert des schines und der fache nicht

schölle noit lois und entledigt sein oder wes dar recht umme were.
Dat ordel bestadedeh wi an Meier Herman tho Menstede , die sich
darus mit den dinckpslichtigen des gerichts bedacht und up die derben
acht *) genochsam vermaent und uthgcfragct . hcbbcn dicselbsten darup
nicht können finden oft wisen willen , welches an die overicheit tho
bringen bedinget . Wider Heft Daniel Tidemann tho behuef der

hogcnherlichkeit laten fragen unime ein ordel , dat recht were , nadem
die swaren des doden denknecht up oere blickschin tho rechte ver-

forderdcn und wolden eine einen hals nemen , wair sie dann alle
nicht schuldig wercn , ocren hals darbei tho selten und des meinem

gnedigen fürsten und Herrn ein aftracht tho malenoft  wes recht
sei . Dat snlvigc ordel hebbe wi ock an Meier Herman vorgc-
schreven bestadet , und brachte darup in mit berade der dinckpflichtigcn
vor recht , die einem andern einen hals nemen wolde . most ^ock sein
eventhuerv ) darunib staen , und die afdracht tho maken stunde in

>) laden.
'j » ml.

2) vestatten.
Beratung der Gcrichtsgenossen.

«) Genngtunng zu geben.
Abenteuer , Risiko.
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gnade der Herren . Tatsulvige ordel is vcrfestet , verkündet und un-
gescholden durchgegaen . Noch fragede Daniel Tideman und leth
vcrsoken eines gerechten ordclS , wair men cn des dorchgegaen ge-
richts nicht schuldig wcre tho behoif der hogenherligkeit ein schin
tho geven oder wes dar recht umme were . Welch ordel wi be-
stadeden an Cort Hanen und brachte in vor recht , na deine , dat et
alle so gerichlich ungescholden dorchgegaen und thovoren mit einem
ordel verwart were , so wcre men em des schuldig ein schin tho
geven ; den wi richter so deden . Darmede bi an und aver weren
vor tugslude und kornolcn des gerichts hir sondcrlings tho geeschet
Dirich Henninges , Bercndt Beningk , Clawcs Suthmeier und mehr
frommer lüde gcnoch . Tho wider orkunde und bekreftungc der war-
heit hebbe wi Dirick Eicholdt richter baven gemclt von gerichts
wcgenc nnse gewondtliche richtingesegel und und um bede willen be¬
lieben upt spacium gedrucket Datum anno domini 1544 am
maendage na dem sondage Judica.

Nr . 13 . - 1545 November 21.

Bischof Franz von Münster belehnt den Edelherrn ' Rudolf
von Diepholz mit dem Gerichte zu Sutholte.

Original unbekannt.
Abschrift aus dem Jahre l590/91 im Kgl . Staatsarchiv Hannover.

Calenberger Br . Arch . 1 ä (Diepholz)  Nr . 10.
Bisher eingedruckt.
Der Lehnsrevers des Grafen Rudolf v . Diepholz voui selben Tage be¬

findet sich in Abschrift im Cal . Br . Arch . lä L. ( Diepholz Nr . 3 ).

Nach der Abschrift aus dem Jahre 1590/91.

Wi Frantz von Gotts gnaden bischop tho Munster und Ohna-
brugke , administrator tho Minde , docn kundt und bekennen , dat wi
dem edlen wolgebornen unsen licven neuen Rolofen , edelherrn tho
Dicpholt , belehnt hebben und belehnen vermiß bissen briv mit dem
gerichte zu Sutholte , immathen als dat von uns und unfein
gestichte von Munster tho len geit in manstat und hebben darup
von den vorgenompten unsen lieven neuen geborliche und gewontliche
huldunge und chcde laten iichmcn , uns und unsen gestichte von
Munster treuwc undt holt tho sin als einem manne von lehne
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sinen lchnhern gebort to doen . Beholtlich doch daran uns , unsen
nhakomelingcn und gestichte von Munster unses lind jedrmanne

sines rechtes , urkund unses segelö binedcn angehangen . Hir wercn
niede ahn und over unse belehnde nianne Boldeivin von Knehcm

und Jasper Schavenek Gcgeven in den : jare unses Hirten dnscnd

vifhundert vif lind vertigh , ahm saterdage nah Elisabeth villuno.

Nr . 14 . - 15bO Dezember 12.

Verordnung der Herzoge Heinrich und Wilhelm von Braun¬

schweig und Lüneburg und des Grafen Christof zu Oldenburg und
Delmenhorst als Vormünder des jungen Grafen Friedrich von
Diepholz , die Verwaltung und Gerichtsbarkeit in der Grafschaft
Diepholz betreffend.

Original im Kgl . Staatsarchiv Hannover : Celle Brief Arch . Des . 73
Diepholz , Vormundschaften Nr . 1 »-

An der Urkunde hängen sämtliche Siegel in meistens guter Erhaltung:
1 . Dietrich Behr : 2 . Joachim Möller ; 3 . Christof von Heimbrvck : 4 Graf
Christof von Oldenburg ; 5 . Graf Albrecht von Hoya ; 6 . Ottrawe Friese;
7 . Cord von der Horst ; 8 . statt eines Siegels : Otto van Raden mein egen
hant ; 6 . Stadt Diepholz.

Auszugsweise mitgeteilt im Archiv des historischen Vereins für Nieder¬
sachsen . Hannover 1899 , S - 91/99.

Auszug nach dem Original.

Zu wissen , nachdem weilandt der wolgeboren edelherr Rudolf,

graf zu Defholdt , nach dem willen des Herrn im mouat oetobris
dieses sechzigsten jares mit tode abgangen und bei seinem leben die
durchleuchtigen hoch und wolgebornen Herren , Herrn Heinrichen und

Herrn Wilhelmen den jüngeren , gepruder , hertzoge zu Brannschweig
Luncburg und Herrn Christoffern , grafen zu Oldenburg und Delmen¬

horst , seiner nachgelassen Witwen , jungen Herrn , Herschaft und landt-
saft zu Vormündern verordet . und dan
hoch und wolgemelte fürsten und grafe.
wolgemelter gräflichen Witwen und ihres jungen Herrn , hcrschaft,
auch gemeiner landtschaft zu Dipholdt zu freuntjchafl und gnaden

sich der vormnndtschaft angenohmen , alsdan haben ihre fürstlichen
gnaden und gnaden sich mit einander verglichen , daß sie uf den
achten tag dccembris disses sechziger, jars zu Tifholde eigner Person
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einkohmen oder ihre ansehnlichen rcthe schicken und was ires an-
genohmen pslegcamptes sein und die notturft erfordern wurde , ver¬
richten und bestellen wollen . Und haben demnach hochgedachtc
fürsten , weil sie verhindert worden , eigener Person daselbst zu er¬
scheinen , an irer stadt nachbeneutc ire reche , neinblich Dieterichen

Behren , Joachimen Möller , der rechte doetvrn , und Christoffen von
Heimbrock gegen Defholdt uf bestimptcn tag abgcfcrtigt , aber graf
Christof zu Oldenburg in eigener Person erschienen.

.Weil da » die fürstlichen rethe und wohlgedachter
graf ferner bei sich bedacht und erwogen , daß notig sein will , daß
eine bestendige regierung in der hcrschaft Difholdt verordnet werde,
.so ist Curt von der Horst zu einem land-
drosten und drosten zu Lemfurt und Nickel Scherling zu einem
drosten zu Difholdt verordnet , und soll denselbigen noch ein geirrter,
der die canzlei verwalten möge , zugeordnet werden.

Solche drei Personen und wer an ire stedte künftiglich durch
die Vormünder verordnet werde , sollen neben der gräflichen witwcn
die regierung furen und was dieselben anhengig , verrichten uf nach-
beschriben weise form und Meinung.

.Und so sollen sie in administrierung der justieren
und sunst in ihrem bevolen ampt nachfolgende maß und bescheiden-
heit halten.

Die undcrgericht sollen gehalten werden , wie von alters her.
Do aber jemandt sich der urteil , so an den undergerichten gesprochen,
beschweren oder sonst jemant , der den undergerichten nit underworfen,
zu besprechen hette , so solle die regierung die Parteien uf einen
benanten tag Vorbescheiden und ctzliche burgmanne und ufs wenigst
zwen zu sich ziehen und die suchen , so also vurkohmen , gütlich Horen
und vleis furwenden , ob sie die Parteien in der gute konnten ver¬
tragen , und so das geschehen kan . so sollen sic darüber receß uf-
richten und beiden Parteien under der cantzlei petschir zustellen.
Do aber die Parteien in der gute nicht könnten vertragen werden,
so die sach nicht wichtig und dieselbige richtig und sonst in eontinenti
durch Zeugen oder prieflickie urkunden ausgespurt werden konte,
so sollen sie die kuntjchaft alsbaldt aufnehmen und darauf ohne uf-
haltcn der Parteien erkennen und was als verreccsset und crkant
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Wirde , das alles soll in ein sonderlich buch , auch clag und andtwurt

ein - und gcgcnrcde registriert werden Do oster die sach wichtig

und die Parteien sunst schristlichen proceß begehren wurden , so sollen

sie die Parteien in ein schleunig recht verfassen , also , daß jeder teil

drei schrifte und nicht mehr innerhalb sechs oder acht Wochen nfs

lengst cinpringe , und dann soll zum urteil beschlossen und die acta

an eine unparteiische Universität »mb rechtsbclerung uf beider teil

unechten verschickt und das urteil uf einen bcnenten tag erofnct
werden.

So ein beiurteil gefiele , so soll jeder teil nach vollfurter be-

Weisung nit mehr als eine schrift empriiigen und die acta abermals

an diesclbigc universitct , dahin sie zuvor verschicket, verschickt und

die urteil darnach erofnct und den Parteien copien under dem cantzlci-

pitjchir mitgcteilt werden.

.In peinlichen suchen , öffentliche diebcrei , mordt

und dergleichen ubelthaten , die von rcchtswegen an leib und leben

zu strafen , betrcffcndt , so sich solche ubcltat zutragen , so sollen

sie die lhetcr mit recht verfolgen , nach ihnen trachten , dieselbige

zu hasten pringcn und vor gcricht stellen , und so sie der
ustclthat bekennen oder deren wie recht überwiesen wurden , so

sollen sie darauf erkennen lassen , was recht ist und den missetheter
vermog der crkantnius die wirkliche strafe widerfaren lassen , aber

zusehen , daß nicmandt gemalt oder unrecht geschehe.

Do aber eine peinliche sach sich zutrage , die zwcivclhaftig

oder den gerichtsleuten sunst bedenklich snrfiele , darin zu erkennen,

so sollen sie den rhat oder die Vermutung , so wider den theter
vorbanden sein mochten , an einen schepcnstul verschicken und sich

des rechtens deruber belernen lassen.

.Was hierinnen nit ausgetruckt und dannoch der

rcgicrung und ampte » zu thun geziemen und gepuren will , dasjene

sollen sie sich ircm besten verstände nach vleißig , getreulich und
ufrichtig erzeigen und die wohlfardt dieses jungen Herrn und Her¬
schaft mit treuen mainen und furtsetzen.

Es haben auch die furetlichen rcthc und graf Christoffer Vor¬

behalten , diese ordnung nach ihrer gnedigen Herren und seiner gnaden
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gefallen, jedoch mit radt und vorwisscn der gräflichen witwcn und
rethe und landschaft zu verändern und zu vermehren.

Aber mitlcr zeit und bis zu ircr fürstliche» gnaden und gnaden
Veränderung soll diejelbige stedt, veste und unverruckt gehalten
werden Teß zu urkunde ist darüber dieser abschiet dreifach und
gleichlauts nfgerichlet und durch die obbemelten fürstlichen rethe
an stadt irer gnaden fürsten und Herrn und ivvlgedachten grauen
Christoffern zu Oldenburg als Vormünder, auch den ivolgebornen
edlen Herrn Albrechteu, grauen zur Hoya und Braukhauscn, von
wegen seiner gnaden frcuntlichen lieben schivester frauen Margareten,
wolgedachts grave» Rudolfs zu Tisholdt seliger nachgelassen witwcn,
und von wegen reihe und landtschast durch Ottraben Fresen, Cordten
von der Horst und Otlen von Raden und burgermcisler und radt
zu Tisholdt versiegelt und davvn eins der gräflichen witwcn und
das ander relheu und landtschast zugestellt und das dritte durch
die Pormunder in verwarung geuohmen worden. Geschehen zu
TifbvldI den zwelften tag decenivris nach Christi unjers Heilands
gepurt im fünfzehn hundert und jcchtzigsteu jharc.

Nr. 15. - Kolnrade , 1568 Oktober 24.
Jochim Bit, des Grafen Friedrich von Diepholz geschworener

Richter zum Landblink und Gograf zum Sutholte , halt zu Koln¬
rade über einen von Gerdt Bcssum an Bereut Muren daselbst
begangenen Totschlag auf Anstichen der nächsten Blutsverwandten
des Erschlagenen das Schreigericht ab? )

Tas Siegel des Richters ist erhalten. Es zeigt in einem durch einen
Schrägdalken geteilten Schild einen ausr.cht stehenden getränten Löwen mit
der Uinschnsl 100111 .11. Vlt -.I . 0 . 1L.

Original im Kgl. Staatsarchiv Hannover : Celler Br . Arch. Tes . 73.
Ticpholz lyeneralia Rr . 3.

Bish -r »»gedruckt.
Nach dem Original.

Wl Joachim Pit der durchlauchtigen hoichgebornen fürsten
und Hern Hern Heinrich und Hern LLilhclmcn der jungem gcbrüdern
Hertogen to Brunschivig und Lünebvlch als veiordnete Hern vor-

0 Bergt Anlage 17.
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munder des wolgebornen und edlen Hern Frederichen , graven to

Diepholt und Brunckhorst , Hern to Bockeloe , geschworner richter tom

Sandtbrinke und gogreve tom Sutholte doen hirmit kundt und

opentlich betuigende vor allermenniglich , dat vor uns in einem hirto

sunderlich gehegeden gerichte to Coldenrode , dar wi siede und stoel

des geeichtes mit unseren beisittcren und cornoten hirnabeschreveu

beklebet , erschenen unnd gekamen is der erentfromme Curt Fobrian,
ein togelatener vorspreker des entlivden Bereut Mirren bloet-

vorwanten negeste freunde und clagende vorgeven laten , welcher-

gestalt vor wenig tagen Gerdt Bessum wider den keiserlichen

hoichvorpenten uthgekundigten landtfriede , reichsordnung und con-
stitution oren bruder , Vetter und freundt Bereut Mirren unvor-

schuldeter orsaken jemerlich von levende tom dode gebracht , mit

bitten , denselvigen na forme der rechte intoeschen , darmit sie rechtes

ahn ihme bekommen moegen . Hirup ist der beclagte wie sich im rechte

geboert tom ersten und testen mael ingeeschet , averst nicht erschinen,
vilweniger sich vornoetsinncn ^ oder siner uthblivens sick entschuldigen
laten . Darup genanter vorsprake wegen seiner principalen ein ordel

to rechte vorsoeken lathen : nachdem Gerdt Bessum Berent Mirren

seligen freventlicher und mordischer weise erbermlich cntlivedt und
derselbige doetschläger in diesem heutigen gerichte na geeichtes

gewonheit ingeeschet , des cntliveden freuntschup to rechte to antworden,
und nicht erschenen , vilweniger sick vornoetsinncn laten , oft den des

entliveden freuntschup legen sollichcn doetschlcger nicht mit rechte

vortfahren mögen , in gleichergestalt ehr tojegen vorhanden were,

oder wes darumb recht si. Welch ordel ahn Hinrich Bischup

geschaten , de sick mit dem umbstande des geeichtes beradhschlaget
und vor recht ingebracht : weil de doetschlcger na gerichtsgewonheit

ingeeschet und nicht erschenen , moegen des entliveden freuntschup

kegcn denselbigen wol mit rechte procediren in allergestalt ehr

tojegen wehre . Nochmals Fobrian ordel gefraget , weme dat sarck
to eropen gebocre und den freunden den doden lichnam sampt der

wunden wiscn soll . Welch ordel Hinrichen Bischup intobringen

uperlecht , dewelche mit bedenken des gemeinen umbstandes ingebracht

>) Sich mit einem gesetzlichen Hindernis entschuldigen.
Jahrb . f. Oldenb. Gesch. XV. 14
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vor recht : weil die doetschleger uthblift und nicht erschinet , si idt
de richter to donde schuldig und solange einen anderen in seine siede
verordenen und alsdan vort na besichtigung seine siede iveder-
umb becleden und hinferner in der saken gerichtlich proeediren
und vortfaren . Avermals Curt Fobrian eines gerechten ordels
fragen lathen : dieweil und sintemal wie obgemelt der doetschleger
na forme der rechte eingeeschet , averst nicht erschenen , vilweniger sick
vornodtseggen lathen , wie und wclchergestaldt und von weme hi , de
doetschleger , derhalven vor solliche freventliche und mordische be¬
gangene daethandlung halvcn soll vorfolget werden , darmit sie des
entliveden freuntschup vor solliche mordische daethandlung und vor
.ehr bloet rechtes wederumb bekommen mögen . Welch ordel
Word bestadet ahn vorgenompten ordelwiser , der darnp ingebracht
vor recht , dat sein to donde schuldig des entliveden negesten blut-
verwanten freunde , als nämplich Johan Benekink , Otto Velthus,
Borchert Tangeman , Arent to Abbeteren , Johan von Dontzen,
Dame von Moelen , Caspern to Henkemoelen , Klemens Karsten to
Bremen , Curt Tegeler , Gert ton Abbeteren und Rolef Pante , die-
welche freuntschup to und von dem schwerde velich *) und unbesart
gaen sollen und moegen . Fobrian nochmals ein ordel fragen lathen:
diweil die 12 geschworn vorbcrurt alhir nicht beieinander sein , oft
sie nicht sollen in gleicher forderung sein als diejenigen , so hir
kegenwertig vorhanden . Hinrich Bischup darnp vor recht ingebracht,
diejenig , so hie im gerichte vorhanden , sollen mit hantastung ?)
anloven , diejenige , so alhir nicht vorhanden , dat diesclbig sollen
ohnen glick duth richtschein helpen vorfolgcn . Hirup Johan Bennink,
Otto Velthus , Borchert Tangeman und Arent to Abbetern erschenen
und solchs mit hantaninge angelavet . Nochmals Fobrian ordel to
rechte vorsoken laten : wo und up welche siede und platze gemelte
schleger in dem fal soll gefeligct sein , und war man ohne sunst
vorfolgen möge . Welch ordel ahn Hinrich Bischup bestadet , de
darup vor recht gewiset , der doetschleger soll alleine up einen stücke
landes , welche beide ende gaen up eine Wegscheidung ock under twe

' ) Sicher , ungefährdet.

' ) Handschlag.
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upgerichtedc egedcn*) sittcn, dar die tinnen?) tosamende gekeret
sittcn, bis solange hie ein wetenbroctS) vor einen Penning gegcten,
und men möge ehn vorfolgen in dren Heren landen, in kcrken und
kluse und wo sie ehn bedrohen können, und im fal hie etwa in
eine vcstung keme und darsulvest sick vorbergen wolde, sollen und
inogen die 12 geschworen blutvorwanten freunde einen bocm von
18 vote lanck nehmen, die vestung eropenen, dar sie ihme bekemen
wurden, mögen sie ohne weder richten den kop und up einen
schwenctroge asschlacn und leggcn alsdan ein Witten stock, darin ein
kreutzpenninck gestcken, in die stede und bringen dat afgeschlagene
hovct int uegeste gerichte, so ist ohme sin recht widerfahren.
Lestlich Fobrian ordel to rechte vcrsoken laten: oft wi richter dieser
ergangenen ordel und Handlung umb unse geborliche wingelt ein
schein to gevende nicht schuldig sein. Hinrich Bischup vor recht
ingebracht, wi sein dieser ergangenen ordel und Handlung umb unse
geboerliche weingelt ein schein to gevende schuldig. Weil nn solche
ordel vorgerort ungeschulden gcblevcn, hcbbe wi sie wiset vor recht.
Hud sint cornoten des gcrichtes hirto sunderlich geropcn und ge-
beden die ersamen Georgen Kracht, Johan Schomaker und Johan
Bösche. In urkunt unseres hirundcr richterlichen sicgels under-
gedruckt, geschehen den 24. octobris anno (15)68.

Nr. 16. - 1568 November 5.
Bischof Johann von Münster belehnt die Vormünder des un¬

mündigen Edelherrn Friedrich von Diepholz, die Brüder Herzöge
Heinrich und Wilhelm zu Braunschweig und Lüneburg, mit dem
Gerichte zu Sutholtc.

Original unbekannt.

Abschrift aus dem Jahre 1590/91 im Kgl. Staatsarchiv Hannover : Calen¬
berger Br . Arch. 1 ct^ (Diepholz) Nr . 10.

Bisher ungedruckt.

Ter Lehnsrevers der Vormünder des jungen Grasen Friedrich von Diep-

' ) Egge.

' ) Zinken.
2) Weizenbrot.

11*
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Holz vom selben Tage befindet sich in Abschrift im Cal. Br . Arch. 1 ä .1
(Diepholz) 9tr. 3.

Nach der Abschrift aus dem Jahre 1590/91.

Wi Johan von Gottes gnaden bischof zu Münster , administrator
des stiftes Oßnabrück und postulirter der kirche zu Paterborn , thun
kundt undt bekennen , daß wir den hochgelührten undt ehrsahmen
Johan Deichmann der rechte licentiaten an statt der hochgepornen
fürsten undt Herrn , Herrn Heinrichen und Herrn Wilhelmen gebrüdcrn
hertzogen zu Braunschweig undt Lüneburg , unsere besondere lieben
Herrn undt freunde als Vormünder in behuef des unmündigen sohns
des wolgebornen Friedrichen edelherrn zu Diepholtz in kraft uns
fürbrachtcr Vollmacht belehnt haben und belehnen in macht dieses
unseres briefes mit dem gerichte zu Sutholte , immaßen daß von
uns undt jetzgerurten unfern stift Münster zu lehn gehet , in man-
stat , und haben darauf von dem obgedachten Deichman gebührliche
und gewontliche hnldung und aide genommen , uns undt unfern stift
Münster treu und holt zu sein , als einem mann von lehne seinem
lehnhern gebürt zu thun , behältlich doch daran uns , unfern Nach¬
kommen undt stift Münster , unsers und jedermann seines rechten.
Heer weren mit an und über unsere und unsers stifts manne vom
lehne Herman v . Amelunxen undt Asche von Langen , droste zu
Gröneberg und Iburg . Undt haben dises zur urkundt und be-
kreftigung unser siegel benedcn an diesen brief thuen hangen . Im
fahre unsers Herrn fünfzehn hundert acht und sechzig am fünften
Novembris.

Nr . 17 . - 1568 November 27.

Vor dem Münsterschen Gogericht auf dem Desum werden
durch Urteilsspruch die Gräflich Diepholzischen Beamten : der Richter-
Joachim Vieth , der Rentmeister Conrad Hedemann , der Vogt Jo¬
hann zu Barnstorf nebst den beiden Vorsprechern Cordt Fobrian
und Heinrich Bischop in ooutumaomm eidlos , rechtlos und friedlos
gemacht , weil sie trotz mehrfacher Ladung nicht erschienen sind,
um sich wegen Abhaltung eines Schreigerichts über einen im Kirch-
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spiel Kolnrade an dem Berendt Nkirren aus Heiligcnloh am 23.
Oktober 1568 begangenen Totschlag zu verantwortend)

Original nicht bekannt.

Abschrift aus dem Jahre 1590/91 im Kgl . Staatsarchiv Hannover : Calen¬

berger Brief -Archiv 1 <i . (Diepholz ) Nr . 4 , S . 119ff.

Nach der Abschrift aus dem Jahre 1590/91.

Wi Heinrich von Hempsen , des hochwerdigen hoichvermogenden

fürsten und Hern , Hern Johans bischoven tho Munster administra-

toris des stifts Oßnabrügk und postulirten der kerkhen tho Pader¬

born , unsers gnedigen fürsten und Hern , ein geschworner richter und

gogreve tom Desem doin kundt und bekennen opentlich vor jeder-
menniglich , dat vor uns in einem apenbaren gehegeden gerichte vor

der durch tor Vechte under dem Hagedorn , dar wi unsen stoil des

gerichts na gewontlicher weis und maner der landtloblichen rechten
beseten und bekledct hatten , ist gekommen und erschenen anwaldt

des edelvesten und erbarn Johann von Dinclacgen , drosten des

Hufes und amptes Vechte , als in stat und name und uth bevelch

hoichgedachts fürsten unseres gnedigen Heren und leth uns fragen,

oft uns richter ock kundich und witlich were , dat defnlvige bevel-

hebere van hoichgedachten unsren gnedigen fürsten und Hern ein

fürstlich bevelch bekommen , also dat wi vermitz eines gerichts etliche

hosdiener der herschup Diefhoit , als mit namen Johan Vieth van
Brandenborch , richter thom Santhbrinke , Conraden Heideman rente-

mcister tho Diefholt , Johan Vogt tho Bernstrup , Cordt Fobrian

und Henrich Bischop als beide procuratores alhir thor Vechte tho

gerichte citieren und afladen sollen herkommende . deiwiele disses
68 . jars den 23 . octobris ein neder oft doithschlach im kerspel

Coldenrade gescheen in Sanders hus in der Lieth van Gerde Bessum.

pe einen Berndt Mirren seligen van Hilligcnlo erslagen hatte , welcher

grundt und boden hoch und herlichcit dem Haus und ambt Vecht
van olders Heer beth up hudigen tagh ohne Wessel thostendich ge-

lvesen , deß wi erkanden ja , dat sodane citation ergangen und ge¬

schehen wäre.
So und als nu de upbemelte Diepholtische hofdiener up die

gedane citation nicht comparert oder gerichtlich erschenen , ist van

') Bgl . Aul . 15.
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obbemelten anwaldt im rechte van uns gerichtlichen ferner procedirt
und vorthgefahren wie folgt:

Dewilen dan die upgedachten gravliken dieneren sich indem
hebben begeven tho Coldenrade, aver den doden lichnam ein peinlich
noithalsgerichte gespannen und gesethen, auch ein mundtlich bevelch
darnach gedaen, den lichnam tor erden tho bestedigen, durch welcher
geeichte und bevelch der diener hoichgedachtcn furst von Munster
in behoif des ambts Vechte hoichherlicheit unnd freigheit tom hogesten
ein merkliche afbreke und verkleinerin ge ist geschehen. Wo denn
nun alle alsulches die bevelhabere des Hanfes Bechte haben ver-
nhommen und erkundet sin worden, dat die jetzgedachten dieneren
mit sampt vielen, in die twe hundert menner ungevcrlich, fulches
wider recht und hoihcit des Hauses Vechte vorgenhvmmen, hebben
dessulvigen bevelheberen, welche indenklich wesen mochten eines in¬
gebunden eides, sulliche vernomelinck dath an hoichgcdachten fürsten
von Munster tho rade gestalt, als eren gnedigen landtfursten und
Heren, so fürstliche gnaden den aldcn gebrucke na den bevelhebern
fürstlich und gnedich uperlecht, an die gedachten dienern von Dief-
holt un ire eigene Personen eine schriftliche citation uthgaen to
laten, dat desulvige eigene Personen vor dem Hagedorn tor Vechte
ankommen sollen, bestendige gruntliche bericht geven over vorgehapte
dath, dar mit se sick an die hoiheit des Hufes Vechte vergrepcn,
oft se uth sick selvest oder uth bevelche der regierung tho Diefholt
vorgenommen und gedoin hadden, dar von den bevelchabern tor
Vechte in behoif hoich gedachts fürsten gepurliche aftragt maken und
tho dhon.

Dewiln dannen die grasinne von Diefholt ire gnaden ein
schrivendt an uns, richter Henrich von Hempsen, hat langen laten,
darin ore gnaden die gedachten dienern annimpth tho vortreden und
ock dersulvigen schrivent inverlivet des hilligen römischen reichs-
ordnung und aneschent vermeldet, darmit ore gnaden tho beschütten
und der gedachten Hoheit thon Haus Vechte mit nichte gestcndich
wil sein, wo men ock dat selvige graveiick schrivent, so deine Haus
Vechte dienlich, vor bekant willen annemen und ock in originali
an hoichgcdachten fürsten von Munster maßen disse gerichtlichen
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Handel willen nntertheiniglichen overgeven und in radt seiner fürst¬
lichen gnaden gestalt hebben.

Nach dem nu in der hilligcn römischen reichsordnung in einem
andern artekel genuchsamb erfintlich , dat kein nachbarhcr dem andern
in seine hoiheit mit nichte jcnigcr gerichte vorgripen solle , wo van
dcit Diepholtischen geschehen und jetzo uthbliven und nicht erschienen,
so sindt man doch , dat sollich ncderschlaendt vor rnmcn jarcn die
Pechtischcn richter darover desselven ordes to sittcndc gepuert , so

sindt man einen Basken van Appethercn van Hilleman tor Kitzel-
Horst gcslagcn , den andern , en poppen to Coldenrodc , gcslagen von
Henrich tho Halingen , den drodden , Rabbe tho Dingehusen , van
Johan Ruselman tho Halungen geslagen , Arndt Stelle seligen , van
Hinrich Straßborch gcslagen , welche bi olde lüde levende tho bc-
kanth ist.

So bcgerde darup upbemeltcr ainvaldt , dat wi richter desulvigc
Dcfholtische dienere over hart tho gogcrichte  worden eschen, dat se
qncmcn und geven antwordt , mit wat vermeindten rechten se sollichen
ingrepe dem Hause und ampt Vechte gethaen hebben.

Deme wi richter so deden und escheden die angeclagten Dief-

holtische dienere einewerts , anderwerts , driddewerts bis in die acht,
liegenden und teinmal averwerts tho gerichte , und so nu desselvige
durch uns richter gecschet und dennoch nth gebleven , stalte anwaldt

zu rechte und leth versucken eines gerechten ordels , wo die bevel-
hebern des Hauses Vechte den Diefholtischen nachtrachten sollen , dat
sie ihn recht thoin und kein gewalt na inhalt furstlikes und schrift-
likes bevels oder was recht sei. Sodane ordel stellte wi an Gerdt
Coldehof , de sick dorusf mit berade des gerichts umbstcndern bedachte
und brachte in vor recht , men solle deselbste , dewile sie in bessern
Gerichte nicht geseten und dem gerichte nicht gehorsamlich erschienen,
verrichten und maken sie fredelos . Deme wi richter ock so deden
und makeden die vorbenompte Diefholtische dienere thom ersten,
thom andern und drudden male eithlos , rechtlos , fredelos und vor-
boden ime dat goe , alle goe , kecken und klusen , alle geweigtede

gotleshnser und makeden sie friedtlos , so sick mit rechte menner
gebürt fredelos tho maken.
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Noch dem Vierden, viften und festen male makeden wi die
vorgerorten Diefholtischen diener eidtlos, rechtlos, frcdelos und ver-
boden im det goe, alle goe, kerken und klusen, alle gewiegede godes-
huser und makeden se mit rechte frcdelos, so sich gepurt menner
fredelos tho maken.

Noch dem sevcnden, achten, negeden und theinden mail avcr-
werts makeden wi dieselbste angetagen dienere eithlos, rechtlos,
fredelos und vorboden im dit goe, alle goe, kerken und klusen, alle
gewigede godeshuser und makeden se fredelos, so sick mit rechte
menner gepurt fredelos tho maken.

Als nu sollichs geschehen, begerde und fragede anwaldt eines
gerechten ordels: oft wi richter diß nicht schuldig weren, dieses
gerichtig Handels in behoif der hoiheit und unsen siegel ein schein
tho geven oder was dar recht umb wehre. Doruf Gerdt Coldehof
noch mit berade wie vorgerort vor recht ingebracht, dewile dit alle
so gerichtlichen ungescholden durch gegain und thovorn mit einem
ordeil verwart were, so weren wi des schuldig, ein schein to geven.
Deme wi richter so deden. Darmede bi an und over weren vor
tugeslude des gcrichts die ernveste, erbar und achtbair Rolef van
Schagen, Herman Westmeier richter, Dirik Eckholt und'Berndt
Eckholt, hir sunderlinges tho geeschet und gebeden.

Tho mehrer becreftunge der warheit, so hebben wi Heinrich
von Hempsen richter und gogreve bavengemelt uuse richtes siegel
unden upt spacium von gerichts wegen angedruckt, am saterdage na
Eatarine virginis, anno domini (15)68.

Nr. 18. - Um 1570.
Joachim Vit, des Grafen Friedrich von Diepholz geschworener

Richter zum Sandbrink und Gograf zum Sutholte. hält über einen
im Amte Delmenhorst von Albert zu Heiligenloh an Härmen
Stubben aus dem Kirchspiel Barnstorf verübten Totschlag auf An¬
suchen der nächsten Freundschaft des Erschlagenen das Schrei¬
gericht ab.

Original im Kgl. Staatsarchiv Hannover , Cal . Br . Arch. l (Diep¬
holz) Nr . 15.

Bisher ungedruckt.
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Nach dem Original.

Wi Joachim Vit , der hoichwurdigen wolvermugenden durch-

leuchtigen und hoichgebornen fürsten und Hern , Hern Johan bischofen

to Munster administratorn der stifte Oßnabrugk und Paderborn

und Hern Wilhelme des Jungem hertzogen tho Brunschwick und

Luneborch als Heren curatoren des wolgebornen und edlen Hern

Frederichen , graven to Diepholt und Brunckhorst , Hern to Borkeloe

geschworner richter tom Santbrinke und gogreve tom Sutholte doen

hirmit kund und opentlich betugcnde vor alswemc und jedermcnnich-

lich , dat vor uns , dar wi stede und stoel des gerichtes ua gewon-

heit mit unfern bisittern und cornoten hirnabeschreven bekledet

hadden , gekamen und erschenen is der erentsromme Hinrich Bischup,

ein togelatener vorsprake seligen Härmen Stubben freuntschaft und

gebeten , Alberten to Hilligelo na forme der rechte intoeschen , welches

geschehen , ehr aber nicht erschenen oder sich durch andere vornot-

sinnen lathen , und darup Hinrich Bischup ein ordel to rechte ver-

soken laten : nachdem und deweil Albert to Hilligeloe hirbevor vorm

jar Härmen Stubben , als sie im ampte Delmenhorst in heren-
dienste gewesen , unverschuldeter saken weder den uthgekundigten

keiserlichen landtfriden ordnung und constitution jemmerlich aver-

fallen und ahn die rechten sidt des hovets schwerlich verwundet,
durch welche wunde der entlivede alsovort in krankheit gefallen und

ahn dersulvig seit , da ehr die wunden bekamen , gerurt worden , also

dat ehr entlich , wie ehr in seinem testen bekennet , ock dat sacramente

darup entpfangen , dat levendt darumme laten moste , wie ehr dan

ock alsovort von diesem jammerdael gescheden , und dar derselbige

doetschleger in diesem heutigen geeichte nach gerichts gewonheit ein-

geeschet , des entliveden negesten vorwanten freuntschup to rechte to
antworden und nicht erschenen , oft den des entliveden freuntschup

legen sollichen doetschleger nicht mit rechte mögen vortfahren oder

was darumb to rechte recht sei. Welch ordel ahn Johan Brandt

gesielt , de darup mit rade des umbstandes ingebracht vor recht , weil
de doetschleger na forme der rechte ingeeschet und nicht erschenen,

mögen des entliveden freuntschup wol mit dem rechte procedircn.

Noch Hinrich Bischup ein ordel to rechte vorsocken lathen : dieweil

der doetschleger na forme der rechte ingeeschet , averst nicht erschenen,
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vilwenigcr sick Vornotsinnen lathcn, wie und welchcrgestalt und von
weine hie, de doctschlcger, derhalven vor solliche freventlikc und
niordische daethandlung und vorstortctê) ehr bloet sol vorfolgt
werden, darmit sie an vhme rechts wcderumb bekamen moegen.
Welch ordel wort bestadet ahn Jürgen Kracht, de darup mit rade
und bedrucken desselven umbslandes eingebracht vor recht, dat sie
to donde schuldig des entliveden ncgest verwanle freunde, als nempt-
lich Hinrich und Wichert Stubbe, Härmen Tangeman, Rolcf Baver-
man, Bereut to Deckon, Hinrich Grime, sJacop Direkink, Hülle to
Donslrup, Bercndt Hannekink, Dirich Bruggeman to Eilstcde, Hinrich
von Drentwede und Johan upr Heide, darup diese vorgenompten
twolfe geschworne vorwanten freunde ein ordel to rechte vorsoken
laten: weil de doetschleger alhir nicht erschenen, oft sie, die twolf
geschworne, na dieses landes gebruik nicht mögen ahn dat schwert
tasten und to demsulvig schwerde velich af und to gaen, bis solange
sie den doden beschreiet. Johan Brandt dat ordel ahn sich ge-
nohmen und vor recht ingebracht, die twolf geschworne mögen velich
af und tho dem schwerde gaen, bis solange sie den doden beschreiet.
Darup obgedachte twolf geschworne to dem schwerde getreden und
datsulvige in ehre hant genohmen und dricmal glickludende na ein¬
ander geropen: „Wapen joduth?) aver diesen mordcr, de unse flesch
und bloet von levende tom dode gebracht." Hinrich Bischup ordel
to rechte vorsoken lathcn: wer und wo wit man gemelten doet-
schlegcr möge vorfolgen, darmit sie rechts ahn ohme bekennen. Jürgen
Kracht darup ingebracht vor recht, die twolf geschworen mögen den
doetschleger verfolgen in drier Heren lande. Noch ein ordel durch
Hinrich Bischup gefraget, wenn die twolf geschworne den doetschleger
na dem erkanten ordel wurden verfolgen und andropen, wo solche
vorfolgung togaen soll. Johan Brandt ingebracht vor recht, die
twolf geschworn sollen den doetschleger socken vor erst in sinem
huse, im fall sie ohn dar nicht worden finden, sollen sie die hovch

' ) vergoß.
' ) Schiller-Lübben, Mnd . Wörterbuch : tiodute, tojodute, jodute, wahr-

fcheinlich --- thiod ute, Volk heraus ! Also ein Hilferuf bei Vergewaltigung.
*) die Hau (Werkzeug).
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Hallen als in den groten ketelhaken, *) in die grotcn doer und in die
bcddepost,2 ) damit tv bewiscn , dat sie den deter gesocht ; im fall sie
nu den doetschleger anderSwohr in den dren gebeden fundcn und
dcrselbige etwa in eine vestunge queme , dar ehni de deter vorcntholden
wurde , so sollen die twolf geschworn den doetschleger drie mal mit
einen wapengeschrei «feschen ; queme hie denn nicht , so sollen sie einen
bocm nehmen von achtein voet lanck und die doer damit eropcn
und den doetschleger mit gcwalt darvon Halen und den upholder

gleich dem deter achten und im fall sie den doetschleger bequemen,
sollen sie ehn bringen up einen kreutzweg und keren ehm dat an-

gesicht int oisten und leggen ehm up einen sack stroch oder schwinc-
troch und Hoven ehm dat hovet af und stecken einen Witten stock
mit einen kruitzpenninck in die siede und bringen dat hovet int
negeste geeichte , darmit is die daet betalet . Noch Hinrich Bischup
ordcl to rechte vorsoken lathen : wat wi richter dem doetschleger to
verbeen schuldig sin . Welch ordel ahn Jürgen Kracht gesielt . Darup
ingebracht vor recht , wir sein dem doetschleger to verbeden schuldig
dnth gerichte und alle geeichte , kerken und kluse, dat ehr nergent

frede hebbe , bis solange der cntlivede vorsonet sei. Nochmals Hinrich
Bischup ordel fragen laten : weil dem doetschleger duth und alle

gerichte , ock kerken und kluse vorbaden und sie ohme andrepen
worden , war und wolange ehr soll gefeliget sein . Johan Brandt
vor recht ingebracht , de doetschleger sei nirgend gefeligt , denn up
ein stucke lant , dar beide ende up einen weg gaen und under twc

upgerichtede egeden , dar die tinnen (tosamen gekeret ), möge der
doetschleger solange frig sein , dat ehr vor einen pcnninck broet
cthc . Hinrich Bischup avermals ein ordel gefragt : oft wi richter
obgemelt den twolf geschwornen disser ergangenen ordel und han<
delung umb unse geburliche wingelt nicht schuldig , ein schin to ge-
vende . Welch ordel ahn Jürgen Kracht gestalt , de darup mit rade
des umbstandes ingebracht vor recht , wi sein dem gefragten ordel
„aekemende schuldig . Weil nu solche urtcl vorgerort vor uns unge-

schuldcn gcbleven , hebbe wie sie geweiset vor recht und sint cornoten

>> Kesfelhaken über dem Herde.

-) Bettpfosten.
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des gerichts hirto erbeten die ersame Johann Schomaker, Dirich
Schomaker.

Nr. 19. - 1572 Juli 1.
Vor Joachim Viet, geschworenem Richter zum Sandbrink und

Sutholte erklären die 12 nächsten Blutsverwandten des von Hin-
rich Clausing dem jüngeren im Kirchspiel Barnstorf erschlagenen
Gert ton Stubben, daß sie gegen ein genügsames Sühngeld von
der peinlichen Anklage des Totschlägers Clausing auf Bitten einer
Verwandten für immer Abstand nehmend)

Original im Königlichen Staatsarchiv zu Hannover : Celle Brief-Archiv
Des. 73, Diepholz, Generalis Nr . 3.

Des Richters Siegel (wie Anlage Nr . 15).
Bisher ungcdruckt.

Nach dem Original.

Wi Joachim Vit, ein geschworener richtcr tom Sandtbrinke
und Sutholte bekennen vormits diesen scheine, dat vor uns persön¬
lich gekommen und erschienen sint die ersamen Gert Ruiter, Rabbe
Schutte, Rolef von Moelen, Berent to Deckow Everdes sone, Jo-
han Direkink, Diderich Becker, Berendt Roeper, Herman to Borgeloe,
Lodewich Holle, Johan Grime, Frederich Wicherts und Rolef Ba-
verman und bekantcn opentlich, so und nachdem sich leider hirbevor
togedragen, dat ehr verwandter und freunt Hinrich ton Stubben sone
Gert hierbevor von Hinrichen Clauesing den jungen vom levede
tom tode gebracht und sie wol bedacht gewesen, den sulvigen Hin¬
richen Clauesing solcher begangener daethandlung Halver mit rechte
to vorfolgcn, so hetten sie dennoch umb friede und einigkeit willen,
ock up bitt und anholden seiner Hinrich Clauesing Vorwanten und
freuntschup ehme der peinlichen anklagen vorlaten?) und vor soene
gestattet als und dergestalt, dat Hinrich Clauesing vorgemelt des
entliveden freuntschup vor ehr vorstortede bloet eine summa gülden
vor afsone togesacht, welche versprakcne suma ehr ock to allergenuge

' ) Der Totschlag war geschehen im Jahre 1567 zu Barnstorf . An die
Regierung zu Diepholz sind i. I . 1567 dafür 15 Taler Brüche gezahlt. (Celler
Br . Arch. 1 ü L Nr . 3).

' ) erlasse», entledigen.
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uthgegeven uud betalct hadde, quitiren Herwegen gemelten Claue-
sing dersulvigen togesachten gülden hirniit opentlich und vortiggeden
alle ansprake, so sie oder ehre frcuntschup to gedachten Hinrich
Clauesing disses nederschlages Halver gehat oder noch mochten vor-
wachtciU) wesen, vor sick und ehre erven, dar to keinen tiden mehr
umb to fordern oder to spreken. Und hebben alsgemelte Gert
Stubben verwanten frcuntschup uns richter obgemelt gebeden, ihm,
Hinrich Clancsing, dessen ein schin to gebende, welchs wi ehnen up
ehr bittlich anholden nicht to weigeren gewust, und hebben des to
vrkundt der warhcit unsc richterliche ingesiegcl hierundcn upt spa-
tium disses witlich gedruckt. Geschehen im jare na Christi unsere
lieven Heren und Heilandes gebürt 1572 den 1. Juli.

Nr. 20. - 1572, 1573, 1574, 1577.
Urteile des Gerichts zu Barnstorf als Achtergoding des Go-

gerichts Sutholte. Aus dem Gerichtsbuch der Grafschaft Diepholz.
Das Gerichtsbuch der Grafschaft Diepholz ist bisher nicht aufgcfunden.
Auszüge aus dem Jahre 1588 im König!. Staatsarchiv zu Hannover.

Calenbg. Brief -Archiv 1ä. L . (Diepholz) Nr . 2.
Bisher ungcdruckt.

Nach dem Auszug aus dem Jahre 1588.
I.

1572 ahm 5. Juni zu Barnstruff geeicht geholden.
Johann Smet von Delmenhorst, cleger

contra
Hinerich Sünder den Oldern.

Clausula.
Beclagter gebeten, daß cleger muge ahngehalten werden, das

geeichte zu verborgen und in diesen geeichte geburliche caution zu
stellen und darauf ein nrtheil gepeten: Nachdem er under diesen
gerichtc nicht gesessen, ob er nicht sulchs zu thuende schuldich, ehe
und bevohr ehr zu der haubtsachen zu antworten schuldich sei.

In gebracht: Ja.
Cleger sich sulches urtheil beschweret und ahn die gebuerliche

obrigkeit sich beniesten.

0 erwarten.
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In appellatione suchen zwischen den Partheen obgemelt erkennen
die Herren reihe für recht : Nachdem de cleger in benachbaverten
landen genugsamb gesessen, soll ihme zugelassen sein , diß mhal bei
seiner handttastungh zu handlen mit dem gedinge , daß ehr auf
negstkunftigen termino seine clage soll genughsamb vorborgen .st

II.

Anno 1573 den 8 . Octobris zu Bernstrupp gerichte geholden.
Clausula.

Cordt Kremer
contra

Heinrich Schmedes.
Cleger ein urtheil gefraget , diweilen seligen Losten dochter

unecht geboren , ob nicht die schwester dieselbe solle uthslatcn und
in wer 2) gesetzt werden.

Dagegen beclagte gefraget , diweilen seines principalen haus-
frauve der verstorven nathurliche dochter , ob dieselbe nicht neger in
den blöde denn clegeren solle vorgaen in ansehuug . dat dergleichen
falle in dieser Herschaft ofenfall geschcicn und denn von de Heren
vvrmuuderen bestcdigt worden.

Jngebracht , dat die schwester darto die negcste.
Vertagter stante pcde von solchen ausgesprochenen urtheil in

continenti sich beschwert und ahn die Heren davon appelliert.

III.
Anno 74 denn 8 . Octobris zu Barnstrusf gerichte geholden.

Agnes von Wagenfelt
contra

Alert Egclricden.
Clausula.

Clegersche ein ordel tho rechte versucht : Nachdem Alert
Egelride sich mit ir bemengclt und die treuen togesacht und niemandt
darbei gewesen , welcher parth solchs solle bewiesen und welcher-
gestalt dat solle gescheien.

3 Verbürgen , Bürgen stellen für etwas.
' ) Besitz.
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Jngebracht , dat die clcgersche solches solle bewiesen vcrmitz
ihrem eide.

Beclagter sich sulchs urtheils beschweret und an die Heren
appelliert.

IV.

Anno 1577 den 10 . Januari zu Bereusturff geeichte gehald en.
Rolef tor Hespen , clcger

contra

burgermeister und rait zu Bcrnstvrff , beclagten.
Clausula.

Clegcr noch ein urtheil zu rechte versucht , nachdem der zeugen
aussage vermeldet , daß ehr hiebevoren ahn den strittigen orte Heide
gemeict , ob ehr nhun ahn solchen seinen olden besitz nicht soll
gelassen werden.

Jngebracht , weilen zeugen aussage vermeldet , daß ehr hiebe-
vor daselbest gemeiet . solle ehr auch darbei gelassen werden.

Tie burger solches Urteils sich beschweret und ahn die Heren
appellert.

21 . - 1573 , 1581 , 1583.
Urteile des Gogerichts Sutholte . Aus dem Gerichtsbuch der

Grafschaft Diepholz.
Das Gerichtsbuch der Grafschaft Diepholz ist bisher nicht ansgesundcn.
Auszüge aus dem Jahre 1588 im Kgl . Staatsarchiv zu Hannover:

Galenbg . Brief - Archiv 1 <1 L (Diepholz ) Nr . 2.

Bisher uugednukt.

Nach dem Auszug aus dem Jahre 1588.
I.

Anno 1573 den 7. Octobris gerichte geholden to Sutholte.
Otto von Radenn

contra
Cordt Grim.

Clausula.
Ein ordel to rechte gefraget : Nachdem die getuigen Otto von

Haben eigenhorich und mit dem beclagten stendich , oft nicht diesulve

getuigen darumb to vorwerpen oder wat recht.
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Jngebracht, dat die getuigen uth angetaegenen uhrsachen vor-
werplich.

Otto von Raden sich solches urtheils beschweret und ahn die
Herren appellirt in continenti.

II.
Anno 1581 ahn mittwoch nach Michaelis zu Enthalte geeicht

geholden.
Johann to Gastrup, cleger,

contra
Cord Meiger, beclagten.

Clausula.
Cleger ein urtheil zu rechte versucht, weil beclagter mit der

wunden beclaget, ob ehr nicht solle dabei bleiven oder einen anderen
in die stede beengen.

Jngebracht, daß diejenigen, so mit ihme mitgenothen gewesen,
sollen einen uthfundich macken, welcher die wunden gethaen.

Cleger erklerung des urtheils gebeten.
Erklerung.

Die Heren des gerichts erclcren, daß nach alten gebrauch der¬
jenige, so mit der wunden beclaget worden, solle darbi bliven oder
einen anderen in die stelle beengen.

Beclagter solches urtheils sich beschwell und ahn die Heren
appelell.

III.

Anno 1583 ahm9. des monats Januari zu Sutholte gericht
geholden.

Johann Grime, cleger,
contra

Dirick Beckemann, beclagten.
Clausula.

Cleger sagt, dat beclagter ihn zu cthlichen mhalen unschuldig
beclaget und ihm schaden geschurrt, derwegen ein ordeil tho rechte
versucht: Ob ehr nicht jchuldich, ihn clageloes to stellen und seinen
schaden to erlegen.
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Jugebracht, dat he sollichs tho doende schuldich.
Bcclagtcr darvon appellirt und crklerungh gebeten.

Erclcruiigh.
Tie Heren des gerichts lathen die uthgesprochen nrtheil in

kraft gacn, weit es den rechten gemäß utgesprochen.

22 . - 1579 Angnst 4.
Vor Joachim Viel, geschworenem Richter zum Sandbrink und

zum Suthvlle. erklären die nächsten 12 Blutsverwandten des von
Johann von Drentwede im Kirchspiel Barnstorf erschlagenen Bcrendt
Huntemoller, daß. nachdem der Täter vom Grafen Friedrich von
Diepholz zu einer Geldstrafe begnadigt sei, auch sie, die Verwandten
sich mit dem Täter durch Annahme eines genügsamen Snhnegeldcs
ansgesöhnt haben?)

Das Siegel ist abgefallen.
Original im Kgl. Staatsarchiv zu Hannover : Celle, Br . Arch. Des. 73,

Diepholz Generalia Nr . 3.
Bicher ungedruckt.

Nach dem Original.

Ich Joachim Met, des wolgebornen und edelen Heren
Friederichen grafen, zu Diepholz und Brunkhorst, Heren zu Borkelo,
ein geswaren richter der grasschaft Diepholz zum Sandbrinkc und
zu Sutholtze, bekenne hirmit für jedermcnnichlichen, daß für mir,
dar ich den stoel des gerichts bekleidet hadde, erschienen und ge¬
kommen sind die erbarcn und crenfcsten Johan Huntemoller, Johan
tor Essen, Johan tor Ousorde, Cordt to Holte, Hinrich Clausingh,
Rabbe Riekingh, Johan Sandtman, Gerke tor Helmichsmoelen,
Gcrke tor Roedemoelen, Berendt Huntemoller, Berendt tor Oldewages-
moelen und Menke to Goldenstede als gcsworne und negste bloet-
vcrwante freunde seligen Berendt Huntemollers und bekaut öffent¬
lich: Nachdem der ersame Johan von Drentwede verrücken jare
gedachten Berendt Huntemoller nach minschlicheu ungelücke und
blodigheit vom leben zum tode gebracht und dan der wol-

>> An Brüchen sür den Totschlag sind im Jahre 1579 an die Regierung
zu Diepholz 35 Taler gezahlt (Cal . Br . Arch. 1ä . Nr . 3).

Jahrb. s. Oldenb. Gesch. XV. 15
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geborene unser gnediger Here Friederich , grave zu Diepholz und
Brnnkhorst , Here zu Borkelo , gedachten Johan von Drentwede nach
gestalt und gelegcnheit solchs unfals aus gnaden das leben geschenkt
und solchen exceß zu gnediger gcltstrafe kommen lassen , daß demnach
obgemelte zwelf gcsworcn und negste bloetverwante freunde gleicher
gestalt das bloct sonen lassen und deswegen von gemelten Johan
eine gute Summe geldcs empfangen , die sie zu des nahgelassen
Bcrendts negstcn erben besten nutz und Profit (werden ) angelecht;
sprechen derwegen gemelten Johan von Drentwede solcher summe
und nederslagcs Hinnit quid , lcdigh und los , willen auch desselben
hinferner gegen ime in unguiden nicht gedenken noch darwider
ichteswas tadtlich vornehmen oder vornehmen lassen , sondern soll
sich hinfüro frigh , ehrlich und sicher muegen keren und wenden,
wo und wan ime dis gelegen , von ihnen , den geswornen und

freuntschast unverhindcrt und unbesperrt , ohne gcferde und argelist.
Und weren hir an und over die ersamcn Johann zu Walsen , Johan
zu Holte . Hinrich zur Helmichsmolen , Johan Smcdes und mehr
fromme luide genuich . Zu Urkunde der wairhcit habe ich richter

obgemelt diesen schein mith meinem bevolenen gerichtsingesiegel
bevestigct . Geben nach Christi gebürt 1579 am 4 . des monath

Augusti . _

Nr . 23 . - 1579 Oktober 7.

Ein Peinlich -Frci -Göding , gehalten zu Barnstvrf am 7 . Ok¬
tober 1579 über einen in Poppen Hause zu Holtorf im Kirchspiel
Kolnradc an Bercndt von Bredendorp begangenen Totschlag . An¬
laß zu dem Totschlag war ein von der Ehefrau Bredendorp im
Hause des Poppe begangener Gänsediebstahl.

Original unbekannt.
Abschrift aus dem Jahre 1590/91 im Kgl . Staatsarchiv Hannover:

Calenberger Brief - Archiv 1 äL ( Diepholz ) Nr . Z.
Bisher ungedruckt.

Nach der Abschrift aus dem 1590/91.

Anno 1579 den 7 . des Monats Octobris zu Berenstrup in
nachermelter sachen peinlich freigh gocdungh geholden.

Törotheia des cntliebctcn Bercndt von Bredcndorps haus-
froue , clegcrsche,
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contra

denjenigen , so ihren selighcn mann vom leben znm thodte gebracht,
beklagten.

Clegcrsche clagendt vermeldt , dat sie mit ihrem seligen Manne

vergangen mandage tho Holtorpc gekhommen und Herbergen gebeten

und als sie darsnlvest gegcten und gedrunken , sei sic ihrem mann

etwas ans dem Hanse gegangen und dosclbcst eine kleine zeit ge¬

wesen und als sic bei ihme gekhommen , sei ehr dermassen darnach

geschlagheu gewesen , dat he alsbalde vom leben gescheiden . Weil

ihr nhun unnbewust , welche solche dact begangen , als bittet sie, dat

die semptliche Holtorpe muigcn angehalden werden , einen ansfundig

zu machen , der solche daet begangen oder sulvcst in der siede und

thoen scheine gaen , bes der dcdcr innige deswegen , wie von oldcrs

gebruichlich , nthfnndigk gemakct werden.
Targegen bcclagte Holtorper durch ihren vvrspracken einge¬

wandt , das ; sie solcher tadt unschuldigk , erbeiden sich, deswegen tho

scheine tho gaen und alles tho doende , was ihnen von rechtes wegen

uferlecht innige werden , es seien aber andere noch drei Personen
mit ihnen im Hause gewesen , darvon einer , ncmblich Dieterichs,

Krumme Dirkes knccht , die flucht genhommcn und hcbben sie von

der fronen gchordt , dat sie geklaget , dat derselbe knecht ihme , dem

thoden . den schaden und schlach gedhaen hcbbc.
Und sein also nachermcltc Personen , wie von alters gepruich-

lich, zum scheine gangen , ein jeder dem thodten corper seine rechte

handt gegeben und Godt ahn gerucfen , so ferne sie schnldt ahn

seinen liebe hetten , daß alsdann ein lecken ahn ihme muchte ge¬

schehen , ncmblich mit nhamen Hcrman Poppe , Berendt Poppe,

Johann Schwarte , Borchert Hillcmann , Rolof tho Holtruff und

Gerdt (Dirickj Flcge , Hinrich tho Holtorp , Johann Timmerman,

Hinrich Poppe , Hinrich Vcckeman , Dirick Schomacker.
Darauf clcgerschen vorspracke Hinrich Bischop ein ordel tho

rechte verfocht Nachdem obgedachte Holtorper manne zum schein

gangen und für ihre Personen unschuldigk befunden , ob sic nicht
hei ihrer gotlichen warheit sollen sagen , wehr ihme den schaden ge-

dacn oder wat ihnen bewust . Jngcbracht , dat sie solchs tho doende

schuldigk.
15*
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Und haben obgemelte Personen niit ufgerichteden vingeren zu
Godt einen eidt geschworen, deswegen die warheit zu sagen.

Hermann Poppe seines gedanen eidts erinnert und die strafe
des meineidts ahm hoichsten furgeholden, tugt, dat he, als he ge
gcseten in Hause und gcdruncken, hebbc dat volck ihm Hause gesteht,
Krummen Diricks knecht, Dirick genandt, hebbe den seligen man
darnedcr geschlagen.

Berendt Poppe, seines eidts erinnert, zeugt und saget, daß
der selige mann in seinen, des gezeughen, Hause gewesen und hebbe
ihme satth ethen und drincken gegeven, hebbe dat Volk2 goise her¬
ein gebracht, welchen des toden frauweu den hals zerbrochen, dar¬
über etzligk Volk mit dem seligen mann zanckeu worden und si
darnach das gerucht gekhommen, dat ihme Krumme Diricks knecht
Dirick mit einem bome up den kop doeth geschlagen.

Johann Swarte, seines eidts erinnert und des meineidts ge¬
warnt, sagt, he hebbe stille ihm Hause gcseten und nichts vom Handel
gesehen, sonderen gehordt von anderen seggen. dat krumme Dirichs
knecht inen denselbigen seligen mann tothgeschlagen.

Borcherdt Hillman nescit.
Rolof tho Holtorpe sagt, ehr sei tho bedde gewesen und ge¬

schlafen, hebbe den folgenden morgen gehordt, dat Krumme Dirichs
knecht soll ihn thodt geschlagen hebbcn.

Dirick Flege weiß nichts von den Handel.
Hinrich tho Holtcrup sagt, daß ehr ihn Hause gesetten, sei dat

volck herumbgelopen und 2 goise bei dem feure nieder geworpen,
sei dat volck up der dele upruirisch geworden, hebbe Krummendiricks
knecht einen boem in die handt gegrepen und hcnuth willen, welcher
ihme von den mennen sei genhommcn und folgendts noch einen
anderen boem gckriegen, damit hcnuth gelopcn und hebbe darnach
gehöret, dat de seligen mann von ihme sei dot geschlagen und dat
ernielter Krummen Diricks knecht gesellst hebbe: „Ach hadde ich den
testen schlagk nachgelassen."

Johann Timmerman saget, dat solcher uproer') goese halber
ihm Hause geworden sei und gehöret, Dirick, Krnmmendirichs knecht,
hebbe  ihn todtgeschlagen.

' ) Ausruhr , Tumult.
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Hinrich Poppe tuigct ihngleichen.

Hinrich Beckman saget , wie de vorighe.
Dirick Schomaker nescit.

Die inenne tho Holtorp ein ordel tho rechte versucht , nach¬
dem «? sic alhicr tho scheine gegangen und bei ihrer seligkeit die
warhcit gefacht und befunden , dat Krummcndirichs knecht den
seligen mann doct geschlagen , ob sie nicht deswegen frcigh erkanndt
und deswegen aller ferner anspracke erledigt werden sollen , und
dieses Handels einen richteschein tho gevcn . Angebracht , dat ihnen
deswegen ein richtcschein solle gcgevcn werden.

Clegersche durch ihren vvrsprakcn den teder Krummendirichs
knecht nach form der rechten nieischen lathen und nicht erschcnen.

Dcrwegen ein ordel verfocht : Ob he nicht inuigc gegen ihme
ihn rechten Handelen und vorthfharen oder wadt recht . Ja , inge¬
bracht , wie sich fegen einen todtschleger eignet und gcboret.

Noch ein ordel tho rechte verfocht , wo und welcher gestalt
des thodcn freunde den dotschlegcr sollen verfolgen . Jngebracht,
sic moigcn im verfolgen uf orden und platzen , dar ehr tho bc-
khommcn , wie in dieser gravcschaft und umbligcnden landen gc-
breuichlich . Und hact clegerschen vorspracke alles dies ergangen Handels
ein richtschein gcbctten , weichest ihr vergünstiget . Und seien hirzu
also choergcnoten gesurdert und gebeten Johann Martens , Hinrich
Smcdes und Lammert Schroer , und zu bchuef der wetwcn Cordt
Jasper , Heinrich upen Brincke , Johann Smcdes.

Und nachdem diese handlungc , wie oben gemeldet , suir mich
richtcrcn vbgedacht in gespanncr banck mit nrthcil und recht er¬
gangen und gehandelt worden , als habe ich diesen richteschein uf
beiderseits parthe bitte mit meinen bcvolcn ampts ingcsiegel be-
vestigt . Gegeben nach Christi unsers Heren und selichmachcrs ge
buirdt 1579 am 7 . des monats oetobris.

Nr . 24 . - 1582 August 12.
Vor Joachim Bith , des Grafen Friedrich von Diepholz ge¬

schworenem Richter zum Sandbrink und Sütholtc und den von ihm
als Cornoten des Gerichts sonderlich gebetenen Rabben Äoeken,

Hinrich Atclhorn und Johann zu Walsen erklären die zwölf nächsten
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Blutsverwandten des von Nolef Koep , Johann Sandtinan und Rolef

Abeling im Kirchspiel Barnstorf erschlagenen Rolef Clansing , das;
infolge landesherrlicher Gnade und ihrer , der Berwandten , Zustimmung
Rolef Koep und Johann Sandtmann ihnen den Totschlag mit einer
genügsamen Summe Thaler für immer gesühnt haben.

Des Richters Siegel (wie Anlage Nr . 15 ).
Original im König !. Staatsarchiv Hannover : Celle Brief - Archiv Des . 73

Diepholz . Generalia Nr . 3.
Bisher ungedruckt.

Nach dem Original.

Ick Joachim Vith , des wolgcbornen hem Frederichen , grafen
tho Diepholt und Brunkhorst , Hern tho Borkelov , geschworner richter
tom Sandbrink und Suetholte , bekenne hirmit vor als weine und
jedermenniglich , dat vor mi in einen hirto sonderlich gehegeden
gerichtc persönlich erschcnen und gekomen sint die ersamen und be-
scheden Johann Huntemoller , Hinrich Im Sande , Mencken Arent,

Cort to Holte , Bereut tor,Essen , Rolef Ficken , Dirich Schutte,
Gerl tor Helmesmoelen , Johan Martens , Härmen tor Donßel,
Härmen Gerten und Johan Winschroder als geschworne und negesl
bloetverwante freunde seligen Nolcfs Clauesings und vermeldet:
Nachdem hiebevor 9iolef Koep , Johan Sandtinan und Nolef Abeling
gerichtlich to Berustrup inholt eines dorup erkanten und gegebnen
richtescheins beschriet und angeclaget worden , als daß sie gcmelten
ehren bluitvorwanten Rolef Clauesing vom levende tom dode ge¬
bracht und derwegen fluchtig geworden und fick der daet schuldig
darmit gegeven ; Wan nn Rolef Koep und Johan Sandtinan bi
wohlgedachtem unserm gnedigen Hern up ehr bittlich anlangent die
gnade erlanget , dat sie sick mit des entleveden freunden vordragen
und dat bloet versoenen mechtenJ ) als hebben die twolf geschlvarne
neven , des entleveden müder und andere verwanten freunde , bemeltc

beide beclagte tor soene angenohmen , sich entlieh verglichen und
vortragen und vor solche entleibung und begangene thadthandlunge
eine genügsame summa thaler , wi sie vor mi bekanten , entpfangen,
darmit sie ein guet gnugen Hellen ; guiterenden derwegen gedachten

' ) Die Regierung zu Diepholz zog im Jahre 1582 von jedem der Täter
15 Thaler Brüche ein (Cal . Br . Arch . 1 ck. Nr . 3 .)
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Notes Koep und Johan Sandtman sollicher togcsachtcr summa thaler

hirmit in briefs kraft und deden sich gueter betalinge bedancken.
Und soll darmit aller unwill und twigdracht , so sick tauschen beiden

Veilen dcrwcgen erholden , hir gantz dodt af sein und bliven , der

ock die eine teil gegen den andern in recht noch uthcrhalven in

einiger wijc to schump oder ernst , daruth einiger Unwille , zank oder

Hader erwasscn mochte , gedencken . Sondern hebben beide theile

angelawet , diesen Vortrag vor sick und ehre erven war , fest und

siede to holden , hirwedder nummermehr to reden noch to donde

oder durch andere thun laten , ahne alle geferde . Und sint cornoten

des geeichtes hirto sonderlich geropen und gebedcn die ersamen

Rabben Kocken , Hinrich Attelhorn und Johan to Walsen . Und

nachdem diese Vortrag und sone obbcmelter gestalt vullentagcn und

Vorträgen als hebben mi beide Parte gebeten , diesen federn ein schein

mittoteilen , dessen ick ohne » ampt halber nicht verweigern gewust,

und hebbe des to orkundt der warheit mein richterliche ingesegel

hirunden up spatium dieses wittlich gcdrucket . Geschehen im jarc

na Christi unjes lievcn Heren und Heilandes geboert duscnt vifhundert
twe und achtentich den twolften Augusti.

Nr . 25 . - 1585 September 22.

Ter Kaiserliche Notar Conrad Hedemann zu Diepholz be¬

zeugt , daß in seinem Beisein und aus Ansuchen der Gräfin -Witwe

Margarethe von Diepholz der Diepholzer Trost Hans Ledebur
am 22 . September 1585 auf den im Kirchspiel Goldenstedt belegenen

Gerichtsplatz des Gogerichts Sutholte sich begeben und von dem

Gericht nebst der Hoheit über die Kirchspiele Goldenstedt und

Kolnrade für die junge Gräfin Anna Margarethe von Diepholz
Besitz ergriffen habe.

Original im Kgl . Staatsarchiv zu Hannover : Cal . Br . Arch . 1 >1
(Diepholz Nr . 15 ).

Bisher eingedruckt.
Nach dem Original.

In den namen der heiligen dreifaltigkeit amen . Kundt und

zu wissen sei jedcrmenniglichen , denen dis offen instrument zu

sehen , zu horcu und zu vorlesen vorkumpt , daß in dem jare nach
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der gcpurt Christi unsers lieben Hern und Heilandes tausent fünf¬
hundert fünf und achtzigh den 22 . tagh des monats septembris un-
gefehr uinb mittagh den dreizehendcn römer zins zal , indictio ge¬
nant , bei regierungh und herjchungh des allerdurchleuchtigsten groß-
mächtigisten , unüberwindtlichsten fürsten und Hern, Hern Rudolpfen,
dieses nainens des andern , erwelten Römischen kaisers , zu allen
zeiten mehrerer des reichs , in Germanien , zu Hungern , Boheime,
Dalmatien , Croatien und Schlawonicn rc. koningch ertzhertzogch zu
Österreich , hertzoch zu Burgunde , Stier . Carndten , Crain und
Wurtenburgch , graf zu Tyrol , unser aller gnedigster Here, irer
Majestät reiche , des Römischen im zchenden , des Hungerschen im
dreizehenden und des Boheimischcn im zehendcn jar zu mir khommen
ist der erbar Hans Ledebur , droste zu Diepholtz , und mich als
offenbaren notariell erfordert , ich solte mit ihme nach Bernstorf,
dan auch nach dem kerspel Goldenstette ahn dat ort , da die Hern
zu Diepholtz gerichte halten lassen , zu Sutholtz , mich verfingen , da¬
selbst hette er notwendig actum zu celebriren und desselbigen an
gebärende orter instrumentum oder instrumenta furzubringen , daß
ich demnach auf ungerechte requisition mich an berurten ort neben
ihme und undenbcnantc zeugen begeben und wie wir dahin khommen,
hat er am gerichte in meiner und derselben gezeugen jegenwerdigkeit
vormeldet , was gestalt der wolgebornc her Fricderich , graf zu Diep¬
holtz und Brunckhorst , her zu Borckcloe christmilder gedcchtnis den
21 . gedachts monats septembris in berurten jar 85 umb 4 Uhr in
Gott thots verschieden und nach sich ein eintzigh tochtcrlein , freulein
Anna Margareta , geborne zu Diepholtz als seiner gnaden erbin in
lebende verlassen . Nuhn ver . . . . man , daß der durchlcuchtige
hochgeborne furst und her , her Wilhelm Hertzogh zu Braunshweigh
und Lunenburgch die anwartungch dieser grafschaft Diepholtz auf
solchen abfall für lenzest gehabt , inglcichen werc es kundtbar , daß

wohlgerorter gottfäliger graf wie auch seine vorher « , grafen zu
Diepholtz , das gogerichte zu Sutholtz von stifte Münster und des¬
selbigen regierenden bischofen zu lehn getragen . So were er , Ledebur,
abgefertiget , der orter , als die die grafen zu Diepholtz als zu ihrer
grafschaft zugehör eingehakt , als nemblich das kerspel Goldenstcde
und Coldenrade p 088688 ion vel gua8i zu bchuef hochermelts hertzogen
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wider anzunemen , dan auch aus bevelch der gräflichen wittibeu zu
Diepholtz die poW 6^8ior > vol quasi des gcrichts zu Sutholtz oder
Goldcnstettc zu behlief des juugh freuleins , darmit der regierende

her dcs stifts Münsters sich destoweuiger hette zu bcdencken lassen,
als ob angercichtc lehnschaft nunmehr nicht auf wohlgedachtc frculein
vererbt , sondern ihnen eröffnet und heimgefallen sein soll , derwcgen
daß die Munstcrsche bcampten zur Bcchte velleichtc understehen

würden , dieses gerichts sich mehr als bisher geschehen anzunehmen.
Auf welche rcquisition ich mit gemcltcu drosten in das holtz , da
der gerichtsplatz gewesen , so im kcrspel Goldenstette gelegen , niich
begeben , daselbst hat er als in looo prinoipali für mich sich crclert,
daß er aus oben gedachten Ursachen und obgedachter maßen die

P088688ion vol quasi aller hohn und obrigkeit , auch des gerichts-
zwangh , so dem gogerichte gcpurtc , für mich als notario apprehendirt
haben woll , auch apprchendirte mit bitt , ich wollte solches aotum
approboosas possossiouis vol quasi als dazu erforderten notarius
annemen lind ime darüber instrumentum oder instrumenta mitzu¬
teilen , so wol hochgedachtcn hertzogen als den jungen freulein zu
Diepholtz , wie auch der gräflichen Wittiben eines jeders zu seinen
rechten und zu urkundt ergriffener Possession der ort , wie auch auf
den Häusern Diepholtz und Lewenfurdt und sunst in der grafschaft
Diepholtz bcschehen , respectivc wie er , Hans Ledebur , bevelch hatte,

zuzustellen . Wan ich nun selbs gesehen , daß die possession also
apprehendirt und er sich weiters erklärt , daß diese ergreifungh ehr
,iit allein daselbs in looo wie oben , sondern über alle in und zu-

qehörungch sampt und sonder in gonsro und iu speeie der grafschaft
Diepholtz , darinne das geeichte zu Sutholtz belegen , gcthain haben
woll , ich mich auch tragenden ampts halber schuldigch erkennen muß,
eines jeden auf sein ersuchen sollicher geübter actuum genugsam
urkundt mitzutheilen , so bekenne ich, daß obgemeltes alles erzelter¬
maßen zugangen und ins werck gerichtet . Und seind diese dinge

geschehen im jare , monate , tage , stunde und keiscrlichcr regierungh
uls oben vormcldet . in beiseint der ehr und achtparen Frederichcn
von Bordcslv , Johannes Fredelcstes und vieler anderer lcute mehr.

Ausgestellt von Conradus Hcdeman kaiserl . notar.
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Nr. 26. - 1585 Oktober 9.
Im Aufträge der Regierung zu Münster nehmen Drost und

Amtmann zu Vechta von dem Gogcricbt Sutholte und dessen Zu¬
behör Besitz und führen den Vechtaer Richter Hermann Westmcyer
als Münsterischen Gografen znm Sutholte und den Vogt Heinrich
Freyling zu Lutten als Gcrichtsvogt des Bezirks Sutholte ein.

Beglaubigte Abschrift auf Pergament in>Oldenburger Haus - und Central-
Archiv: .-l » Oldenburger Münsterlandl . B . Nr . 9.

Bisher ungednickt.
Nach dem Original.

In namen der heiligen dreifältigkeit amen. Kundt und offen-
baer sei hiemit jedenncnniglichem, die dieß gegenwärtig instrument
sehen, lesen oder Horen lesen, daß in dem jaer unsers lieben Herrn
und saligmachers Jhesu Christi gebürt fünfzehnhundert und im fünf
und achtzigsten in der dreizehenden indiction der Römer zinszal
genandt, auf Mittwochen den neundten monats octobris des nach¬
mittags nmb drei uhren, pabstumbs des allerheiligsten in Gott
vaders und Herrn, Herrn Sixti aus göttlicher Vorsichtigkeit des fünften
pabsts des nahmens, in meines offenbaren notarii und nachbenenter
glaubwürdiger zeugen gegenwurtigkeit an der gcwontlicher gerichts¬
platz des gerichts zu Sutholte, im kcrfpel Goldenstede gelegen,
aigner Personen erschienen seindt die edler, ercnvestcr, crbare und
lvolgelarter Johau von Dincklaige und Arnoldt von Ractzfel
ambtleuthe der hcrschaft Vechta, auch Johan Droste, fürstlicher
Munsterischer sccrctarius, als der verordneten Herren statthaltern des
stifts ZNuuster abgeordnctc cvmmissarii und volmechtigten lind hat
setzermelter sccretarius in ihrer aller nahmen angezeigt und ver¬
meldet: Nachdem für wcinigh tagen der wolgeporuer her Friederich,
edelher zu Tiepholtz, nach schickungh des almechtigen ohne ver-
lassunge manlicher leibeserbcn thodts verschieden und setz wolbemelter
her und dessen Vorfahren von dem stift Munster lind dessen zur zeit
regierenden Herrn mit dem gericht zu Sutholte als einem manlehen
belehnet gewesen, und dan durch solchen thodtlichcn abfall angcrcget
lehen mit dessen pertinentien und ungehörigen stucken nach inhalt
gemeiner beschriebener rechten wolbemeltem stift Munster eröffnet
und heimbgefallcn und also utilo dominium oum ckirsoto consoldiert
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wehre , daß demnach sie , die abxeordiieteii , von wollermelten Herrn

statthaltercn , iren prineipalen , versiegelte commission und vol
macht , inmaßen solche volmacht in original : und vorsiegelt
mir notario zu verlesen von inen zugestalt und öffentlich
verlesen worden , empfangen hetten , des obangeregten erledigten
lchens , des gerichts zu Sutholte , pos868sionsm vsi guu8i an-

zunehmen , wie sie dan kraft solcher irer habender commission nnd
volmacht an der gewontlicher gerichtsplatz desselben gerichts po88688ion
vel gaasi mit allen seinen angehörigcn stucken und pcrtincntiis in
namen und zu behuef des stifts Munster und eines ehrwürdigen

thumbcapitels der kirchen daselbst bester bestcirdigster form , wie
solchs zu rechte geschehen soll , angenohmen haben wollen , und haben
aljovort zu continuation und bestetingunghc solcher jetzo äuge-
nohmener po88688ion zum richter presentcrt und dargestelt den
crcnhaften und wolcrfarnen Hermannum Westmeyer , dasclbsten zur

gerichtsstcttc gegenwurlich , ime eine verpitzirte commission uff angeregt
gcricht zu Sutholte behandet , welche commission er, Westmeyer , zu
seinen Händen genohmen , verlesen und darauf einen leiblichen aidt
zu Gott und auf das heilich evangelium geschworen , jedermennich-
lichcm , so an bemeltem geeichte zu thuen , schleunigh uuparthciisch
recht vermogh der publicirten Munsterischen landtgerichts ordnunge,
widerfahren zu lassen . Darauf hat sich alsovort ernauter Westmeyer
als verordneter richter auf die gerichtsplatz oder banck nidergesctzt,
das gerichte gewontlicher wis nechst eroffnnngh seiner habender
commission geheget und das recht dem umbstandt eröffnet Dem-
nechst haben obgemclte abgeordncte volmechtige in meins , » otarii,
und der undenbenanten zeuge, : gegenwurtigkeit für sich bescheiden

Henrich Freigliuck , vogten oder fronen zu Lutten , und ime kraft
vilangezogencr irer habender commission ernstlich und bei denen

pflichten , damit er den : stift Munster zugethan und verwandt , ein¬
gebunden , des gerichts geselle an bruchten , strafen , verseilen und
anderer zugehor ohne einichcn underschiedt in fleißige acht zu nehmen,
dieselben den ambtleuthen zur Bechta anzubringeu und bei guten
treuen eiuzufurderen , welchs er also ns seinen hibcvor gelaisten aidt

zu thun angenohmen hat , und haben demnach vilbemelte volmechtige
über solche ire handlungh der ingenohmencr po88688ion vgl gua8i
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Verordnung und beaidunge des richters , hcgungh des gerichts und
allen anderen von mir notario bogert , inen notturftige iimtruwsntum
st instrumsnta mithzutheilen , welchs ich iren lieben und grinsten
amts halben nit gemißt zu vorwcigcrn . Geschehen und verhandelt
seindt desse dinge im jare , indiction , monat . dag , uhre , pabstumb
und stede als obstehet , in beijein der ersamen und vorsichtigen
Johan Heyginek , Berendt Holtingk und Gerlich zum Amcrbusche,
vor lobwerdige gezeugcn hirzu geeschet uud gebeten.

Und dwilen ich Everharde Staderman , uth pabstlicher macht
offener und am Munsrcrischen fürstlichen weltlichen Hofgerichte
immatriculirter notarius , bi upgemelter ertellunge , Überreichung der
commission , verordnunge , bcstellunge und hegunge des gerichts sampt
allen anderen npgcschreven dingen Vorwitz den gerorten gezeugen
persönlich gewest , datsnlvige also allenthalven geschein , gesehen und
gehöret , hcbbc ich duth jegenwerdige instrument , daraver begreffen,
gemachet und in desse formen gebracht und miner unlede halven
dorch einen andern uthschriven lathen , oick folgents mit mincn dope
und thonamen , oick gewontlichen notariatsteken undergeschrevcn und
vertekent tho gelowen allen und jeden upgeschreven dingen hirto
sunderlinx erfördert und gebeten.

Nr . 27 . - 1585 Oktober 16.

Notarielle Urkunde über die Hcgung des ersten Gogerichts
zu Sutholte nach dem Tode des letzten Diepholzer Grafen Friedrich.

Beglaubigte Abschrift auf Pergament im Oldenburger Haus - und Central-
Archiv : Oldenburger Münsterland 18 Nr . 9.

Bisher ungedruckt.
Nach dem Original.

In den namen des Heren amen . Kundt und zu wissen si

allen , die dith jegenwordige instrument sehen oder Horen lesen , dat
im iaer nha Christi unses Heilandes und alleine salichmachers ge-
bordt duscnt vifhundert vif und achtentich in der drulteinden in¬
diction der Römer tinstal , up einen mitwochen , welcher was die

sesteinde octobris umb achte uhren den vormittagh , pabsthumbs des
allerheiligsten in God vader und Herren Sixti uth göttlicher vor-
sichtigheit des viften pabsts des namens , in seinem ersten jahre , in

*
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meines , offenen notarn , und der nachbeschreven gezeugen und des

gantzen umbstandes jcgenwordigheit au der gcwontlicher gcrichts-
platz zu Sutholte , im kerspel Goldenstcde gelegen , eigener Personen
crschencn sindt die edler , ernvestcr , erbar und wolgclarter Johan von
Dincklage und Arndt van Raesscldt , amptlcutc der Herschaft Bechta,
auch Johan Droste fürstlicher Munsterischer secretarius , als der vcr-
ordneten Herrn stathalter des stifts Bcunster abgeordnete commissarii
und vulmcchtige . und hat jetzcrmeltcr sekretari in ihrer aller

nhamen öffentlich angezeigt und vermeldet : Nachdem der wolgcborner
Herr Friederich , graf und edelher zu Diepholtz von dem stift Munster
das gericht zu Sutholte als ein manlehen gcdragcn und aber ire

gnaden nach schickunge des almechtigen ohne verlassung manlicher
lcibserben vor wenigh dagen mit dodt abgangcn , als wehre sothanigh
lchen ipso iure wicderumb an das stift Munster gefallen und 60 -
mininm ckirsotum enm utili consolidirt , nam ksuckum tempore
kivitum 6886, guo 688U ip80 iur 6 r680 >vitur P088688i0 6 t ack 6UM,
a guo Habit » kuit , rovortitur . 6 urt : cks tsuckis 4 . P »rt 6 num . 155.
Zlolin 6U8: l»t6 »6 60N8 : pari » : lit : 1 § 30 num : 178 st 86g . Nun
wüste ich undenbenentcr notari mich zu erinnern , was maßen
die vollmechtige in mein und der erforderten zeugen beisein solichs

gefallenen und erlediget lchen des gerichts zu Sutholte mit seinen
angehorigen stucken und portinontii » po 88688 ion 6m vol gu» 8i an dieser

gerichtsplatz zum uberfluiß 6t aci »uporabunckantsm sautslam an¬
genommen und durch domals geübte aotu » po 88688 orio 8 die obau-
gezogene consolidation bestetigt hatten .' ) Tiweil nun wolermelte ire
Herrn Prinzipalen berichtet wehren , daß an diesem geeichte zu Sut¬
holte nach hergebrachtem gebruich des jars viermahl und als eins
auf heutigen tagh , den mitwochen in vuller Wochen nach Michaelis

stilo antiquo , ein stevigk gerichtstagh gehalten wurdt , daß sie dem¬
nach von wolermelten Herrn verordneten statthaltern anhero mith
instruction und bevelch abgefertiget wehren , zu fernerer geburender
continuation der gefallener und zum Überfluß angenommener possession
das gerichte bekleiden und halten zu lassen , und haben darauf an
den verordneten Achter Hermannnm Westmeier , daselbsten zur stelle

' ) Vgl . Nr . 26.
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gegcnwurtigh, bcgeret, dcrselb sich zu gericht niedersctzen und den
erscheinenden umbstandt das recht eröffnen walle. Darauf alsovvrt
die edle, ernveste, erbare und wolerfarne Anthon von Wcie,
Hans Ledebnr, droste zu Ticpholt, und Conradt Rumeliugh
secretarius, so daselbst zur gerichtsplatz gegenwurtigh gewesen,
als angegebene Diephoitische bevelchabere angezeigt, daß sie aus
bevelch des durchleuchtigen und hochgebornen fürsten und Herrn,
Herrn Wilhelmen hertzogen zu Brunschweige und Luuenburgh
als vormunderen und mit von wegen irer gnaden interesse, auch
wegen der nachgelassenen Wittiben weilandt graf Rodolfen von Dicp-
holt als leibzuchtcrinncn und des negstabgestorbenen Herrn Friede¬
richen verlassenen freulin daselbsten zur gerichtspiatz erschienen wehren,
in meinunge, das gericht nach alder gewonhcitz» bekleiden und zu
halten, wie sie bis daher gethan, gcntzlicher Zuversicht, men worde
sic daranue nicht bekrönen̂) oder verhindern und nichts pracjndicer-
lichs vorncmen und, obwvl die bclehnuug auf dis gericht zu
Sutholt nit ausbracht sei, so wehren doch ire gnaden derwegen
in arbcit, verhoffentlich dieselb zu erhalten. Dagegen die Munste-
rischcn angcwcndt, daß die possejsion dieses gerichts, wie bereits an¬
gezeigt, alsbaldt nach thotlichen abfall graf Friedcrichen ipso iurs
dem stift Munster zngcfallen, auch zum Überfluß im bcisein notarii
und zeugen, dessen sie sich zu dem aufgerichteten instrument, so
auch zum theil alda verlesen wurden, rcfcrirten, angenommen?) und
weren zu diesem erledigten leheu hochermelten fürsten von Brun-
schweigh und Luuenburg keines interesse gcstendig, und diweil
dieses ein manlehen, so were wolgcmclter graf Fricderich verlassen
dochterlin dessen nit vehig, wie dan sunstcn vermug gcmainer be¬
schriebener rechten die lchen auf dochter als frauesbilden nit fallen
o. 1. Z Los autsni <ls bis gui keuclain clars passant, und so viel
die fran mnttcr belanget, mogte dieselb sich des lehcns in kaincn
Wege anmaßen, lsucla sninr non asssnciunt nso in äs asa-
krustus eitra lloinini oonssnsuw sonstitui potsst, 6urt : 6s ksuä.
xarts 4 gusst: 15. Tweil nun sie, die volmechtigc, gemessenen

' ) bekroden, bekrudcn, nach Schiller-Lübben - - behindern.
' ) Vgl . Nr . 20.
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bevelch hetten , die erlangte possession zu continuiren , so woltc

inen nit anders gcpure » , dan denselben mit hcgnng des gerichts

nachzusetzen . Darauf die Tiepholtschcn duplicando cingelvandt , daß

den andern tagh nach thodtlichen abgangk weilandt graf Fricdcrichen

die possession dieses gerichts zu behiief der wettibcn nnd ircr gnaden

dochtcr angenommen und darüber instrumenta aufgerichtet, *) lassen

der Munsterischen angczogenc rcchtsgrunde auf ircn wehrt und un-

wehrt beruhen und sagten , daß die Munstcrische lehcn vermag des
stifts privilcgii so wol auf die dochtcr als sohne fallen , baten ire

principalen bei solichcr begnadnng verplciben zu lassen tind sie an

bekleidung des gerichts nicht zu hinderen . Munstcrische wehren den

Dipholtischen kainer possession gestcndig und , obwvl dicselb ange¬

nommen sein mochte , so repetirten sic dagegen die obangezogene

rcchtsgrunde , daß das junge frcnlin des lehens nit vehig,

dabei dann anzumercken , daß dicselb noch vast ein kiudt sei vt

no6 nollo Uso vtzlls allduo potost , nnd wes in dern nhamcn bc-

schehen sein soll und auch jetzo beschicht , daß solichs alles , diwcil

keine qualification furbracht wnrdt , als nichtig und unerheblich zu

achten ; was aber das angczogenc Munstcrische Privilegium

belangt , könne dasselb zu furteil des jungen freulin nit verstanden

werden , requirirte solche altiorem indagincm und sei in possessorio

nit anzumerken , konnten also nit underlassen , ircr erlangter possession

zu inheriren und mit dem gerichte vortzufahren . Dicpholtische wolten

solchs irem gnedigen Herrn , dem fürsten von Brunschweigh und
Lnnenburgh als vvrmundereu » nd Interessenten , zum hogsten be¬

schwerlich sein und zum prcjudicio gcraichen , wissen es nit zu vcr-
antwnrten , baten für diesmal dem gericht bis zum negsten , doch mit

Vorbehalt einem jeden seines rechtens , einen anstant zu geben , wollen

imniittelst auf die Wege gedenckcn , daß die belehnung bei einem er-

würdigen thumbkapitel oder den vcrordneten stadthaltcrn ües stifts

Münster ausbracht werde , dan solle man nit befinden , daß an seiten

Diepholtz den Munsterischen käme Widerwertigkeit soll zugefuegt werden,

sondern wolten sich aller gepuer zu verhalten wissen . Munstcrische
wüsten irer instruction , so den Diepholtischen eins thails furgclesen

worden , folgen , dan , da sie mit dem geeichte still halten sotten,

-) Vgl . Anl . 25.
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wurde ebenfalls dem stift Munster zum xrachuäioio gereichen . Diep-
holtische baten nochmals , wie zuvor , aufschub , wolle inen solchs an
iren ehren und glimpf verweistich sein . Munsterischc sagten , daß

inen gleichfalls verweislich sein wolle , im fall sie irem bcvclch und
instruction nicht nackiliebcn wurden . Darauf hat sich der verordneter

richter HermannuS Westmeier aus bcvelch der Munsterischen vvlmech-
tigcn auf einen orth der gerichtsbanck niedergesetzt , das gericht gewont-
licher weis geheget und den parthcien das eröffnet ; was darauf
gerichtlich gehandlet , ist aus dem gerichtsprotocol ferners zu ersehen.
Als aber der Diepholtischcr richter eben zugleich aus der Diepholtiichen
bevelch gericht auch geheget und besessen , haben die Munsterischen
von solcher widerrechtlicher Handlung und turbation , wie sie sagten,
für mir noiario sich öffentlich bedingt und protestirt , auch , wes
damit iren Herrn principalen und dem stift Munster verwurckt , per
cxprcssum Vorbehalten und aber soliche hinc inde furgclaufene Handlunge
von mir in8trumontum at ivZtrumenta begert . Und als dies also

allenthalben geschehen und das gericht von beiden thcilen aufgehaben
hat der gemelte Diepholtische secretarius gejaget . daß sie, die Diep-
holtischeu , alle zeit bis daher das gericht alda gesessen und gehalten,
wie meniglichen bewust , Wolken auch davon bedingt und protestirt,
ingleicheu iimtrumsntum et instrumeuta begert haben . Geschehen
sind diese Dinge im fahr , iudiction , monats , taghe , stunde und
pabstumb als obengemelt , in beisein der achtbarn und ernhaften
Dieterichen von Hempsen richtern und gograscn zum Desemb,
Casparn Eickenbrock und Johan Niberdinck vor lobwerdige gezeugen
hirzu gceichct und gebeten.

Und dwiln ich Evcrhardt Stadcrman , uth pabstlicher macht und
authoritet offener und an , fürstlichen Munsterischen weltlichen Hof¬

gerichte immatriculerter uotarius bi upgemelier ertellnngc , antwordt,
protestation und bcdingungen , auch allen anderen dingen , als de
also allcnthalven geschehen , vermitz den genannten gezeugen persön¬
lich gewest , datsulve also gesehen , gesehen und gehört , hebbe ich duth
jcgcnwordige instrument , daraver begrepen , gemachet und in desse
opcne formen gebracht , und dwile ich mich anderen gescheften
beladen , dorch einen andern gctruwlich uthschrevcn laten , auch
solgents mit minen dope und tonamen , auch gcwontlichen Notariats-
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teken undergeschreven und vorlekenth to gelowen allen upgeschrevenen
dingen hirto sundcrlinx erfurdert und gebeten.

Nr. 28. - 1586 Februar 26.
Auf dem am 26. Februar 1586 vor dem Bechtaer Richter

Hermann Westmeier unter der Linde zu Goldenstedt abgehaltenen
Holzgericht erklären die Markgenossen, daß das Holzgericht Golden¬
stedt. dessen oberster Holzgraf allezeit die Grafen von Diepholz ge¬
wesen seien, sich über die ganze Goldenstedter Mark erstrecke, be¬
schreiben auch den Umfang der Mark nebst den Rechten des Holz¬
grafen und der Markgenossen.

Original unbekannt.
Abschrift aus dem Jahre 1590/91 im Kgl. Staatsarchiv Hannover:

Hannover 22 i (Diepholz) Generalia , Coinpromiß und Vergleichshandlungen
Nr . 4.

Bisher ungedruckt.
Nach der Abschrift aus dem Jahre 1590/91.

Anno achtzich sechs 20. Februarii stilo novo das Hochgerichte
zu Goldenstede under der linden coram judice Hermanns Westmeier
geholden.

Die gemeine marckgenoten worden ingeeschet undt sindt er¬
schein, welche erschienende bath Eilhardt Bruggeman̂) ein be-
denckent um behuef der gemeinen marcke.

Ribbecke Brandes begerte zwe manß, so van wegen der ge¬
meinen marcke ehre wittruft vordragen mochten, alse mit nHamen
Eilhardt Bruggeman̂ undt Arendt Freiglinck,?) die ehme oick ver-
lowet worden.

Eilhardt Bruggeman secht fuir erst, dat die marckgenotens
alhier jairlichs ein Hochgerichte geholden hebben und in
demeselben bishertho den graven von Diepholte lös undt graiß )̂
undt denn drudden boem in der marcke tho erkanndt, alse nu aber
dusse jetzige zeit irunnge darin gefallenn, so kennen sie demgenen,
de dusse banck und geeichte mit rechte besitten moegte, solches ock

>) Bauer in Goldeustedt.
' ) Bauer in Gastrup.
' ) Laub und Gras.
Jahrb . f. Oldenb. Gcsch. XV. 16
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tho , erbeben sich oick, demselbigen schuldich gehorsamb tho leisten,
bitten dairbeneben , daß sie mögen bei irer olden marckgerechtigkeit,
darbei sie voer Menschen gedencken gewesen , moegen geilaten , ge-
schützet und gehandthavet werden.

Folgen ingestalte fragestüecke.
Item voer irsten den marckgenoithen undt holtingslueden voer-

thostellen : Nachdeme dat geeichte thom Suidtholte unserm gnedigcn
surften undt Herren undt deme stifte Munster heimgefallen undt
eröffnet , darunder dit jegenwordige holtgerichte als ein angehorige
parzel gchorich , wer with , over wat marcke undt gcholtze sich sodane
holtgerichte erstrecken doe , und alle dusse partele undt stucke nam-
haftich tho machen.

Thom anderen , was sie als marckgenoiten hochgedachten fürsten
wegen alsulchen gerichts alse dem oversten marckgenoiten und holt-
graven ahn gerechticheit tho keinen undt dieselbigen partele naim-
haftich tho machen.

Zum drudden , wen sie, die markgenoiten , vor mitmarkgenoiten
und in specie vor erbexcs in gcrortem holtgerichte kennen undt die
bie nhamen tho nhännen undt vorthekenen tho laten.

Zum vierdten , wartho ein jeder marckgenote mit hauen undt
anders berechtigt sei, undt wo viele ein marckgenoite hauen moege
ahne brocke unsers gnedigen fürsten undt Heren.

Zum viften , woe viele schutters mhcn gewondtlicher weise up
den holtzeren , so under diesem holtgerichte gelegen und gehörig seien,
tho hebben plege , und wes ihr belohung undt friegheit sei.

Tom sechsten , so die schütter , holtknechte undt holtverwarers
unrecht gedaien tho hebben beschuldiget worden , vor wait gerichte
sie solches utdregcn solln.

Tom siebenden , wanehr die schütter , holtknechte unrecht be¬
fanden worden , was alsdann dieselbigen verbroicken undt oft sie
nicht dairbenefen unseren g. fürsten und Heren in eine poena ver¬
fallen seien.

Uf die erste frage beenget Eilardt Bruggeman in , die marcke
gahe vor Holwedes huisen an des Meiers boem ' ) tho Ellenstede,

' ) Schlagbaum.
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den wegh hinuth bis auf des Hoiers heitkamp , von deme heitkampe
uf die Ellennbecke , die Ellenbecke entlang ! vor Einen aver , vor
Bullinge Hove aver bis auf die Hunte , aver die Hunte bis midden
aver Tangemans kamp , van dem kampe bis auf den Wittensteine,
van deme Wittensteine up den Buddekcnbergh , van dem Buddeken-
berghe up die Natensteder riden , die riden entlanck bis uf den
Barkoweßfordt , van dem Barckoweßfordt an die becke entlanck bis
auf die ander becke, so von Hilligcrloe kumpt , van dair bis uf die
roden riden tho endes heithauses vclde aver , den wegh hinauf bis
auf Grimcsmoer , Vau dem Grimesmocr bis uf den Boendiek , ut

deme Bondike up die Risshover pesseke entlang ! bis auf die Hunte,
die Hunte hinup bis uf den olden Rutenstreche . den Rutenstreche

hinup bis uf den nedersten Herweg , den Herweg entlanck bis auf
die Rodenbecker landtwehr , die landtwehr hinauf bis upt Klocken-
mocr , van dem Klockenmocr dat moer hinauf bis auf den Oyter
dam , den dam entlanck bis auf die utersten bruggcn undt die becke
entlanck vor dem Lutter brocke her bis auf den Holwegcs fordt,
von den Holweges fordt bis vor der foert her , voer Holwedeshuisen
her , die tneustede entlanck bis wieder uf des Meiers boem.

Alle , die in dusse voergeschrcve marck gehoeren , klein oder

grote , dieselben fein in der marcke sesshaft undt keine darbuthen.
Uf die andere frage brachte Eckhardt Bruggcman in , so

jemandt brockhaftich wurde in der marcke , also dat ehm die marck-
genoiten pandeden up eine tunne biers , brecket he den Heren in
maßen voergeschreven vif marck , den drudden boem in der marcke
tho bedriven undt nicht tho hauen , wairaver die marckgenoithen

jeder zeit die sathe )̂ gehat.
Uf die drudden frage erkennen sie wie voer , alle die in dem

kreise geseten sein.

Uf die vierdte frage , wannher ein mann in die marcke ge-

horich undt mit warschaft berechtigt , de moege des morgents ut-
faren . ein foder holtz hauen undt medenemen sundcr straise , bekomme
chn avcrst die Holtgräve , moegkie he enen panden up twe kanne
Heers , nutteholt moct he averst nicht hauen ungewiser.

' ) Festjepung.
16*
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Uf die viften frage , die Holtgräve moege twe ut federen dorpc
mit sich nemen undt schütten.

Uf die festen frage , vor diessen holtgerichte.
Uf die sevende frage , darauf seggcn sie wie vocrhin , vif marck.
So jemandt thoschlege in der marcke , hcbben die marckge-

noten macht , datselve neder tho Warpen , so sie averst moidtwillich
worden undt wider thoschloegen und en die marcke pandede thom
anderen mahl , brocket he den marckgenoten eine tunne beers und

den Herren vis marck , se hebben oick geine macht , thoschlegge thoe
doen ahne voerwitten des holtzgraven.

Ein holtzverwharer mach des morgents bei der sunne utghan
undt des avendes bi der sunnen wieder in undt ofte he jemanden
funde , de funder echte nodt voir der sunnen upganck oder nach der
sunnen nederganck gehauen hette , denselben mag he penden , dar sich
de schuldige nicht panden laten wolle , magh he ime einen Witten
stock tho werpen thor urkunde , undt breckt also der mark wie voer-
geschrcven.

AVer alles , so furgebracht , wirdt copei des protocols in
behoif der marckgenoten begert.

Schlüter pat in gleichen ein versegelt gerichtschein.
Die marcke wardt tho Hope geweiset , umb drei tho nomen,

dair uth einen holtgraven zu leisen ; als Johann tho Gastruppe
undt Arendt Friglinck eingebracht , und ist Johann tho Gastruppe
voer einen holtgraven gekoeren , de durch den richter in beeidunge
genhommen.

So vakene das echte holtingk gehoelden werdt , hebben die
holtzgraven , amptleude und gerichtspersonen eine halbe tunne beers
undt vier schepel haveren , welche Unkosten die gemeine marck stehen
mothen.

Casparus Eickenbroick

ckuckioü 8oriba 8orip8it st 8ub8erip8it.

Nr . 29 . - 1587 Februar 19.
Abgeordnete der Fürstlich münsterischen und der Herzoglich

braunschweig -lüneburgischen Regierung einigen sich auf einer in
Vechta am 19 . Februar 1587 abgehaltenen Konferenz dahin , daß
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die zwischen den beiden Regierungen bestehenden Streitigkeiten durch
ein Schiedsgericht geschlichtet werden sollen . Bis zur endgiltigen
Entscheidung soll das Gogericht Sutholte von Münster allein , das

Holzgericht und die Landeshoheit über die drei Kirchspiele Barnstorf,
Kolnrade und Goldenstedt dagegen von beiden Regierungen gemein¬

schaftlich verwaltet werden.
Original (Konzept ) im Staatsarchiv Münster : Münster - Landesarchiv 13M,
Gedruckt nebst der Braunschweig - Lüneburgischcn Ratifikation vom 25 . März

1587 nach dem Original : Nieberding a . a . O ., Bd . I , S . 0V1II , Urk . Nr . 15.
Nach der Nieberdingschen Abschrift ist das Original wie folgt unterzeichnet.

Engelbert von Brabeck thumherr zu Münster ; Hermann von Vehlen zu
Vehlen ; Johann von Dincklage der Jünger ; Boldewin Wahrendorss;
Christofser von Hudenberg ; Friedrich von Weyhe Doctor ; Jobst Fresse;

Arndt Freytag meine Hand ; Wilhelm von Cleve Doctor.

Nach dem Originalkonzept.

Als sich speen und irthumb zugetragen zwischen denen zur
fürstlich Munsterischen regierung verordneten stadthalteren an einem
und der gräflichen Diepholtischen regierung am andern theil , daher
furncmblich herrurendt , daß obgemelte verordnete stadthalter nach
absterben des wolgepornen Hern , Hern Friederichen grafen und edel-

hern zu Diepholt , das Gericht zu Sutholt als ein manlehen des
stifts Munster einem zur Zeit regierenden Hern desselben stifts aus
Mangel manlicher leibserben dermaßen heimgefallen zu sein , daß
das äomininm ntils st p08868sio naturslis mit dem llsminio
«tirssto st po 88S88 ions oivili consolidirt sei, angeben haben , der-

halbcn auch gedachte Hern stadthaltere die possession bemclts an¬
erstorbenen lehcns ferner continuirt hetten , aber gleichwol dem
ungeachtet durch die Diepholtische regierung und beampten inen nit
allein etliche turbstionss zugefuegt , sondern auch der durchleuchtig
und hochgeporner furst und her , her Wilhelm der junge hertzog

zu Braunschweig und Lünenburg wegen vorberurter grafschaft Diep-
holdt sich in dieser sachen angeben und gütliche communication
darunder zu halten begert , dazu dan in der stadt Vechta am
I 7 ten dieses monats Februarii stilo novo der communicationtag an-

bestimpt und gehalten worden . Ob nun wol daselbst von den
Munsterischen abgeordneten dafür gehalten , daß die hohe Heiligkeit
desgleichen das geeichte zu Sutholt über die drei kerspelen Golden-
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stett, Barnstrup und Koldenradt wie dan auch das Hochgericht da¬
selbst den bischoffen und Hern des stifts Munster zustendig und
respcctive heimgefallen were, so haben doch hiegegen die abgeordneten
Lunenburgische und Diepholtische rethe dasselbige dergestalt nit ge¬
stehen wollen, sondern angemeldet, als sollen obgemelte kerspelen
under der grafschaft Diepholdt ldoch das gericht zu Goldenstett aus¬
genommen) begriffen sein und also die hohe herlicheit und Hochgericht
nicht zugleich dem stift Munster gestendig sein wollen. Derhalben
ist nach lengstem beschenem bericht und gegenbericht alles auf rati-
fication allerseits Hern und oberen beschlossen worden, daß diese
irthumb und streitige puncten durch einen wilkurlichen austrag und
schleunigen Proceß zu recht nachfolgendermaßen zu erörteren, nemblich,
daß an jeder seiten ein commissarius und also zween zusamen ver¬
ordnet, welchen zuvorderst von allen theilen ire Pflicht und aidt,
damit sie jedem Parteien obgemelt zugethan und verwandt, verlassen
und widerumb mit newem aidt zu diesem proeeß verstrickt werden
sollen, uupartheilich in dieser sachen nachgehendergestalt zu ver-
faren und furcrst daß allerseits partheien und ein jeder eine
articulirte klage seiner fuege, recht und gerechtigkeit, so dieselben zu
jetzgemelten stucken zu haben vermeinen mochten, am montäg post
Philippi und Jacobi, wirdt sein der 4. tag des nägstfolgenden
monats mai, vor denselben commissarien geduppelt übergeben sollen,
dagegen im zweiten termin obgemelte partheien ire richtige responsiones
durch das wort: glaub war oder nit war, vermug der kamergerichts-
ordnung sampt angehengkten clsfonsiollüübus, ob sie wollen auf den
tag Petri und Pauli, wirdt sein der 29. junii, geduppelt einbriugen
sollen und demnach auf den tag Bartholomei, der sein wird der
24. augusti, ire replicam allerseits, ob sie wollen, alles zweifach
gemelten commissariis überreichen lassen. Darauf dan obgcmelten
partheien freistehen soll, durch briefliche urkunden oder gezeugen ire
beweisthumb und probationes auf den montag post Martini, wirdt
sein der 16. novembris, zu producieren, und wan dergestalt der
proceß eingerichtet, soll damit all sontsntiam concludirt und beschlossen
sein auch dieser proceß allhie zur Vechta auf dem rathuse zu be-
nanten terminen ausgeubt werden, welchen also vollenfuerten proceß
folgentz die commissarii durch einen unpartheilichen und erfarnen
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notariell oder schreiberen ordentlich beisamen schreiben , rotuliercn,
verschließen und mit ihren pitschaften versiegele » und demnach an
etliche unparthcische , beruembte und wolgeubte rechtsgclerten (doch
ohne für oder mitwissent einiger Partheien ) schicken, darüber durch
sie die urtheil verfassen lassen , welche dasselbig under ircm nhamen,
handt und Petschaften denen cominissarien verschlossen anfuegen und
sie demnach solche urtheil obgenanten Partheien publicieren sollen.
Jnmittelst aber sol an seiten Munster das gericht zu Sutholtz da¬
selbst in aller gestalt als der graf von Diepholt dasselbig bis in
seinen sterbctag gebraucht hat , besetzt gehalten und versorget , des¬
gleichen mit allen seinen verseilen genossen werden , dahin auch der
dreien vorbenanten kerspelen underthoncn also in mittelst ungehindert
erscheinen oder irer straf gewertig sein sollen . Was aber die hohe
Heiligkeit und das holtzgericht anlangt , sollen dieselbe bis zur
publication gemelts urtheils , doch ohne nachtheil und schaden des
eins oder anderen theils gerechtigkeit , durch die Vechtische und
Diepholtische beampten zugleich und einmutiglich mit ihrer beider
furwissen und rhadt verwaltet , was auch hirvon genossen (die
notigen Unkosten abgezogen ), dasselbig alls richtig verzeignet , berechnet
und in U8nm triumptmntis verwarlich gehalten und beigelegt werden.

Und sol sich demnach keiner theil cinicher mehrer gerechtigkeit daraus
weiter anmaßen oder annemmen , als demselben obangedeute urtheil
kunitiglich mittheilen wirbt , und wan diese urtheil also publicirt und
erosfenet worden ist . sol sie alspalt ipso kaato in ire kraft gehen
und wurcklich vollenzogen werden , alles öhne fernere appellation,
reduction , supplication bei bcschcner stipulation verglichener pecn
von zehntausent goldgulden , welche der nit haltende teil dem andern
haltenden verfallen und zu erlegen schuldig sein und gleichwol dieses
pactum und compromis bei seinen kreften und cntlicher wurckung
pleiben soll . Und seint diesem allem nach zu obgcmelts verglichenen
processes volnfuerung an seiten des stifts Munster zu commissarien
ernent der edle und ernveste Rudolph Munnich , an seiten aber
Lunenburg und Dipholt der ernveste und hochgelerte Otto Dietrichs
der rechten doctor . Und ist entlich ferner geschlossen , das dieser

compromiß nit allein auf alle vorn benente Partheien , sondern auch
auf derselben erben und Nachkommen verstanden werden und sie
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damit gebunden sein sollen. Begebe sich auch, daß obgemelter
commissarien einer thodtlich abfiele oder in andere Wege diesen
proceß aus erwarten ehaftiglich verhindert wurde, so sol diejenige
parthei, an deren seiten dieser Mangel ereugete, inwendig eins
monats darnach ein ander auf die maß, wie vorgemelt, gesetzt und
gefielt werden. Da aber solche parthei daran scumig, sol alsdan
der eine verordnete commissarius nichtsdestominder in der sachen zu
procedieren mechtig und schuldig sein. So ist auch darbei ver¬
abscheuet, daß allerseits Partheien innerhalb eines monats nach
dato dieses, was inen dieses compromiß oder receß halben anzunemen
gesellig sei oder nit, ein dem andern zuschreiben und sich ercleren
sollen. Da aber solches nit beschehe, sol derselb hiemit jetz alsdan
und dan als jetzo für genehem und ratificiert gehalten sein und zur
wurckligkeit gefielt werden, alles ohne gefehrdt.

Dessen zur urkundt ist dieser receß oder compromiß zween
gleichlautenden inhalts gefertigt und an seiten des stifts Munster
durch die ehrwürdigen, gestrengen, edlen, ernvesten und hochgelehrten
Herren Engelberten von Brabeck, thumbhern der beiden hohen
thumbstifter zu Speyr und Munster, Herman von Velen dem
eltern, mitverordneten stathalter des stifts Munster, drosten in
Embßlandt, Bevergem und Reyne, Johan von Dingklage den jungen,
droste zu Cloppenborch und Boldwin Warendorf, rathsverwanten der
stadt Munster, und von wegen hochgemelts hertzogen zu Lnnenburg
auch der regierung zu Diepholt Christoffer von Hudenberg stadt¬
haltern, Frederichen von Weyhe der rechten doctoren, kantzlern Jost
Freßen, drosten zur Neuwenburg, Arnolten Freitag, landdrosten der
grafschaft Diepholt und Wilhelmen von Cleve auch der rechten
doctorn, allen Lunenburgischen rethen underschrieben und verpitschirt
werden.

Geschehen am neunzehnten Februarii im tausent fünfhundert
sieben und achtzigsten jare stilo novo.

Nr . 30 . - 1588 September , November.
Gezeugnis und Kundschaft etlicher Gezeugen so vor den

Commissarien Monnich zum Eichoffe und vr. Otto Dietherich zu¬
gelassen und beeidet.
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Originalprotokoll im Kgl . Staatsarchiv zu Hannover : Cal . Br . Arch . l ll .V
(Diepholz ) Nr . 1/2.

Bisher eingedruckt.

Nach dem Original -Protokoll.

Everhardt Stadermann , beeidigt , 50 jar alt , wohnt binnen
Vechte , procurator und notarius , auch der Stadt Vechta secretarius
10 oder 12 jare gewesen.

Zeuge antwortet , daß die Hoheit der kerspel Goldenstedt und
Coldenrade nach dem ambthause zur Vechta bei seinen zeiten gehörig
gewesen , ursach seines Wissens , daß Cordt Meyer zu Goldenstedt
eine magt durchstochen , darüber seliger Henrich Hemessen , richter zu
Desum , das bluitgerichte gesessen und der schleger friedtlos geleget,
darinne er , zeuge , procurator gewesen . Er habe aber wol gehöret,
daß seliger Dietherich Eickholt , auch richter und gograve zum
Desum , gleicher gestalt im kerspel Coldenrade für 40 jaren über
einen thodten das bluitgerichte gesessen , die Diepholtischen aber

haben bisweilen , wann einer entleibet worden und ' ihnen solches
von ihren dienern angemeldet worden , an stundt wegkgefhuret und

zu Barnstorf oder sonsten begraben , von Barnstorf wisse er sunderlich
nichts zu sagen.

Weiter antwortet zeuge , daß die bluetrunne ? ) welche den von
Diepholtz in den dreien kerspelen gehören , auf fünf mark gestrafet,
die dumpschläge,2 ) so dem drosten (von Diepholz ) gehören , mit fünf

schilling gebußfertigct.
Auf das weitere fragstnck antwortet zeuge , daß der grave zu

Diepholz der orter holtzgreve gewesen sei.
Auf das weitere fragstuck antwortet zeuge , daß ein richter

über die gantze grafschaft Diepholtz bei seinen lebzeiten gewesen,
benentlich Joachim Vieth , welcher das gerichte durch die gantze

grafsch 'aft als Diepholtz , Drebber , Lewenfurt , Sutholtz und Barnstorf
gehalten . . .

Auf das weitere fragstuck antwortet zeuge , daß die Barnstorfer
ein eigen gerichtstuel binnen Barnstorf haben , daselbst seines Wissens

bürgerliche sachen unter den bürgern zu Barnstorf verhandelt

0 Schlägereien , bei welchen Blut flicht.
Trockene , unblutige Schlägereien.
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worden, in gleichen, daß auch für Barnstorf ein galgen stehe, wer
denselben aufgerichtet, sei ihm unbewußt. . . .

Auf das weitere sragstuck vermeldet zeuge, daß viermal des
jares, auf mitwochen nach Irinm RoZnm und auf dem andern zu
dienslage nach ostern, dann mitwochen nach Trinitatis, der vierte
aber in der vullen Woche nach Michaelis znm Sutholtze gericht
gehalten werde und was alda nicht geendiget, das stanneß den
folgenden donnerstag zu Barnstorf zur Huntemolen,*) welcher Hof
dem graven zustendig, gehandelt worden.

Auf das weitere fragstuck antwortet zeuge, ihm gedenke, daß
für siebenzehen jaren ungefehr er als notarius requiriert und
instrullwlltllm appollationio in sachen Arndt Frcilingk, appellanten,
wider Ribbeken Brandes, appellaten, gefertiget und Joachim Vieth
deni Achter insinuiert, auch die appellation an dem gogerichte Desum
angehenket, daselbst auch Ribbeken Brandes aberkannt und Freilingk
sentsntiam erhalten, er, zeuge, aber als procurator wonach er für
dem gogerichte zum Sutholtz beschweret, an das Haus Diepholtz
appelliert, wie dan in sachen Lubbertcn Niekirchen wider Helmes-
moller und N. von Rechteren nach dem Haus Diepholtz appelliert,
daselbst die fache erörtert und seinem principalcn die sache zuerkant.
Gunsten sei ihm weiter nichts bewußt.

Joackim Vieth, beeidigt, 83 jare alt, wohnhaft zu Drebber,
Diepholtischer landtrichtcr.

Zeuge antwortet, daß die graven zu Diepholtz in kerspel
Goldenstedt, Coldenrade und Barnstorf die Hoheit verwaltet und
sich angemaßet, welchs er bei seiner zeit belebet, dcnne er 27 jare
am Sutholtischen und anderen gerichten gemeiner landtrichter ge¬
wesen, auch gedencke, daß einst 5 Personen zum Sutholtze am
gerichte verstricket und nach Diepholtz gebracht, wisse nicht die
ursach. . . .

Auf das weitere Fragstuck antwortet zeuge, daß die Golden-
stedter und Coldenrader ohne underscheit am Sutholtischen gericht
dingpflichtig gewesen seien, die Barnstorfer aber, so innerhalb der
freiheit seßhaft, haben ihre sundere gerichte gehabt.

' ) Der Hof Huntemühlen bei Barnstorf ist jetzt im Privatbesitz.
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Auf das weitere fragstuck antwortet zeuge , daß in den fachen,

so unter 20 thaler , erklarung des urtheils von den richtherren bis¬
weilen geschieht, *) so damit nicht friedig , stehe ihnen frei , an die
cantzlei zu Diepholtz zu appellieren.

Auf das andere fragstuck antwortet zeuge , daß die graven
von Diepholtz zu Barnstorf einen Vogt , zu Rüssen und Coldenrade
einen untervogt gegabt.

Auf das weitere fragstuck antwortet zeuge , daß die Diepholtischen
die übelthäter in angeregten 3 kcrspelen gestraft , dabei anzeigeut,
daß Drosselman zu Barnstorf wegen diebstahls verstricket , für gerichte

gebracht , danach zu Diepholtz wiederumb eingezogen und loes-
gebrocheu ; item der Meyer auf der Marken »» im kerspel Barnstorf
habe einen Niederschlag gethan und Bartkink thodt geschlagen , der
thäter sei verlaufen und an das Haus Diepholtz die geldstraef ge¬
geben , auch daß des Pastors zu Coldenrade sein meier , so negest
bei dem Pastor wonhaft , einen Niederschlag zu Coldenrade gethan
und deswegen zu Diepholtz abtracht gemacht ; item daß einer in der
Leithe für 24 jaren thodt geschlagen und von den Diepholtischen
das bluetgericht darüber gehalten ; item daß ein landsknccht bei
Barnstorf thodt geschlagen , der thäter verlaufen und er, zeuge , das
schrcigericht darüber gehalten ; ^ zudem , daß einer in Risow durch¬
schossen und er , zeuge , das gericht über dem thäter gesessen ; auch
sei in Johan Fleigen Haus der Meierschen sohn auf dem hohenhof
zu Goldenstedt von Niemann zu Goldenstedt thodt geschlagen , dar¬
über er , zeuge , das schrcigericht gehalten und einen richteschein
darüber mitgetheilet , der thäter verwiesen und sei noch außer¬
halb lands.

Auf das weitere fragstuck antwortet zeuge , daß die Münster-
schen nur zwischen den beiden brugken (zu Goldenstedt ) Hoheit und
bruchte gehabt . . . .

Auf das weitere fragstuck antwortet zeuge , daß er järlich das

gericht zum Sutholtz viermal gehalten und der grav von Diepholtz
obrister holtzrichter gewesen.

y Vergl . Anl . 21.
-) Vergl . A » l . 23.
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Auf das andere fragstuck antwortet zeuge, daß die von
Goldenstedt und Coldenrade zu dem achtergödink zu Barnstorf
nicht folgen willen, sondern zum negesten landtgodink in den
puncten, so zu Sutholtz nicht entschieden worden, zeit gebeten und
erhalten. Auf dem achtergödink aber haben gemeinlich des kerspels
Barnstorf eingesessene und darumb her erschienen und ihre Handlungen
geschlichtet, es wäre denn, daß die Coldenrader oder Goldenstedter
aus guten willen selbst willig am achtergödink ihrer fachen halber
sich eingelassen, dabei anmeldent, daß die kirchspelfreien zu Barnstorf
wegen gerade und hergeweide jarligs eins zusammen kommen und
er, zeuge, die banck dazu gesponnen, und daß auch die Barnstorfer
ein burgergericht jarlichs eins halten.

Dietherich von Hempscn, beeidigt, über 50 iare alt, wohnhaft
zur Vechte, gograf auf dem Desum.

Zeuge vermeldet, daß angeregte3 kerspele bei einander ge¬
legen, jedoch Coldenrade und Goldenstedt seien für Munsterisch
gehalten, denn er, zeuge, dieselben 12 jar für Munsterische Hoheit
vertheidigt, wie auch sein bruder 20 jare dabefur dieselbe bedienet.
Es haben wol die Diepholtischen bisweilen eintracht gethan und in
der eil, eh man solchs zur rechte gewar geworden, schreigerichte über
die todten gehalten, also eilig auch damit verfahren, daß sie oft
ihres eigenen richters nicht konten mechtig sein und ihre fürsprecher
zum richtec genommen, daß auch bei seinen dienstzeiten sich einst
zugetragen, daß der Vogt zu Barustorf neben anderen ein gericht
gehalten im kerspel Goldenstedt über einen todten vom hohenhof,
den einer, genant Nieman, thodtgeschlagcn und als zeug das schrei-
gericht darüber halten willen, den die Diepholtischen mit dem Vogt
zu Barnstorf begraben wilt, jedoch das leichnam auf dem kerchove
stehen lassen und er, zeuge, in seiner ankunft denselben begraben
lassen, der vogt aber deswegen nach beschehenem angebent zu
Zwisterungen gefengklich angegriffen und zur Vechte gebracht, auch
in die herberg gelegt, daselbst er bekent, daß er daran zu viel gethan
und abdracht machen müssen.

Auf das weitere fragstuck vermeldet zeuge, daß die Diep¬
holtischen die blutrunnunge über Coldenrade und Goldenstedt bis
an die Roenbeker landtwehr gehabt, ausbescheiden was sich zwischen
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den brugken zu Goldenstedt zugetragen , wie auch die beuchte haben
die Munsterschen , wie er auch die Hoheit als Münstcrisch für sich

gehalten , von Barnstorf wisse er nichts zu sagen . . .
Auf das andere fragstuck antwortet zeuge , daß furmals im

schwänge gewesen , daß die appellatioms nach dem Desum gehörig
und habe sich zugetragen , wie ihm sein seliger bruder , so derzeit
richter auf dem Desum gewesen , vermeldet , wesgestalt er , derzeit die
Diepholtischen graven selbst mit zum Sutholtz für gerichte gesessen,
wegen der beampten zur Vechte nach dem Sutholtischen gerichte,
einen Munsterschen mann aldar zu vertreten , abgefertiget , und als
Dietherich Hcnningk urtheilträger wegen des umbstands zu rechte
eingebracht , daß die appellationes von dem gerichte zu Sutholtz
nach Diepholtz gehoreten . habe sein seliger bruder das urtheil ge-
schoiden und für recht eingebracht , daß solche appellationes nicht
nach Diepholtz . sondern nach dem Desum gehören.

Auf das weitere fragstuck antwortet zeuge , daß die Diep-

holtischen zu Barnstorf einen vogt , zu Rüssen und Coldenrade einen
undervogt , welche die blutrunnen angebracht , gehabt haben.

Auf das weitere fragcstuck antwortet zeuge , daß die Munster¬

schen, so oft die Diepholtischen unterstanden , zu Coldenrade und
Goldenstedt die excesse zu strafen , gleichwol dieselben gebußfertigt,
dessen in den registern viele exempel vorhanden , soviel Barnstorf
belanget , davon sei ihm nicht bewußt.

Auf das weitere fragstuck antwortet zeuge , daß das gogerichte
vier mal im jar gehalten werde , daß die blutrunnen mit 5 mark
von den Diepholtischen gestrafet worden sei daß von den Diep¬
holtischen jährlich das holtzgericht gehalten worden.

Auf das weitere fragstuck antwortet zeuge , daß bei seines
seligen bruders zeiten einer , der seinen bruder im kerspel Goldenstedt
todtgeschlagen von den Bechtaschen zu Goldenstedt in Herman Schmitz
Hause zwischen den brücken angegriffen und für der Vechte auf das
rad gesetzt, könne zudem mit den registern von vielen jaren dar-

gethan werden , daß jarlichs noch etliche gebußfertigt worden . In
den hohen bruchten haben die eingesessenen in den kerspelen Colden¬
rade und Goldenstedt für dem Hause zur Vechte unter der linde
abtracht gemacht und vertragen , seien auch dahin gefurdert worden
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und der gograf zum Desum habe für dieser zeit darüber gerichtet,
und sei das gogericht auf dem Desum für das obergericht des Snt-
holtischen gerichts gehalten worden.

Herman Westmaher , beeidigt , 60 jare alt . wohnhaft zur
Vechte , daselbst ein richter.

Zeuge antwortet , daß jeder zeit , solange er gedenke , Colden-
rade und Goldenstedt bis an die Roenbeker landtwehr für Munstersch
grundt und bodeu gehalten worden seien.

Auf das weitere fragstuck antwortet zeuge , daß er von Ever-
hard Stadermann gehört , daß vom gerichte Sutholtz nach dem go-
gerichte Desum für ihm als dem notario appelliert , wisse er sonsten
nicht darum.

Auf das weitere fragstuck antwortet zeuge , die graven von
Dicpholtz haben alle bluilrunnung gestraft an dem Sutholtischen
gerichte , ausbescheiden zwischen den brucgken , welch den Munsterijcheu
zugestanden , auf fünf mark ; die außpleibenden seien nach ihrem selbst,
eingebrachteu urtheil auf fünf schillinge gestrafet.

Zeugenverhör vom 24 . November 1588.
Zeuge Gieseberth Kannegießer , beeidigt , 50 jare alt , Pastor

zu Bernstorf , aus der stadt Oßnabrugk , frei geboren , hat zu
Barnstorf an die 24 jare gewohnt , hat eigen Haus und guter von
dem graven zu Diepholtz bekommen.

Zeuge antwortet , daß dem kerspel von Barnstorf järlichs dem
gerichte zu Sutholte zu folgen von cantzel werde abgekundigt und
werde auch 14 tage darnach binnen Barnstorf sonderlich gcricht ge¬
halten , welches doch auf den negstsolgenden dagh durch Johan
Hedemann nach dem Sutholtischen gerichte zu halten verordnet,
welches also bis ans graf Friederichs des letzten sterftagh gehalten
worden , dazu dann die Goldenstedter und Coldenrader nicht gefolget,
es sei denn , daß sie mit etzlichen im kerspel zu Barnstorf oder
burger darsulvest gerichtlich zu handeln gehabt ; ohne das halten die
burger zu Barnstorf und kerspelfriggen järlichs zweimal gerichte,
eins nach der heiligen drei Koninge und das ander montags nach
Barnstorfer kerchmisse.

Auf das weitere fragstuck antwortet zeuge , es haben auch die
Herren zu Diepholtz den gerichtsroggen aus den beiden kerspelen
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Barnstorf und Goldenstedt jarlichs sammeln lassen , aber das kerspel
Coldcnrade gebe keinen gerichtsroggcn.

Weiter antwortet zeuge , er wisse wol , daß die graven zu
Dicpholtz vur undencklichen jaren das gericht zu Sutholte inne¬
gehabt und gebrauchet , auch verschiedene actus und exercitia in den
3 kerspelen geübet , guo iurs solches geschehe , wisse er sich nicht zu
entscheiden , es sei aber in dem kerspel Barnstorf unstreidtbahr , aber
im kerspel Goldenstedt und Coldcnrade nicht ohne besperrunge und

gcgenwehr der Vechtischen also gebrauchet worden.
Auf das weitere fragstuck antwortet zeuge , er wisse sich

nicht zu bedenken , daß jemahls appellationes von dem geeichte zu
Sutholte ahn das geeichte uf dem Desum gegangen weren , aus¬
bescheiden einer , Arendt z» Freilingk zu Gastrupf , des Pastors mcier
zu Goldcnstede , mit einem , genandt Ribbekcn Brandes , am Sut-
holtischen geeichte seines behalts etzlicher lendcrei halber rechthengig
geworden , und als Arendt Freilingk die sache ahn das gerichte uf
dem Desum appelliren willen , aber seines Wissens Hab ihm sein

gegentheil dahin nicht folgen willen , sonst Hab er nicht belebet , daß
die appellationes von dem gerichte zu Sutholte anders wohin denn
nach Tiepholtzescher canzlei gegangen . . .

Aus das weitere fragstuck antwortet zeuge , das gerichte zu
Barnstorf sei von alters her 14 tage nach dem gehaltenen gerichte

zu Sutholte gehcget wurden , welchs doch von Johan Hedeman,
Diepholtejchcn cantzler , und anderen rethen uf den negsten tag nach
dem Sutholteschen gericht umb mehrer bequemlichkeit der vorspraken
und anderer tagsfreunden verendert , und sei das achtergodingk ge¬
nandt worden , aber seines Wissens sei keine sache , die zu Sutholte
unter den ingesessenen der kerspcle Goldcnstede und Coldcnrade an¬

gefangen , zu Barnstorf verfolget , sondern bis auf das negste Sut-
holtesche gericht verschoben und heimgestelt , was aber die eingesessenen
des kcrspcls Barnstorf belanget , wenn dieselben ire sach auf dem
furgehcnden Sutholtischen gerichte nicht haben erörtern können , haben

sie dieselbige am negstsolgendcn gericht zu Barnstorf proseqriirt
und Hab wol Barnstorf keinen besonderen richter gehabt , daß aber
das Barnstorfsche gericht aus kraft des Sutholtischen gerichts solle

geheget und gehalten sein , sei ihm allerdings unbewußt ; daß hals-
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gericht, kaich und Pranger binnen und buten der freiheit Barnstorf
für sein dencken gestanden, ob der furst des stifts Munster von
derselben ersten aufrichtung gewußt oder nicht, were im unbewußt
und stehe der kaach* *) und gerichtsstuhl binnen der frigheit, die
galgen aber und rheder buten der frigheit, doch binnen kerspels
Barnstorf. _

Nr. 31. - 1589 Juli 28?)
Die Gräfin- Witwe Margaretha von Diepholz, geborene

Gräfin von Hoya, bezeugt, daß sie auf vielfältiges Bitten endlich
das Gogericht Sutholte nebst dem Holzgericht zu Goldenstedt und
der Hoheit über die Kirchspiele Barnstorf, Coldenrade und Golden¬
stedt von der Regierung in Münster als Leibzucht zugewiesen er¬
halten habe.

Abschrift aus dem Ende des 16. Jahrhundert im Kgl. Staatsarchiv
Hannover : Cal . Br . Arch. I ä X (Diepholz) Nr . 15.

Bisher ungedrurkt.
Nach der Abschrift aus dem Ende des 16. Jahrhunderts.

Wir Margaretha geporne zur Hoya und Brauchhausen, Gräfin
zu Diepholz und Brunkhorst, frau zu Borkeloe, wittwe, bekennen für
uns, unsere erben und jedermenniglichen: Nachdem zwischen dem
löblichen stift Munster an einem und dem durchleuchtigen hochge-
porenen fürsten und Heren, Hern Wilhelmen den jüngeren hertzog zu
Braunschwigh und Lunenborgh, striet von wegen des gerichts zu
Sutholz zugehör, als nemblich des Holzgerichts wie auch der
Hoheit über die kerspel Goldenstede, Coldenrade und Barnstors
nach absterben des wolgepornen unsers hertzliben sohns weilandt
Hern Friedrichen, grafen undt Hern zu Diepholtz etc. eingefallen,
darauf dann compromiß und sonst ein receß zur Vechta aufgerichtet,
zu inhalt desselbigen gezogen und wir von hochgedachten stifts Hern
statthalteren auch und zuforderst einem erwirdigen thumbcapitel, wie-
wol auf unser vielfeltigh beschehen begehren und demutigh anhalten,
zuletzt erhalten, daß wir mit angereichten gericht und was wolge-
dachter unser herzlieber sohn von demselben stift Münster zu lehen

' ) Pranger.
*) Die Gräfin -Witwe Margarethe von Diepholz ist am 2. Novbr . 1596

gestorben.
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erlaubt über angereigte holtzgcrichte und kioheit benenter kcrspel die

geringe zeit unscrs nachstendigen lebens in unseren hohen alter zu
unscrm leibgcdingh begnadet , daß wir demnach uns dieser vergunsü-

gnngh jegen die Hern stadthalteren , auch thnmbcapitel in sonderhcit
demutigh bedancken und loben ahn bei verunderpfcndnngh alles,

was wir haben und Nachlassen werden , daß wir darin nichts anders

thun und lassen wollen , dan was sich nach libznchts recht 6s utsnäo

boni rits arbitratu und r «8tituonllo gepurt also auch geprauchen

und genießen , daß deshalben oder durch diese Vergünstigung !) den

Hern des thumbcapitels oder stadthalteren in keine Wege etwas

ebbruchigh , vcrfengklich oder schedtlichs bringen soll bei unserer ehren

und wahren glauben , auch verunder -pfendung wie obstehet.

Zu urkundt haben wir diese recognition tind caniion von uns

geben und mit unseren secret siegel befestigen lassen . Actum Diep¬

holz den 28 . Julii anno 1589.

Nr . 32 . - 1643 Oktober 28.

Notarielles Protokoll über die Rechte und Pflichten der Freien
im Kirchspiel Goldenstedt.

Original im Staatsarchiv Münster : Münster : Bandes - Archiv 326 ^ .

Bisher ungedruckt.

Nach dem Original.

In Gottes nhamen , Amen . Kund und zu wissen sei himit

jedermennichlichcn . denen jegenwurtiges zu sehen , lesen oder Horen
lesen Vorkommen Wirt , daß im jhare nach der heilsamen geburth

unsers einigen erlösers und salichmachers Jesu Christi , eintausend

sechshundert und drei und viertzig in der elften indiction Römer

zinszahl genandt , am Mittwochen den acht und zwantzigsten monats
Oktobris vor mir offnen darzu sunderlich erforderten notario und

gezeugen endtsbenent persöhnlich Vorkommen und erschienen die cr-
same Herman Frielingk von Gastrupf , kerspels Goldenstet , Her-

man Kleine zu Goldenstet , Henrich Huggebaek von Ellenstede , Hen¬
rich Marisken von Goldenstet und Dirich Langejohans zu Am¬

bergen und gaben an alda für sich als freie und in nhamen der
anderen ihrer mitfreicn dahselbsten zu Goldenstedt , wasmaßen sie

wegen deren alda fallender geraden und hergeweiden unerhorter-
Jahrb . f. LIdenb . Gcsch. XV.
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maßen beschwerd werden wollen, indeme die Herren richtern zur
ÄZechta sie freien obgemelt nunmher mit neuwcn pflichten und uf-
lagen zu belegen understehen dürfen, darmit sie dan bei ihrer alten
gerechtigkeit verpleiben und weiter nicht beschwert werden, jede
obrigkeit auch die wahre bcschaffenheit, wie es mit besagten ge¬
raden und hergeweidcn von menschendcncken hero und lengcr ge¬
halten worden, beweislich erfahren und sehen wogten, so Mitten sie
zu solchen endt als gezeugeu die erbare Herman Köster von Gol¬
denstedt, Johan Alves, Bvsken Wibbcls, den Meyer zu Ellenstcde
und Dirich Wulff, präsentierten darbei einige articulcn folgenden
inhalts, articulen, worüber zeugen zu verhören sein:

1. Anfenglich und zum ersten wahr, daß der Hausvogt Hen¬
rich Lappenborgh, als er von christmilter gcdechtnuß bischoven
Johann Wilhelm anno 1583, ehe er an sehligen richteren Hccnib-
ßcn dochter sich verheiratet, wegen der geraden und hergeweidcn
zu verlegen, wie von dessen vorvattern Herbortten von Dincklage
gewesenen hausvogten lebzciten geschehen, jarlichs aufs St . Jo-
annis tagh zu Goldenstctt angelangt.

2. Item wahr, daß nach gehaltenen gottcsdienst alten ge¬
brauch nach selbigen dages jedesmhaln der hansvogt Meyer zu
Ellenstett als freigrcve, sambt des kerspels Goldenstet münsterischen
freien aufm kirchof dahselbsten zusahmen kommen.

3. Zudem wahr, daß alstan die gerade und heergewcide durch
den Meyer zu Ellenstcde als frcigreven ncbenst den Hausvogte gelegt.

4. Abermhals wahr, daß von jeden gerade oder heergewcide
der Meyer zu Ellenstcde als freigreve einen schillingk, der Haus¬
vogt fünf schillinge und insambt die freien einen schillingk be¬
kommen und weiter ihr leblang von keinen menschen(als itzo) an¬
gesetzten.

5. Gleichfals wahr, daß von den freien zu dem empfangenen
schillinge so viele außgethan, daß eine tunne bier gekauft und
der freien ihre gerechtigkeit daibei gehalten.

6. Nachmhaln wahr, daß wanehr der frohne des kerspels
darbei kommen und mitgedrnncken, gleich den freien ausgethan,
viel weiniger ihnen deshalber etwas geben.
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7. Ebenmcßig wahr, daß der Hausvogt, der Meyer zu Ellen¬
stedt und scmbtliche freien in solcher gcrechtigkeit von keinen richter
oder menschen der weldt jemhaln turbirt.

8. Ohne zweifcl wahr, daß auch Westmeyer, solange er Haus¬
vogt gewesen, jarlichs alsolchc gcrechtigkeit gehalten.

9. Daneben wahr, als Westmeyer richter worden, wie auch
Heembßen, Dincklage, Goeß, Bilholt vielwciniger von jenigen ker-
spels frohncn oder sunsten jenigen menschen lebelangk noch von
ihren vorvattcrn gehört zu haben, in solcher gerechngkeit molestirt,
betrübt oder das geringste sunsten von jemandten wegen der ge¬
raden und hergcweiden darüber gefurdert oder beschwert worden sein.

10. Sonderen wahr, daß bei lebzeiten stetigen) richtcren
Heembßen verändcrungh der geraden und heergcweiden gemacht,
daß das nahiste bluth selbiges ziehen solle, sich aber richter Heemb¬
ßen selig niemhaln das geringste angemaßt deshalber.

11. Wahr, daß es bis dato also gehalten und darbeigeplieben,
bittend und mich respectivc requirirend, ich ernente zeugen uf Vor¬
gesetzte articulen und was jedem davon sunsten wissend, an aides
statt befragen, ihre deposition fleißig all notrrm nehmen und ferner
über gethane aussagh noturftig schein und beweis für die gebur
mittheilen mögte, welcher ihrer der requirenten bitt, als ich rationv
okkicrii fueglich nicht versagen können, Hab also zu geburender Will¬
fahrung erneute zeugen über gesetzte articulen einen nach dem
anderen umbstendtlich uuderfragt, darbei verwarnet, sie anders nicht
deponieren, noch aussagen sollen, als was sie inskünftig mittels
leiblichen aidts, da sie also von ihrer obrigkeit oder sunsten be¬
fragt werden wogten, wurden erhalten können.

Nach welcher verwarnungh anfcngklich Herman Koster, seiner
aussage nach ein neuntzichjhariger, dcponirt und sagte, des ersten
und anderen articuls inhalt gesctztermaßen wahr sein.

Auf den dritten articul deponirte zeuge, daß. Wan der Meyer
zu Ellenstcde alda gewesen, mit den hergcweiden und geraden alten
geprauch nach sei verfahren worden, wan schon bisweilen der haus-
vogt nicht mit darbei gewesen, sundcr dessen des scinigen gleichwol
genossen, welches ihme der freigreve geschähet.

17*



260 vr . Engelke.

Den vierdten articul sagt zeuge wahr, außerhalb daß, wan
das hergeweide oder gerade aus dem Hause gezogen worden, der
Hausvogt fünf schillinge, wehre es aber im Hause verplieben, nur
drei schillinge bekommen hatte.

Den sechsten sagt gleichfals wahr, und hette der frohne mit-
drincken wollen, hette er auch gleich anderen zahlen müssen, ihme
auch weiters nicht gegeben wehre.

Den siebenden sagt gleichfals gesetztermaßen wahr, wie auch
den achten articul.

Den neundten sagt zeuge wahr sein, dieser turbation ausge-
nhommen.

Den zehnden und elften articule sagt gleichfals wahr sein,
warmit er seine zeugnus, die er, wan ehr darzu geburlich gefurdcrt
oder ihme auferlacht wurde, mittel aides erhalten kondte und wolte,
geendiget.

Folgcntz Johan Alves von Einen negst vorgangener ver-
warnungh auf vorgefaßte articulen insgemein deponirt, daß ihme
wolwissend und wahr sei, daß bei seinen lebzeiten, wan die gerade
oder hergeweide zu Goldenstedt gezogen oder gelecht, obschon die
richter von der Bechta dahselbsten ufn kirchhofc zugegen gewesen
und dem Handel zugesehen, sich gleichwol daranne nicht gekehret
oder darumb gesprochen, viclweinigcr daß sie ichtswes deshalber
überkommen haben sotten, und wehre dies seine Wissenschaft.

Weiters Boske Wibbels deponirte gleichfals in genere und
sagte wahr sein, daß nicmhaln einig richter wegen der geraden
oder hergeweiden das geringste von den freien zu Goldenstedt über¬
kommen hette, nur alleine, daß dem Hausvogte und anderen in
articulis benenten interessirten das ihrige davon entrichtet worden,
wie er dan zweimhal das gerade oder hergeweide aus seinem Hause
ausfolgen lassen und eines ingezogen, in solchen dreien mhalen
aber anders nicht, als dem hausvogten, freigreven, wie auch den
freien ihre geburnus und weiters nicht, entrichtet. Wehr auch
nicht zu erweisen, daß ein anders geschehen sei.

Ferner der Meyer zu Ellenstedt auf vorgehende verwarnungh
deponirt und sagte, den ersten und anderen articul inhalts wahr sein.
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Den dritten sagt gleichfals wahr , nemblich daß , wan wegen
der gerade oder hergeweide das geldt gelccht worden , er dasselbige
ufgehaben und jedem das seinig darvon entrichtet , kein richter
aber jemhalln dcshalber etwas bekommen , ihnen auch darvon nichts
gehörig gewesen , wie auch noch nicht sei.

Auf den vierdten und fünften sagt zeuge , deren inhalt ge-
setztermaßcn wahr sein.

Wie imgleichen den sechsten , darbei vermeldent , daß dem zeit¬
lichen srohnen , wann er mit zur zech gesessen und seine quota
zum gelage , wie alle zeit brcuchlich gewesen , bezahlen wollen,
sein geldt wiederumb zugeschoben und verehret worden.

Auf den siebenden dedonirte zeuge , daß niemhaln seines
Wissens einige turbativn , dieser ausgenhommcn , vorgelaufen.

Auf den achten articul sagt zeuge , daß ihme articuls in¬
halt , weil » er soviel jünger , unwissend wehre.

Auf den neundten deponirte zeuge , daß er sich nicht er¬
innern kondte , wie es dan auch nicht geschehen , daß sie von er¬
neuten richtern oder jemandten anders in solcher gerechtigkeit tur-
birt worden.

Den zehenden articul sagt zeuge wahr , und daß sich richter
Heembßen von solchen suchen das geringste niemhaln angcmaßt.

Den elften sagt also wahr sein.

Endtlich Dirich Wulff , gleichergestalt verwarnet , hat uf vor¬
gelesene articulen deponirt und außgesacht , daß er bei seinen Leb¬
zeiten anders nicht gehört , gesehen oder erfahren , daß die Vcchtische
richtern von geraden und hergeweiden der freien zu Goldenstet
jemhaln das geringste genossen oder zu furderen gehabt , nur alleine,
was dem Hausvogt , dem freigrcven und freien pro tempore
compctirt , die auch jedesmhals das ihrige bekommen , wehren auch
fünften keimand anders deshalber etwas zu geben schuldig , wie er
solches dan auch in seiner fugend und folgentz zu vielmhalen von
seinen l . vatteren , godtsahlig , gehöret und wehre dies seine Wissen¬
schaft . Warmit dan dies verhör geendiget worden , welches also

geschehen zu Wildeshausen in meines notarii gcwonlicher an der
Wcstcrstraßcn dahselbstcn gelegener behausungh , beiseins der ern-
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acht - und erbarn Diriche Meyer und Gerdlen Gobroer als glaub¬

haften hirzu sunderlich beruifener und erbetener gezeugen.
Wan dan uf beschehene rcquisition obgesetztes zeugenverhor

sambt allen inverliebtcn clausulen und puncten vor und durch mich
Henrichen Alerdingk offnen und am fürstl . Munstersch . Hof approbirten
notario ergangen , geschehen und ins werck gerichtet , ich solches
alles fleißich all notom genhonrmen und prothocollirt , so Hab
ich jegenwurtigen instrumcntirten schein mit Vorbehalt weiterer
extension , da notig , darüber verfertiget , mit selbst Hand geschrieben
und underschriebcn , auch mit meinen gewonlichcn notariat -zeichen
befestigt , alles ex officio darzu erfordert und gebeten.

(Notariatszeichen .) gez. Henricus Alerdingk,
gui snxiÄ Xotarins manu proprio 8ub8orip8it.

Nr . 33 . - Vechta , 1729 Januar 29.

Der Vechtaer Richter und Gograf zum Sutholt Adolf Roring
ladet öffentlich die sämtlichen Eingesessenen des Kirchspiels Barnstorf
zu dem am 27 . April 1729 auf der Lahrer Heide nach alter Ge¬
wohnheit abzuhaltenden Gogericht Sutholte.

Original im Kgl . Staatsarchiv Hannover . Akten (Hannover ) 22 , .L
Verschiedene Hoheitssachen Nr . 15.

Nach dem Original.

Demnach das Sutholtische Gogericht dem alten Herkommen
nach auf Mittwochen den 27 tm Monahts Aprilis laufenden Jahrs
einfällt und abgehalten werden soll , als werden alle und sowol
Münstrische als Luneburgische des Kirchspels Barnstorf Eingesessene
hirdurch öffentlich denunciret und verabladet , gestalten auf ob-
bcstimbten gewöhnliche » Ohrt und Platz zu rechter Zeit , des morgens
umb zehn Uhr , ohne eintzige Entschuldigung ohnausbleiblich er¬
scheinen und des Gogerichts Ausgang abwarten sollen , als lieb

jeden ist , die alt gewöhnliche Gogerichts - auch Hohe Obrigkeit fisci
Straf zu vermeiden.

Vechtc den 29 " Januari 1729.

Adolf Roring , Richter und Gograf zu Sudholtz.
Hermann Henrich Joseph Flechmann.
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Nr . 34 . - 27 . April 1729.
Der Diepholzer Drost von Omptcda und der Oberamtmann

Palm zu Ehrenburg rücken mit 1250 aus beiden Ämtern auf¬
gebotenen , mit Gewehren , Torfspaten und Forken ausgerüsteten
Männern in die Lahrer Heide und hindern die Vechtaer Beamten
an der für den 27 . April 1729 geplanten Abhaltung des Gogerichts
Sutholte und Ausstellung eines neuen Gcrichtsstuhls.

Original -Protokoll im Kgl . Staatsarchiv Hannover : Hannover ) 22 > .i.
Verschiedene Hoheitssachen , Nr . 15.

Nach dem Original - Protokoll.

Actum in der Lahrer Heide , Ambts Diepholz den 27 " April 1729.
Nachdem der Richter Adolf Röhring zur Bechte am letzten

Ostertage , war der 19 ^ huins , ein sogenandtes Publicandum vom
29 " Jan . a . c. datiret . )̂ unter seiner eigenen und eines ihm nach¬
gesetzten Ambtsbedienten Herman Henrich Joseph Flcchmanns Hand,
dem Diepholtzischen AmbtSvogt Magius an seiner Kirchenstuhls
Thüre auswendig mit einem spitzigen Stecken heimlich anheften
lassen , kraft dessen sowohl alle Münstcrsche als Lüneburgische des
Kirchspiels Barnstorf Eingesessene auf den 27 " huius , als den
heutigen Tage , verabladet worden , des morgens um zehn Uhr vor
das sogenandte Sudholtische Gericht , bei Vermeidung alt gewöhn¬
licher Gogerichts auch hoher Obrigkeit Fisci Strafe , an gewöhn¬
lichen Ohrt und Platz zu erscheinen , so haben wegen solcher neuer¬
lichen Citation der Dicpholtzschcn Ambtsunterthanen so wohl als
des bei der Gelegenheit in der Lahrer Heide zu setzenden neuen
Gcrichtsstuhls der Drost und Amtsschreiber zu Diepholtz mit dem
Oberambtmann Palm zu Ehrenburg in Consormitet des unterm
7 '°" Febr . a . c. an das Ambt Diepholtz ergangenen Rescripti mit
einander commnniciret , und wurden daraus am 26 " huius beide

Ämter aufgebothen , mit Gewehr , Torf -Spaden und Forcken desselben
Tags abends um 11 Uhr in Barnstors sich zu versammeln , welches
auch geschehen . Nachdem nun obgcdachtc Bcambte ihre Mannschaft,
welche nur aus 1250 Mann bestunden , weilen die mchreste und
beste Leute nacher Holland zu arbeiten verreiset waren , in de Lahrer

Heide , an den senigcn Ohrt , wo die Beambte zur Vechte ihr an-

-) Vgl . Anl . 33.
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geblich Sudholtz Gerichte abzuhaltcn prätendire » , geführet hatten,
ist die gesambte Mannschaft des morgens um 3 Uhr drei Mann
hoch rangiret worden , solcher gestalt , daß sie den Ohrt guasstionis
als des Sudholtz ' Gerichts im Rücken hatten.

Wie man nun vorleusig durch auf Kundschaft ausgesandte
Leute erfahren , welcher gestalt der Richter zur Vechte einige Vor¬
spann Pferde aus Goldenstedt bestellen lassen , ihne nach dem Sud¬
holtz Gerichte zu fahren , ingleichen , daß einige Mannschaft würcklich
aufgcbohten worden , so hat man dieselben bis um 10 Uhr erwartet.
Kurtz hernach erhielte mau sichere Nachricht , daß der Nichterstuhl,
so in der Lahrcr Heide heute auigerichtet werden sollen , schon zum
voraus durch eine cldtour in das Ambt Diepholtz , und zwar in
das Dorf Lahre , vhnweit des Ohrts , wo die diesseitige Mann¬
schaft versamelt war , auf eins Münsterschen Eigenbehorigen Hof
nahmens N : Wulff gefahren worden , worauf der Drost von Ompteda
und der Oberombtmann Palm mit 100 Mann nach dem Dorfe

Lahre ritten , und wie sie das angcfahrene Holtz auf gedachten
Münsterschen Hofe auf einen Wagen liegend gefunden , dieselben
auch die Wirthin im Hause befraget , was solches vor Holtz sei?
und darauf in presence einiger Zeugen die Antwort erhalten : Es
solle der Sutholtzsche Gerichtstnhl sein , hat man sogleich sich der
Wirthin klind gegeben , wer man sei, und warum man solches Holtz
von ihren Hofe nehmen wolle , darauf auch einigen von der bei sich
habenden Mannschaft befohlen , das Holtz guae8tioni8 , so in vier
Stcnders und vier Scheerholtzer bestund , von den Wagen zu nehmen
und nach der auf der Lahrcr Seite versamleten Ticpholtzischen und
Ehrenburgischen Mannschaft zu tragen und in aller Leute Gegen¬
wart niederzulegen.

Hierauf hat der Drost von Ompteda vier der jüngsten Leute
aus der Diepholtz ' schen versamleten Mannschaft als

1. Johann Ridder aus der Heede
2 . Johann Heinrich Lücking das.
3 . Johann Jürgen Keuthan das.

und

4 . Johann Boskemann , einen Münsterschen Unterthanen aus
Steinseld , Ambts Vechta , welcher bei Friedrich Mester in St . Hülfe,

Ambt

Diepholtz,



Das Gogericht Sutholie , die Freigrafschaft und das Holzgericht zu Goldenstedt . 265

Ambts Diepholtz , vor Knecht dienet , herausgernfen und ihnen in
aller Leute Gegenwart eröffnet : Es wäre dieses Holtz von dem
Ambte Bechte in hiesiges Königliche Ambt gebracht , um einen
Gerichtsstuhl davon in der Lahrer Heide auszurichten . Weilen man
aber dergleichen Unternehmungen dem Ambte Vechte in hiesiger
Königlichen Ambts Hoheit nicht gestünde , so Hütte man solches
weggenommen und sollen sie solches intendiretcs Vorhaben und
daß solches von hiesigem Königlichem Ambte keines Weges ein¬
gestanden würde , mit einein Handschlag an jedes Stück Holtz öffent¬
lich dcklariren und demnechst auf ihre Nachkommen zum ewig
wehrenden Andencken solches transferieren . Wie nun solches vor
obbcnandtcn vier Persohncn vormittags gegen 11 Uhr anbefohlener
maßen in Gegenwart aller versamleten Mannschaft vollcnzogen
worden , hat man das Holz durch zwei Lüneburgische Eigcnbchorige
ans Lahre , Nahmen -) Garel Nagel und den Meyer aus Lahre
nacher Diepholtz auf das Königliche Schloß mittels einer Escorte
von 12 Mann fahren lassen.

Der Diepholtzischc Hausvogt , Cordemann , welcher an die
Münsterjche Gräntze ausgesandt war , um sichere Nachricht einzu-
hvlen , kam wieder zurück und referirte : Er hätte verschiedene
Münstcrschc Leute gesprochen , die hätten gesagt , es wäre schon
nach der Vechte berichtet worden , daß eine gahr große Mannschaft
Diepholtzischer und Ehrenburgischer Leute auf der Lahrer Heide
versamlet wären , man würde nur so lange warten , bis die ver-

samlete Mannschaft sich retiriret Helte, alsdann sollte das angesahrene
Holtz errichtet und das Sudholtz Gerichte darin gehalten werden,
weilen solches Gerichte viermahl im fahre , als in der vollen Woche
nach Weinachten , nach Ostern , nach Pfingsten und in der vollen
Woche nach Michaelis abgehalten werden müsse.

Nachdem man nun zum Überfluß mit der versamleten Mann¬
schaft bis 2 Uhr auf dem Platz geblieben , hat man die sichere Nach¬
richt erhalten , daß so wenig die Beambte von der Vechte als einige
Münstcrschc Mannschaft im Anmarsch mehr sei, sondern den Rück¬

weg wieder genommen halten . Wannehro man den Ohrt des so

genandtcn Sudholtz 'schen Gerichts , welcher etwas in der Heide aus-
gegraben war , mit der Erde applanieren und mit Hcidesoden über-
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setzen lassen solchergestalt, daß von dem Ohrte selbsten, wo er
gewesen, nicht die geringste Spuhr übergeblieben.

Hierauf ist Mannzahl gehalten und wurden beiderseits Ambts-
Unterthanen um 2 Uhr wieder nach Hause zu gehen beordert,

^otum ut 8upra . In ticism Urotooolli
C. H. von Ompteda. Johan Philip Palm . I . I . Henkelmann.

Nr . 35 . -
Gografen zum Sutholt.

I . Gräflich Diepholzische , sämtlich zugleich Richter
zum Sandbrink.

1. Gerhard Knobbe . 1388 - 1396.
2. Borchard v. Smoholte . 1396 - 1412.
3. Gerd Nolle . 1446 - 1475.
4. Gerecke Rolappe . 1486.
5. Johann Hardelappe . 1529 - 1534.
6. Dietrich Enneking . 1541 -1558.
7. Sylvester von Lübbecke . um 1560.
8. Joachim Vieth . 1563 - 1585.

II . Fürstlich Münsterische , sämtlich zugleich
Richter zu Vechta.

9. Hermann Westmeyer . 1585 -1607.
(auch Gograf zu Lohne und Richter zu Dinklage).

10. Johann von Dinklage . 1608 - 1622.
11. Hermann Hinrich Molan . 1628 - 1655.
12. Casper Bucholtz . 1657 - 1686.

(auch Gograf zum Desum).
13. Gerhard Arnold Bülsing . 1688 — 1720.
14. Adolf Röring . 1720 - 1732.
15. Casper Arnold Ignaz Nacke . 1733 —1744.

(auch Gograf zum Desum).
16. Johann Matthias Kloppenburg . 1744 —1750.

(auch Gograf zu Damme).
17. Franz Wilhelm Eiters . 1750 —1764.

(auch Gograf zu Damme).
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18 . Bernd Laurenz Kloppenburg . 1764 — 1766.
(auch Gograf zu Damme ).

19 . Franz Wilhelm Eiters . 1766 — 1769.
(derselbe wie zu 17 .).

20 . Friedrich Christian Anton Spicgelberg . . . 1770 — 1778.
21 . Friedrich Christian Lentz v . Höfften . . . . 1778 — 1803.

(auch Gograf zu Damme ).



IX

Die Pest in Langförden im Jahre 1667.
Non K . Will oh.

Tssie ältesten Tauf-, Sterbe- und Kopulationsregister von Langsörden,
<7̂1 beginnend mit dem Jahre 1652 und endigend mit dem Jahre
1694, welche eine Zeitlang abhanden gekommen waren, wurden im
Laufe des Sommers 1905 während der Pfarrvakanz wieder auf¬
gefunden. Am 23. April 1652 war der dortige Pastor Heinr.
Pezius (ksmuch gestorben. Am 23. April 1652 macht der interi¬
mistische Pfarrverwalter Joh. Hausmann die erste Eintragung in
die von ihm neuangelegten Kirchenbücher; es ist die Taufe eines
Kindes der Eheleute Adolf und Anna Jedding aus Holtrup. Im
Herbst 1652 trat der Nachfolger Pezius', Gerhard Wassermann
aus Warendorf, die Pfarre Langförden an, und dieser setzte fort,
was Hausmann begonnen hatte. Aus dem Jahre 1667 sind
folgende Eintragungen Wassermanns in die Sterberegister von
Interesse: Z

„Im Jahre 1667 am 16. September starb im Pfarrhause zu
Langsörden Agnes Gottenbusch, Tochter des Bernhard Gottenbusch,
Bürgers zu Warendorf. Ihr Körper wurde am 17. September ans
dem Kirchhofe des h. Laurentius?) beerdigt von dem Guardian des
Vechtaer Klosters Greshofs. Sie hatte gebeichtet dem Vizekuraten
Johannes Lübbermann in Emstek.

„Im Jahre 1667 am 29. September starb im Pfarrhause zu
Langsörden Wibbeke Lamping, Tochter des Bewohners der Pfarr-

'1 Wir geben die lateinisch gemachten Eintragungen deutsch wieder.
Laurentius , der Märtyrer , ist Patron der Kirche zu Langsörden.
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Wohnung Johannes Lamping . Ist begraben am 30 . September
auf dem Kirchhofe des h . Laurentius . Hat mir Gerh . Wassermann

gebeichtet . ' )
„Im selben Jahre und am selben Tage starb Talia , Frau

des Johannes Schnieders in Langförden . Ist begraben am
30 . September . Hat mir Gerhard Wassermann gebeichtet.

„Im selben Jahre und am selben Tage starb die Witwe

Katharina Tölking , ist begraben am 30 . September . ?)
„XO . Diese vier Personen , nämlich die Jungfrau Agnes

Gottenbusch , die Ehefrau Talia Schnieders , die Jungfrau Wibbeke

Lamping und die Witwe Katharina Tölking sind an der Pest ge¬
storben . Nach deren Begräbnis flohen die Nachbarn aus ihren
.Häusern auf die Äcker und Wiesen und sind dort einige Wochen
verblieben . Im Pfarrhouse blieb allein zurück Busse Bussen , Ver¬
wandter und Knecht des Anpächters des Pfarrhauses . Dieser , vvn
der Pest befallen , verläßt das Haus , kommt bis zum Zaun und
hat dort seinen Geist aufgegeben . Einige Tage vorher hatte er
mir Gerhard Wassermann gebeichtet.

„Im selben Jahre am 26 . Oktober kehrt die Witwe Hille
Cordesmann 2) vom Felde heim , betritt wieder ihre Wohnung , da

wird sie von der Pest befallen und stirbt . Wenige Tage vorher
hatte sie gebeichtet und kommuniziert . Wurde begraben am
27 . Oktober.

„In derselben Pestzeit starb an der Pest Katharina Tölking,
Tochter des Heinrich und der Katharina Tölking und ist auf dem
Kirchhof des h. Laurentius beerdigt.

„In derselben Pestzcit starb im Tölkingschen Hause Katharina
Thcsinck , Tochter der Eheleute Heinrich und Anna Thesinck in
Spreda . War ein Kind von ungefähr 6 Jahren.

' ) Wassermann hatte das ganze Pfarrgut (Gebäude nebst Ländereien ) ver¬
pachtet , nur einige Zimmer des Pfarrhauses und den halben Garten sich reserviert.

' ) Tölking , Nachbar vom Pastor . Die Schniedersche Wohnung ist nicht
mehr sestzustellen , wird aber zweifellos in der Nachbarschaft der Wehdum zu

suchen sein.
' ) Cordesmann , ebenfalls Nachbar des Pastors , liegt zwischen Tölking

und dem Psarrhause.
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„In derselben Pestzeit starb an der Pest Hille , Tochter des

Joh . Schnieders in Langförden (siehe oben ). Hatte wenige Tage
vorher gebeichtet und kommuniziert.

„Ebenfalls in derselben Pestzeit starben in kindlicher Unschuld
an der Pest Bernhard und Phenenna Stineker , Kinder des Küsters
zu Langförden Johannes Stineker . Sind auf dem Kirchhofe des
h . Laurentius beigesetzt.

„In derselben Pestzeit starb im Hause des Wessel Wichmann
in Laugförden der Knabe Wessel Vehemeyer , ein Jahr alt . Es ist
zweifelhaft , ob er an der Pest gestorben . —

Es folgen dann noch eine Eintragung vom 18 . Dezember
1667 und zwei Eintragungen aus dem Anfänge des Jahres 1668,
wobei über die Krankheit der Verstorbenen nichts bemerkt wird.
Über den 3 . Todesfall im Jahre 1668 läßt sich Wassermann
dahin aus:

„Im Jahre 1668 am 24 . Februar starb von der Pest be¬
fallen Alardus Cordesmann , Sohn der verstorbenen Eheleute
Heinrich und Hille Cordesmann (siehe oben ). Ist beerdigt auf dem
Kirchhofe des h. Laurentius . Beichtete mir Gerhard Wassermann,
konnte aber , weil noch zu jung , die letzte Wegzehrung nicht
empfangen . " —

Mehr Todesfälle an der Pest sind nicht verzeichnet . Die
Seuche brach danach im Pfarrhause aus und sprang auf die nächsten
4 Häuser rund um die Pfarrwohnung über . In der Zeit vom
16 . Sept . 1667 bis 24 . Febr . 1668 sind in der Wehdum und in
den 4 Nachbarwohnungen bezw . 12 Personen der Krankheit erlegen . Ob
auch sonst noch Familien heimgesucht sind , in welchen die Er
krankten genasen , kann man nicht erfahren , weil die Stcrberegister
uns nur mit den Häusern bekannt machen , in welchen Todesfälle
vorkamen . Allem Anscheine nach ist die Seuche bei den bekannt

gegebenen Wohnungen stehen geblieben.
Eine Fremde , die Warendorfcrin Gottenbusch , war die erste,

die an der Pest starb . Es wär einteressant , zu erfahren , wie lange sie
in der Pfarrwohnung geweilt hat . Sollte sie sich besuchsweise
dort aufgehalten haben , so könnte man auf den Gedanken kommen,
sie hätte die Seuche eingeschleppt . Am Rhein , in Westfalen hatte



Die Pest in Langsörden im Jahre 1667. 271

die Gottesgeißel schon große Verheerungen angerichtet, als sie in
Langförden auftrat; und wie es um 1667 in der Grafschaft Olden¬
burg-Delmenhorst aussah, hat Professor vr. Rüthning im Jahrbuch
190b ausführlich geschildert.*) — Beim ersten Pestfall in Langsörden
haben2 Geistliche aus der Nachbarschaft ihres Amtes gewaltet.
Der Pfarrverwalter aus Emstek hat der Gottenbusch die Beichte
abgenommeu und der Guardian aus Vechta dieselbe beerdigt.
Eigentümlicherweise werden aus dem Amte Vechta nächst Lang-
fördcu auch nur aus Vechta, Emstek und Goldenstedt Pestfülle
aus dem Jahre 1667, überhaupt aus der ganzen Pcstzcit nach
Ende des 30jährigen Krieges gemeldet. Die Goldcnstedtcr Kirchen¬
bücher beginnen erst mit dem Jahre 1674, die Emstekcr mit 1630/31;
letztere sagen aber von der Pest nichts, weisen überhaupt viele Lücken
auf, doch liegt eine Nachricht des Vogts Schade ans Cappeln vor,
wonach die Pcstseuche sich auch in Emstek eingestellt hat, doch nur
in einer Familie, in Buddekcn Gerdken Hause. Derselbe Gewährs¬
mann berichtet auch von deni Auftreten der Seuche in Goldenstedt,
läßt sich aber nicht weiter darüber aus. Das Sterberegistcr der

'Pfarre Vechta bringt vor 1667 keine, vom Jahre 1667 14 Sterbcfälle,
darunter9 Gestorbene, hinter deren Namen die Bemerkung steht:
I*o8ts mortnus oder mortem. Der erste an der Pest Gestorbene
ist 22. September eingetragen(ob Sterbetag oder Begräbnistag
gemeint ist, bleibt fraglich), die 4 folgenden am 18., 24. und
30. (2 an einem Tage) Oktober und die letzten4 im November.
Die Eintragungen sind recht kurz oder dürftig gehalten. Vor- und
Zuname und der Zusatz: An der Pest verstorben. Fünf der Ge¬
storbenen führen den Namen Hohn, die andern verschiedene Zu¬
namen. Demnach ist auch in Vechta nur ein oder anderes Haus
von der Pest getroffen, von welchen das Haus Hohn ganz aus¬
gestorben sein mag. Sollte der Krankheitserreger von Langförden
nach Emstek und Vechta und womöglich nach Goldenstedt getragen
sein'? Am 16. September der erste Todesfall in Langförden und
am 23. September der erste Todes- oder Bcgräbnisfall in Vechta

i) Die Pest in Oldenburg im Jahrbuch Band XIII des Oldb . Vereins für
Altertumskunde und LandesgejchichteS . 103 ff.
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(bei Emstek und Goldenstedt fehlen leider die Daten), da ' möchte
man einen Zusammenhang nicht so ganz von der Hand weisen.

Also außer Langfördcn, Emstek, Vechta und Goldenstedt sind
Sterbesülle an der Pest aus den Jahren 1667 und 1668 aus dem
alten Amte Vechta nicht bekannt geworden. Die Kirchenbücher
beginnen meist in späterer Zeit, andere, die früher angelegt sind,
sind verloren gegangen, vernichtet oder nicht immer mit der nötigen
Akkuratesse geführt. Aus dem alten Amte Cloppenburg wird nur
über das Auftreten der Pcstseuche in Barßel  berichtet, und zwar
herrschte hier die Krankheit 1666, als auch das anliegende Ammer¬
land (Westerstede) davon heimgesucht wurde. Im Jahre 1669 be¬
richtet der Pastor Sutorius in Barßel: „Nachdem vor 3 Jahren
die Pest so viele dahin gerafft hat, zählt man nur noch 12 Kinder
in der Schule." Bis zum 5. Sept. 1666 sind die an der Pest
Gestorbenen von dem Pastor Racke in die Sterbercgister ein¬
getragen, von da an führt der Küster Covers die Listen, weil
unterdessen auch der junge Pfarrer (am 11. Sept. als Gestorbener
verzeichnet) nach anderthalbjährigem Aufenthalt in Barßel der
Seuche den Tribut hatte zahlen müssen. ') Ein Leichenstein auf dem'
Barßeler Kirchhofe mit den Namen an der Pest GcstorbLner aus
dem Jahre 1666 erinnert noch heute an jene furchtbare Zeit. Es
war das letzte Auftreten der Pest im Münsterlande.

9 Pastor Wassermann in Langförden starb 1695 . Ihn hatte die Pest
am Leben gelassen, obwohl er mitten im Feuer gestanden.
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Gras Antons II. Eisengießerei.
Von Kr. G. Rüthning.

05 ras Anton II. hatte 1577 seinen Bruder, den Grafen Johann VII.
^ (1573—1603), dazu veranlaßt, ihm die Herrschaft Delmenhorst
nebst Harpstedt und Varel zu übergeben. Nach Ablauf einer zehn¬
jährigen vertragsmäßig festgesetzten Frist erhob er aber den An¬
spruch auf gleiche Teilung des gesamten väterlichen Erbes und
geriet darüber mit seinem Bruder in einen Streit, der zu ihrer Zeit
nicht ausgetragen ist. So kam es, daß er sein kleines Staatsgebiet
unabhängig regierte und mancherlei Versuche machte, seine Einkünfte
zu steigern. Wir ertappen ihn auf einigen interessanten Unter¬
nehmungen wirtschaftlicher Natur. Von Delmenhorst bis Almsloh,
wo gräfliche Güter lagen, ließ er in der Zeit von 1615—1617
eine unterirdische Wasserleitung anlegen;^ und während sein Vater
sich zeitweilig am Harzer Silberbergbau beteiligtes) versuchte er in
aller Form die Diluvialgeschiebe der Delmenhorster Geest bergbau¬
mäßig auszubeuten.2) Er schickte Anfang 1606 nach Brilon in
Westfalen, das noch heute Roteisenstein liefert, Proben von „berg¬
artigen Geschieben", die zu Varrclgraben in der Bauerschaft Jprump,
Gemeinde Hasbergcn, zu Schlutter in der Gemeinde Ganderkesee,
auf Hasport in der Bauerschaft Stickgras, Gemeinde Hasbcrgen,
zu Lemmel in der Bauerschaft Lintel, Gemeinde Hude, gefunden
waren, lind ließ sie vom Kurfürstlich kölnischen Land-Bergmeister
Georg Reitzer auf Eisenerz untersuchen. Der Sachverständige

0 Gemeinde-BeschreibungS . 411.
Jahrbuch XIV , 150.

->) La. O. L. A. Til. 3. B. Nr. 16 II.
Jahrb . f. Oldenb. Besch. XV. 18
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glaubte auch Spuren von Kupfer und Gold zu finden und ver¬
sprach, einen erfahrenen Bergmann hinüber zu schicken, um festzu¬
stellen. ob es dort „ein streichender Gang oder ein schwebendes
Flötz" sei. In der Tat brachte man im April 1606 rohe Eisenerze
und ausgeschmolzenes sprödes Eisen zuwege und schickte die Proben
durch den Kanzler und einen Sekretär nach Prag zur Kaiserlichen
Münze, um sie auf Gold und Silber untersuchen zu lassen. Die
Ursprungsorte waren Schlutter, Lemmel, Hasport, Jprump und
Dwoberg im Stadtgebiete Delmenhorst. Erze und Eisen ergaben
allerdings geringe Spuren von Silber, Gold aber nicht soviel,
daß das Eisen in die Schanze zu schlagen war. Da das Eisen
für besser als das Gold und das Silber erfunden wurde, so ent¬
schloß sich Graf Anton, zur Einrichtung eines „Eisenbergwerkes"
am 12. Dezember 1606 einen Schmelzer anzunehmen und ihn zu
verpflichten, den „hohen Ofen nach rechter Maß und Proportion"
setzen zu lassen und den Eisenstein höchsten Fleißes zu schmelzen.
Wenn dcrHochofen gehe, sollten er und sein Sohn wöchentlich erhalten,
was ihm Graf Simon zur Lippe hatte geben lassen; dazu sollte
er dann auch den „freien Trunk" bekommen. Ob diese letzte Be¬
stimmung dem Hochofen verhängnisvoll geworden ist, wissen wir
nicht. Jedenfalls ist nachher nur noch von einem Köhler die
Rede, der Holzkohle zu liefern hatte. Von Graf Antons II. Eisen¬
gießerei ist dann jede Spur verloren.

Anlagen.
äa . O. L. A. Tit. 3. B. Nr. 16 II.

Nr. 1. - 1606. Febr. 24. still uovi.
Ich Georg Reitzer, Churfurstlicher Cöllnischer Landt-Bergk-

meister zu Brilon in Westphalen gesessen, bezeuge hiermit öffentlichen,
waßmaßen die Ernhafte Johan und Henning Eckleff Cebrüdere, als
des Wohlgebornen und Edlen Hern, Hern Anthonio Graven zu
Altenburg und Delmenhorst Abgefertigte, bei mir erschienen, an¬
kommen und eßliche bergkartige Geschiebe, wie es genant wird, daß
man vermeinet, und wie Ihrer G. fürgebracht, daß es ein Isen-
Erz sein soll, vorgepracht, so weiset oder schlchet die Ahütte*) uff

' ) - - Röte.
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das irste braune Geschiebe , wilchs zum Ferdelgraben gefunden,

uff Eisen , Köpfer und Galt.
Item . Das ander gelbe Geschiebe so zum Schleuderfort -)

gefunden , weiset nur allein uff Köpfer und Gold.
Item . Das dritte braune Geschiebe , so zum Haßpöer ») ge¬

funden , weiset auch uff Köpfer und Golt.

Item . Das vierte , wilchs zum Lemmesberge* *) gefunden , hat

weinig Eisen bei sich, felt auch uff Köpfer allein.

Was die Torfkhollen belangen , dar kan man nichts gewisses
von schreiben , bis das Werk volstendig probirt wird.

Und ist zu hoffen , wen man darauf niederseinket °) , daß man

in der Teuffedtft ein gut Köpfer Erz antreffen und finden werde,

nichts besser als der Eisen Erz zu achten , so soll auch die Matena

erster Gelegenheit dem Chursürstlichen Probirer zum Rambsbeck

«ebenst den Eisenkornern , so uff Köpfer muffen probiert , uberschickt

nud zugestelt werden . Was dan die Proba gieben wird , will

Ihrer G . Ich fürderligst schriftlich verstendigen , auch die Versehung
rhuen , daß Ich einen guten erfahrnen wahrhaftigen Bergkmann zu

Wege pringe und Hinubersende , daß derselbige für erst uff Ihrer G.

Behaig ein Lachters oder etzliche muchte nidderseinken, °) deweil

dies nur ein bloiß Geschiebe und kein rechter Erz , der sich für erst

recht in der Teufst ) wird finden , dan würde mahn recht sehen,

obs ein streichender Gang oder ein schwebendes Fletz ^s feie, und

werden sich dan ohn allen Zweifel die Erze reicher finden.

' ) Varrel graben, (einzelne Häuser ), Bauerschaft Jprump , Gemeinde

Hasbergen im Herzogtum Oldenburg.

*) Schlutter,  Bauernschaft , Gemeinde Ganderkesee , Herzogtum Oldenburg.

Hasport,  Gut , Bauerschaft Stickgras , Gemeinde Hasbergen , Herzogtum
Oldenburg.

Lemmel,  einzelne Höfe in der Bauernschaft Lintel , Gemeinde Hude,

Herzogtum Oldenburg.
°) Konglomerate von Brauneisenstein , (genannt Wiesenerz .)
' ) Hineinschlagen , einen Stollen schlage » , niederbringen,

ft Beim Abtäufcn , Einschlagen des Stollens.
"> Bergmännisches Maß , etwa 1 Faden --- 2m.

ft Also vereinzelt . Gänge durchsHneiden die Schichten , Flöhe sind den
Schichten parallel gelagert.

18"
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Was anlangt des rechten Eisen Erzes , wan von demselbigen
ein gewisse Proba soll gemacht werden , must inan desselben woll
drie Füedcr haben , und helt ein Fueder 18 Bergkknibel , und kondte
ohne großen Schaden nicht eingerichtet werden , es wehre dan Sache,
daß das GebleseZ vollendiget , und dann derselbige darnach eingesetzt
würde , und wan befindlich , daß der Erz kopferreich , so stunds nicht
zu raten , daß Unkost daran verwendet ; wante Eisen und Köpfer
sich nicht zusammen schicken und treiben lassen . Dies zur Urkundt
der Wahrheit , Hab ich obgenannten Gebrüdern , uff Ihrer G.
Bogeren , zu ferner Nachrichtung diesen schriftlichen Schein mitzu-
theilen nicht zu verweigern gewüst , und dweil Ich selber nicht
schreiben können , Hab Ich solchs mit meinen angeerbten Pittschaft
befestiget . So gieben und geschehen ist zu Brilon ahm 24 . Februarii
stilo novo ^ .nno 1606 . (Das aufgedrückte Siegel liegt lose bei .)

Nr . 2 . - 1606 August  3 . Prager Münze.

Aufschrift:  Probzettel wegen der Oldenbnrgischen Eisen-

erzte und dero daraus geschmelzten Eisensachen . 1606.
Des Wohlgeborn Graven und Herrn Anthoni zue Oldenburg

Rote Eisen Arzte und die daraus geschmelztes spröde Eisen , so
im verschienen Monat April durch S . G . alhero gehn Prag ge¬
sandten Canzler und Secretarium , in der Nom . Kay . May . Prager
Münze , auf Gold und Silber zu probiren überraicht , seind an
ihrem Halt , jeder Sorten beigeleten Zettel und Numeris nach,
befunden , wie hiemit volget.

Nr . 1. Ärzte von der Schlutter vorde )̂ dessen
hat sich der ot . erzeiget fast auf . . 1 Loth Silber.

An Golde gibts im ot . eine seine

Spülung , verlohnetaberdasScheiden nit.

0 Gebläse sind Vorrichtungen zuni Einsaugen und Zusammcnpresjcn von
Luft beim Abtreibeprozeß.

' ) Eisen läßt sich nicht von Kupfer abtreiben . Sie haben es noch ver¬
standen Kupfer und Eisen zu trennen.

2) Das ausgeschmolzene . ,
0 Schlutter,  Gemeinde Ganderkesee im Herzogtum Oldenburg.
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Nr . 2 . Von dem Lemblen, ' ) so Kupfer halten
solle , findt sich im ot . nur . . . . 1 g ? ) Silber.

Er zeiget sich auch guldisch , aber
arm und helt kein Kupfer.

Nr . 3 . Erzt von dem Harßvordeb ) gibt 1 ot.
gibt auch Gold , aber nur 1 Spur . 2 g . Silber.

Nr . 4 . Ärz von dem Jprumpe *) gibt auch ein ot.
Ist goldhaltig , verlohnet der ot . 2 g . Silber,

nach kein Scheiden.

Nr . 5 . Arzt vom Dwoberge , 5) helt 1 ot . nur g . Silber.
Gibt im ot . auch nur 1 Spürung

an Golde.

Dies mahl ein Stück gelb rüstig
angeloffen sprodt Eisen vom Dwoberge
sambt dem Schlack daran , mit aufge¬
setzt, hat der ot . schwer ein Silberkorn
gieben . . . . 4Loth  wegend.

Dieses hat sich zimblich goldreich
erzeiget.

Also feind alle sprodt Eisen nach ihren numeris auch aufgesetzct.

1. Von der Schluttervorda 1 ot . gibt nicht mehr als das

Erzt , der ot . nur . l Loth,
2 . Von dem Lemblen der ot . gegeben . . 2g . Weißkoru,
3 . Von der Haßvorda auch nur . . . 2 g . Weißkoru.
4 . Vom Jprumpe der ot . . 2g . Weißkoru,
5 . Vom Dwoberge gegen dem obcrn Halte,

daß der beste Mnste woll Zfgch auf-

gesetzt . 2g . Wcißkorn,
in keinem den obern Halt ferner be¬
funden . nur . Vs ll - Wcißkorn.

g Lemmel , Gemeinde Hude , Herzogtum Oldenburg.
- ) I Loth — 4 Quent.

») Hasport , Gemeinde Hasbergen , Herzogtum Oldenburg,
g Jprump , Dorf , Gemeinde Hasbergen , Herzogtum Oldenburg,

r) Dwoberg,  Ortschaft , Stadtgebiet Delmenhorst bei Elmeloh , Herzogtum
Oldenburg.
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Seind alle guldisch , aber soviel zit , daß das Eisen in die
Schanze zuschlagen *) (weil dannoch 4 et . auch 5 et . Erzt 1 et.
Eisen geben ), des Eisens also besser als Goldes und Silbers , es
würde dann besser Erz angetroffen , zu genießen sein will . Actum
Röm . Kap . May . Prager Münz den 23 . Augusti anno 606.

Christofs Bürgentreich  von Aimperkh
in Bohoim Probation w . pr.

Geordneter probieren von 1 Goldprob . . . . 30 Krz.
Non einer Silberprob . 3 „
Bon Eisen over andern Metallen . 15 „
An dieser Probiergebühr oder dafür seind bezahlt 2 Ducaten.
Aota . Weil Nr . 1 das Erz von der Schluttervorde an dieser

Stueffen 1 Loth gehalten , sollte der ot . Eisen pillig 4 Loth halten
oder müßte das Stücke ! zum Dwoberge gelegt , verwechselt worden
sein . Da auch das Eisen von dieser Schlnttervorde nit durchaus
also vielhaltig , mußten etwa vhelle ?) und geschickt ) (wie uf pergsgengen
üblich ), durch die Eisenerze auch streichen und die Arze haltig
machen , welches in acht zu nehmen , solche Arze allein auszuhalten
und besonder zu schmelzen wehren , sonsten untereinander wegt , das
Silber so viel nicht als das Eisen gildt , weil die Silber an Gold
nit scheidtwürdig , es befände sich dan umb vhelle und Quergeschichte
richtig.

Nr . 3 . - 1606 , 1607.

Ein Blatt aus einem Protokollbuch v . 1606 und Anfang 1607.
Zwischen den beiden Bogenseiten fehlt mindestens ein Bogen -Blatt,
welches früher in den vorliegenden Bogen eingeheftet war . Seite
1 und 2 Ende 1606.

Heut am 12 . Dezembris hat der wohlgebore Herr , Herr
Anthon Grave zu Oldenburg und Delmenhorst M . Hansen Kranwels
zu behuef I . G . angehenden Eisenbergwerck für einen Schmelzer
uff - und angenohmen , dieser Gestalt , das ehr alhie zu verharren
und nach zugebrachten Materialien und Steinen , den hohen Offen

' ) Jetzt nicht mehr nötig.
y Fälle , bergmännisch eine gewisse Art von Flötzen.

Geschicke, bergmännisch Erze.
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nach rechter Maß und Proportion setzen zu lassen und den Eisen¬
stein hogstes vleißes zu schmelzen, und zue guit machen, auch sonsten
das ganze Merck getreuwlich zu befurdern, und ehe und zuvor Er
solches zu Merck gerichtet ohne I . G. befehlig nicht von hinnen
abzuscheiden, sich verpflichtet, dagegenI . G. Ihme versprochen und
zugesagt, wan der Offe gehet, Ihm und seinem Sohn wöchentlich
und sonsten zu geben, was Ihme Graf Simon zu Lippe geben
lassen, darzue ehr dan auch den freien Trunck bekommen soll. Wen
er aber nicht schmelzet, soll er für sich und seinen Sohn wöchentlich
anderthalben Reichsthaler haben und die Kost, darzu woll I . G.
ihne mit einer Hausstede und einem Kampe verehren, und das
nun der Meister solch sein Angelobnus getreuwlich und ohn gefahr
halten wolle, hat zu Uhrkundt solches mit seinem Handzeichen hier¬
unter befestigt. Signatum wie droben 1606.

Nt. Hanß Krauwel der Schmelzer.
1606 Dezember 13.
Ob er sich wol wie itzo gesetzet,U.g.Hern verpflichtet und dasselb

die gefertigte Notul anweisete, hatte er doch dessen ungeacht, ohn
einige Ursach, uf den Weg gemacht und von hinnen abweichen wollen.

Berichtet der Meister daruf, weil er unterwegs und sonsten
sein Geld verzeret. ihm aber wie verheißen, dasselb nicht wiedergeben
werden wollen, sei er verursachet von hinnen abzuziehen. Taruf er
sich abermal in nachgesetzter Zeugen Kegenwart verpflichtet, daß er
sich vermuig voriger Verpflichtung ebenmäßig verhalten, das Merck
mit högstem Fleiß und Treuw in ein einen guiten Ganck bringen
und beförderen wolle, und ohn I . G. gnedigen Urlaub nicht von
hinnen abziehen wolle. Da er deniselben zugegen Handelen würde,
wil er sich von I . G. als einen erlösen(?) verlogen Man an allen
Orten verfolgen lassen.

Darus wegen D. G. der Her Cantzlar mich derselben
Secretarium dieses in gebürliche Form Instruments zu bringen
requirirt und erfürdert, ist ihm auch die Obligatio und Verpflich¬
tung, darnach er sich zu achten zngcstellt worden, in Beisein der
Edlen Ernvestcn und wolgeachten Christofs Capellen Hofmeistern,
Carel von Platen, Reinholten von Eltern, Hofjunckern und Christoff
Hoher» Wachtmeistern, hiezu gefürderten Zeugen. Auch sein dem
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M . wegen verlegter Zehrung , damit er auch wol friedlich behandet —
5 Reichstaler , auch I . G . ihm verehren lassen — 2 Reichstaler.

1607 . Hern Anton Grafen zu Oldenburg und Delmenhorst zu
einem Köhler  nach folgender Gestalt angegenohmen , do ihm wegen
I . G . für Koten zu brennen wöchentlich ein Dickertaler versprochen
und zugesagt ist, dargegen er sich versprochen , von allerlei Holze , wie es
zu bekommen , Kohlen zu brennen , und I . G . sonsten getreuw sein
wil und soll.
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Ein Heilbrunnen
?u Overwarfe in Landwührden. 1656.

Von D. Ranisauer.

ZNuikelmanns Chronik erzählt Seite 133f. ausführlich von einem
wunderbaren Heilbrunncn, der im Sommer des Jahres 1619

in Helle an der Landstraße zwischen Oldenburg und Apen ent¬
sprungen. und durch dessen Gebrauch„viel Menschen von schweren
und nach der Ärzten und Wundärzten Aussage fast von unheil¬
baren Krankheiten geneßen und wunderbarlichcr weise zu volkommcner
Gesundheit hinwiederum gelanget sind". Er war noch 1644 vor¬
handen, hatte aber „mit der Zeit seine kräftige Würkung guten
Theils verloren". Nach Aufzeichnungen von Bucholz(General-
Anzeiger 1905, Nr. 90) wurde er am Ende des 18. Jahrhunderts,
als das Brunnentrinken in Mode kam, von Kurgästen besucht,
geriet aber bald wieder in Vergessenheit, da eigentliche Kurerfolgc
ausblieben, und war 1823 überhaupt nicht mehr aufzufinden. )̂

Lein Schicksal teilt der Brunnen zu Overwarfe. Von ihm
berichtet Magister Johannes Spießmacher, Sohn des Oldenburger-
Bürgermeisters Lüder Spießmacher, 1651 bis 1689 Pastor zu
Dedesdorf, in dem von ihm angelegten ältesten Kirchenbuche.
Er schreibt:

„Anno 1656 in der h. Fastenzeit hat sich zu Overwarfe nahe
hinter Johann Eimers, des Kirchgeschwornen, Hause ein Brunn

>) Anmerkung der Redaktion: Nach einer Mitteilung des Herrn Rentner
D. Hedemann in Eversten befand sich der Brunnen wahrscheinlich im Garten der
Holzwärterwvhnnng am Elmendorfer Holze.
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eröffnet, dazu sich nach undt nach Leute von vielen Ohrten, mit
allerley Gebrechen beladen, in Hoffnung dadurch zur Besserung zu
gelangen, gefunden. Man hat aber davon nicht viel gewisses
erfahren können, ohn daß ein fast sehr an den Füßen gebrechlicher
Mann von Uthlede, welchen Herr Hermann Mhlius, Ihrer Hoch¬
gräflichen Gnaden Rath und Landrichter zu Kniephausen, und Herrn
Conrad Balthasar Pichtelii, Hochgräflich Oldenburgischen Rahts
Gemahl(in), da sie sich theils ihrer selbst, theils ihrer gebrechlichen
Kinder halber knrtz nach Pfingsten eine Zeitlang bey diesem Brunnen,
doch ohn scheinbahre Besserung, ausgehalten, zu sich fodern lassen,
bekennet, daß ihm, da er kaum zu Pferde undt Wagen dahin
kommen können, dadurch baldt soweit geholfen, daß er zu Fuße
wieder heim gehen können; in demselben Sommer ist daselbst den
Armen zum Besten bey 18 Thaler, welche, laut eines sonderbahren
beyhandenen Verzeichniß, denselben allhie ausgetheilet, undt noch
mehrers, geben."

Weiterer Bericht über diesen Brunnen ist nicht vorhanden
und leider ist auch nicht mit Sicherheit nachzuweisen, welche Haus¬
mannsstelle zu Overwarfe 1656 von Johann Eimers, dem Kirch-
geschwornen, bewohnt wurde.

Eine Reise von Dedesdorf nach Oldenburg
und zurück im Jahre 1751.

Von D. Ramsaner.

Ein Konsistorial-Erlaß vom Jahre 1745 bestimmte, daß wenn
der Generalsuperintendent die Kirchenvisitationen im Lande verrichtete,
die Landprediger abwechselnd Sonntags in der Lamberti-Kirche zu
Oldenburg die Hauptpredigt zu halten hätten. Die dazu nötigen
Kirchenfuhren mußte die betreffende Gemeinde leisten.

Im Jahre 1751 traf die Reihe den Pastor Gleimius zu
Dedesdorf, dessen Name durch seine wunderbare Rettung in der
Weihnachtsflut von 1717, wo er zu Waddens stand, bekannt ist.
Als ei»en nunmehr bereits 74jährigen Mann Hütte man ihn, zumal
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in winterlicher Zeit, billig übergehen können, doch wurde solche
Rücksicht nicht genommen. So machte er sich denn am 24. Februar
auf die Reise, um am ersten Sonntage in den Fasten zu Oldenburg
zu predigen, und kam am 5. März glücklich wieder in Dedesdorf an.
Die Gemeinde hatte die ihr von Rechts wegen obliegende Kirchen¬
fuhre nicht geleistet, es mochte sich wohl kein Bauer gefunden haben,
der mit Pferd und Wagen die gefährliche und beschwerliche Fahrt
über die Weser und nach Oldenburg gewagt hätte, und so war der
alte Gleimius gezwungen gewesen, sich unterwegs Gespann zu suchen,
wo es eben zu finden war. Das war natürlich eine teure Geschichte
geworden, zumal da er, dem Wortlaute des Konsistorial-Erlasses
nach unberechtigterweise, vielleicht aber auf Grund bestehender Ge¬
wohnheit, auch seine übrigen Auslagen in Rechnung stellte. Die
Dcdesdorfer Kirchenrechnung vom Jahre 1751 enthält folgende

Specification
was mir die Reise nach Oldenburg, allwo äominioa Invooavit, den
28. Februara. c., die Hauptpredigt verrichten müssen, hin und her
gekostet und zu stehen gekommen, als

Thaler . Grote.
den 24. Februar von hier über die Weser nach Stro-

hauser Siel gefahren, dem Fuhrmann davor bezahlt — 36
daselbst verzehret. . — 24
von da nach Ovelgünne gefahren, dem Fuhrmann

geben müssen . — 60
in Ovelgünne2 Nächte und einen Tag mich auf¬

halten müssen. — 54
den 26. Februar von Ovelgünne nach Oldenburg

gefahren, wofür der Fuhrmann bekommen. . . 2 —
unterwegens in alten Huntorff gefuttert . . . . — 21
vor Ausschließung des Thors bei später Ankunft in

Oldenburg. — 12
den 27. und 28. Februar3 Nächte und2 gantze Tage

beiH. Grovermann mit Pferde. Wagen, Fuhrmann
logiret und davor bezahlet. 5 28

dessen Knecht und Magd vor Aufwartung gegeben
jedem 12 gr. 24
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den 1. März früh aus Oldenburg wieder nach Ovel-
günne gefahren . 2 —

zu alten Huntorff wieder gefuttert und gespeiset. . — 42
unterwegens, weil die Pferde ermüdet, zum Neuen¬

felde Borspann nehmen und bis Ovelgünne davor
bezahlen müssen . 1 36

des Abends spät in Ovelgünne angekommen, daselbst
4 Tage und 4 Nächte, weil man nicht eher Pferde
bekommen können, geblieben und verzehret. . . 1 60

oen 5. März von Ovelgünne nach Goltzwarder Siel
mit 4 Pferden gefahren, davor bezahlet . . . — 54

daselbst mit Fuhrmann und Schiffers verzehret. . — 21
von Goltzwarder Sieh! zu Wasser nach Deedesdorf

wieder zu Hause gefahren . 1 —
vor andern Kleinigkeiten, so währender Reise verwandt — 48

Summa 19 Th. 16 gr.

Im Juli desselben Jahres mußte Gleimius zu gleichem Zweck
die Reise noch einmal machen, wobei er „durch Sturm und Un¬
gewitter, anstatt nach Rothenkirchen zu fahren, mit großer Gefährlich¬
keit nach Esenshamm verschlagen" wurde, doch kostete diese Reise
„nur 9 Thaler 54 Grote". Am 18. Juli bat er das Konsistorium
um Anweisung beider Rechnungen auf die Dedesdorfer Kirchenkasse,
vorsichtigerweise ohne die Summen zu nennen. Die Anweisung er¬
folgte schon am 21. Juli . Hütte das Konsistorium nach den
Summen und dann nach den einzelnen Posten gefragt, so würde
Gleimius sich wohl einige Abstriche haben gefallen lassen müssen.
Die Rechnung macht ja den Eindruck, daß die Reise sich wohl
etwas billiger hätte cinrichten lassen, aber Gleimius, der sonst sehr
auf das Geld sah, brauchte die Kosten ja nicht selbst zu bestreiten.

Da hatte sein Borgänger Trogillius, als er 1712 zu einer
„Hörpredigt" nach Oldenburg reisen mußte, es billiger gemacht.
Er berechnete sich für die Zehrung in 6 Tagen nur in Summa
1 Th. 48 gr., also 20 gr. täglich; die Reise konnte er zu Wasser
machen, sie kostete bis Elsfleth 36 gr., von da nach Oldenburg
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1 Thaler , zurück nach Elsfleth 1 Thaler , nach Dedesdorf 48 gr .,
also in Summa 3 Thaler 12 grote.

Übrigens wurde unter Gleimius ' Nachfolgern , Herbart und
Hemmi , festgelegt , daß die Gemeinde Dedesdorf anstatt der Kirchcn-
suhre nach Oldenburg dem Pastoren jedesmal 10 Thaler auszu-
bezahlcn habe , und dabei blieb es , solange die Beipflichtung der
Landprediger , für den Generalsuperintendenten in Oldenburg zu
predigen , bestand.
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Kunstgefchichtliche Rothen.
Von O. Hagena.

I. Das Bildnis der Kaiserin Katharina II.
im Schlosse zu Jever.

Mie Jeveraner, welche im Sommer 1906 die deutsche Jahrhundert-
Ausstellung in der Nationalgalerie zu Berlin besucht haben,

werden vermutlich nicht wenig erstaunt gewesen sein, als ihnen beim
Betreten des ersten Stockwerks ein altbekanntes Gemälde von hoher
Schönheit entgegenstrahlte. Das lebensgroße Bildnis der Kaiserin
Katharina II., das den prächtigsten Raum des Schlosses zu Jever
ziert, stand hier in seiner ganzen unverkennbaren Eigenart vor
ihnen, — nicht geringer wird dann freilich ihre Überraschung ge¬
wesen sein, wenn sie aus dem Ausstellungskatalog ersahen, daß das
hier ausgestellte Bild nicht aus Jever, sondern aus dem Winter¬
palais in Petersburg stammte. Eine am unteren Rande dieses
Bildes angebrachte Inschrift in russischer Sprache besagt, daß es
im Jahre 1793 von Johann Baptista Lampi gemalt ist, und da
das in Jever befindliche Gemälde dem ausgestellten in jedem Zuge
gleicht, so darf man nicht bezweifeln, daß es sich hier nicht etwa
um eine Kopie, sondern um ein zweites Original von der Hand
desselben Meisters handelt?) Unter diesen Umständen dürfte es
von Interesse sein, auch über den Künstler, der jedenfalls zu den

' ) Der hohe Werl des Lampischen Gemäldes ist übrigens auch von
Fräulein Marie Stein in Nr . 185 der „Nachrichten für Stadt und Land "' vom
7.7.1906 gebührend gewürdigt. Doch scheint es der Verfasserin unbekannt ge¬
rieten zu sein, daß das Schloß zu Jever ein gleiches Kunstwerk birgt.
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besten seiner Zeit gehört hat , Näheres zu erfahren , und da sowohl
Brockhaus , als Meyers Konversationslexikon über ihn schweigen , so

seien einige biographische Nachrichten hier nachgefügt .*) ' Johann

Baptista Lampi wurde am 31 . Dezember 1751 zu Romeno in Süd¬
tirol als Sohn eines Malers geboren und erhielt seine erste Aus¬
bildung in der Kunst durch seinen Vater . Aber bereits mit

17 Jahren verließ er das elterliche Haus , um zunächst in Salz¬
burg und später in Verona bei hervorragenden Meistern zu lernen.

Im Jahre 1773 ernannte ihn die Kunstakademie zu Verona zu

ihrem Mitglieds , worauf er zunächst nach Trient und dann nach

Innsbruck übersiedelte . Der Ruf seiner ausgezeichneten Arbeiten

verbreitete sich nach Wien , und als er im Jahre 1783 dorthin kam,

saß ihm Kaiser Joseph II . zu einem lebensgroßen Bildnis . Diese

Arbeit , die er zur vollsten Zufriedenheit seines Auftraggebers aus¬

führte , brachte ihm Rang und Titel eines Professors und Rats
an der Wiener Kunstakademie - ein . Im Jahre 1787 vom Könige

Stanislaus August nach Warschau berufen , malte er hier den König

und zahlreiche Mitglieder der polnischen Aristokratie , folgte dann
aber im Jahre 1791 einer Einladung des Fürsten Potemkin nach

Jassy , von wo ihn sein Weg im folgenden Jahre weiter nach

Petersburg führte . Hier malte er das Bildnis der Kaiserin

Katharina II ., welches deren Beifall in so hohem Grade fand , daß

sie ihm dafür eine Belohnung von 12 000 Rubel gewährte und

ihm außerdem für die Zeit seines Aufenthaltes in Petersburg ein

jährliches Quartiergeld von 1000 Rubel anwciscn ließ . — Im
Jahre 1798 nach Wien zurückgekehrt , wurde er hier vom Kaiser

geadelt . Er hat dann noch bis zu seinem im Jahre 1830 erfolgten

Tode in Wien gewirkt und auch als Historienmaler große Aner¬

kennung gefunden . Sein sechsjähriger Aufenthalt in Petersburg,

durch den er Ruhm und Vermögen erworben hatte , sind ihm bi»
an sein Lebensende in dankbarer Erinnerung geblieben . — Auch

seine Söhne Johann Baptista und Franz Lampi haben sich als
Maler einen geachteten Namen erworben ? )

y s. v . Wurzbach , Bivgraphes Lexikon des Kaisertums -Österreich B . 14 , S . 57ff.

' ) Nach der bei der Schloßverwaltung in Jever erhaltenen mündlichen

Überlieferung , welche auch in die Gemeindebcschreibung , S . 473 , übergegangen
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II . Das Ritterhoffschc Haus und die Hoyersche Villa

am Everstenyolz e bei Oldenburg.

Am Luisenplatze zu Charlottenburg , gegenüber dem Königlichen
Schlosse , lag noch vor wenigen Jahren , umgeben von einem weiten,
großangelegten Park , ein einfaches Landhaus , dessen schön abge¬
messene und ansprechende Formen dem Beschauer jedoch unwillkür¬
lich aufsallen mußten . Die Front des niedrigen Gebäudes war ge¬
schmückt durch eine Säulenhalle , über die sich ein kleiner Giebel
erhob , und zu dem stilvollen Bauwerk bildeten die hohen Bäume
des Parks einen anmutigen Hintergrund . — Den Bewohnern Char-
lottenburgs war es nicht unbekannt , daß die „von Wartenbergsche
Villa " , — als solche stand das Grundstück im Adreßbuchs ver¬
zeichnet , — ein Werk des berühmten Obcrbaudirektors Schinkel
war , der in den Jahren von 1815 bis 1841 die aufblühende
preußische Hauptstadt mit ihren schönsten und prächtigsten Kunst¬
bauten geziert hat , und unter dessen Schöpfungen namentlich das
alte Museum am Lustgarten , das Schauspielhaus und das Denk¬
mal auf dem Kreuzberge als Leistungen ersten Ranges hervorrageu.
Allgemein war deshalb das Bedauern , als die so lauge in ihrer
vornehmen Einfachheit erhalten gebliebene v. Wartenbergsche Be¬
sitzung im Beginne des Jahres 1905 einer Baugesellschaft über¬
antwortet wurde , und schon im folgenden Herbste waren das Hans
und die Parkanlagen von der Bildflüchc verschwunden , um zunächst
einer Bauwüste und sodann einer Reihe von Mietkasernen Platz
zu machen . Nicht zum wenigsten aber teilten jenes Bedauern die
an der Charlottenburger Hochschule studierenden jungen Oldenburger
Architekten , die mit kundigem Blicke ersehen hatten , wie das leider
jetzt zerstörte Schinkelsche Bauwerk an dem am Everstenholze be¬

segelten Ritterhoffschen Hause ein so ähnliches Gegenbild besaß,
daß diese Ähnlichkeit schwerlich auf einem Zufall beruhen konnte.
Freilich ganz identisch waren die Formen beider Häuser nicht , in¬

ist , soll das dortige Bild von einem „ Peter Amel " gemalt sein . Einen Maler
dieses Stamms kennt die Kunstgeschichte nicht . Sollte aber das jeversche Bild
nicht ein zweites Original , sondern nur eine Kopie sein , so müßte sie jedenfalls
von der Hand eines sehr geschickten Künstlers herrühren.
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dem sich über dem Sänlcnportale derv. Wartcnbergschen Villa ein
niedriges Obergeschoß erhob, während sich beim Nittcrhofsschen Hause
an den Säulcngang unmittelbar das Giebelfeld anschlicßt. — Die
von Wartenbergsche Villa ist nach Ausweis der bei Ernst und
Korn in Berlin im Jahre 1866 erschienenen„Sammlung architekto¬
nischer Entwürfe von Carl Friedrich Schinkel" — s. Blatt 36 da¬
selbst— von letzterem im Jahre 1823 für den Bankier Behrend
erbaut worden. Dagegen ist aus dem Brandkassen-Registcr der
ehemaligen Hausvoigtei Oldenburg ersichtlich, daß das Rittcrhoffsche
Haus zugleich mit dem daneben belcgcnen, in etwas einfacherem Stile
gehaltenen Landhause des Rentiers Heinrich Hoher im Jahre 1836
für Rechnung des Ratsherrn Conrad Heinrich Hegeler zu Olden¬
burg erbaut worden ist. Es wäre daher sehr wohl möglich, daß
dem Architekten, welcher die Pläne zu diesen Häusern lieferte, die
v. Wartenbergsche Villa, die an so hervorragender Stelle lag und
schon deshalb die Blicke der Kunstverständigen von jeher auf sich
gezogen hat, zum Muster gedient Hütte. Aber auch wenn diese
Nachahmung nur eine unbewußte gewesen sein sollte, so haben wir
Oldenburger doch alle Ursache, uns der Tatsache zu freuen, daß
ein Werk Meister Schinkels in freier Nachbildung bei uns erhalten
geblieben ist, nachdem man das Original der großstädtischen Bau¬
spekulation geopfert hat.

Jahrb. Oldcnb. Grs» . XV. 16
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Alke Malereien in der Kirche zu Varel.
Von W. Morisse , Maler.

Um Bericht XHl S . 40 habe ich bereits mitgeteilt, daß ich im
^ letzten Sommer in der Kirche zu Varel ein altes Wandbild—
die Jungfrau Maria mit dem Christuskinde innerhalb einer mandel¬
förmigen Strahlenglorie — gefunden habe. — Das Bild stammt
aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Späier fand ich nun im Vierungsgewölbe in dem Gcwölbefeld
über dem Bogen (Triumphbogen) nach vem Altar zu ein Gemälde,
welches die Kreuzigung darstellt. — Dasselbe ist Ende des 15. Jahr¬
hunderts entstanden. Die Figuren sind etwas unter Lebensgröße. —
Der Gekreuzigte ist bis auf das Helle Lcndentuch nackt. — Er neigt
das Haupt zur Seite. — Auf seiner rechten Seite steht Maria,
auf seiner linken Johannes. Koloristisch ist das Bild von schöner
Wirkung. Maria trägt ein rotes Obergewand mit grünen Um¬
schlägen, dazu ein gelbes Untergewand. Johannes dagegen ein
grünes Obergewand mit gelben Umschlägen, neben einem violett¬
roten Untergewand.

Neben der Kreuzigungsgruppe fanden sich Reste interessanter
gotischer Blumenornamente. Einige Wochen später legte ich dann
im Chorgewölbe(Gewölbe über dem Altar) die große Darstellung
„Christus als Weltrichter" frei.

An sich schon ist das Bild ein seltenes und schönes Beispiel
mittelalterlicher Kunst, ober es hat besonders dadurch eine außer¬
gewöhnliche Bedeutung, als der Stifter desselben, Graf Gerd von
Oldenburg (1430—15( 0) mit dargestellt ist. Es muß nach 1477,
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„Vsaits bsiisäioti ckomini ." — Zu seiner Rechten kniet Maria
und zu seiner Linken Johannes der Täufer . Über seinem Haupt
blasen zwei Engel auf gebogene » Posaunen . Graf Gerd der Mutige
kniet mit gefalteten Händen auf einem Kissen unter der Maria.
Über seinem Haupt ist ein Spruchband mit den Worten „ o Herr
was me gnaedicg " angebracht . Neben ihm , also zwischen ihm und
der Weltkugel befindet sich sein Wappen , während dasjenige seiner
Gemahlin sich auf der anderen Seite der Weltkugel befindet.
Christus , als Hauptfigur , trägt einen dnnkelroten , mit Edelsteinen
besetzten Mantel . Maria mit ihrem langen gelben Haar ist mit
einem blaugrünen Unter - und mit einem viollttioten Obergewand
und der dunkelhaarige Johannes mit einem braungclben Fell be¬
kleidet . Gras Gerd der Mutige hat langes dunkles Haupthaar
und einen spitzen dunklen Bart . Er trägt einen Bruslharnisch und
eine enge Helle Lederhvse . An seiner linken Seite hat er sein langes
Schwert . — Sein Haupt ist unbedeckt.

Die Wiederherstellung und Ergänzung der geschilderten
Malereien habe ich beieits vorgcnommen.

Oldenburg , im Januar 1906 . W . Morisse , Maler.
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